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Vorwort

Die Abfallwirtschaft im Sinne einer gut funktionie-

renden Kreislaufwirtschaft kann einen entscheiden-

den Beitrag zu den übergeordneten Zielen des Kli-

maschutzes und insbesondere des Ressourcen-

schutzes leisten. Nicht ohne Grund ist der Aktions-

plan Kreislaufwirtschaft ein wichtiger Baustein des 

europäischen Green Deal auf dem Weg zur Errei-

chung des europäischen Ziels der Klimaneutralität 

bis zum Jahr 2050. 

Für Hessen werden im aktuell fortgeschriebenen 

Abfallwirtschaftsplan die Ziele der Kreislaufwirt-

schaft, die Aktivitäten des Landes sowie die aktuelle 

Entsorgungssituation dargestellt. Ein wesentliches 

Ziel des Landes ist die Vermeidung von Abfällen bei 

der Produktion, dem Handel und dem Konsum. Der 

Abfallwirtschaftsplan liefert die grundlegende Da-

tenbasis zu den Abfallmengen sowie den hessi-

schen Entsorgungsanlagen. Um die abfallwirt-

schaftlichen Ziele des Landes umzusetzen, be-

schreibt der Abfallwirtschaftsplan nicht nur den ak-

tuellen Zustand, sondern stellt auch in einer Prog-

nose die weiteren Entwicklungen dar, wobei Hand-

lungsansätze für alle beteiligten Akteure aufgezeigt 

werden. 

Ein entscheidender Faktor auf dem Weg zu einer 

geschlossenen Kreislaufwirtschaft ist die Stärkung 

und Ausweitung des Recyclings. Die Sanierung des 

Korbacher Rathauses ist hierfür ein gutes Beispiel: 

Die Materialien aus dem Abrissgebäude wurden re-

gional aufbereitet und für den Neubau des Rathau-

ses genutzt. So konnten rund 62 Prozent des Ab-

bruchmaterials aus dem alten Rathaus verwertet 

werden. Alle Materialien werden so genutzt, dass 

sie bei einem späteren Rückbau oder einer Sanie-

rung sortenrein trennbar sind. Aber auch Verpa-

ckungsmaterialien aus recycelten Kunststoffen oder 

die Herstellung von Möbelstücken aus Altholz stär-

ken die Kreislaufwirtschaft. Für dieses abfallwirt-

schaftliche Ziel ist die Trennung von Wertstoffen 

und deren nachhaltige Aufbereitung und Verwer-

tung sicherzustellen und weiter auszubauen. Die öf-

fentliche Hand kann als einer der größten Auftrag-

geber hier erheblichen Einfluss ausüben. Deshalb 

verpflichtet das Hessische Ausführungsgesetz zum 

Kreislaufwirtschaftsgesetz aus gutem Grund das 

Land und die Kommunen dazu, bei der Beschaffung 

und bei Bauvorhaben Recyclingprodukten bei glei-

cher Eignung und zumutbaren Mehrkosten den Vor-

zug zu geben. 

Auch bei Ausschöpfung aller Möglichkeiten, ver-

bleibt immer ein Teil der Abfälle, der letztendlich de-

poniert werden muss. Zuletzt hat die Corona-Pan-

demie die essentielle Bedeutung einer funktionie-

renden Entsorgungswirtschaft für uns alle aufge-

zeigt. Die zeitnahe Entsorgung der zusätzlich täg-

lich anfallenden Abfälle stellte gerade in dieser an-

gespannten Zeit einen Stresstest für alle Beteiligten 

dar. Klar ist, dass Deponien einen wertvollen Beitrag 

zur Entsorgungssicherheit für die Bürgerinnen und 

Bürger sowie für die Unternehmen in Hessen leis-

ten. Die Landesregierung macht sich deshalb auch 

für die Schaffung von letztlich noch notwendigen 

Deponiekapazitäten stark. 

Priska Hinz 

Hessische Ministerin für Umwelt, Klimaschutz, 

Landwirtschaft und Verbraucherschutz 



Abfallwirtschaftsplan Hessen Inhaltsverzeichnis 

1 

Inhaltsverzeichnis 

1 HINTERGRUND UND ZIELE DER 

ABFALLWIRTSCHAFT IM LAND HESSEN ... 4

2 ZIELSETZUNG UND ZIELVORGABEN 

DES ABFALLWIRTSCHAFTSPLANS ............ 8

3 ALLGEMEINER TEIL .................................... 10

3.1 Rechtliche Grundlagen ............................... 10

3.1.1 Europäisches Abfallrecht ......................... 10

3.1.2 Bundesrecht ............................................. 10

3.1.3 Hessisches Abfallrecht ............................. 10

3.1.4 Geltungsbereich und Planungszeitraum .. 10

3.1.5 Strategische Umweltprüfung .................... 10

3.1.6 Öffentlichkeitsbeteiligung ......................... 11

3.2 Strukturdaten Hessen ................................. 11

3.3 Abfallaufkommen in Hessen ....................... 11

3.4 Abfallwirtschaftskonzepte der 

Entsorgungspflichtigen (Landkreise  

und kreisfreie Städte) .................................. 14

4 SIEDLUNGSABFÄLLE ................................. 15

4.1 Abfallmengenbilanz ..................................... 15

4.1.1 Abfälle aus Haushalten und  

Kleingewerbe ........................................... 15

4.1.2 Abfälle aus dem Gewerbe ........................ 16

4.1.3 Klärschlämme aus kommunalen 

Kläranlagen .............................................. 17

4.1.4 Abfallbehandlung von Siedlungs- 

abfällen .................................................... 18

4.2 Abfallwirtschaftliche Ziele und Maß- 

nahmen zur Vermeidung, Vorbereitung  

zur Wiederverwendung, Verwertung und 

Beseitigung bestimmter Abfälle nach 

Herkunftsbereichen/Abfallarten ................. 20

4.2.1 Abfallvermeidung und Vorbereitung zur 

Wiederverwendung .................................. 22

4.2.2 Bioabfälle ................................................. 24

4.2.2.1 Abfälle aus der Biotonne .......................... 24

4.2.2.2 Garten und Parkabfälle ............................ 27

4.2.2.3 Lebensmittelabfälle .................................. 28

4.2.3 Verpackungsabfälle ................................. 30

4.2.4 Grafische Papiere .................................... 33

4.2.5 Sonstige Wertstoffe ................................. 34

4.2.5.1 Kunststoffe ............................................... 35

4.2.5.2 Textilien ................................................... 35

4.2.5.3 Metalle ..................................................... 36

4.2.5.4 Altholz ...................................................... 37

4.2.6 Elektro- und Elektronikaltgeräte ............... 38

4.2.7 Batterien und Akkumulatoren .................. 40

4.2.8 Altöl .......................................................... 41

4.2.9 Bauschutt und Bodenaushub ................... 41

4.2.10 Hausmüll .................................................. 43

4.2.11 Sperrmüll ................................................. 44

4.2.12 Gewerbeabfälle........................................ 45

4.2.13 Abfälle und Klärschlämme aus  

kommunalen Kläranlagen ........................ 46

4.3 Abfallmengenprognose .............................. 48

4.3.1 Allgemeines ............................................. 48

4.3.2 Abfälle aus Haushalten und   

Kleingewerbe ........................................... 49

4.3.3 Abfälle aus dem Gewerbe ....................... 50

4.3.4 Abfälle aus kommunalen Kläranlagen ..... 52



Inhaltsverzeichnis Abfallwirtschaftsplan Hessen 

2 

4.3.5 Gesamtbetrachtung Siedlungsabfälle in 

Hessen ..................................................... 52

4.4 Darstellung der hessischen  

Entsorgungsanlagen ................................... 54

4.4.1 Vergärungsanlagen für Abfälle aus der 

Biotonne und Speiseabfälle ..................... 54

4.4.2 Bioabfallkompostierungsanlagen ............. 57

4.4.3 Grünabfallkompostierungsanlagen ........... 59

4.4.4 Mechanische Abfallbehandlungs- 

anlagen .................................................... 59

4.4.5 Müllheizkraftwerke (MHKW) ..................... 60

4.4.6 Anlagen zur Klärschlammbehandlung ...... 60

4.4.7 EBS-Kraftwerke........................................ 60

4.4.8 Biomasse-(Heiz)Kraftwerke ..................... 60

4.4.9 Siedlungsabfalldeponien .......................... 62

4.5 Ausweisungen zur Abfallentsorgung und 

Bedarfsdarstellung der erforderlichen 

Abfallentsorgungskapazitäten.................... 65

4.5.1 Restabfallbehandlung .............................. 65

4.5.2 Restabfallablagerung ............................... 68

5 INDUSTRIELLE ABFÄLLE ........................... 69

5.1 Gefährliche Abfälle ...................................... 69

5.1.1 Abfallmengenbilanz der gefährlichen  

Abfälle ...................................................... 69

5.1.2 Entwicklung 2014 bis 2018 ...................... 72

5.1.3 Abfallwirtschaftliche Ziele und Perspek- 

tiven nach Abfallspezifikationen ............... 74

5.1.3.1 Bau- und Abbruchabfälle .......................... 74

5.1.3.2 Abfälle aus Abfallbehandlungs- und 

Abwasserbehandlungsanlagen ................ 77

5.1.3.3 Abfälle aus organisch-chemischen 

Prozessen ................................................ 78

5.1.3.4 Ölabfälle und Abfälle aus flüssigen 

Brennstoffen ............................................ 79

5.1.3.5 Abfälle, die nicht anderswo im  

Verzeichnis aufgeführt sind ..................... 80

5.1.3.6 Abfälle aus thermischen Prozessen ......... 82

5.1.3.7 Abfälle aus Prozessen der mechanischen 

Formgebung sowie der physikalischen  

und mechanischen Oberflächenbearbei-

tung von Metallen und Kunststoffen......... 83

5.1.3.8 Abfälle aus der chemischen Ober-

flächenbearbeitung und Beschichtung  

von Metallen und anderen Werkstoffen ... 83

5.1.3.9 Abfälle aus anorganisch-chemischen 

Prozessen ................................................ 83

5.1.4 Abfallmengenprognose für die  

gefährlichen Abfälle ................................. 85

5.1.4.1 Rahmenbedingungen und  

methodisches Vorgehen .......................... 85

5.1.4.2 Prognoseergebnisse ................................ 86

5.2 Nicht gefährliche industrielle Abfälle ........ 88

5.2.1 Abfallmengenbilanz der nicht gefähr- 

lichen industriellen Abfälle ....................... 88

5.2.2 Abfallwirtschaftliche Ziele und Perspek- 

tiven nach Abfallspezifikationen ............... 88

5.2.2.1 Abfälle aus thermischen Prozessen ......... 88

5.2.2.2 Bau- und Abbruchabfälle ......................... 91

5.2.2.3 Abfälle aus Verbrennung oder  

Pyrolyse von Abfällen .............................. 93

5.3 Besondere Vorkehrungen für  

bestimmte Abfälle ....................................... 95

5.3.1 Verpackungen und Verpackungsabfälle 

gem. § 15 VerpackG ................................ 95

5.3.2 Kleinmengen gefährlicher Abfälle nach 

§ 1 Abs. 4 HAKrWG ................................. 95

5.3.3 Krankenhausabfälle ................................. 96



Abfallwirtschaftsplan Hessen Inhaltsverzeichnis 

3 

5.4 Darstellung der erforderlichen 

Beseitigungsanlagen für industrielle  

Abfälle ........................................................... 96

5.4.1 Übersicht der Entsorgungswege .............. 96

5.4.2 Entsorgung außerhalb Hessens und 

Verbringung von Abfällen ......................... 98

5.5 Ausweisungen zur Abfallentsorgung  

für industrielle Abfälle ............................... 100

5.5.1 Ausweisung zugelassener  

Abfallentsorgungsanlagen ...................... 100

5.5.2 Sonstige Ausweisungen zur   

Entsorgung industrieller Abfälle.............. 100

6 AUFKOMMEN UND ENTSORGUNG 

MINERALISCHER ABFÄLLE ..................... 102

6.1 Vorbemerkung ........................................... 102

6.2 Übersicht über die hessischen  

Deponien .................................................... 103

6.3 Abschätzung des zukünftigen Aufkom- 

mens an Abfällen zur Ablagerung ............ 106

6.4 Bewertung der Entsorgungssicherheit .... 112

6.4.1 DK 0-Abfälle ........................................... 112

6.4.2 DK I-Abfälle ............................................ 113

6.4.3 DK II-Abfälle ........................................... 114

6.4.4 Fazit ....................................................... 114

Anhänge 

Anhang 1: Abfallkonzeptionen der öffentlich-rechtli-

chen Entsorgungsträger 

Anhang 2: Zusammenstellung der Rechtsquellen, 

technischen Vorschriften und sonstigen 

Veröffentlichungen 

Anhang 3: Verzeichnis der Tabellen 

Anhang 4: Verzeichnis der Abbildungen 

Anhang 5: Verzeichnis der Abkürzungen 



Zielsetzung Abfallwirtschaftsplan Hessen 

4 

1 Hintergrund und Ziele der Abfallwirt-

schaft im Land Hessen 

Nachhaltigkeitsstrategie Hessen 

Ausgehend von den Themen der europäischen 

Nachhaltigkeitsstrategie initiierte das Land Hessen 

2008 einen breiten gesellschaftlichen Dialog, um 

Schwerpunkte für die Nachhaltigkeitsstrategie 

Hessen zu setzen. Diese dient als Plattform für alle 

Akteure – von Gesellschaft über Unternehmen bis 

hin zur Politik und Verwaltung – um gemeinsam an 

neuen Lösungen und innovativen Ideen für ein 

nachhaltiges Hessen zu arbeiten. Organisatorisch 

basiert der Prozess auf Austausch und Aktivitäten 

von Akteuren unterschiedlichster Bereiche. Obers-

tes Entscheidungsgremium ist das Hessische 

Bündnis für Nachhaltigkeit (HBN). 

Nachhaltigkeit ist ein Maß für viele Lebens- und 

Wirtschaftsbereiche. Um aktuellen Herausforde-

rungen, wie dem Klimawandel, der Ressourcen-

verknappung oder dem demografischen Wandel 

begegnen zu können, ist die umfassende Orientie-

rung an Nachhaltigkeitsaspekten Grundlage des 

Handelns. Die Ziele und Indikatoren der Nachhal-

tigkeitsstrategie Hessen fokussieren auf ausge-

wählten Schwerpunktthemen. Abfallwirtschaftliche 

Themen werden insbesondere bei den Schwer-

punktthemen „Nachhaltiger Konsum“ und „Klima-

schutz und Klimawandelanpassung“ berührt. 

Bezogen auf Stoffkreisläufe bedeutet nachhaltiges 

Wirtschaften die Entkopplung von Wirtschafts-

wachstum und dem Einsatz von Primärrohstoffen. 

Als Indikator dafür kann die Gesamtrohstoffproduk-

tivität herangezogen werden. Im Zeitraum von 

2003 bis 2016 ist sie in Deutschland um etwa 25 % 

gestiegen, also jährlich ca. 1,9 % (UBA, Nov. 2018). 

Gemäß der Neuauflage der Deutschen Nachhaltig-

keitsstrategie von 2016 soll der Wert zwischen den 

Jahren 2010 und 2030 jährlich im Durchschnitt um 

1,5 % steigen (BReg 2016). Geeignete Maßnah-

men, mit denen die Rohstoffproduktivität weiter ge-

steigert werden soll, führt das Deutsche Ressour-

ceneffizienzprogramm III (ProgRess III) für die 

Jahre ab 2020 auf. 

Trotz dieser enormen Erfolge ist der Primärroh-

stoffeinsatz in Deutschland weiter angestiegen und 

damit die Gesamtentwicklung letztlich noch nicht 

zufriedenstellend. Zwischen 2003 und 2016 nahm 

er um ca. 8,4 % zu, was einem jährlichen Anstieg 

von ca. 0,65 % entspricht. Die Anstrengungen zur 

Stärkung der Entkopplung sind damit bundes- und 

landesweit weiter zu intensivieren. 

Unverzichtbarer Bestandteil dessen ist eine funkti-

onierende Kreislaufwirtschaft gemäß der 5-stufi-

gen Abfallhierarchie.  

5-stufige Abfallhierarchie 

Das KrWG, mit dem auch die einschlägigen Richt-

linien der EU umgesetzt wurden, insbesondere die 

Einführung der 5-stufigen Abfallhierarchie gemäß 

§ 6, bildet zusammen mit dem HAKrWG den ge-

setzlichen Rahmen für die Planung und Festlegung 

der Zielsetzung der Abfall- und Kreislaufwirtschaft 

in Hessen: 

1. Abfälle sind in erster Linie zu vermeiden, ins-

besondere durch die Verminderung ihrer 

Menge und Schädlichkeit. 

2. Sind Abfälle angefallen, sollen diese zunächst 

auf ihre unmittelbare Wiederverwendbarkeit 

geprüft werden. 

3. Abfälle sind in dritter Priorität durch Recycling 

stofflich zu verwerten oder 

4. in vierter Priorität anderweitig einer sonstigen 

Verwertung zu zuführen, insbesondere zur Ge-

winnung von Energie (energetische Verwer-

tung) oder den Einsatz im Rahmen einer Ver-

füllung. 

5. Ausschließlich nicht vermeidbare oder verwert-

bare Abfälle sind einer geordneten Beseitigung 

zuzuführen. 
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Es ist eine der Art und Beschaffenheit des Abfalls 

entsprechende hochwertige Verwertung anzustre-

ben, wobei in Verbindung mit § 6 KrWG und 

§ 8 KrWG diejenigen Verwertungsmaßnahmen 

Priorität haben, die den Schutz von Mensch und 

Umwelt bei der Erzeugung und Bewirtschaftung 

von Abfällen unter Berücksichtigung des Vorsorge- 

und Nachhaltigkeitsprinzips am besten gewährleis-

ten. 

Landesstrategie Abfallvermeidung 

Die Abfallvermeidung ist auch ein wesentliches 

Element der hessischen Klimaschutzpolitik. In die-

ser Hinsicht weist Hessen schon beachtenswerte 

Erfolge auf. Das Gesamtabfallaufkommen in Hes-

sen wurde im Zeitraum 2003 bis 2018 um rund 

13 % auf etwa 5,51 Mio. t reduziert, während sich 

das Bruttoinlandsprodukt im gleichen Zeitraum um 

fast 41 % steigerte (Hessisches Statistisches Lan-

desamt). 

Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz 

und Reaktorsicherheit (BMU) hat im Juli 2013 ein 

Abfallvermeidungsprogramm unter Beteiligung der 

Länder vorgelegt, welches die Abfallvermeidung 

als Leitmotiv definiert und existierende sowie po-

tenzielle Ansätze der öffentlichen Hand zur Abfall-

vermeidung benennt. Das Abfallvermeidungspro-

gramm wurde im Januar 2021 fortgeschrieben. 

Das Land Hessen hat sich an der Aufstellung aktiv 

beteiligt und erarbeitet eine Landesstrategie zur 

Abfallvermeidung. Diese ist ein zentraler Baustein 

auf dem Weg zur Erreichung des hessischen Kli-

maschutzziels bis 2050. Die Landesstrategie baut 

auf den bereits bestehenden Konzepten zu Abfall-

vermeidung und Abfalltrennung auf und entwickelt 

diese weiter hin zu einer abgestimmten Gesamt-

strategie. 

Plastikvermeidungsstrategie 

Mit der im November 2019 veröffentlichten Plastik-

vermeidungsstrategie sollen nicht nur Abfälle ver-

mieden werden, sie hat vielmehr das Ziel, die ne-

gativen Umweltauswirkungen von Plastik zu redu-

zieren. Kunststoffe sind sehr haltbar und werden in 

der Umwelt kaum oder nur extrem langsam abge-

baut, allenfalls zersetzen sie sich zu Mikroplastik, 

welches von Tieren aufgenommen wird und so 

auch in die Nahrungskette gelangt. Als negative 

Umweltauswirkungen wurde die Vermüllung, der 

Eintrag von Mikroplastik in die Umwelt, der mögli-

che Schadstoffeintrag sowie die Ressourcenver-

schwendung identifiziert. Die Strategie zielt auf vier 

zentrale Handlungsfelder: 

 weniger Plastikverbrauch in Hessen 

 weniger Plastikmüll in der Umwelt 

 weniger Mikroplastik 

 mehr Wiederverwendung und Recycling 

Als Teil der Strategie wurden in mehreren Veröf-

fentlichungen Maßnahmen im Rahmen der Plastik-

vermeidungsstrategie konkretisiert.  

Zur Vermeidung von Plastik ist gemeinsames Han-

deln notwendig. Die Landesregierung kann an vie-

len Stellen, wie beispielsweise im Abfallrecht, nicht 

gesetzgeberisch tätig werden, denn dieses wird 

auf Bundes- und europäischer Ebene geregelt. 

Hier setzt sich das Land mit verschiedenen Initiati-

ven auf Ebene der Umweltministerkonferenz und 

im Bundesrat dafür ein, dass die Bundesregierung 

geeignete Maßnahmen ergreift. 

Durch gemeinsame Initiativen, Aufklärung und ge-

zielte Förderung können Verbesserungen darüber 

hinaus auch vom Land ausgehend erzielt werden. 

Deshalb tritt die Landesregierung mit relevanten 

Akteuren in Dialog, um durch gemeinsames Han-

deln, konkrete Vorgaben oder Fördermaßnahmen 

die Ziele der Strategie zu erreichen. Die Strategie 

ist als fortlaufender, offener Prozess konzipiert, der 

ständig weiterentwickelt und durch neue Maßnah-

men ergänzt wird. 

Initiative „Sauberhaftes Hessen“ 

Die Initiative „Sauberhaftes Hessen“ stellt eine 

Kampagne mit und für Bürger/innen dar und ver-

folgt das Ziel, das Bewusstsein für eine saubere 

Landschaft zu schärfen sowie über das richtige 

Verhalten aufzuklären, um somit die Vermüllung 

von Straßen und Landschaften zu reduzieren und 

steigenden Reinigungskosten der Kommunen ent-

gegenzuwirken. 

Zur Steigerung des Umweltbewusstseins werben 

Plakate, Anzeigen, Broschüren sowie eine Inter-

netpräsentation für Sauberkeit auf öffentlichen We-

gen und Plätzen, in Parks und Wäldern. Zur weite-

ren Sensibilisierung der Bürger finden Sammel-



Zielsetzung Abfallwirtschaftsplan Hessen 

6 

aktionen für Schulklassen, Vereine und Gruppen 

zum hautnahen Erleben statt. 

Ressourcenschutzstrategie für das Land  

Hessen 

Ein weiterer Schritt war bereits 2011 die Erstellung 

einer wissenschaftlichen Studie Ressourcenstrate-

gie für Hessen unter besonderer Berücksichtigung 

von Sekundärrohstoffen. Aufbauend auf einer de-

taillierten Analyse der bedeutendsten Wirtschafts-

zweige in Hessen hinsichtlich der Wirtschaftsleis-

tung und des Rohstoffbedarfs wurden verfügbare 

Quellen für Sekundärrohstoffe identifiziert. Deren 

verstärkte Zuführung in moderne Recyclingverfah-

ren stellt einen wichtigen Baustein für die Erhö-

hung der Ressourceneffizienz dar. Im Ergebnis 

wurden Ressourceneffizienzpotenziale identifiziert 

und Schwerpunktmaßnahmen zum Ausbau einer 

effizienten Kreislaufwirtschaft ausgewählt. 

Die auf die Sekundärrohstoffe fokussierte Betrach-

tung ist heute integraler Bestandteil einer umfas-

senderen hessischen Ressourcenschutzpolitik. In 

der 2018 vorgelegten übergreifenden Ressourcen-

schutzstrategie für das Land Hessen wurden kon-

kretisierende Ansätze für ein zukunftssicheres, 

nachhaltiges Bewirtschaften und Konsumieren na-

türlicher Ressourcen gebündelt. Kern der Strategie 

sind Maßnahmen in neun herausgehobenen Hand-

lungsfeldern flankiert durch übergreifende Maß-

nahmenpakete beispielsweise in den Bereichen 

Kommunikation, Bewusstsein und Bildung. As-

pekte der stofflichen Kreislaufwirtschaft sind hier-

bei beispielsweise mit Anforderungen an moderne 

Mobilitätskonzepte, eine nachhaltig wirtschaftende 

Landwirtschaft oder der Förderung eines ressour-

censchonenden Konsums zu einer Gesamtstrate-

gie verknüpft. 

Der Abfallwirtschaft kommt vor allem in folgenden 

Handlungsfeldern große Bedeutung zu: 

 Ressourcenschonender Konsum 

(Handlungsfeld I) 

Übergeordnetes Ziel ist die Förderung eines 

nachhaltigen und bewussten Konsums zur 

Vermeidung von Abfällen, aber auch deren 

Wiederverwendung. 

 Ressourceneffizient gewerblich produzieren 

(Handlungsfeld II) 

Übergeordnetes Ziel ist die Entkopplung von 

Wirtschaftswachstum und Ressourcenver-

brauch bis 2050. 

 Ressourcenschonend bauen und Infrastruk-

tur erhalten 

(Handlungsfeld V) 

Übergeordnetes Ziel ist die Minimierung des 

Baumaterialeinsatzes auch unter Beachtung 

alternativer Baustoffe sowie die Verminde-

rung der zu beseitigenden mineralischen Ab-

fallmassen z. B. durch selektiven Rückbau, 

ein verstärktes Bauschuttrecycling und eine 

Stärkung der Akzeptanz von Recyclingbau-

stoffen. 

 Stoffkreisläufe schließen, Produkte wieder-

verwenden 

(Handlungsfeld VII)  

Übergeordnetes Ziel ist die optimale Ver-

knüpfung von Maßnahmen zur Förderung 

der Vermeidung und Wiederverwendung von 

Abfällen sowie einem hochwertigen Recyc-

ling, insbesondere auch im Zusammenhang 

mit kritischen Rohstoffen. Eine zentrale Rolle 

spielt in Hessen die Rückgewinnung von 

Phosphor. 

Integrierter Klimaschutzplan Hessen 2025 

(IKSP) 

Der Leitgedanke der Ressourcenschutzstrategie 

liegt auch dem integrierten Klimaschutzplan Hes-

sen 2025 zugrunde. Die bestehenden erheblichen 

Synergien ergeben sich vor allem aus der Freiset-

zung von klimaschädlichen Gasen bei der Gewin-

nung, Veredlung und dem Einsatz von Ressour-

cen. Jede nicht verbrauchte Ressource wirkt klima-

schonend.  

Das Land Hessen setzt sich das ambitionierte Ziel, 

die Treibhausgasemissionen bis 2050 um mindes-

tens 90 % gegenüber dem Vergleichsjahr 1990 zu 

vermindern. Der Klimaschutzplan beschreibt den 

Handlungsbedarf und geeignete Maßnahmen 

nach Sektoren differenziert. 

In Hessen wurden im Jahr 2018 34,7 Mio. t CO2

emittiert und damit etwa 8,9 Mio. t bzw. 20,5 % we-

niger gegenüber dem Basisjahr 1990 (HMUKLV, 

Mai 2020). 
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Der Bereich der Energieerzeugung ist geprägt von 

dem beschlossenen Ausstieg aus der Kohlever-

stromung als Beitrag zur Dekarbonisierung der 

Energiewirtschaft. Biogene Reststoffe werden ei-

nen noch größeren Anteil am Brennstoffmix in Hes-

sen einnehmen müssen. Die biogenen energeti-

schen Potenziale in Reststoffen sollen künftig wei-

testgehend ausgeschöpft werden. Wichtige As-

pekte sind dabei die Fähigkeit der Energieerzeu-

gungsanlagen, an einem flexiblen Energiewirt-

schaftssystem teilzunehmen und ergänzend – pro-

jektspezifisch – eine sinnvolle überbetriebliche 

Wärmeintegration zu ermöglichen. 

Der Bereich der Abfallwirtschaft kann vor allem 

durch Verminderung der anfallenden Abfallmen-

gen, aber auch direkt durch klimaschonende Re-

cycling- und Verwertungsprozesse zur Reduzie-

rung der Treibhausgasemissionen beitragen. 

Je effektiver die Kreislaufwirtschaft organisiert 

wird, also je mehr Sekundärrohstoffe generiert 

werden können, desto stärker sinkt der Verbrauch 

primärer Rohstoffe. Der Kreislaufwirtschaft kommt 

somit auch eine bedeutende indirekte Rolle beim 

Klimaschutz zu. 

Im IKSP sind als kurz- bis mittelfristige prioritäre 

abfallwirtschaftliche Handlungsfelder die Entwick-

lung einer Landesstrategie zur Abfallvermeidung 

sowie der weitere Ausbau der energetisch-stoffli-

chen Nutzung von Bio- und Grünabfällen aufgelis-

tet. 

Gerade die Kaskadennutzung von Bioabfällen, 

aber auch die energetische Nutzung holziger Rest-

biomassen sind im Land Hessen noch ausbaufä-

hige Größen. 

Die vorgenannten Initiativen und Strategien des 

Landes stehen im Einklang mit den Richtlinien 

2008/56/EG (Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie) 

und 2000/60/EG (WasserrahmenRL) und dienen 

der Vermeidung von Vermüllung und zum Schutz 

der Meere und Gewässer. 
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2 Zielsetzung und Zielvorgaben des 

Abfallwirtschaftsplans 

Die übergeordnete Zielsetzung des Landes Hes-

sen ist die weitere Verfolgung des eingeschlage-

nen Weges, das abfallwirtschaftliche Geschehen 

verstärkt in einen ökologischen Gesamtkontext mit 

dem Schwerpunkt Klima- und Ressourcenschutz 

zu stellen. In Kontinuität zu den in vorigen Abfall-

wirtschaftsplänen definierten strategischen Zielen 

gelten für die Abfallbewirtschaftung in Hessen fol-

gende Ziele: 

 Vermeidung von Abfällen bei der Rohstoffge-

winnung und -verarbeitung, Produktion so-

wie beim Handel und Konsum 

 Förderung der Wiederverwendung von ge-

brauchten Erzeugnissen 

 Förderung der Kreislaufwirtschaft durch die 

Getrennterfassung von Wertstoffen bei einer 

Ausweitung des Sammlungsangebots 

 Förderung der Kreislaufwirtschaft durch ein 

verstärktes Recycling 

 Förderung der energetischen Nutzung bio-

gener Reststoffe insbesondere durch die 

verstärkte Kaskadennutzung (Vergärung/ 

Kompostierung) für getrennt gesammelte  

Bioabfälle sowie die energetische Nutzung 

holziger Restbiomassen 

 Schadstoffentfrachtung von angefallenen 

und gesammelten Abfällen 

 Sicherstellung einer umweltverträglichen Ab-

fallentsorgung 

 Gewährleistung von Entsorgungssicherheit 

Für die öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger 

bestehen gemäß § 20 Abs. 2 KrWG Getrennthal-

tungspflichten für Bioabfälle, Papier-, Metall-, 

Kunststoff- und Glasabfälle. 

Bausteine der Kreislaufwirtschaft sind im Bereich 

der Siedlungsabfallwirtschaft zunächst die weitest-

gehende Nutzung der eingesammelten Abfälle zur 

Gewinnung von Sekundärrohstoffen und ggf. die 

energetische Nutzung. 

Hierzu sind auf der kommunalen Ebene die Erfas-

sungssysteme zu optimieren und Anreize für die 

Abfallerzeuger/-innen, vor allem für die Bevölke-

rung zu schaffen, um die Erfassung werthaltiger 

Abfallstoffe zu verbessern. 

Weiterhin sind geeignete Behandlungsverfahren 

erforderlich, wobei die besten verfügbaren Techni-

ken eingesetzt werden sollen. Ein weiterer Bau-

stein ist in der mit Gebühren verbundenen Sied-

lungsabfallwirtschaft, aber auch die Beachtung der 

Wirtschaftlichkeit zur Begrenzung der Kosten der 

Abfallwirtschaft sowie der damit verbundene Bei-

trag zur Gebührenstabilität und, soweit möglich, 

Gebührensenkung. 

Recyclingziele und -vorgaben 

Gemäß Art. 11 Abs. 2 der Europäischen Abfallrah-

menrichtlinie (Richtlinie (EU) 2018/851) sollen bis 

zum Jahr 2025 mindestens 55 % der Siedlungsab-

fälle einer Wiederverwendung oder einem Recyc-

ling zugeführt werden. Siedlungsabfälle sind ge-

mäß Definition in Art. 3 Nr. 2 gemischte Abfälle und 

getrennt gesammelte Abfälle aus Haushalten, ein-

schließlich Papier und Karton, Glas, Metall, Kunst-

stoff, Bioabfälle, Holz, Textilien, Verpackungen, 

Elektro- und Elektronik-Altgeräte, Altbatterien und 

Altakkumulatoren sowie Sperrmüll, einschließlich 

Matratzen und Möbel sowie gemischte Abfälle und 

getrennt gesammelte Abfälle aus anderen Her-

kunftsbereichen, sofern diese Abfälle in ihrer Be-

schaffenheit und Zusammensetzung Abfällen aus 

Haushalten ähnlich sind. 

Die Quotenziele erhöhen sich bis 2030 auf 60 % 

bzw. 65 % bis 2035, wobei die neu eingefügten 

Bestimmungen für die Berechnung der Erreichung 

der Zielvorgaben (Artikel 11a Abs. 1) zu berück-

sichtigen sind. Neu ist, dass sich die Berechnung 

der Recyclingraten künftig am Output orientiert. 

Für Deutschland maßgebend ist derzeit § 14 

KrWG, welcher eine zu erreichende Quote für die 

Vorbereitung zur Wiederverwendung und das Re-

cycling von Siedlungsabfällen von 65 % bis 2035 

fordert. 

Die Recyclingquote für die hessischen Siedlungs-

abfälle (Abfälle aus Haushaltungen, hausmüllähn-

liche Gewerbeabfälle, Straßenkehricht und andere 

Gewerbeabfälle, wie Küchen- und Kantinenabfälle, 

Marktabfälle, Abfälle aus Kanalreinigung, Parkab-

fälle, Sperrmüll) betrug 2018 insgesamt 54,5 % 

(2013: 55,3 %). Das Land Hessen hat im Jahr 2018 

bei den Wertstoffen aus Abfällen aus Haushaltun-
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gen eine Recyclingquote von 58,4 % (2013: 56,7 %) 

erreicht. Über die Vorbereitung zur Wiederverwen-

dung können keine quantitativen Aussagen getrof-

fen werden. 

Unter Berücksichtigung der neuen outputbezoge-

nen Berechnungsmethoden gemäß der Europäi-

schen Abfallrahmenrichtlinie wird die gemeldete 

Recyclingquote auf einen niedrigeren Wert fallen. 

Damit steht Hessen vor der Herausforderung, die 

neuen Recyclingquoten einzuhalten und ist gefor-

dert, zusätzliche Recyclinganstrengungen zu un-
ternehmen. Das Ziel ist, die Recyclingquote in Hes-

sen weiter zu erhöhen.  

In Bezug auf mineralische Abfälle ist es in Anbe-

tracht schrumpfender Ablagerungskapazitäten und 

zur Schonung natürlicher Ressourcen von zentra-

ler Bedeutung Abfälle aus Bauabbrüchen zu hoch-

wertigen und gütegesicherten Recyclingbaustoffen 

aufzubereiten und gezielt im Baukreislauf einzu-

setzen. Bei Neubauplanungen und Sanierungen 

muss von Anfang an das zirkuläre Denken in den 

Bau- und anschließenden Rückbauprozess einflie-

ßen. Denn schon heute lassen sich Gebäude res-

sourcenschonend gestalten, als Rohstofflager nut-

zen und abfallarm wirtschaften. Die urbane Mine 

Hessen muss hierzu erschlossen werden. Dieser 

Veränderungsprozess in der Bauwirtschaft von der 

linearen zur zirkulären Wirtschaftsweise vom ers-

ten Planungsschritt an wird mit Modellprojekten 

wie z.B. Rathaus Korbach weiter forciert. 

Mit dem vorliegenden Abfallwirtschaftsplan gibt 

das Land Hessen Ziele für das Handeln der betei-

ligten Akteure, angefangen von den Abfallerzeu-

gern und -besitzern, den Trägern der öffentlichen 

Entsorgung sowie privatwirtschaftlichen gewerbs-

mäßig Tätigen vor. An den aufgestellten Zielen sol-

len sich die Akteure orientieren. Der Weg hin zu 

einer gestärkten, weitestgehend geschlossenen 

Kreislaufwirtschaft kann nur gelingen, wenn alle 

Beteiligten ihr Handeln auf dieses Ziel ausrichten. 

Die Entsorgungspflichtigen haben die überörtli-

chen Zielsetzungen bei der Aufstellung der lokalen 

Abfallwirtschaftskonzepte zu berücksichtigen (§ 8 

Abs. 2 Satz 2 HAKrWG i. V. m. §§ 21 Satz 2 und 

30 Abs. 5 Satz 1 KrWG). 

Entsorgungssicherheit  

Gemäß § 20 Abs. 1 KrWG haben die öffentlich-

rechtlichen Entsorgungsträger die in ihrem Gebiet 

angefallenen, überlassungspflichtigen Abfälle aus 

privaten Haushaltungen und Abfälle zur Beseiti-

gung aus anderen Herkunftsbereichen zu verwer-

ten oder zu beseitigen. Die dafür erforderliche Ent-

sorgungssicherheit ist durch ausreichend zur Ver-

fügung stehende Kapazitäten zur Abfallverwertung 

bzw. -beseitigung zu gewährleisten.  

Dies gilt insbesondere auch für die Ablagerungs-

möglichkeiten für inerte, mineralische Abfälle auf 

Deponien. Diesem Punkt widmet sich der vorlie-

gende Abfallwirtschaftsplan im Kapitel 6 detaillier-

ter. 
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3 Allgemeiner Teil 

3.1 Rechtliche Grundlagen 

3.1.1 Europäisches Abfallrecht 

Europarechtliche Grundlage für die Aufstellung 

von nationalen Abfallwirtschaftsplänen ist die EG-

Abfallrahmenrichtlinie (2008/98/EG). Mit Artikel 28 

Abs. 5 wird eine Vereinbarkeit mit den in Artikel 14 

der Richtlinie 94/62/EG über Verpackungen und 

Verpackungsabfälle formulierten Anforderungen 

an die Abfallplanung und mit der in Artikel 5 der 

Richtlinie 1999/31/EG über Abfalldeponien 

1999/31/EG genannten Strategie zur Verwirkli-

chung der Verringerung der zur Deponierung be-

stimmten biologisch abbaubaren Abfälle gefordert. 

Die EG-Abfallrahmenrichtlinie legt eine 5-stufige 

Hierarchie für den Umgang mit Abfällen fest, deren 

Prioritätenfolge durch die Mitgliedstaaten bei ab-

fallwirtschaftlichen Planvorgaben zu berücksichti-

gen ist. 

3.1.2 Bundesrecht 

Auf Bundesebene verpflichtet § 30 KrWG die Län-

der, für ihr Gebiet Abfallwirtschaftspläne nach 

überörtlichen Gesichtspunkten zu erstellen.  

Dabei sind gemäß § 30 Abs. 2 KrWG die zukünfti-

gen über die Dauer von mindestens zehn Jahren 

zu erwartenden Entwicklungen zu berücksichtigen. 

Die Pläne sind gemäß § 31 Abs. 5 KrWG mindes-

tens alle sechs Jahre auszuwerten und bei Bedarf 

fortzuschreiben. 

Darzustellen sind u. a. die Ziele der Abfallvermei-

dung, der Vorbereitung zur Wiederverwendung, 

der Abfallverwertung und des Recyclings sowie 

der Abfallbeseitigung. Weiterhin sind die beste-

hende Situation der Abfallbewirtschaftung und die 

erforderlichen Maßnahmen zur Verbesserung der 

Abfallverwertung und Abfallbeseitigung sowie die 

Abfallentsorgungsanlagen zu beschreiben, die zur 

Sicherung der Beseitigung von Abfällen sowie der 

Verwertung von gemischten Abfällen aus privaten 

Haushaltungen einschließlich solcher, die dabei 

auch in anderen Herkunftsbereichen gesammelt 

werden, im Inland erforderlich sind. 

Der Plan kann nach § 30 Abs. 1 KrWG den Entsor-

gungsträger bestimmen und festlegen, welcher 

Abfallbeseitigungsanlage sich die Beseitigungs-

pflichtigen zu bedienen haben. 

3.1.3 Hessisches Abfallrecht 

Ergänzende Regelungen zum KrWG trifft § 9 des 

Hessischen Ausführungsgesetzes zum Kreislauf-

wirtschaftsgesetz (HAKrWG) vom 06. März 2013. 

Das HAKrWG legt in § 9 Abs. 1 fest, dass das für 

die Kreislauf- und Abfallwirtschaft zuständige Mi-

nisterium im Benehmen mit der obersten Landes-

planungsbehörde den Landesabfallwirtschaftsplan 

nach den §§ 30 bis 32 KrWG aufstellt. 

Hiernach besteht eine Rechtsverordnungsermäch-

tigung, dass die Landesregierung bestimmte Aus-

weisungen des Abfallwirtschaftsplans nach Maß-

gabe des § 30 Abs. 4 KrWG durch Rechtsverord-

nung allgemein verbindlich feststellen kann (§ 9 

Abs. 3 HAKrWG). 

3.1.4 Geltungsbereich und Planungs- 

zeitraum 

Dieser Abfallwirtschaftsplan gilt für die Bewirt-

schaftung von Abfällen im Land Hessen. 

Er stellt im Planungszeitraum bis zum Jahr 2031 

basierend auf der 5-stufigen Abfallhierarchie die 

Ziele der Abfallvermeidung und -verwertung sowie 

bedeutende Anlagen zur Sicherstellung der Ent-

sorgung für Siedlungsabfälle, soweit sie den öf-

fentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern überlas-

sen werden bzw. zu überlassen sind, dar. Ferner 

werden die gefährlichen Abfälle sowie andere 

mengenrelevante industrielle Abfälle dargestellt 

und die für deren Entsorgung erforderlichen be-

deutenden Abfallentsorgungsanlagen ausgewie-

sen. 

Dieser Abfallwirtschaftsplan ersetzt den „Abfallwirt-

schaftsplan Hessen – Siedlungsabfälle und Indust-

rielle Abfälle“ vom 24. April 2015. 

3.1.5 Strategische Umweltprüfung  

Eine Strategische Umweltprüfung, kurz SUP, ist 

nach § 35 Abs. 1 Nr. 2 i. V. m. Anlage 5 Nr. 2 des 

Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung 

(UVPG) für Abfallwirtschaftspläne nach § 30 
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Kreislaufwirtschaftsgesetz durchzuführen, wenn 

diese für Vorhaben, die in der „Liste der UVP-

pflichtigen Vorhaben“ (Anlage 1 UVPG) aufgeführt 

sind, einen Rahmen setzen. Von Relevanz sind 

hier beispielsweise Deponien (Nr. 12; Anlage 1 

UVPG) oder auch Anlagen zur Verwertung und Be-

seitigung von Abfällen (Nr. 8, Anlage 1 UVPG). 

Ein Schwerpunkt des vorliegenden Abfallwirt-

schaftsplans gilt der Betrachtung und Bewertung 

der Entsorgungssicherheit für mineralische Abfälle 

zur Ablagerung auf hessischen Deponien. Die Be-

trachtung zeigt im Ergebnis auf, dass für be-

stimmte Abfälle Entsorgungssicherheit über den 

gesamten Geltungszeitraum des Abfallwirtschafts-

plans nicht bzw. nur eingeschränkt gegeben ist. 

Da ein Bedarf für neue Entsorgungsanlagen fest-

gestellt wird, allerdings keine Ausweisungen für 

diesbezüglich geeignete Flächen gemacht werden, 

wurde eine Strategische Umweltprüfung bezogen 

auf die Errichtung von Abfalldeponien in Hessen 

erstellt. Sie wird in einem separaten Bericht vorge-

legt.  

3.1.6 Öffentlichkeitsbeteiligung 

Bei einer Fortschreibung des Abfallwirtschafts-

plans ist nach § 32 KrWG die Öffentlichkeit zu be-

teiligen. 

Auf das Verfahren zur Öffentlichkeitsbeteiligung 

zum Entwurf des Abfallwirtschaftsplans wurde im 

Hessischen Staatsanzeiger hingewiesen. Der Ent-

wurf war zur Einsichtnahme ausgelegt und im In-

ternet herunterzuladen. 

Parallel dazu wurden die nach § 31 Abs. 1 und 2 

KrWG sowie nach § 9 Abs. 2 HAKrWG vorgesehe-

nen Beteiligungsverfahren durchgeführt. Auch die-

sen Beteiligten wurde die Möglichkeit zu einer Stel-

lungnahme eingeräumt. 

Die daraufhin eingegangenen Stellungnahmen 

wurden bewertet und berücksichtigt, soweit ihnen 

gefolgt werden konnte. 

3.2 Strukturdaten Hessen 

Tabelle 1 und Abbildung 1 spiegeln die relevantes-

ten Strukturdaten für das Bundesland Hessen im 

Rahmen der Planerstellung wider. 

Die Ergebnisse der hessischen Bevölkerungsprog-

nose bis zum Jahr 2031 sind in Tabelle 1 darge-

stellt. Es ist davon auszugehen, dass es im Pla-

nungszeitraum bis 2031 eine Bevölkerungszu-

nahme in der Größenordnung von ca. 1,6 % ge-

genüber 2018 geben wird. 

3.3 Abfallaufkommen in Hessen 

Die Entsorgungspflichtigen haben nach § 8 Abs. 1 

und 3 HAKrWG Abfallmengenbilanzen zu erstellen 

und der Abfallbehörde vorzulegen. Diese Angaben 

sowie der Nachweis der dualen Systeme nach § 17 

Verpackungsgesetz über die erfassten und ver-

werteten Verpackungsabfälle sind Grundlage für 

das Abfallmengenaufkommen im Siedlungsabfall-

bereich. 

Die planrelevanten Darstellungen der Abfallmen-

gen basieren auch auf den Abfallmengenbilanzen 

des Landes Hessen für die Jahre 2014, 2016 und 

2018. 

Das Bundesland Hessen weist 2018 ein Gesamt-

aufkommen an Abfällen kommunaler und industri-

eller Herkunft von insgesamt ca. 5,51 Mio. t auf. 

Diese Gesamtmenge verteilt sich dabei auf ca. 

3,80 Mio. t Siedlungsabfälle sowie ca. 1,71 Mio. t 

gefährliche Abfälle industrieller Herkunft 

(Abbildung 2). Im Rahmen der Siedlungsabfälle 

fallen rund 2,83 Mio. t Abfälle aus Haushalten und 

Kleingewerbe sowie 0,97 Mio. t Abfälle aus dem 

Gewerbe (inkl. Bauschutt, Bodenaushub und Ab-

fälle aus Kläranlagen) an. 

Im Rahmen der Aufstellung der Siedlungsabfallbi-

lanz werden bei den nicht gefährlichen Gewerbe- 

und Bauabfällen nur die den öffentlich-rechtlichen 

Entsorgungsträgern überlassenen Mengen doku-

mentiert. Das gesamte Aufkommen ist gerade bei 

den Baumassenabfällen deutlich größer. Nicht er-

fasst werden beispielsweise die unmittelbar am 

Anfallort wieder verwendeten Bodenaushubmen-

gen, anlagenintern in den Produktionsprozess zu-

rückgeführte Produktionsreste sowie die innerhalb 

und außerhalb des Landes Hessen privatwirt-

schaftlich verwerteten nicht gefährlichen Abfälle. 



Allgemeiner Teil Abfallwirtschaftsplan Hessen 

12 

Tabelle 1: Strukturdaten für die öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger inkl. Bevölkerungsprognose 

Fläche 2

2021 2026 2031

[km²] [Ew/km²]

Darmstadt (St.) 159.207 122 1.305 163.698 170.592 175.127 

Frankfurt a. Main (St.) 753.056 248 3.037 775.173 809.393 832.597 

Offenbach (St.) 128.744 45 2.861 132.620 138.449 141.653 

Wiesbaden (St.) 278.342 204 1.364 281.023 285.065 287.411 

Bergstraße  269.694 719 375 270.879 272.346 271.615 

Darmstadt-Dieburg 297.399 659 451 299.046 301.062 299.809 

Groß-Gerau 4 257.590 438 588 262.908 271.059 276.203 

Hochtaunus 236.564 482 491 238.124 240.347 241.288 

Main-Kinzig  4 379.652 1.365 278 382.174 385.513 384.971 

Main-Taunus 237.735 223 1.066 241.071 246.236 250.007 

Odenwald 96.798 624 155 95.838 94.028 91.252 

Offenbach 354.092 356 995 359.255 367.073 371.728 

Rheingau-Taunus 187.157 811 231 187.206 186.873 184.671 

Wetterau 4 272.470 1.075 253 275.204 279.295 281.234 

Stadt Bad Vilbel 33.990 26 1.307 34.331 34.841 35.083 

Stadt Kelsterbach 16.936 15 1.129 17.286 17.822 18.160 

Stadt Maintal 39.298 32 1.228 39.559 39.905 39.849 

Gießen 268.876 855 314 267.804 265.320 259.720 

Lahn-Dill 253.777 1.066 238 250.617 244.714 236.022 

Limburg-Weilburg 172.083 738 233 170.127 166.398 160.563 

Marburg-Biedenkopf 246.648 1.262 195 247.770 249.342 249.237 

Vogelsberg 105.878 1.459 73 102.992 98.029 92.367 

Kassel (St.) 201.585 107 1.884 204.422 208.738 211.525 

Fulda 222.584 1.380 161 222.359 221.686 219.819 

Hersfeld-Rotenburg 120.829 1.098 110 119.595 117.424 114.891 

Kassel 236.633 1.293 183 235.402 232.977 228.862 

Schwalm-Eder 180.222 1.539 117 178.128 174.436 169.935 

Waldeck-Frankenberg 156.953 1.849 85 155.208 152.152 148.502 

Werra-Meißner 101.017 1.025 99 99.743 97.522 94.897 

Land  Hessen 6.265.809 21.115 297 6.309.564 6.368.638 6.368.996 

Kreisfreie 
Stadt (St.) /
Landkreis

Ein-
wohner

2018 1

Ein-
wohner-

dichte

Einwohnerprognose 3

1 Einwohnerzahlen zum 31. Dezember 2018 der Bevölkerungsfortschreibung auf Basis des Zensus 2011

4 Für die Landkreise Groß-Gerau, Main-Kinzig und Wetterau sind die Einwohnerdaten und die Fläche um die
  zugehörigen Gemeinden (Kelsterbach, Maintal, Bad Vilbel) bereinigt.

3 Bevölkerung in Hessen 2060 (Regionalisierte Bevölkerungsvorausberechnung für Hessen bis 2040,
   Hessisches Statistisches Landesamt, Dezember 2019); Statistische Berichte, Kennziffer: A I 8 - Basis 31.12.2018
   2021, 2026 und 2031 interpoliert

2 Fläche zum 01.01.2018
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Abbildung 1: Kartografische Darstellung der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger in Hessen und deren 
Bevölkerungsdichte 
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Abbildung 2: Darstellung des Abfallmengenaufkommens in Hessen 2018  
(Siedlungsabfälle und gefährliche Abfälle) 

3.4 Abfallwirtschaftskonzepte der Entsor-

gungspflichtigen (Landkreise und kreis-

freie Städte) 

Die Entsorgungspflichtigen haben für ihren Zustän-

digkeitsbereich Abfallwirtschaftskonzepte nach 

§ 21 KrWG und § 8 Abs. 1 und 2 HAKrWG zu er-

stellen und alle sechs Jahre fortzuschreiben. In 

den Abfallwirtschaftskonzepten sind Planungen 

zur regionalen Siedlungsabfallentsorgung sowie 

Zielvorstellungen zur Förderung der Abfallvermei-

dung, zur getrennten Erfassung und Verwertung 

geeigneter Abfallströme und Strategien zur Sicher-

stellung der umweltgerechten Restabfallentsor-

gung darzustellen. Im Rahmen der gesetzlichen 

Vorgaben bestehen Gestaltungsspielräume, ob ei-

gene Entsorgungsanlagen errichtet und betrieben 

oder durch vertragliche Vereinbarungen entspre-

chende Entsorgungskapazitäten gesichert werden. 

Auch über die Gestaltung der Abfallgebühren ist 

insbesondere im Bereich der gewerblichen Abfälle 

eine Einflussnahme auf die Menge der Abfälle 

möglich, die den öffentlich-rechtlichen Entsor-

gungsträgern überlassen werden. Die kommuna-

len Abfallwirtschaftskonzepte bilden neben den 

Abfallbilanzen eine wesentliche Grundlage für die 

Abfallwirtschaftsplanung des Landes. 

935.050

172.592

801.170

917.283

228.849

463.612

253.832

26.282

835.650
778.659

95.049

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

Haus-
müll

Sperr-
müll

Bioab-
fälle

Wert-
stoffe

Gewerbe-
abfälle

Bau-
schutt

Boden-
aushub

Abfälle
aus Klär-
anlagen

Industrie-
abfälle

indus-
trielle

Baurest-
massen

indus-
trielle
Klär-

anlagen-
rückstände

[t]

1 2 2

1 betrifft die den öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern überlassene und von den dualen Systemen eingesammelte Menge
2 betrifft ausschließlich die den öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern überlassenen Mengen

Siedlungsabfälle Gefährliche Abfälle
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4 Siedlungsabfälle 

4.1 Abfallmengenbilanz 

4.1.1 Abfälle aus Haushalten und  

Kleingewerbe 

2018 sind im Bundesland Hessen etwa 2,83 Mio. t 

Siedlungsabfälle aus Haushalten und Kleinge-

werbe mit einem einwohnerspezifischen Durch-

schnittsaufkommen von 451 kg/Ew*a angefallen.

Damit hat das Gesamtaufkommen um 79.192 t 

(2,7 %) bzw. 25,7 kg/Ew*a gegenüber 2014 abge-

nommen. In diesem Zusammenhang ist zu berück-

sichtigen, dass die Einwohnerzahl im gleichen Zeit-

raum um 171.921 angestiegen ist. Im Betrach-

tungszeitraum (Abbildung 3) ist festzustellen, dass 

die Gesamtmengen an Siedlungsabfällen aus 

Haushalten und Kleingewerbe kontinuierlich zu-

rückgegangen sind, wobei der Rückgang 2018 am 

deutlichsten ausfällt. Hier kommen im Wesentli-

chen durch Trockenheit reduzierte Bioabfallmen-

gen zum Tragen. In Bezug auf die einzelnen Ab-

fallströme 2018 lässt sich Folgendes festhalten: 

Hausmüll aus Haushalten und Kleingewerbe 

wurde mit einer Menge von ca. 0,94 Mio. t er- 

fasst, was einer einwohnerspezifischen Menge 

von 149 kg/Ew*a entspricht. Die Hausmüll-

menge ist im Betrachtungszeitraum um insge-

samt 49.916 t bzw. 12,4 kg/Ew*a zurückgegan-

gen. Dabei fiel der Rückgang der Hausmüll-

mengen von 2014 auf 2016 deutlich höher aus 

als im darauffolgenden Zeitraum. 

Sperrmüll wurde insgesamt mit einer Menge 

von 172.592 t durch die öffentlich-rechtlichen 

Entsorgungsträger erfasst. Das entspricht 2018 

einer zur Abfuhr bereitgestellten Menge von 

27,5 kg/Ew*a. Die erfasste Sperrmüllmenge 

hat damit um 4.186 t gegenüber 2014 zuge-

nommen. Bezogen auf das spezifische Auf-

kommen hat die Menge aber aufgrund der im 

Betrachtungszeitraum gestiegenen Einwohner-

zahlen um 0,1 kg/Ew*a abgenommen. 

Bioabfälle wurden durch die öffentlich-rechtli-

chen Entsorgungsträger mit einer Gesamt-

menge von 801.170 t erfasst. Diese Menge 

setzt sich zusammen aus:

 Abfälle aus der Biotonne wurden mit ei-

nem Anteil von 533.653 t (85,2 kg/Ew*a)  

getrennt eingesammelt. Die Abfallmengen 

Abbildung 3: Entwicklung der Siedlungsabfälle aus Haushalten und Kleingewerbe 2014, 2016 und 2018 
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Hausmüll 984.966 942.813 935.050

Sperrmüll 168.406 171.511 172.592

Abfälle aus der Biotonne 520.772 563.827 533.653

Garten- und Parkabfälle 308.160 296.419 267.517

Verpackungsabfälle 391.193 402.427 405.650

Grafische Papiere 391.869 381.424 364.886

Sonstige Wertstoffe 139.921 144.249 146.748

Summe 2.905.287 2.902.670 2.826.096

[t]
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aus der Biotonne weisen damit im Betrach-

tungszeitraum eine leicht rückläufige Ent-

wicklung auf (2014: 85,5 kg/Ew*a). 

 Garten- und Parkabfälle werden über ein 

breites Spektrum an Erfassungssystemen 

(z. B. Grüngutsammelplätze, haushalts-

nahe Sammlung, Wertstoffhöfe etc.) er-

fasst, was 2018 einer landesweiten Sam-

melmenge von 267.517 t bzw. 42,7 kg/Ew*a 

entspricht. Das Aufkommen wird von unter-

schiedlichen Einflussfaktoren (z. B. Trocken-

heit) beeinflusst, was die Abnahme des Auf-

kommens im Betrachtungszeitraum erklärt 

(Abbildung 3). 

Wertstoffe, wie die separat gesammelten und 

verwerteten Verpackungsabfälle, grafischen 

Papiere sowie sonstige Wertstoffe (z. B. Alt-

holz, Textilien, Metalle, Elektro- und Elektroni-

kaltgeräte), wiesen 2018 eine Gesamtsammel-

menge von insgesamt 917.284 t bzw. 

146,4 kg/Ew*a auf. Insgesamt verzeichnet die-

se erfasste Wertstoffmenge im Betrachtungs-

zeitraum eine Abnahme um 5.699 t (0,6 %). 

Die Verpackungsabfälle stellten dabei 2018 

mit 405.650 t bzw. 64,7 kg/Ew*a den größten 

Anteil der Wertstofffraktion. Das Aufkommen 

der Verpackungsabfälle hat im Betrachtungs-

zeitraum um 14.457 t bzw. 0,5 kg/Ew*a zuge-

nommen. Die spezifischen Mengen haben sich 

allerdings kaum geändert (2014: 64,2 kg/Ew*a, 

2016: 64,8 kg/Ew*a). 

Darüber hinaus waren die grafischen Papiere 

2018 mit einer Menge von insgesamt 364.886 t 

am Wertstoffaufkommen beteiligt. Damit ver-

zeichnen die grafischen Papiere einen Rück-

gang um 26.983 t (0,8 %) gegenüber 2014. Die 

spezifische Sammelmenge hat dabei im Be-

trachtungszeitraum kontinuierlich (2014: 64,3 

kg/Ew*a, 2016: 61,4 kg/Ew*a, 2018: 58,2 kg/ 

Ew*a) um insgesamt 6,1 kg/Ew*a abgenom-

men. 

Die sonstigen getrennt gesammelten ver-

wertbaren Abfälle machten 2018 insgesamt 

146.748 t bzw. 23,4 kg/Ew*a des Wertstoffauf-

kommens aus. Für diese Wertstoffe lässt sich 

insgesamt eine stetige Zunahme feststellen, 

die sich über den Betrachtungszeitraum auf 

6.827 t bzw. 0,5 kg/Ew*a beläuft. Im Einzelnen 

bedeutet das für die sonstigen Wertstoffe: 

2018 wurden 79.843 t bzw. 12,7 kg/Ew*a Holz

getrennt eingesammelt. 

Elektroaltgeräte waren insgesamt mit 46.416 t 

bzw. 7,4 kg/Ew*a beteiligt. Damit ist die Sam-

melmenge um 1.328 t bzw. 0,4 kg/Ew*a gegen-

über 2014 zurückgegangen. 

2018 beliefen sich die getrennt erfassten Me-

talle auf 12.715 t bzw. 2,0 kg/Ew*a. 

Darüber hinaus verzeichneten getrennt er-

fasste Bekleidung/Textilien, Glas, Kunststoffe 

(Nichtverpackungen) und Kork ein Aufkommen 

von 7.774 t bzw. 1,2 kg/Ew*a.  

4.1.2 Abfälle aus dem Gewerbe 

2018 wurden den öffentlich-rechtlichen Entsor-

gungsträgern ca. 0,97 Mio. t Siedlungsabfälle aus 

gewerblichen Tätigkeiten angedient (Abbildung 4). 

Abfälle aus dem Kleingewerbe sind darin nicht ent-

halten.  

Gewerbeabfälle wurden 2018 mit einer Ge-

samtmenge von 228.849 t bei den Entsor-

gungspflichtigen erfasst (Abbildung 4). Diese 

Menge verteilte sich mit 110.214 t (48,2 %) auf 

produktions- und krankenhausspezifische Ab-

fälle, 75.350 t (32,9 %) hausmüllähnliche Ge-

werbeabfälle, 29.356 t (12,8 %) Baustellenab-

fälle, 9.041 t (4,0 %) Straßenkehricht sowie 

4.887 t (2,1 %) andere gewerbliche Siedlungs-

abfälle (Küchen- und Kantinenabfälle, Marktab-

fälle, Abfälle aus der Kanalreinigung, Parkab-

fälle, Sperrmüll). 

Im Hinblick auf die Abfallhierarchie wurden 

12.735 t (5,6 %) der Gewerbeabfälle recycelt. 

Darüber hinaus wurde etwas mehr als die 

Hälfte (117.515 t / 51,4 %) einer energetischen 

Verwertung im Rahmen der sonstigen Verwer-

tung zugeführt. 23.784 t (10,4 %) fanden ihren 

Einsatz bei der Verfüllung, Rekultivierung oder 

Deponiebaumaßnahmen. Außerdem gelang-

ten 26.171 t (11,4 %) der Gewerbeabfälle zur 

Behandlung in eine mechanische bzw. mecha-  
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Abbildung 4: Entwicklung der den öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern überlassenen Siedlungsabfälle 
aus Gewerbe, Bauschutt und Bodenaushub und kommunalen Kläranlagen 2014, 2016 und 
2018 

nisch-biologische Abfallbehandlungsanlage (MBA) 

mit dem Ziel der energetischen Verwertung. Im 

Rahmen der Beseitigung sind 2018 insgesamt 

41.926 t (ca. 18,3 %) abgelagert worden. Eine 

thermische Beseitigung erfolgte bei 1.076 t 

(0,5 %) der Abfälle sowie eine Behandlung in 

anderen Anlagen (inkl. Zwischenlagerung) bei 

5.643 t (2,5 %). 

Nach der stark rückläufigen Entwicklung der 

Gewerbeabfallmengen bis 2008 und dem dann 

kontinuierlichen Anstieg bis 2013, ist das Auf-

kommen wieder rückläufig. Die Gewerbeabfall-

mengen haben gegenüber 2014 um insgesamt 

46.235 t bzw. 16,8 % abgenommen. 

An Bauschutt und Bodenaushub wurden den 

öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern etwa 

0,72 Mio. t angedient und zu etwas mehr als 

zwei Drittel (69,3 %) verwertet. 

Die Abfälle aus kommunalen Kläranlagen

weisen ein Aufkommen von 26.282 t auf und 

setzen sich aus Rechengut (14.914 t) und 

Sandfangrückstände (11.368 t) zusammen. 

Fast zwei Drittel (63,9 %) des Rechenguts wur-

den energetisch verwertet. 2.884 t (19,3 %) 

wurden als aufbereitetes Material bei Rekulti-

vierungsmaßnahmen bzw. im Garten- und 

Landschaftsbau eingesetzt. Bei 16,8 % ist der 

Entsorgungsweg nicht eindeutig zuzuordnen. 

82,5 % (9.377 t) der Sandfangrückstände wur-

den als Recyclingmaterial im Landschafts-, 

Straßen- oder Deponiebau verwertet. Der Rest 

gelangte in eine thermische Behandlung. 

4.1.3 Klärschlämme aus kommunalen 

Kläranlagen 

Die Angaben zum Aufkommen und den Entsor-

gungswegen stammen aus dem vom Hessischen 

Landesamt für Umwelt und Geologie erstellten und 

vom Hessischen Ministerium für Umwelt, Energie, 

Landwirtschaft und Verbraucherschutz herausge-

gebenen Lagebericht „Beseitigung von kommuna-

len Abwässern in Hessen 2018“. 

Das Klärschlammaufkommen hat gegenüber 2014 

um 5.487 t (3,6 %) auf 146.532 t TS abgenommen 

und ist damit tendenziell weiter rückläufig 

(Abbildung 5). 
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1 Rechengut und Sandfangrückstände ohne Schlämme aus der Behandlung kommunaler Abwässer

1
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Insbesondere mit dem Inkrafttreten der jeweils no-

vellierten Klärschlammverordnung (03.10.2017) 

und Düngeverordnung (02.06.2017) ist eine Men-

genverschiebung von der Verwertung in der Land-

wirtschaft bzw. Landschaftsbau/Rekultivierung zur 

energetischen Verwertung festzustellen. Die ener-

getische Verwertung hat gegenüber 2014 um 

37.157 t (47,9 %) zugenommen, wobei hingegen 

die landwirtschaftliche Verwertung um 28.981 t 

bzw. 53,4 % sowie die Verwertung im Landschafts- 

bau/Rekultivierung um 13.654 t bzw. 67,7 % abge-

nommen haben. 
MHKW Offenbach mit Monoklärschlammverbrennung 

Abbildung 5: Mengenentwicklung (2014, 2016 und 2018) der kommunalen Klärschlämme in Tonnen  
Trockensubstanz (TS) 

4.1.4 Abfallbehandlung von Siedlungsab-

fällen 

Bei der Betrachtung der hessischen Siedlungsab-

fälle insgesamt, verdeutlicht Abbildung 6 die Ver-

teilung der Abfälle im Hinblick auf die Abfallhierar-

chie. Der weitaus größte Anteil der Gesamtabfälle 

wird demnach einem Recyclingverfahren zuge-

führt (2.170.961 t / 57,2 %). Die getrennt erfassten 

1 Inputmenge, da die genaue Aufteilung der in Hessen erfassten Ver- 
packungsabfälle auf die Entsorgungswege nicht vorliegt 

Bioabfälle weisen dabei mit 770.714 t (35,5 %) die 

höchste Menge auf, gefolgt vom Bauschutt mit 

319.892 t (14,7 %) und Bodenaushub (280.831 t / 

8,2 %). Die in Abbildung 6 zusammengefassten 

Wertstoffe unterteilen sich in Verpackungsabfälle1

(405.650 t) sowie recycelte grafische Papiere, 

Holz, Metall, Elektroaltgeräte u. a. (436.819 t). 
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Abbildung 6: Behandlung von Siedlungsabfällen in Hessen 2018 

Abbildung 7: Behandlung von Haus- und Sperrmüll, Gewerbeabfällen sowie Abfällen aus kommunalen Klär-
anlagen in Hessen 2018 



Siedlungsabfälle Abfallwirtschaftsplan Hessen 

20 

Die sonstige Verwertung weist ein Aufkommen 

von 1.356.126 t (35,7 %) auf. Davon entfällt der 

Großteil (1.019.272 t) auf die energetische Ver-

wertung inkl. der Behandlung in Müllheizkraftwer-

ken sowie die mechanische oder mechanisch-bio-

logische Aufbereitung zur energetischen Verwer-

tung (309.919 t). Diese beiden Behandlungspfade 

dominieren vor allem bei Haus- und Sperrmüll so-

wie Gewerbeabfällen. Die restliche Menge von 

26.936 t wird im Rahmen der Verfüllung bzw. Re-

kultivierung eingesetzt. 

Die Beseitigung ist mit 271.584 t bzw. 7,1 % am 

Siedlungsabfallaufkommen beteiligt. Die Beseiti-

gungsmenge wurde fast ausschließlich (261.796 t 

bzw. 96,4 %) einer Ablagerung zugeführt. Die ge-

ringe Menge der auf Deponien abgelagerten Ab-

fälle spiegelt die Vorgaben der bundesrechtlichen 

Deponieverordnung wider. Die Ablagerungsmenge 

wiederum verteilt sich auf Bauschutt (54,9 %), Bo-

denaushub (29,1 %) und Gewerbeabfälle (16,0 %). 

Der Rest (9.788 t) wurde zwischengelagert oder 

anderweitig behandelt. 

In Abbildung 7 ist die Verteilung von Haus- und 

Sperrmüll, Gewerbeabfällen und Abfällen aus kom-

munalen Kläranlagen im Hinblick auf ihre Behand-

lung nach Abfallhierarchie dargestellt. 

4.2 Abfallwirtschaftliche Ziele und Maß-

nahmen zur Vermeidung, Vorbereitung 

zur Wiederverwendung, Verwertung 

und Beseitigung bestimmter Abfälle 

nach Herkunftsbereichen/Abfallarten 

Herkunftsbereiche und Abfallarten 

Die nachfolgende Darstellung der abfallwirtschaft-

lichen Ziele orientiert sich an den unterschiedlichen 

Herkunftsbereichen und Abfallarten. Es sind zu un-

terscheiden: 

Abfälle aus Haushalten und Kleingewerbe, die, 

soweit Abfallerzeuger/-besitzer diese nicht ver-

werten, durch die öffentlich-rechtlichen Entsor-

gungsträger eingesammelt und entsorgt wer-

den. Dabei ist in Hessen die Aufteilung zwi-

schen Einsammlungs- und Entsorgungspflich-

ten gemäß § 1 HAKrWG zu beachten. 

Abfälle aus Gewerbe und kommunalen Klär-

anlagen, die, soweit Abfallerzeuger/-besitzer 

diese nicht verwerten können/müssen oder in 

eigenen Anlagen beseitigen, den Entsorgungs-

pflichtigen zur Entsorgung angeliefert werden. 

Je nach Art der einzelnen Siedlungsabfälle beste-

hen sehr unterschiedliche Ansatzpunkte und Mög-

lichkeiten zur Vermeidung, Vorbereitung zur Wie-

derverwendung und Verwertung. Dementspre-

chend sind die abfallwirtschaftlichen Ziele für die 

einzelnen Abfallarten zu differenzieren. Als über-

geordnetes Ziel wird durch sämtliche Maßnahmen 

angestrebt, die Menge an Abfällen zur Beseitigung 

zu minimieren, indem möglichst alle Abfälle geeig-

neten Verwertungskreisläufen zugeführt werden. 

Zielgruppen 

Weiterhin ist zwischen den Zielgruppen der Abfall-

erzeuger/-besitzer und den öffentlich-rechtlichen 

Entsorgungsträgern zu unterscheiden, für die je-

weils eine separate Betrachtung durchgeführt wird: 

Erzeuger und Besitzer von Abfällen aus priva-

ten Haushaltungen sind rechtlich nicht unmittel-

bar zur Abfallvermeidung verpflichtet. Jedoch 

hat der Bürger entsprechend den örtlichen Ab-

fallsatzungen seine Abfälle getrennt bereitzu-

stellen, sodass eine Verwertung ermöglicht 

wird. 

Öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger sind 

nach § 20 Abs. 1 KrWG unter den dort genann-

ten Voraussetzungen zur Verwertung verpflich-

tet. Nach § 1 Abs. 3 HAKrWG betrifft dies in 

Hessen die Entsorgungspflichtigen. 

Erzeuger/Besitzer von Abfällen aus anderen 

Herkunftsbereichen unterliegen unmittelbar der 

Verwertungspflicht gemäß § 7 Abs. 2 KrWG. 

Mengenentwicklung von 2014 bis 2018 

Für jede Abfallart wird die Mengenentwicklung in 

den letzten Jahren auf Basis der Abfallmengenbi-

lanzen des Landes Hessen 2014-2018 dargestellt. 

Prognose der zukünftigen Mengenentwicklung  

Auf der Grundlage tatsächlich vorhandener und re-

gional unterschiedlich nutzbarer Vermeidungspo-

tenziale und Verwertungsmöglichkeiten sowie 

übergeordneter Entwicklungstendenzen sind im 
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Plan für die Planungshorizonte 2021, 2026 und 

2031 Zielgrößen des Aufkommens dargestellt.  

Dabei wird im aktuellen Abfallwirtschaftsplan ein 

zielwertorientiertes, nach Clustern differenziertes, 

Modell angewandt. Hierbei sind die 29 hessischen 

öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger in drei 

verschiedene Cluster unterteilt worden.  

Im Einzelnen handelt es sich dabei um das ländlich 

strukturierte Cluster (0–200 Ew/km²), das ländlich 

verdichtete Cluster (200-1.000 Ew/km²) sowie das 

städtische/großstädtische Cluster (> 1.000 Ew/km²).  

Unwägbarkeiten in der Zieldefinition ergeben sich 

aus der demografischen Entwicklung des Landes 

Hessen und durch die konjunkturelle Entwicklung. 

Insbesondere die Auswirkungen der aktuellen öko-

nomischen Rahmenbedingungen sind im Hinblick 

auf das abfallwirtschaftliche Geschehen nur 

schwer einschätzbar. Dies gilt umso mehr, als dass 

das Abfallaufkommen eng mit dem Realeinkom-

men der Bevölkerung korreliert. 

Übergeordnete Instrumentarien zur gesteiger-

ten Wertstofferfassung – stärkere Verursacher-

gerechtigkeit bei der Gebührenmessung 

Die Anwendung von elektronischen Identifikations-

systemen in der Sammlung verbunden mit einer 

verstärkt verursachergerechten Gebührenbemes-

sung nach Volumen oder Gewicht entfaltet erfah-

rungsgemäß besondere Lenkungskraft. Durch Ein-

führung solcher Systeme konnten in der Vergan-

genheit hessische Entsorgungspflichtige die Haus-

müllmenge um bis zu 50 % reduzieren. Eine Ab-

nahme der zu entsorgenden Hausmüllmengen 

kann unter bestimmten Voraussetzungen für die 

öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger Raum für 

Gebührensenkungen eröffnen.  

Damit verbunden ist eine gewünschte Zunahme 

bei den erfassten Wertstoffmengen, die in das 

Kreislaufwirtschaftssystem eingeschleust werden.  

Kernansatz des Systems ist die Verknappung des 

zur Verfügung gestellten regelmäßigen Behälter-

volumens und die damit verbundene Möglichkeit 

für die Abfallerzeuger zur Reduzierung ihrer Ab-

fallgebühren. Dieser Anreiz darf jedoch nicht zu 

groß sein, damit eine Verlagerung von Hausmüll in 

Systeme zur Wertstoffsammlung oder eine an-

derweitige unerwünschte Entsorgung unterbunden 

wird. 

Übergeordnete Instrumentarien zur gesteiger-

ten Wertstofferfassung – verstärkte kommu-

nale Informations- und Beratungsleistungen 

Die neue Zielrichtung hin zu einer verstärkten 

quantitativen Wertstofferfassung in Verbindung mit 

dem Entgegenwirken der Verschlechterung der er-

fassten Qualitäten stellt die kommunalen Informa-

tions- und Beratungsleistungen vor große Heraus-

forderungen. Es reicht nicht allein aus, mittels der 

Wertstofferfassungssysteme mehr zu sammeln, 

wenn dies mit einer Verschlechterung der Qualitä-

ten einhergeht, die die reale Verwertbarkeit ein-

schränkt.  

Die Bedeutung einer umfassenden Aufklärung der 

Bürgerinnen und Bürger sowie der Betriebe wird 

zukünftig noch an Bedeutung gewinnen. Fehlwürfe 

müssen bereits in den Haushalten minimiert wer-

den. 

Übergeordnete Instrumentarien zur gesteiger-

ten Wertstoffnutzung – Strategie der Kaskaden-

nutzung  

Beispiele für die praktische Umsetzung effizienter 

Maßnahmen sind die Mehrfachnutzung von Abfall-

stoffen im Rahmen von Nutzungskaskaden, wie sie 

sich auch als wirtschaftliche Grundlage der Sekun-

därrohstoffkreisläufe in der Metall-, Papier- und 

Glasindustrie etabliert haben. Auch in den Berei-

chen Kunststoffrecycling und Bauabfallverwertung 

findet sich dieser Ansatz wieder.  

Zunehmende Bedeutung erlangt das Prinzip der 

Kaskadennutzung im Bereich der Bioabfallverwer-

tung durch die Kombination aus der Gewinnung 

von Energie (Biogas) durch Vergärung und die an-

schließende stoffliche Nutzung der erzeugten Gär-

reste z. B. in der landwirtschaftlichen Bodenbewirt-

schaftung. Erklärtes Ziel der hessischen Abfallpoli-

tik ist die landesweite Umsetzung der Erfassung 

der Bioabfälle in Verbindung mit der energetisch-

stofflichen Verwertung durch die Zuführung in Bio-

abfallvergärungsanlagen. 
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4.2.1 Abfallvermeidung und Vorbereitung 

zur Wiederverwendung 

Die Vermeidung von Abfällen bzw. deren Wieder-

verwendung besitzt im Land Hessen höchste Prio-

rität. 

Das 2020 fortgeschriebene Abfallvermeidungspro-

gramm des Bundes unter Beteiligung der Länder 

definiert die Abfallvermeidung als Leitmotiv und be-

nennt existierende sowie potenzielle Ansätze der 

öffentlichen Hand zur Abfallvermeidung.  

Operative Hauptziele sind die 

Reduktion der Abfallmenge, die 

Reduktion schädlicher Auswirkungen des Ab-

falls und die  

Reduktion der Schadstoffe in Materialien und 

Erzeugnissen bis hin zur Substitution umwelt- 

und gesundheitsschädlicher Stoffe. 

Zur Erreichung dieser operativen Ziele wurden Un-

terziele definiert: 

möglichst weitgehende Reduktion der Abfall-

mengen in Relation zur Wirtschaftsleistung  

oder zur Beschäftigten- und Bevölkerungszahl 

Verbesserung des Informationsstandes und 

dadurch Sensibilisierung der Bevölkerung, der 

beteiligten Akteure aus Industrie, Gewerbe, 

Handel und Entsorgungswirtschaft 

anlageninterne Kreislaufführung von Stoffen 

Ausrichtung auf den Erwerb abfall- und schad-

stoffarmer Produkte 

abfallarme Produktgestaltung 

Steigerung der Lebensdauer und der Nut-

zungsintensität 

Förderung der Wiederverwendung von Produk-

ten 

Die Abfallvermeidungsmaßnahmen des Abfallver-

meidungsprogramms betreffen sowohl die öffentli-

che Hand, als auch Bürgerinnen und Bürger sowie 

Unternehmen und Vereine. 

Allerdings liegt die Vermeidung von Abfällen als 

wesentlicher Baustein der Produktverantwortung 

primär in der Hand der Produzenten, die im Rah-

men des Produktionsprozesses und der Produkt-

gestaltung Einfluss auf Abfallmenge und -schäd-

lichkeit nehmen. Die Einflussmöglichkeit der Kon-

sumenten besteht in einem bewussten Konsum-

verhalten, das auf den Erwerb wiederverwendba-

rer bzw. abfall- und schadstoffreduzierter Produkte 

ausgerichtet ist. Ein erfolgreiches Beispiel für Ab-

fallvermeidung durch Wiederverwendung ist der 

sog. „BecherBonus“, einer hessischen Initiative zur 

Förderung der Nutzung von Mehrwegbechern in 

Bäckereien, Cafés, Schnellrestaurants und Tank-

stellen. Besondere Verantwortlichkeiten bestehen 

für Konsumenten, Handel und Industrie im Um-

gang mit Nahrungsmitteln, die derzeit noch in sehr 

großem Umfang weggeworfen werden. 

Hauptwirkungsbereiche der öffentlich-rechtlichen 

Entsorgungsträger sind die Förderung der Abfall-

vermeidung durch Aufklärung im Rahmen der Öf-

fentlichkeitsarbeit / Abfallberatung sowie die Nut-

zung satzungsrechtlicher Möglichkeiten zur Stoff-

stromsteuerung. Ebenso werden an lokale Verhält-

nisse angepasste Bußgelder auf Grundlage der 

Muster-Abfallsatzung des Hessischen Städte- und 

Gemeindebundes festgelegt. 

Sind Erzeugnisse oder Bestandteile davon als Ab-

fälle angefallen, sollen sie zunächst daraufhin ge-

prüft werden, ob sie durch Reinigung und falls er-

forderlich Reparatur so vorbereitet werden, dass 

sie wieder für denselben Zweck verwendet werden 

können, für den sie ursprünglich hergestellt wur-

den.  

Klassisches Beispiel einer Abfallvermeidungs-

maßnahme ist die unmittelbare Weiternutzung von 

Produkten oder Teilen davon zu demselben 

Zweck, zu dem sie ursprünglich hergestellt wur-

den, ohne dass sie vorher die Abfalleigenschaft an-

genommen haben. Dies erfolgt beispielsweise im 

Rahmen der Abgabe von Gegenständen zur Ver-

marktung an Secondhandläden. Auch die Organi-

sation von Warentauschtagen, z. B. auf kommuna-

len Betriebshöfen, oder internetbasierten Ver-

schenk- und Tauschmärkte ist hierzu geeignet.  

Zunehmend entstehen Reparatur-Service-Ange-

bote (z. B. Repair-Cafes), welche durch öffentlich-
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rechtliche Entsorgungsträger selbst betrieben oder 

unterstützt werden. 

Im Abfallvermeidungsprogramm des Bundes wird 

die Einrichtung von Abfallerfassungs- und Abfall-

gebührensystemen, welche auf die Vermeidung 

fördernd wirken, empfohlen. Insbesondere verur-

sachergerechte Gebührensystems setzen Anreize 

für die Abfallvermeidung. Auch die gezielte Ver-

knappung des Restabfallbehälter-Mindestvolu-

mens kann Anreize setzen. Derzeit kommt bei min-

destens 12 öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträ-

gern ein Identsystem zum Einsatz, mindestens drei 

weitere befinden sich in der Umsetzung bzw. der 

Planung. 

Gewerbetreibende können durch Verminderung 

der bei der Herstellung und dem Vertrieb anfallen-

den Abfallmenge zur Förderung der Kreislaufwirt-

schaft beitragen. Sie nutzen die Möglichkeiten zur 

anlageninternen Kreislaufführung, der betriebsin-

ternen Verwertung sowie des Einsatzes abfallar-

mer Verfahren. 

Thematische Schwerpunkte einer vermeidungs-

orientierten Abfallwirtschaft sind: 

Stärkung der Beratungsleistungen der Kommu-

nen 

Abfallvermeidung im öffentlichen Beschaf-

fungswesen 

Satzungsgestaltung sowie Gebühren- und 

Sammelsysteme 

Vermeidung von Lebensmittelabfällen 

Das Land wird mit Unterstützung der öffentlich-

rechtlichen Entsorgungsträger und Kommunen die 

Ausrichtung der hessischen Kreislaufwirtschaft an 

seinen höchsten Prioritäten – der Vermeidung und 

Wiederverwendung von Abfällen – noch stärker vo-

rantreiben. Zentrale Maßnahmen sind: 

Die Schaffung einer Datengrundlage zum IST-

Stand der Abfallvermeidung und Vorbereitung 

zur Wiederverwendung hinsichtlich von Aktivi-

täten, Mengen und Infrastrukturen. 

Der Aufbau eines hessenweiten ReUse Netz-

werks zur Förderung der Kommunikation und 

des Informationsaustauschs zwischen Wieder-

verwendern, Reparateuren und Recyclern in 

Hessen. Auf diese Weise sollen sich Best Prac-

tice schnell innerhalb Hessens verbreiten und 

Synergien optimal genutzt werden, damit der 

Markt für Gebrauchtwaren und die Abfallver-

meidung gestärkt werden. 

§ 7 HAKrWG verpflichtet die Behörden des Lan-

des, die Gemeinden sowie die Landkreise, in ihrem 

gesamten Wirkungskreis zur Förderung der Kreis-

laufwirtschaft beizutragen. Sie haben bei der Ge-

staltung von Arbeitsabläufen, der Beschaffung  

oder Verwendung von Material und Gebrauchsgü-

tern, bei Bauvorhaben und bei der Erteilung von 

Aufträgen Erzeugnissen den Vorzug zu geben, die 

mit rohstoffschonenden oder abfallarmen Pro-

duktionsverfahren hergestellt sind, 

durch Vorbereitung zur Wiederverwendung 

oder durch Recycling aus Abfällen hergestellt 

wurden und  

langlebig und reparaturfreundlich sind. 

Übergeordnete Instrumentarien zur Abfallver-

meidung 

Die Richtlinie 2019/904/EU über die Verringerung 

der Auswirkungen bestimmter Kunststoffprodukte 

auf die Umwelt (Einwegkunststoffrichtlinie) verfolgt 

das Ziel, die Auswirkungen bestimmter Kunststoff-

produkte auf die Umwelt, insbesondere die Mee-

resumwelt, und die menschliche Gesundheit zu 

vermeiden und zu vermindern und den Übergang 

zu einer Kreislaufwirtschaft mit innovativen und 

nachhaltigen Geschäftsmodellen, Artikeln und 

Werkstoffen zu fördern. Die Richtlinie gibt zahlrei-

che Maßnahmen vor, um den Verbrauch von be-

stimmten Einwegkunststoffprodukten zu reduzie-

ren, das achtlose Wegwerfen dieser Produkte in 

die Umwelt zu begrenzen und die Ressource 

Kunststoff besser zu bewirtschaften. Ein erster 

Schritt zur Umsetzung in deutsches Recht auf Bun-

desebene ist die neue Einwegkunststoffverbots-

verordnung. Eine Übersicht zu den vielfältigen 

Maßnahmen im Zusammenhang mit der erwähn-

ten Richtlinie bietet das BMU unter 

www.bmu.de/GE883. 

http://www.bmu.de/GE883
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4.2.2 Bioabfälle 

Bioabfälle sind gemäß § 3 KrWG  

Garten- und Parkabfälle, 

Landschaftspflegeabfälle,  

Nahrungs- und Küchenabfälle aus Haushaltun-

gen, aus dem Gaststätten- und Cateringge-

werbe, aus dem Einzelhandel und vergleich-

bare Abfälle aus Nahrungsmittelverarbeitungs-

betrieben sowie 

Abfälle aus sonstigen Herkunftsbereichen, die 

den vorstehend aufgeführten Abfällen nach Art, 

Beschaffenheit oder stofflichen Eigenschaften 

vergleichbar sind. 

4.2.2.1 Abfälle aus der Biotonne 

Mengenentwicklung seit 2014  

Die spezifische Menge der Abfälle aus Biotonnen 

befindet sich 2018 mit 85,2 kg/Ew*a geringfügig 

unter dem Niveau von 2014 mit 85,5 kg/Ew*a. Hier 

stellt die im Betrachtungszeitraum gestiegene Ein-

wohnerzahl eine Einflussgröße dar, da die abso-

lute Menge um 12.881 t auf 533.653 t angestiegen 

ist. Allerdings erfolgte von 2016 auf 2018 ein Rück-

gang der Sammelmengen um 30.174 t bzw. 5,6 

kg/Ew*a, was auf die extremen klimatischen Bedin-

gungen zurückzuführen ist. Nach wie vor nimmt 

das Land Hessen damit eine Spitzenposition unter 

den Bundesländern ein. 

Obwohl die Mengenerfassung seit Jahren auf ei-

nem hohen Niveau liegt, ist das Verwertungspoten-

zial von organischen Abfallstoffen aus Haushalten 

noch nicht ausgeschöpft. 

Umsetzung bei den öffentlich-rechtlichen Ent-

sorgungsträgern 

Seit dem 01. Januar 2015 sind Bioabfälle aus pri-

vaten Haushaltungen auf Grundlage von § 20 Abs. 

2 KrWG getrennt zu erfassen. Die Umsetzung der 

Getrenntsammlung liegt im Verantwortungsbe-

reich der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger. 

Mit lediglich einzelnen Ausnahmen geben die öf-

fentlich-rechtlichen Entsorgungsträger an, die Bio-

tonne flächendeckend mit einem Anschluss- und 

Biotonnenabfälle 

Benutzungszwang vorzuhalten. In wenigen Fällen 

sind bei Geschossbebauungen keine Biotonnen 

gestellt. 

Art der Verwertung bei den öffentlich-rechtli-

chen Entsorgungsträgern und Planungen 

Im vergangenen Planungszeitraum wurden wei-

tere Vergärungsanlagen errichtet. Derzeit befinden 

sich an den Standorten Brandholz, Flörsheim-Wi-

cker, Frankfurt, Großenlüder, Heppenheim, Kirch-

hain-Stausebach, Lohfelden, Marburg und Nidda-

tal-Ilbenstadt neun Vergärungsanlagen für Bioton-

nenabfälle in Betrieb.  

Mehr als die Hälfte der öffentlich-rechtlichen Ent-

sorgungsträger haben eine vollständige bzw. teil-

weise Bioabfallvergärung umgesetzt, wobei diese 

ganz überwiegend in den hessischen Anlagen er-

folgt. Lediglich Teilmengen gehen in Vergärungs-

anlagen in Rheinland-Pfalz. 

Bei mindestens drei weiteren öffentlich-rechtlichen 

Entsorgungsträgern bestehen Planungen zur künf-

tigen energetischen Nutzung ihrer Bioabfälle, teil-

weise wird dazu der Neubau eigener Vergärungs-

anlagen erwogen. 

Zielgruppe Abfallerzeuger/-besitzer 

Die Getrenntsammlung von Biotonnenabfällen und 

Garten- und Parkabfällen, aber auch die Eigen-

kompostierung dieser Stoffströme in Privathaus-

halten, trägt zu einer Reduktion des organischen 

Anteils im Hausmüll bei. 

Aufgrund zunehmender Anforderungen an die 

Kompostqualitäten müssen die Fehlwürfe in die 

Biotonnen reduziert werden. Dieses liegt in der 
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Verantwortung der Bürgerinnen und Bürger, die 

durch die systemgerechte Nutzung der Biotonne 

einen wichtigen Beitrag zur Aufrechterhaltung der 

Verwertung biogener Abfälle aus Haushalten leis-

ten können. 

Eigenkompostierung 

Soweit eine Eigenkompostierung stattfindet und 

die herbei erzeugten Komposte auf dem eigenen 

Grundstück verwertet werden, besteht nach § 17 

Abs. 1 Satz 1 KrWG für Bioabfälle keine Überlas-

sungspflicht an den öffentlich-rechtlichen Entsor-

gungsträger. Im Übrigen obliegt es dem Ermessen 

des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers im 

Rahmen der Abfallsatzung zu regeln, durch welche 

Hol- oder Bringsysteme die Bioabfälle zu überlas-

sen sind. 

Zu über 90 % bestehen satzungsrechtlichen Mög-

lichkeiten, sich als Eigenkompostierer auf Antrag 

befreien zu lassen, wobei dies in sehr unterschied-

lichem Umfang in Anspruch genommen wird. 

Seitens des Landes Hessen wird die Eigenverwer-

tung von Gartenabfall grundsätzlich begrüßt, so-

weit sie ordnungsgemäß und schadlos durchge-

führt wird. Dazu muss der Komposteinsatz dem 

Nährstoffbedarf der beaufschlagten Flächen ent-

sprechen. Dies ist eher bei Nutzgartenflächen der 

Fall als bei Rasenflächen oder Ziergärten. Eigen-

kompostierer sollen eine dementsprechend aus-

reichende Flächenverfügbarkeit nachweisen kön-

nen. 

Zielgruppe öffentlich-rechtliche Entsorgungs-

träger - Maßnahmen zur quantitativen und qua-

litativen Steigerung 

Komposte und kompostierte Gärreste leisten wich-

tige Beiträge zur Substitution mineralischer Dün-

ger, zur Bodenverbesserung und zur Verbesse-

rung der Humusbilanz insbesondere auf landwirt-

schaftlichen Nutzflächen. Ziel des Landes Hessen 

ist es, den Anteil der separat erfassten und verwer-

teten nativ-organischen Abfällen weiter zu stei-

gern. Erfahrungsgemäß werden allerdings in den 

Haushalten auch bei vorhandener Bioabfallsamm-

lung noch relevante Mengen über den häuslichen 

Restabfall entsorgt.  

Dies zeigte sich auch im Rahmen der bundeswei-

ten Hausmüllanalyse (UBA, 2020), die einen Anteil 

der Bioabfälle im Hausmüll im bundesdeutschen 

Mittel von ca. 32,1 Gew.-% (41,1 kg/Ew*a) offen-

legte. Als verwertbarer Bioabfall im häuslichen 

Restabfall (ohne Geschäftsmüll) wurden alle Kü-

chen, Nahrungs- und Gartenabfälle > 10 mm defi-

niert. Unberücksichtigt blieben hierbei verpackte 

Lebensmittelabfälle sowie der nativ-organische 

Anteil in der Feinfraktion < 10 mm. 

Die öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger sollen 

gezielte Maßnahmen zur Optimierung der Erfas-

sung von Bioabfällen ergreifen. Eine Steigerung 

des Anschluss- und Nutzungsgrades, eine geeig-

nete Gestaltung des Gebührensystems und eine 

zielgruppenorientierte Beratung zur sachgerechten 

Nutzung der Sammelsysteme kann zu einer Stei-

gerung der Mengen, aber auch zu einer Verbesse-

rung der Qualität getrennt erfasster Bioabfälle bei-

tragen.  

Maßnahmen zur Ausweitung der bestehenden Ge-

trenntsammlung befinden sich bei mindestens sie-

ben öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern in 

Planung bzw. bereits in der Umsetzung. Mindes-

tens vier planen Maßnahmen zur Steigerung der 

Miterfassung von Nahrungs- und Küchenabfällen 

bzw. setzen diese bereits um. 

Eine konkrete Maßnahme sollte sein, grundsätzlich 

für jeden Haushalt die Biotonnennutzung vorzuse-

hen, unabhängig davon, ob eine Eigenkompostie-

rung betrieben wird. Hintergrund sind auch hier die 

Ergebnisse zahlreicher Hausmüllanalysen, bei de-

nen zwischen Biotonnennutzern und Eigenkom-

postierern differenziert wurde. Regelmäßig zeigen 

sich hierin, dass auch bei praktizierter Eigenkom-

postierung ohne Biotonne hohe Anteile an küchen-

stämmigen Abfällen über den Hausmüll entsorgt 

werden und damit einer stofflichen Verwertung 

nicht zur Verfügung stehen. Im Mittel liegt der pro-

zentuale Bioabfallanteil im Hausmüll bei Eigen-

kompostierern sogar noch etwa ein Drittel höher 

als bei Biotonnennutzern.  

Zurückzuführen ist dies auch darauf, dass sich die 

über die Biotonne erfassten Stoffströme, wie bei-

spielsweise gekochte Speiseabfälle, verdorbene 

Lebensmittel sowie vor allem die Küchenabfälle 

und Speisereste tierischen Ursprungs, nicht oder 

nur bedingt für die Eigenkompostierung eignen.  
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Vor diesem Hintergrund strebt das Land Hessen 

den vollständigen Anschluss aller Haushalte an die 

Biotonne an.  

Die kombinierte stofflich-energetische Verwertung 

von Biotonnenabfällen und Garten- und Parkabfäl-

len durch die Integration von Vorschaltanlagen in 

den Verwertungsprozess (Kaskadennutzung) ist 

eine wirksame Maßnahme, um biogene Stoffe in 

den Naturkreislauf zurückzuführen und ökologisch 

effizient zu nutzen. Insbesondere für den Klima- 

und Ressourcenschutz (Humusaufbau und Phos-

phorschonung) ist die Bioabfallverwertung von ho-

her Bedeutung. 

Ein besonderes Augenmerk gilt der optimierten Er-

fassung der Speiseabfälle aus Haushaltungen, die 

hohe Biogaserträge liefern. Waren früher gekochte 

Speiseabfälle häufiger noch von der Bioabfall-

sammlung ausgeschlossen, stellt dies mittlerweile 

den Ausnahmefall dar. Hintergrund wird auch die 

landesweit verstärkte energetische Nutzung in Ver-

gärungsanlagen sein. Durch eine gezielte Abfallbe-

ratung sollte auf die optimierte Nutzung der vor-

handenen Bioabfallerfassungssysteme für Speise-

abfälle hingewirkt werden. 

Insgesamt müssen alle Maßnahmen zur Intensivie-

rung der Sammelleistungen von Bioabfällen im 

Rahmen von Abfallwirtschaftskonzepten dargelegt 

werden bzw. sich in den jeweiligen Abfallsatzun-

gen wiederfinden.  

Unabdingbar zur weiteren Optimierung der hessi-

schen Bioabfallverwertung ist eine umfassende 

Beratung der Bürgerinnen und Bürger sowie aller 

Beteiligten durch die öffentlich-rechtlichen Entsor-

gungsträger, wie es auch in § 46 Abs. 1 KrWG vor-

gesehen ist. 

Perspektive  

Ab 2021 wird die haushaltsnahe Biotonnensamm-

lung in allen kreisfreien Städten und Landkreisen 

etabliert sein. In welchem Maße die Bioabfallmen-

gen in Hessen zunehmen, wird vom Umfang der 

Maßnahmen der öffentlich-rechtlichen Entsor-

gungsträger bestimmt werden.  

Selbst bei vorhandenen Biotonnen werden sich 

durch gezielte Öffentlichkeitsarbeit, insbesondere 

Aufklärung der Bürger, welche Bioabfälle für eine 

getrennte Bioabfälle geeignet sind, noch Steige-

rungen des Aufkommens erreichen lassen. 

In Verbindung der Maßnahmen zur Systemopti-

mierung und einer möglichen Steigerung der An-

schlussgrade wird insgesamt von einer merklichen 

Steigerung der Erfassung von Biotonnenabfällen 

ausgegangen. 

Die Anzahl der öffentlich-rechtlichen Entsorgungs-

träger, die die Vergärung der Bioabfälle als einen 

zentralen abfallwirtschaftlichen Bestandteil etab-

liert hat, steigt stetig. Aufgrund der existierenden 

Planungen ist davon auszugehen, dass dieser Pro-

zess weiter voranschreiten wird. 

Vor dem Hintergrund einer verstärkten Orientie-

rung auf eine klima- und ressourcenschonende 

Kreislaufwirtschaft sollte künftig die stofflich-ener-

getische Nutzung durch Vergärung und Kompos-

tierung den Regelfall darstellen. Hierbei sind ge-

bietsspezifische sowie vertragliche Rahmenbedin-

gungen zu beachten. 

Um den nutzbringenden Kompostabsatz in geeig-

nete Einsatzbereiche auch künftig sicherzustellen, 

wird dem Aspekt der Sicherung guter Kompost-

qualitäten verstärkt Aufmerksamkeit geschenkt 

werden müssen. Die Anforderungen seitens der 

Marktteilnehmer und aus der Gütesicherung haben 

zugenommen. Die Betreiber von Bioabfallverwer-

tungsanlagen sollten ihre Anlagenkonzepte in die-

sem Punkt auf die Zukunftsfähigkeit überprüfen 

und ggf. notwendige Umrüstungen vornehmen 

bzw. beim Neubau bereits die notwendigen techni-

schen Vorkehrungen ergreifen.  

Dies gilt auch mit Blick auf den Komposteinsatz im 

ökologischen Landbau, der perspektivisch als 

Kompostabnehmer an Bedeutung gewinnen wird. 

Hintergrund ist der starke Nährstoffbedarf auf öko-

logisch bewirtschafteten Ackerflächen. Komposte 

können hier einen wichtigen Beitrag für eine aus-

geglichenen Nährstoffbilanz leisten (HMUKLV/ 

VÖL, 2019). 

Wichtig wird dabei sein, dass die Fehlwürfe bereits 

in den Haushalten minimiert werden. Hierauf hin-

zuwirken, stellt eine wesentliche Aufgabe der Öf-

fentlichkeitsarbeit dar. 

Die Zielwerte für die Abfälle aus der Biotonne lie-

gen für das ländlich strukturierte Cluster (0-200 
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Ew/km²) bei 110 kg/Ew*a, für das ländlich verdich-

tete Cluster (200-1.000 Ew/km²) bei 110 kg/Ew*a 

sowie für das städtische/großstädtische Cluster 

(> 1.000 Ew/km²) bei 90 kg/Ew*a. 

4.2.2.2 Garten und Parkabfälle 

Nachstehend werden Garten- und Parkabfälle aus 

der kommunalen Sammlung betrachtet. Sie sind 

von einem stark saisonalen Anfall, der mit unter-

schiedlichen Qualitäten und Zusammensetzungen 

einhergeht, geprägt. Neben saisonal anfallendem 

Laub und Grasschnitt werden krautige und ver-

holzte Pflanzenabfälle darunter zusammengefasst. 

Mengenentwicklung seit 2014  

Die spezifische Grünabfallmenge verzeichnet ei-

nen Rückgang der Sammelmengen gegenüber 

2014 um 7,9 kg/Ew*a bzw. 40.643 t. Somit bewegt 

sich die Sammelmenge 2018 bei 42,7 kg/Ew*a 

bzw. 267.517 t. Diese Entwicklung unter anderem 

auf die 2018 herrschende Trockenheit zurückzu-

führen. 

Umsetzung bei den öffentlich-rechtlichen Ent-

sorgungsträgern  

Im Gebiet von nahezu allen öffentlich-rechtlichen 

Entsorgungsträgern wird die Möglichkeit zur Ab-

gabe bei Annahmestellen wie Recyclinghöfen im 

Bringsystem angeboten. Bedingt durch die unter-

schiedliche Anzahl und Dichte - bezogen auf die 

Einwohner im Einzugsgebiet - der Annahmestellen 

im öffentlichen Bereich ist das kommunale Ange-

bot für die Kleinanlieferer unterschiedlich komfor-

tabel. Während die städtischen öffentlich-rechtli-

chen Entsorgungsträger zwischen einem und sie-

ben Annahmestellen vorhalten, sind dies in den 

Landkreisen bis zu maximal 136 im Rheingau-

Taunus-Kreis. 

Insbesondere im Hinblick auf differenzierte Ver-

wertungswege kann eine getrennte Erfassung von 

krautigen und holzigen Anteilen bei den Sammel-

plätzen oder Annahmestellen empfehlenswert 

sein. Dies wird bei mindestens sechs öffentlich-

rechtlichen Entsorgungsträgern praktiziert. 

Darüber hinaus wird im Gebiet von mindestens 15 

öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern eine zu-

sätzliche haushaltsnahe Sammlung über regelmä-

ßige Termine bzw. auf Abruf angeboten.  

Ergänzend kommen Angebote zur Abfuhr von 

Weihnachtsbäumen hinzu bzw. bei mindestens 

sechs öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern 

eine Laubsackabfuhr. 

Garten- und Parkabfälle 

Es werden zahlreiche Maßnahmen bzw. Projekte 

zur Ausweitung des Angebots im Bereich der Er-

fassung von Garten- und Parkabfällen verfolgt. So 

werden bei mindestens acht öffentlich-rechtlichen 

Entsorgungsträgern neue Annahmestellen geplant 

bzw. bereits umgesetzt. In drei Fällen ist die Erwei-

terung um zusätzliche Abfuhrtermine bzw. eine 

Laubsackabfuhr beabsichtigt. 

Art der Verwertung bei den öffentlich-rechtli-

chen Entsorgungsträgern und Planungen 

Bezüglich der Verwertung haben sich in den letz-

ten Jahren keine wesentlichen Änderungen erge-

ben. Die dominierende Rolle nimmt die Kompostie-

rung ein.  

Der Einsatz von Teilmengen der überwiegend nicht 

holzigen Anteile der Garten- und Parkanteile in Bio-

abfallvergärungsanlagen mit anschließender Gär-

restkompostierung ist bislang wenig verbreitet. Al-

lerdings haben diese Maßnahme mindestens fünf 

weitere öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern 

in Planung. 

Etwas zugenommen hat die Abtrennung einer hol-

zigen Brennstofffraktion und deren energetische 

Verwertung in Biomassekraftwerken, die bei 24 

Zielwerte Abfälle aus der Biotonne 2031 

90-110 kg/Ew*a 
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öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern prakti-

ziert wird (2013: 21). Hier ist eine weitere Zunahme 

zu erwarten, da dies in mindestens vier weiteren 

Fällen künftig beabsichtigt ist. 

Zielgruppe Abfallerzeuger/-besitzer 

Die Getrenntsammlung von Garten- und Parkabfäl-

len, aber auch die Eigenkompostierung dieses 

Stoffstroms in Privathaushalten, trägt zu einer Re-

duktion des organischen Anteils im Hausmüll bei. 

Zielgruppe öffentlich-rechtliche Entsorgungs-

träger 

Umfassende, bürgernahe Sammelsysteme für 

Garten- und Parkabfälle führen erfahrungsgemäß 

zu hohen Erfassungsmengen. Die Unterschiede 

zwischen den Sammelgebieten sind relativ stark, 

was von den jeweiligen Gebiets- und Sammel-

strukturen und dem Umfang der Eigenkompostie-

rung abhängt. 

Die öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger sollen 

vorhandene Erfassungssysteme im Hinblick auf 

ihre Effizienz überprüfen. Gegebenenfalls sollten 

sie in ihrem Hoheitsgebiet auf eine optimierte Nut-

zung und einen Ausbau vorhandener Systeme hin-

wirken. 

Die Getrenntsammlung und die stoffliche bzw. zu-

nehmend auch die kombinierte stofflich-energeti-

sche Verwertung von nicht holzigen Anteilen der 

Garten- und Parkabfälle durch die Integration von 

Vorschaltanlagen in den Verwertungsprozess ist 

eine wirksame Maßnahme, um biogene Stoffe in 

den Naturkreislauf zurückzuführen und ökologisch 

effizient zu nutzen. Getrennt gesammelte holzige 

Anteile sollen soweit möglich als Ersatz für fossile 

Brennstoffe energetisch verwertet werden. 

Perspektive 

In den vergangenen Jahren hat u. a. aufgrund lang 

andauernder Trockenperioden das Aufkommen an 

Garten- und Parkabfällen abgenommen. Da auch 

zukünftig mit längeren niederschlagsarmen Zeiten 

zu rechnen ist, wird die im letzten Abfallwirtschafts-

plan enthaltene landesweite Zielsetzung von einer 

Sammelmenge von 65 kg/Ew*a angepasst.  

Gegenläufig lassen die durch die öffentlich-rechtli-

chen Entsorgungsträger geplanten Maßnahmen 

zur Ausweitung der Sammelangebote die Erschlie-

ßung zusätzlicher Mengenpotenziale erwarten. Ein 

durch das Land Hessen gefördertes umfassendes 

Modellprojekt hierzu wird derzeit im Werra-Meiß-

ner-Kreis umgesetzt. Neben der Mobilisierung hol-

ziger Biomassen in einer ländlichen Region stehen 

Aspekte der qualifizierten Aufbereitung und Ver-

wertung holziger Biomassen im Vordergrund.  

Auch kommunale Gartenabfallprojekte zur Aus-

weitung bzw. Optimierung der Sammlung und Ver-

wertung sind zu berücksichtigen.  

Die Herstellung von Pflanzenkohle aus Grünabfäl-

len bietet eine weitere Verwertungsmöglichkeit. 

Derzeit wird eine dafür geeignete Karbonisierungs-

anlage von einem hessischen öffentlich-rechtli-

chen Entsorgungsträger geplant. 

Wie bei Bioabfallkomposten wird ein steigender 

Einsatz von Komposten im ökologischen Landbau 

erwartet. Gerade hochwertige Grüngutkomposte 

eignen sich besonders für Einsatz im Ökolandbau. 

Bilanzierend aus den gegenläufigen Tendenzen 

wird für das ländlich strukturierte Cluster (0-200 

Ew/km²) der Zielwert für Garten- und Parkabfälle 

bei 65 kg/Ew*a beibehalten. Für das ländlich ver-

dichtete Cluster (200-1.000 Ew/km²) liegt er bei 55 

kg/Ew*a sowie für das städtische/großstädtische 

Cluster (> 1.000 Ew/km²) bei 40 kg/Ew*a. 

4.2.2.3 Lebensmittelabfälle 

Eine zentrale Rolle in der hessischen Ressourcen-

schutzstrategie spielt der Ressourcenverbrauch im 

Bereich der Ernährung. Die Erzeugung von Nah-

rungsmitteln ist eng mit der Nutzung von Wasser, 

Boden/Fläche, Düngemitteln, wie Phosphor und 

Stickstoff, und später bei Ernte, Verarbeitung und 

Vermarktung mit Energie- und Transportaufwand 

verbunden.  

Mengenaufkommen  

2015 fielen in Deutschland annähernd 11,9 Mio. t 

Lebensmittelabfälle an, von denen etwa die Hälfte 

aus den privaten Haushalten stammten. Je 

Zielwerte Garten- und Parkabfälle 2031 

40-65 kg/Ew*a 
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Einwohner waren dies etwa 75 kg pro Jahr im Jahr 

2015, von denen ca. 82 % über kommunale Abfall-

sammelsysteme (Biotonne und Restabfall) erfasst 

wurden (Thünen-Institut, 2019). Die über die Kana-

lisation entsorgten Lebensmittelabfälle sind in die-

ser Menge nicht enthalten. Der theoretisch ver-

meidbare Anteil der Lebensmittelabfälle aus Haus-

halten beträgt etwa 44 %. 

Umgerechnet auf Hessen werden damit schät-

zungsweise 470.000 t Lebensmittel jährlich weg-

geworfen, von denen ca. 207.000 t vermeidbar ge-

wesen wären.  

Überschussbackwaren 

Bei einer 50%igen Reduzierung der Lebensmittel-

abfälle in privaten Haushalten könnten bundes-

weit ca. 6 Mio. t CO2-Äquivalente (Äq) an Treib-

hausgas-Emissionen (THG) eingespart werden. 

Somit bedeutet die Reduktion von Lebensmittelab-

fällen aktiven Klima- und Ressourcenschutz. 

Zielgruppe Abfallerzeuger/-besitzer 

Die Vermeidung von Lebensmittelabfällen besitzt 

auch eine ethisch-gesellschaftliche Dimension, da 

ein bewusster Umgang mit Lebensmitteln nicht nur 

auf die Frage des Ressourcenverbrauchs reduziert 

werden kann. Gerade in Gesellschaften mit einem 

vergleichsweise hohen Wohlstandsniveau ist der 

Aspekt der Wertschätzung von Lebensmitteln stär-

ker ins Bewusstsein der Verbraucher zu rücken. 

Der Weg hin zu einer nachhaltigen Ernährung ist 

eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe mit Wirkung 

weit über die Landes- und Bundesgrenzen hinaus 

und wesentlicher Bestandteil der hessischen 

Nachhaltigkeitsstrategie. 

Die Verbraucher sind gefordert, sich mit dieser 

Thematik auseinanderzusetzen und für ihren Le-

bensbereich zu prüfen, inwiefern sie einen Beitrag 

zur Verminderung der weggeworfenen Lebensmit-

tel leisten können. 

Dies hat für die Haushalte auch die ganz prakti-

sche Komponente, dass ein bewussterer Umgang 

mit Lebensmitteln die Möglichkeit bietet, Ausgaben 

zu reduzieren. Ein durchschnittlicher Haushalt in 

Deutschland wirft jährlich Lebensmittel im Wert von 

mindestens 150 Euro in die Tonne (GfK, 2017). 

Zielgruppe öffentlich-rechtliche Entsorgungs-

träger 

Die hessischen öffentlich-rechtlichen Entsorgungs-

träger und Kommunen sowie alle weiteren öffentli-

chen Einrichtungen sind aufgefordert, z. B. durch 

geeignete Sensibilisierungsmaßnahmen im Rah-

men der Öffentlichkeitsarbeit, zur Verminderung 

von Lebensmittelabfällen beizutragen. Im Rahmen 

von Abfallwirtschaftskonzepten sollen dazu Wege 

und Lösungsmöglichkeiten aufgezeigt werden und 

diese praktisch auch beschritten werden. 

Grundsätzlich können die öffentlich-rechtlichen 

Entsorgungsträger eigene Projekte initiieren. In der 

Regel werden Initiativen, wie örtliche Tafeln, kari-

tativ getragen. Neben einer zielgerichteten Öffent-

lichkeitsarbeit stellen konzertierte Aktionen und 

Vereinbarungen zwischen öffentlichen Einrichtun-

gen und Industrie/Handel geeignete Maßnahmen 

dar. Auch die Unterstützung privater Initiativen ist 

ein Standbein einer Gesamtstrategie. 

Perspektive 

Der Lebensmittelverschwendung entgegenzuwir-

ken ist eine zentrale gesamtgesellschaftliche Her-

ausforderung, die beim Handeln des Einzelnen an-

fängt und ohne diesen auch nicht wirklich erfolg-

reich sein kann. Es beginnt beim Einkauf. 

Der Schlüssel ist damit, das Bewusstsein für einen 

nachhaltigeren Umgang mit Lebensmitteln zu för-

dern, was in Zeiten der Akzeptanz und Nutzung 

von Billig- und Tiefstpreisangeboten durch viele 

Verbraucher eine schwierige, aber lohnenswerte 

Aufgabe darstellt. In Ermangelung einer belastba-

ren Datengrundlage beim Aufkommen an Lebens-

mittelabfällen auf Ebene der örE erfolgt keine Fest-

legung von Zielwerten für die örE. 
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Maßnahmen zur Verringerung der Lebensmittel-

verschwendung sind Gegenstand hessischer Er-

nährungsbildung. 

4.2.3 Verpackungsabfälle 

Bei Verpackungsabfällen handelt es sich um ge-

brauchte Transport-, Um- und Verkaufsverpackun-

gen, deren Rücknahme und Verwertung durch 

Hersteller und Vertreiber im Verpackungsgesetz 

(VerpackG) geregelt ist. 

Grundsätzlich ist für Hersteller und Vertreiber von 

Verkaufsverpackungen, die zu privaten Endver-

brauchern gelangen, im Rahmen der Produktver-

antwortung eine Beteiligung an einem oder mehre-

ren dualen Systemen erforderlich. Auch für die 

nicht aus Haushaltungen stammenden sonstigen 

Verpackungen bestehen Rücknahmepflichten, die 

jedoch von den dualen Systemen strikt getrennt 

sind. 

Die Beteiligung an den dualen Systemen ist in der 

Regel von den Erstinverkehrbringern vorzuneh-

men. Diese haben auch ihre Beteiligung an den du-

alen Systemen durch eine sogenannte Vollständig-

keitserklärung nachzuweisen, wenn bestimmte 

Mengen an Verpackungen in Verkehr gebracht 

wurden. 

Zu den im Plan betrachteten Verpackungsabfällen 

zählen Altglas, Verpackungspapiere und die 

Leichtverpackungen, wie z. B Kunststoffe, Weiß-

blechdosen und Getränkeverbundverpackungen, 

die bei privaten Endverbrauchern anfallen.  

Das ursprünglich geplante, aber nicht zustande ge-

kommene Wertstoffgesetz (WertStoffG) sah vor, 

die Produktverantwortung der Hersteller für Verpa-

ckungen auf die stoffgleichen Nichtverpackungen 

auszuweiten. Eine Umsetzungsmöglichkeit dazu 

ist die Einführung der Wertstofftonne. 

Das Verpackungsgesetz, welches mit Wirkung 

zum 01.01.2019 in Kraft trat, schreibt keine gesetz-

liche Verpflichtung zur Miterfassung der stoffglei-

chen Nichtverpackungen fest. Die Einführung der 

Wertstofftonne oder Alternativen stellt demnach für 

die öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger eine 

zulässige Option dar, setzt aber eine Einigung mit 

den dualen Systemen auf Basis der Freiwilligkeit 

voraus. Von dieser Möglichkeit machen in Hessen 

nur wenige öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträ-

ger Gebrauch. 

Mit dem Verpackungsgesetz wurden die Anforde-

rungen an die Verwertung von Verpackungen zum 

01.01.2019 und weiterhin zum 01.01.2022 angeho-

ben. Die Quoten über die der Vorbereitung zur 

Wiederverwendung oder dem Recycling zuzufüh-

renden Mengen steigen für die dualen Systeme 

2022 auf 70 % bis 90 % je nach Verpackungsart. 

Des Weiteren müssen ab 2022 63 % der gesam-

melten Kunststoffverpackungen werkstofflich ver-

wertet werden. 

Mengenentwicklung seit 2014  

Die in Hessen erfasste Verpackungsabfallmenge 

verzeichnet absolut gesehen eine kontinuierliche 

Steigerung der Sammelmengen (vgl. Abbildung 3). 

Spezifisch weisen die Sammelmengen allerdings 

kaum Veränderungen auf (2014: 64,2 kg/Ew*a, 

2016: 64,8 kg/Ew*a, 2018: 64,7 kg/Ew*a). 

Hierbei ist allerdings zu berücksichtigen, dass die 

Menge an Verpackungspapieren real deutlich grö-

ßer ausfällt, als in der Abfallbilanz ausgewiesen. Im 

Mittel wurde für 2018 ein mittlerer Anteil an hessi-

schen Verpackungspapieren von 16,7% am ge-

samten Altpapieraufkommen ausgewiesen. Dieser 

Wert basiert im Wesentlichen auf Abstimmungs-

vereinbarungen der öffentlich-rechtlichen Entsor-

gungsträger mit den Dualen Systemen. Bundes-

weite Untersuchungen (INFA GmbH, 2020, Wit-

zenhausen-Institut GmbH, 2020) belegen, dass 

der Verpackungsanteil in einer Größenordnung 

von 30 bis 35 % vom gesamten Altpapieraufkom-

men liegt. Bei der Festlegung der Zielwerte wurde 

das veränderte Mengenverhältnis von Verpa-

ckungspapieren und grafischen Papieren berück-

sichtigt. 

Umsetzung bei den öffentlich-rechtlichen Ent-

sorgungsträgern 

Die Rücknahme und Verwertung von Verkaufsver-

packungsabfällen erfolgt durch die in Hessen zu-

gelassenen dualen Systeme. Die öffentlich-rechtli-

chen Entsorgungsträger haben mit den dualen 

Systemen Abstimmungsvereinbarungen über die 

konkrete Ausgestaltung der Sammlungen abge-

schlossen. 
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Verpackungspapiere werden haushaltsnah über-

wiegend im Rahmen der Regelabfuhr mittels eines 

Tonnensystems erfasst. Die Sammlung von Behäl-

terglas (Verpackungen) ist vor allem im Bringsys-

tem über Depotcontainer organisiert. Bei Leichtver-

packungen kommen überwiegend die Gelben Sä-

cke zum Einsatz, die haushaltsnahe Abfuhr über 

ein Tonnensystem gewinnt jedoch stetig an Bedeu-

tung. Zum Januar 2020 bzw. 2021 werden drei wei-

tere öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger auf 

die Gelbe Tonne umstellen. Viele öffentlich-rechtli-

chen Entsorgungsträger bieten auch die Abgabe 

von Verpackungsabfällen an Recyclinghöfen an. 

Leichtverpackungen 

Im Zeitraum 2013/2014 wurden bei mehreren öf-

fentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern Südhes-

sens Pilotprojekte zur Einführung einer Wertstoff-

tonne durchgeführt. Nach dem Scheitern des Wert-

stoffgesetzes wurden die Überlegungen für die flä-

chendeckende Umsetzung nicht weiterverfolgt. 

Derzeit haben im Land Hessen die Städte Darm-

stadt und Wiesbaden die Wertstofftonne einge-

führt. 

Zielgruppe Abfallerzeuger/-besitzer 

Verpackungsabfälle können durch die Nutzung von 

Mehrwegsystemen und den Erwerb von verpa-

ckungsarmen Produkten vermieden oder durch die 

Getrenntsammlung verwertet werden. 

Vergleichsweise neu ist die Eröffnung von soge-

nannten „Unverpackt-Läden“. Im Land Hessen gibt 

es derzeit etwa 20 Geschäfte, in denen die Ver-

braucher verpackungsfrei einkaufen können. Die 

Entwicklung stellt zwar derzeit noch einen Neben-

trend dar, der allerdings eine hohe Dynamik auf-

weist. So ist die Eröffnung einer etwa gleich großen 

Anzahl bereits geplant (Verband der Unverpackt-

Läden). 

Zielgruppe Hersteller und Vertreiber von Ver-

packungen und Systeme nach § 7 Abs. 1 Ver-

packG 

Alle Hersteller und Erstinverkehrbringer - auch On-

linehändler - von Verpackungen, die zu privaten 

Endverbrauchern gelangen, sind dazu verpflichtet, 

sich an den dualen Systemen zu beteiligen und so 

zu einer flächendeckenden Erfassung der Verpa-

ckungen beizutragen. Gesetzliche Grundlage ist 

das Verpackungsgesetz (VerpackG), welches am 

1. Januar 2019 in Kraft getreten ist und die bis da-

hin geltende Verpackungsverordnung abgelöst 

hat. 

Gemäß § 21 VerpackG haben die Systeme die 

Höhe ihrer Beteiligungsentgelte auch an ökologi-

schen materialspezifischen Kriterien, wie der Re-

cyclingfähigkeit bzw. der Verwendung von Rezyk-

laten sowie von nachwachsenden Rohstoffen, bei 

der Herstellung zu bemessen. 

Unterstützt durch die monetären Anreize soll ver-

stärkt auf eine umweltfreundliche Verpackungsge-

staltung geachtet werden. Insbesondere der Ein-

satz von Rezyklaten ist ein wichtiger Baustein ei-

nes nachhaltigen, geschlossenen Kreislaufsys-

tems.  

Durch geeignete Hinweise auf den Verkaufsverpa-

ckungen, gezielte Informationen über die Rück-

gabemöglichkeiten und die Art der getrennten Er-

fassung kann sowohl den Fehlwürfen von Ver-

kaufsverpackungen im Restabfall als auch den 

Fehlwürfen von Hausmüll in die Sammeleinrichtun-

gen für Verkaufsverpackungen entgegengewirkt 

werden. 

Weiterhin trägt ein materialreduziertes Verpa-

ckungsdesign zu einer Reduzierung des Aufkom-

mens an Verpackungsabfällen bei. 

Zielgruppe öffentlich-rechtliche Entsorgungs-

träger 

Die Angebote für die Haushalte sind unterschied-

lich komfortabel, sowohl was die Abfuhrrhythmen, 

die Standplatzdichten, z. B. bei Altglascontainern, 

sowie die Nähe zu Recyclinghöfen betrifft. Die 
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Ausgestaltung des Sammelsystems ist mit den du-

alen Systemen abzustimmen. 

Das Verpackungsgesetz hat hier eine Änderung 

gebracht und die Position der öffentlich-rechtlichen 

Entsorgungsträger gestärkt. Diese haben nun das 

Recht auf die einseitige Festlegung von z. B. Ab-

holintervallen, Hol-/Bringsystem bzw. der Behälter-

art. Daraus eröffnen sich Möglichkeiten zur Opti-

mierung der bestehenden Systeme im Hinblick auf 

eine Steigerung der erfassten Mengen und Quali-

täten sowie des Angebotsumfangs für die Haus-

halte.  

Die Verpackungsabfälle, welche über den Restab-

fall entsorgt werden, sind durch die Entsorgungs-

pflichtigen soweit technisch möglich und wirtschaft-

lich zumutbar, zu behandeln und einer Verwertung 

zuzuführen. 

Im Rahmen der bundesweiten Hausmüllanalyse 

wurde ein Potenzial an verwertbaren Verpackun-

gen im Hausmüll im bundesdeutschen Mittel von 

ca. 14,4 Gew.-% (18,5 kg/Ew*a) ermittelt. Davon 

entfielen etwa 40 % gewichtsbezogen auf Leicht-

verpackungen (UBA, 2020). 

Gerade in Bezug auf die Ausweitung der Getrennt-

sammlung sollte durch eine gezielte Öffentlich-

keitsarbeit daraufhin gewirkt werden, die Qualität 

der Sammelergebnisse von Verpackungsabfällen 

und die Erfassungsmengen weiter zu steigern. 

Perspektive 

Trotz eines zunehmenden Stellenwerts des As-

pekts der Vermeidung von Abfällen gibt es keine 

Anzeichen für eine Trendumkehr bei dem Einsatz 

von Verpackungsmaterialien.  

So trägt zwar ein materialreduziertes Verpa-

ckungsdesign zu einer Reduzierung des Aufkom-

mens an Verpackungsabfällen bei, wobei auf die-

sem Weg Fortschritte zu verzeichnen sind, aller-

dings gibt es trotz abnehmender Einsatzgewichte 

von Verpackungen einen kontinuierlichen Anstieg 

bei Verpackungsabfällen. Mögliche Ursachen hier-

für sind die Zunahme geringerer Haushaltsgrößen, 

eine alternde Gesellschaft, der wachsende Anteil 

an take-away-Produkten sowie insbesondere eine 

stetige Zunahme des Onlinehandels. 

Insbesondere ist ein Ansteigen der Verpackungs-

papiere, vor allem der Kartonagen, durch den an 

Bedeutung gewinnenden Versandhandel zu er-

warten. 

Der Mehrweganteil bei Getränken sinkt in Deutsch-

land kontinuierlich und lag zuletzt bei nur noch 

etwa 42 %. Es ist davon auszugehen, dass im Be-

reich der Verpackungen auch in Zukunft Glasver-

packungen im Getränkebereich weiter zunehmend 

durch PET- oder Getränkeverbundverpackungen 

substituiert werden. So ist auf der einen Seite zu 

erwarten, dass der Anteil der Glasabfälle am Ge-

samtverpackungsaufkommen weiter sinken wird, 

andere Stoffströme hingegen zunehmen werden. 

Für das Aufkommen an Leichtverpackungen wich-

tige Einflussfaktoren sind die Entwicklung zu klei-

neren Haushaltsgrößen, dem seitens der Pro-

dukthersteller und Vertreiber platzierten Marktan-

gebot und dem damit verbundenen Konsumverhal-

ten der Bürger. Trends sind beispielsweise der zu-

nehmende Kauf von fertig verpackten, vorportio-

nierten Lebensmitteln, die Beliebtheit von take- 

away-Produkten sowie die starke Nachfrage von 

gekühlten Fertiggerichten. Eine bedeutende, aber 

nur begrenzt prognostizierbare, Rolle kommt der 

konjunkturellen Entwicklung und dem Kaufverhal-

ten der Bürger zu. 

So wird tendenziell von zunehmenden Mengen 

ausgegangen, wobei zwischen den einzelnen 

Fraktionen und eingesetzten Stoffen unterschied-

liche Entwicklungen beobachtet werden. Die Aus-

wirkungen der bundesrechtlichen Regelungen zur 

Umsetzung der Verpackungs- und der Einweg-

kunststoffrichtlinie können derzeit noch nicht abge-

schätzt werden. 

Da kein weiterer öffentlich-rechtlicher Entsor-

gungsträger die Einführung der Wertstofftonne be-

absichtigt, wird die Miterfassung stoffgleicher 

Nichtverpackungen nicht ansteigen.  

Die Zielwerte für Verpackungsabfälle liegen für alle 

drei Cluster (0-200 Ew/km², 200-1.000 Ew/km², 

 > 1.000 Ew/km²) bei einheitlich 84 kg/Ew*a. 

Zielwert Verpackungsabfälle 2031 

84 kg/Ew*a 
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4.2.4 Grafische Papiere 

Das Abfallaufkommen der grafischen Papiere wird 

vor allem durch den Erwerb von Zeitungen und 

Zeitschriften, die Verteilung von Werbeprospekten 

sowie durch den Verbrauch von Druck- und Kopier-

papieren bestimmt.  

Die Verwendung von Altpapier bei der Herstellung 

von grafischen Papieren leistet einen enormen Bei-

trag zur Schonung von Ressourcen. Auch können 

die mit der Zellstoff- und Holzstofferzeugung ver-

bundenen Umweltbelastungen vermieden werden. 

Altpapier 

Mengenentwicklung seit 2014  

Die erfasste Menge grafischer Altpapiere verzeich-

net gegenüber 2014 einen Rückgang um 26.983 t 

bzw. 9,6 %. Für die spezifische Sammelmenge be-

deutet das eine Abnahme um 6,1 kg/Ew*a. Damit 

wurde 2018 eine Menge von 364.886 t bzw. 

58,2 kg/Ew*a an grafischen Papieren erfasst. 

Auch hier ist analog zu den Verpackungen zu be-

rücksichtigen, dass für die Ableitung der Zielwerte 

das Mengenverhältnis grafisches Papier zu Verpa-

ckungspapier angepasst wurde. Entsprechend 

wurde der Zielwert für grafische Papiere reduziert. 

Umsetzung bei den öffentlich-rechtlichen Ent-

sorgungsträgern  

Alle öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger bie-

ten eine Regelabfuhr an, die überwiegend mittels 

Tonnen erfolgt. Bei vielen gibt es zusätzliche An-

gebote, wie die Annahme an Recyclinghöfen, eine 

Abrufabfuhr bzw. auch die Einsammlung mittels 

Depotcontainern. 

Zielgruppe Abfallerzeuger/-besitzer 

Der Umfang des Konsums von Zeitungen und Zeit-

schriften ist kaum zu beeinflussen. Dies gilt trotz 

der Möglichkeit, elektronische Kommunikationsfor-

men zu nutzen, auch für den Verbrauch von Büro-

papier, sodass die Vermeidungspotenziale der gra-

fischen Papiere auf Werbeprospekte beschränkt 

bleiben. Da derartige Prospekte im Allgemeinen 

als Zeitungsbeilagen und Hauswurfsendungen 

verteilt werden, kann dies von den Abfallerzeu-

gern/-besitzern (private Haushaltungen) kaum ver-

mieden, sondern die Altpapiere nur einer Samm-

lung zur Verwertung zugeführt werden. 

Zielgruppe öffentlich-rechtliche Entsorgungs-

träger 

Die in den Entsorgungsgebieten zur Getrennt-

sammlung von grafischen Papieren vorhandenen 

Systeme sind beizubehalten und ggf. zu optimie-

ren. Getrennt gesammelte Altpapiere sollen vor-

rangig stofflich verwertet werden. 

Im Bereich der öffentlichen Hand kommt dem Ein-

satz von Recyclingpapieren, die heute in nahezu 

allen Qualitäten bezogen werden können, bereits 

ein hoher Stellenwert zu. Wo immer es technisch 

und vergaberechtlich möglich sowie wirtschaftlich 

vertretbar ist, soll dies weiter ausgebaut werden.  

Perspektive 

Die Entwicklung des Altpapieraufkommens ist nur 

schwer einzuschätzen, da auch eine Abhängigkeit 

von zukünftigen Entwicklungen auf den Rohstoff-

märkten inkl. der Marktpreise für Altpapiere be-

steht.  

Während klassische Printmedien infolge der stark 

wachsenden Online-Konkurrenz eher auf dem 

Rückzug sind und aus diesem Bereich zukünftig 

vermutlich eher geringere Mengen kommen, wer-

den steigende Altpapiermengen aus dem Werbe-

bereich (z. B. Haushaltswurfsendungen und Ver-

sandhandel) erwartet.  

Derzeit nicht absehbar ist ein möglicher Einfluss 

des Arbeitens im Homeoffice. Dieses hat mit der 

Pandemie einen starken Bedeutungsgewinn zu 

verzeichnen. Ob sich dieser Trend verstetigen wird 

und ob die verstärkte Digitalisierung zu einem 
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abnehmenden Papierverbrauch führen wird, bleibt 

abzuwarten. 

Aufgrund einer insgesamt deutlich konservativeren 

Einschätzung wird der Zielwert des vorausgegan-

genen Abfallwirtschaftsplans (70 kg/Ew*a) deutlich 

nach unten korrigiert. Hierbei wird auch das geän-

derte Mengenverhältnis grafisches Papier zu Ver-

packungspapier berücksichtigt. 

Die Zielwerte für die grafischen Altpapiere liegen 

für das ländlich strukturierte Cluster (0-200 Ew/km²) 

bei 50 kg/Ew*a, für das ländlich verdichtete Cluster 

(200-1.000 Ew/km²) bei 53 kg/Ew*a sowie für das 

städtische/großstädtische Cluster (> 1.000 Ew/km²) 

bei 47 kg/Ew*a. 

4.2.5 Sonstige Wertstoffe 

Neben den bereits genannten Wertstoffen fallen in 

privaten Haushaltungen und im Kleingewerbe wei-

tere Abfälle zur Verwertung an. Hierbei handelt es 

sich z. B. um Kunststoffe, Textilien, Metalle und 

Altholz. 

Mengenentwicklung seit 2014 

Aufgrund der verschiedenen Akteure und Erfas-

sungswege sind die in der Abfallbilanz ausgewie-

senen Mengenangaben unvollständig. Darüber 

hinaus bieten einige öffentliche-rechtliche Entsor-

gungsträger den Bürgerinnen und Bürgern die ge-

meinsame Erfassung sonstiger Wertstoffe im Rah-

men der Sperrmüllabfuhr an, sodass dort eine ge-

sonderte Mengenbilanzierung dieser Stoffströme 

nicht vorliegt. 

Dementsprechend geben die ausgewiesenen ein-

wohnerspezifischen Angaben zu den sonstigen 

Wertstoffen aus Haushaltungen und Kleingewerbe 

das tatsächliche Aufkommen nicht in allen Fällen 

exakt wieder. Eine Vergleichbarkeit hinsichtlich der 

Sammelleistungen der öffentlich-rechtlichen Ent-

sorgungsträger ist somit nicht möglich. 

An sonstigen getrennt gesammelten verwertbaren 

Abfällen wurden 2018 16,0 kg/Ew*a erfasst. Damit 

ist eine geringfügige kontinuierliche Steigerung der 

sonstigen Wertstoffmengen (2014: 15,1 kg/Ew*a, 

2016: 15,8 kg/Ew*a) festzustellen.  

Umsetzung bei den öffentlich-rechtlichen Ent-

sorgungsträgern  

Die sonstigen Wertstoffe werden sowohl im Rah-

men der Abfuhr von Sperrmüll, teilweise als sepa-

rat erfasste Fraktion, als auch bei den Recycling-

höfen erfasst. Die Umsetzung bei den öffentlich-

rechtlichen Entsorgungsträgern ist sehr unter-

schiedlich. Bei Textilien ist die Sammlung über De-

potcontainer weit verbreitet.  

Mindestens acht öffentlich-rechtliche Entsorgungs-

träger planen Maßnahmen zur Ausweitung der be-

stehenden Getrenntsammlung auf Recyclinghöfen 

bzw. setzen dies bereits um. Auch zusätzliche Re-

cyclinghöfe sind geplant. 

Zielgruppe öffentlich-rechtliche Entsorgungs-

träger 

Die Entsorgungspflichtigen haben, soweit nicht be-

reits andere Sammelsysteme nach Maßgabe der 

Produktverantwortung etabliert sind, durch Beauf-

tragung Dritter oder durch Einrichtung geeigneter 

stationärer bzw. mobiler Sammelsysteme dafür zu 

sorgen, dass die sonstigen Wertstoffe einer Wie-

derverwendung oder einer ordnungsgemäßen und 

schadlosen Verwertung zugeführt werden, soweit 

dies technisch möglich und wirtschaftlich zumutbar 

ist. 

Perspektive 

Für die sonstigen Wertstoffe wird in den kommen-

den Jahren wieder von moderat ansteigenden 

Sammel- und Verwertungsmengen ausgegangen.  

Die Zielwerte für die sonstigen Wertstoffe liegen für 

das ländlich strukturierte Cluster (0-200 Ew/km²) 

bei 15 kg/Ew*a, für das ländlich verdichtete Cluster 

(200-1.000 Ew/km²) bei 22 kg/Ew*a sowie für das 

städtische/großstädtische Cluster (> 1.000 Ew/km²) 

bei 20 kg/Ew*a. 

Zielwerte grafische Papiere 2031 

47-53 kg/Ew*a 

Zielwerte sonstige Wertstoffe 2031 

15-22 kg/Ew*a  
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4.2.5.1 Kunststoffe 

Unter die Nichtverpackungskunststoffe fallen bei-

spielsweise Spielzeuge aus Plastik, Plastikgieß-

kannen, Blumenkübel oder Kleinmengen sauberer 

Kunststoffabfälle aus baulichen Maßnahmen.  

2017 wurden in Deutschland 6,15 Mio. t Gesamt-

Kunststoffabfälle (Verpackungen und Nichtverpa-

ckungen) erfasst und zu 46,7 % werk- und roh-

stofflich bzw. 52,7 % energetisch verwertet. Kunst-

stoffrezyklate kamen in Deutschland 2017 zu zwei 

Dritteln in Bauprodukten und Verpackungen zum 

Einsatz (UBA, 2017). 

Umsetzung bei den öffentlich-rechtlichen Ent-

sorgungsträgern 

Die separate Erfassung von Nicht-Verpackungs-

kunststoffen erfolgt durch die öffentlich-rechtlichen 

Entsorgungsträger über die Annahme bei Recyc-

linghöfen, wobei dies derzeit etwa bei Zweidrittel 

der kreisfreien Städte und Landkreise angeboten 

wird. Aufgrund der unterschiedlichen stoffspezifi-

schen Eigenschaften wird empfohlen, dabei eine 

Differenzierung zwischen Hartkunststoffen und Fo-

lien zu prüfen, wie z. B. eine Möglichkeit zur sepa-

raten Abgabe von nicht verschmutzten Folien aus 

dem Baubereich bzw. landwirtschaftlichen Silofo-

lien.  

Die weitaus überwiegenden Mengen dürften aller-

dings im Rahmen der Sperrmüllsammlung gesam-

melt werden. Inwieweit die in Hessen gesammel-

ten Kunststoffe anschließend in Sortieranlagen 

ausgeschleust und materialspezifisch getrennt 

werden, ist nicht bekannt. Dies ist die Vorausset-

zung für ein werkstoffliches Recycling. Bleibt dies 

aus, werden die Kunststoffabfälle energetisch ver-

wertet. 

Zielgruppe Abfallerzeuger/-besitzer 

Bereits bei der Anschaffung können die Verbrau-

cher prüfen, ob nicht vergleichbare Produkte aus 

anderen Materialien, wie Holz oder nachwachsen-

den Rohstoffen, geeignet sind. Auch der Rückgriff 

auf Produkte aus Kunststoffrezyklaten ist empfeh-

lenswert.  

Zielgruppe öffentlich-rechtliche Entsorgungs-

träger 

Die öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger soll-

ten für die Nichtverpackungskunststoffe ein sepa-

rates Erfassungssystem anbieten. Dies kann auch 

im Rahmen der Wertstofftonne erfolgen, über die 

allerdings nur kleinere Gegenstände erfasst wer-

den können. Somit sollte unabhängig davon die 

Abgabe an einer stationären Sammelstelle möglich 

sein. 

Perspektive 

Die getrennte Sammlung von Nichtverpackungs-

kunststoffen ist dann sinnvoll, wenn diese einem 

werkstofflichen Recycling zugeführt werden und 

die Rezyklate Primärkunststoffe substituieren.  

Sofern Kunststoffe in (klein-)gewerblichen Betrie-

ben anfallen, unterliegen sie den Anforderungen 

der Gewerbeabfallverordnung. 

4.2.5.2 Textilien 

Textilien sind eine der wenigen Abfallfraktionen, für 

die am Markt Erlöse zu erzielen sind. Da sich im 

Bereich der Alttextilien prinzipiell Gewinne erzielen 

lassen, können unter Umständen Entlastungen für 

die Gebührenhaushalte resultieren. 

Dabei unterliegt der Markt für gebrauchte Textilien 

allerdings größeren Schwankungen. Seit Jahren ist 

der Markt tendenziell übersättigt, aufgrund des gro-

ßen Angebots sind die Preise zuletzt gefallen. Für 

sehr gut erhaltene und noch den modischen 

Trends entsprechende Kleidungsstücke ist die 

Marktsituation nach wie vor gut. Diese sind vor-

rangig wiederzuverwerten. Im Gegensatz dazu ha-

ben sich die Konditionen für vermischte Sammel-

ware verschlechtert. 

Die tatsächlich verfügbare Sammelware ist in 

Deutschland zwischen 2013 und 2018 um rund 

300.000 t auf ca. 1,3 Mio. t angewachsen und wird 

zu immerhin 62 % als Secondhandware wiederver-

wendet. 14 % wurden beispielsweise zu Putzlap-

pen oder Dämmstoffen und 12 % zu Faserstoffen 

recycelt (bvse, 2020).  

Aufgrund eines noch immer lukrativen Marktes 

sind gewerbliche Sammler aktiv, die in Konkurrenz 
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zu kommunalen bzw. karitativen Sammlern auftre-

ten. 

Umsetzung bei den öffentlich-rechtlichen Ent-

sorgungsträgern  

Textilien werden von öffentlich-rechtlichen Entsor-

gungsträgern sowie von karitativen und gewerbli-

chen Sammlern in unterschiedlicher Weise und 

teilweise auch konkurrierend erfasst, gesammelt 

und einer Wiederverwendung oder Verwertung zu-

geführt. 

In der Regel erfolgt dies über Depotcontainer, die 

im öffentlichen Raum aufgestellt sind. Gewerbliche 

Sammler dürfen ihre Container nicht ohne Geneh-

migung durch die Städte und Gemeinden im öffent-

lichen Raum aufstellen, sie müssen auf Privatge-

lände, wie beispielsweise bei Supermärkten, aus-

weichen.  

Bei nicht ganz der Hälfte der kreisfreien Städte und 

Landkreise werden Textilien auch an Recyclinghö-

fen angenommen. 

Zielgruppe Abfallerzeuger/-besitzer 

Die Konsumenten entscheiden durch ihr Kaufver-

halten über das zu erwartende Aufkommen aus-

sortierter Textilien. Diese sind in vielen Fällen noch 

gut erhalten und für eine weitere Verwendung ge-

eignet. Sie können über Recyclingkaufhäuser, 

Flohmärkte, teilweise auch über Bekleidungsge-

schäfte oder aber auch Tausch- bzw. Verschenk-

börsen weitergegeben werden. Die Angebote sind 

häufig kommunal, aber auch karitativ betrieben. 

Zielgruppe öffentlich-rechtliche Entsorgungs-

träger 

Die Wiederverwendung gebrauchsfähiger und 

marktgängiger Abfälle ist ein wichtiges Standbein 

einer funktionierenden Kreislaufwirtschaft, bei der 

der Vermeidung und Wiederverwendung von Ab-

fällen prioritäre Bedeutung beigemessen wird. Im 

Bereich aussortierter Textilien bestehen hierzu 

sehr gute Möglichkeiten. Neben eignen Initiativen 

sollte auch die Unterstützung privater Einrichtun-

gen, wie Secondhandläden für wiederverwendbare 

Kleidung, geprüft werden. 

Prinzipiell wird eine kritische Prüfung der Praxis 

der Aufstellung gewerblicher Depotcontainer 

empfohlen. Auch die kurzfristige illegale Aufstel-

lung auf Privatgrundstücken ist dabei ein Thema. 

Perspektive 

Grundsätzlich wird davon ausgegangen, dass der 

Textilmarkt auch weiterhin ein lukrativer Markt sein 

wird, wobei er sich jedoch noch stärker auf Quali-

täten ausrichten könnte. 

Das Konsumverhalten für Textilien hat sich in den 

letzten Jahren grundlegend geändert. Gemäß der 

aktuellen bvse-Alttextilstudie haben sowohl die 

Sammelmengen für Textilien als auch die Wieder-

verwendungsquote zugenommen. Jedoch geht die 

zunehmende Quantität mit minderer Qualität ein-

her. Der Wiederverkauf gut erhaltener Kleidung 

aus dem privaten Bereich findet zunehmend über 

Online-Portale statt, sodass eine entsprechend 

schlechte Qualität in den Sammelcontainern vor-

gefunden wird. 

Der bvse geht für die kommenden Jahre von einem 

anhaltenden Fast-Fashion-Trend mit kürzeren Nut-

zungszeiten („Konsumkarussell“) aus. Die stei-

gende Bedeutung minderer Qualitäten steht mehr 

Nachhaltigkeit in der Textilbranche entgegen und 

bedeutet eine Herausforderung für die Kreislauf-

wirtschaft. 

Ab dem 01.01.25 gilt für die öffentlich-rechtlichen 

Entsorgungsträger gemäß § 20 Abs. 2 Nr. 6 KrWG 

die Pflicht, Textilabfälle getrennt zu sammeln. Auch 

Haus- oder Heimtextilien wie beispielsweise Bett-

wäsche oder Gardinen sind hierbei inkludiert. 

4.2.5.3 Metalle 

Altmetalle sind wertvolle Sekundärrohstoffe in 

Stahlwerken, Gießereien und Metallhütten. Sie 

können prinzipiell beliebig oft recycelt werden und 

tragen in großem Maße zur Schonung primärer 

Rohstoffe bei. Eine umfassende Sammlung und 

Verwertung von Metallschrotten ist unverzichtbarer 

Bestandteil der Kreislaufwirtschaft.  

Die Erfassung von Altmetallen haben die öffentlich-

rechtlichen Entsorgungsträger seit langem erfolg-

reich etabliert. Da Metalle Erlöse bringen, regelt 

sich die Erfassung und Verwertung weitestgehend 

über den Markt. Neben den kommunalen Erfas-

sungsstrukturen bestehen Abgabemöglichkeiten 

bei gewerblichen Altmetallverwerten. Weiterhin 
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sind private gewerbliche Sammler aktiv, die Altme-

talle aus den zur Abfuhr bereitgestellten Sperrmüll-

haufen aussortieren. Den öffentlich-rechtlichen 

Entsorgungsträgern gehen hierdurch mögliche 

Einnahmen zur Entlastung der Gebührenhaushalte 

verloren. 

Mengenentwicklung seit 2014 

2018 wurden landesweit 12.715 t bzw. 2,0 kg/Ew*a 

Metalle getrennt erfasst. Dies waren wenig mehr 

als 2014 (10.867 t / 1,8 kg/Ew*a).  

Umsetzung bei den öffentlich-rechtlichen Ent-

sorgungsträgern  

In nahezu allen kreisfreien Städten und Landkrei-

sen werden Altmetalle an Recyclinghöfen ange-

nommen. Etwa ein Drittel bietet darüber hinaus die 

separate Abfuhr über ein Abrufsystem an.  

Zielgruppe Abfallerzeuger/-besitzer 

Sind Altmetalle nicht wiederwendbar bzw. nutzen 

Verbraucher die Abgabemöglichkeiten bei gewerb-

lichen Verwertern nicht, sind sie gemäß KrWG § 17 

Abs. 1 verpflichtet, diese den öffentlich-rechtlichen 

Entsorgungsträgern zu überlassen. 

Zielgruppe öffentlich-rechtliche Entsorgungs-

träger 

Die öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger sollen 

Erfassungssystem für Altmetalle anbieten. Das 

derzeit bestehende Angebot sollte im Hinblick auf 

Optimierungsmöglichkeiten geprüft werden.  

Perspektive 

Trotz konjunkturbedingten angebots- und nachfra-

geseitigen Schwankungen werden weiterhin Er-

löse generiert werden. Damit organisiert sich der 

Schrottmarkt selbst. In welchem Maße sich die öf-

fentlich-rechtlichen Entsorgungsträger daran betei-

ligen und davon profitieren, hängt von ihrer strate-

gischen Ausrichtung ab. 

4.2.5.4 Altholz 

Falls Altholz nicht wiederverwendet werden kann, 

eignet es sich in hervorragender Weise für eine 

Kaskadennutzung. Über eine differenzierte 

Erfassung in Verbindung mit einer qualitativen Sor-

tierung können daraus hochwertige Sekundärroh-

stoffe gewonnen werden. Nicht für eine werkstoffli-

che Verwertung geeignete Mengen lassen sich 

energetisch verwerten und substituieren damit fos-

sile Primärbrennstoffe.  

Der Anteil der stofflichen Nutzung an den insge-

samt vermarkteten Holzabfällen lag 2019 nach An-

gaben des bvse-Fachverbands „Ersatzbrennstoffe, 

Altholz und biogene Abfälle“ bei ca. 25 %. Vorran-

ging erfolgte dies in der Spannplattenindustrie bzw. 

in der Herstellung von MDF-Platten. Etwa drei Vier-

tel wurden energetisch verwertet (bvse, Nov. 

2019).  

Mengenentwicklung seit 2014 

2018 wurden 79.843 t bzw. 12,7 kg/Ew*a und da-

mit etwas mehr als 2014 (76.166 t / 12,5 kg/Ew*a). 

Altholz getrennt gesammelt.  

Umsetzung bei den öffentlich-rechtlichen Ent-

sorgungsträgern  

Altholz kann bei allen öffentlich-rechtlichen Entsor-

gungsträgern an Recyclinghöfen abgegeben wer-

den. Ergänzend bieten einige eine separate Abruf-

abfuhr im Zuge der turnusmäßigen Sperrmüllab-

fuhr an. Bei den übrigen wird Altholz als Teil des 

Sperrmülls abgefahren und in der Regel Sortieran-

lagen zugeführt. 

Zielgruppe Abfallerzeuger/-besitzer 

Insbesondere Altholzmöbel sollten auf ihre Wieder-

verwendbarkeit geprüft werden und den entspre-

chenden Einrichtungen, wie Recyclingkaufhäusern 

überlassen werden. Ist dies nicht gegeben, unter-

liegen sie der Überlassungspflicht gemäß KrWG 

§ 17 Abs. 1.  

Zielgruppe öffentlich-rechtliche Entsorgungs-

träger 

Soweit heute ausschließlich die Abgabemöglich-

keit an Recyclinghöfen angeboten wird, sollte ge-

prüft werden, ob eine haushaltsnahe Abfuhr als se-

parate Altholzfraktion als ergänzendes Angebot 

sinnvoll ist. Dies ist besonders dann gegeben, 

wenn dies positive Auswirkungen auf die erfassten 

Qualitäten erwarten lässt. 



Siedlungsabfälle Abfallwirtschaftsplan Hessen 

38 

Perspektive 

Der Altholzmarkt befindet sich seit Jahren sowohl 

nachfrage- als auch angebotsseitig immer wieder 

unter Druck, mit entsprechenden Auswirkungen 

auf die erzielbaren Erlöse. Nachfrageschwankun-

gen im Bereich der stofflichen Verwertung haben 

ebenso Wirkung wie ein Engpass bei den Verbren-

nungskapazitäten. Erschwerend sowohl hinsicht-

lich der Verwertungskapazitäten als auch der er-

zielbaren Erlöse tritt in den letzten Jahren das hohe 

Käferholzaufkommen hinzu.  

In der Folge sind die Qualitätsanforderungen deut-

lich angestiegen. Bedingt durch die spezifische 

Marktsituation sollte für die öffentlich-rechtlichen 

Entsorgungsträger kurz- bis mittelfristig tendenziell 

die Sicherung des Absatzes im Vordergrund ste-

hen. 

Altholzaufbereitung 

4.2.6 Elektro- und Elektronikaltgeräte 

Gemäß dem Gesetz über das Inverkehrbringen, 

die Rücknahme und die umweltverträgliche Ent-

sorgung von Elektro- und Elektronikgeräten (Elek-

troG) vom 20. Oktober 2015 (Fassung ab 15. Au-

gust 2018) besteht eine geteilte Produktverantwor-

tung. Die öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger 

sind für die Erfassung von Altgeräten aus privaten 

Haushaltungen zuständig. Sie sollen die Altgeräte 

kostenlos an Sammelstellen erfassen und nach 

den im ElektroG definierten Sammelgruppen be-

reitstellen. Herstellern von Elektro- und Elektronik-

artikeln obliegt die Verantwortung für die ordnungs-

gemäße und schadlose Verwertung. Große Einzel-

händler und Direktvertreiber sind verpflichtet Rück-

nahmesysteme für bestimmte Elektro- und Elektro-

nikaltgeräte vorzuhalten. Darin besteht eine Wei-

terentwicklung zur alten Fassung des ElektroG, 

welches noch auf der Freiwilligkeit beruhte.  

Die Abholung von den Sammelstellen wird über die 

Stiftung elektro-altgeräte register (ear) organisiert. 

Gemäß § 20 Abs. 1 sind die Altgeräte vor der 

Durchführung weiterer Verwertungs- oder Beseiti-

gungsmaßnahmen einer Erstbehandlung zuzufüh-

ren. Vor der Erstbehandlung ist zu prüfen, ob das 

Altgerät oder einzelne Bauteile einer Vorbereitung 

zur Wiederverwendung zugeführt werden können. 

Diese Prüfung ist durchzuführen, soweit sie tech-

nisch möglich und wirtschaftlich zumutbar ist. 

Für die öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger 

besteht die Möglichkeit der Eigenverwertung für 

einzelne Sammelgruppen, bezeichnet als Optie-

rung. Ihnen obliegt die Entscheidung darüber, ob 

und wenn ja, für welche Sammelgruppen sie davon 

Gebrauch machen. 

Mengenentwicklung seit 2014 

Die Erfassung von Elektro- und Elektronikaltgerä-

ten an den kommunalen Annahmestellen beläuft 

sich 2018 auf 46.416 t bzw. 7,4 kg/Ew*a, was ei-

nem Rückgang von 1.328 t bzw. 0,4 kg/Ew*a ge-

genüber 2014 (47.744 t / 7,8 kg/Ew*a) entspricht. 

In diesen Zahlen sind die vom Handel und den Her-

stellern unmittelbar zurückgenommenen Altgeräte 

nicht berücksichtigt. 

Inklusive der durch den Handel und die Hersteller 

zurückgenommen Mengen wurden 2018 in 

Deutschland im Mittel ca. 9,3 kg/Ew*a (2018) er-

fasst (UBA, Juli 2020). 

Umsetzung bei den öffentlich-rechtlichen Ent-

sorgungsträgern  

Sämtliche öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger 

betreiben stationäre Annahmestellen für Elektroalt-

geräte. Darüber hinaus werden mehrheitlich Ab-

fuhrsysteme im Rahmen der Sperrmüllabfuhr auf 

Abruf angeboten. Die Abfuhr im Rahmen der Re-

gelabfuhr tritt dahinter zurück. Lediglich bei drei öf-

fentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern erfolgt die 

Annahme ausschließlich an stationären Annahme-

stellen. 

Wenig verbreitet ist die Abgabemöglichkeit von 

Kleingeräten beim Schadstoffmobil, dies wird le-

diglich in etwa jedem fünften Entsorgungsgebiet 

angeboten. 
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Beispielsweise in der Stadt Darmstadt werden 

Kleingeräte auch über im öffentlichen Raum aufge-

stellte Depotcontainer erfasst. 

Zielgruppe Abfallerzeuger/-besitzer 

Für die Verbraucher besteht eine Rückgabepflicht 

für Elektro- und Elektronikaltgeräte. Dies gilt auch 

für die sogenannten „Open Scope“-Geräte, wie 

Schuhe und Bekleidung mit elektrischen Funktio-

nen (z. B. blinkende Schuhe und Mützen mit Blue-

tooth-Kopfhörern). 

Zahlreiche aussortierte Altgeräte sind noch funkti-

onstüchtig bzw. nur geringfügig beschädigt. Priori-

tär ist es, die Altgeräte für eine Wiederverwendung 

zur Verfügung zu stellen. Dazu bestehen Möglich-

keiten beispielsweise bei Recyclingkaufhäusern o-

der Repair-Cafes, welche sowohl kommunal, aber 

auch privatwirtschaftlich betrieben werden.  

Die Geräte enthalten viele wertvolle Metalle und 

sollen einer Verwertung zugeführt werden. Die 

Verbraucher haben ein Rückgaberecht von 

Elektro- und Elektronikaltgeräten bei großen Händ-

lern mit einer Ladenfläche > 400 m². Für diese be-

steht die Verpflichtung zur Rücknahme von Altge-

räten bei Kauf eines ähnlichen neuen Produktes 

(1:1-Regel) bzw. zur Annahme einer geringen 

Menge an Kleingeräten ohne Neukauf von Neuge-

räten (0:1-Regel). 

Elektroschrott 

Sind Altgeräte nicht wiederwendbar bzw. nutzen 

Verbraucher die Abgabemöglichkeiten im Handel 

nicht, sind sie gemäß KrWG § 17 Abs. 1 verpflich-

tet, diese den öffentlich-rechtlichen Entsorgungs-

trägern zu überlassen. 

Die Konsumenten haben die Möglichkeit darüber 

zu entscheiden, ob sie den immer kurzfristigeren 

Produktzyklen der Produzenten folgen und in im-

mer kürzeren Abständen Neugeräte anschaffen. 

Zielgruppe öffentlich-rechtliche Entsorgungs-

träger 

Das ElektroG zielt auf die deutliche Steigerung des 

Recyclings der werthaltigen Altgeräte, in denen 

eine Vielzahl seltener Rohstoffe verarbeitet sind. 

Eine möglichst weitgehende Rückgewinnung der 

Rohstoffe ist eine wichtige Aufgabe einer funktio-

nierenden Kreislaufwirtschaft.  

Die Erfassungsleistungen sind bundes- und lan-

desweit noch zu steigern. Voraussetzung dafür ist 

eine umfassende Information der Endverbraucher, 

verbunden mit einem komfortablen Angebot beste-

hend aus einem ausreichendend dichten Netz sta-

tionärer Sammelstellen und einer haushaltsnahen 

Abfuhr. Während die Sammlung sperriger Großge-

räte weitestgehend gut funktioniert und für diese 

hohe Rücklaufquoten vorliegen ist die Erfassung 

von Kleingeräten noch zu verbessern. Nach der 

bundesweiten Hausmüllanalyse gehen dem Wert-

stoffkreislauf über den Restabfall im bundesdeut-

schen Mittel noch ca. 1 kg/Ew*a verloren (UBA, 

2020). 

Die zuständigen Kommunen und öffentlich-rechtli-

chen Entsorgungsträger sollen Möglichkeiten zum 

Ausbau der Erfassungsstrukturen prüfen und diese 

falls erforderlich umsetzen. Ziel muss es sein, den 

Entsorgungsaufwand für die Verbraucher zu ver-

mindern. Dazu ist ein ausreichend dichtes Netz an 

Rückgabestellen vorzuhalten. Die gebietsspezifi-

sche Abdeckung mit Recyclinghöfen ist einwohner-

bezogen unterschiedlich. Hier kann ein ergänzen-

des Angebot um die Aufstellung von Depotcontai-

nern für Kleingeräte sinnvoll sein.  

Weiterhin sollte die Möglichkeit zur Abgabe bei 

Schadstoffmobilen zum Regelfall im Land Hessen 

ausgebaut werden.  

Einen gesonderten Problemfall bei der haushalts-

nahen Abfuhr stellt die unerwünschte Klaubung der 

am Straßenrand zur Abholung bereitgestellten 

Sperrmüllhaufen durch private gewerbliche Samm-

ler dar. Davon sind auch Elektro- und Elektronikalt-

geräte betroffen. Bei optierten Sammelgruppen 

entgehen den öffentlich-rechtlichen Entsorgungs-
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trägern dadurch Erlöse. Die Umstellung von der 

Regelabfuhr auf Abrufsysteme kann zu einer Ver-

ringerung der Zahl der unerwünschten Entwendun-

gen von bereitgestellten Altgeräten führen. 

Perspektive 

Elektro- und Elektronikgeräte erfreuen sich einer 

stetig wachsenden Beliebtheit bei den Konsumen-

ten. Es wird infolge der immer kürzeren Pro-

duktzyklen und dem dadurch induzierten stetig zu-

nehmenden Konsum von einem weiter steigenden 

Anfall an Elektro- und Elektronikaltgeräten ausge-

gangen. 

Aufgrund der weit verbreiteten hohen Attraktivität 

moderner technischer Geräte spielt für diesen Pro-

duktbereich die Vermeidung praktisch kaum eine 

Rolle. Insbesondere bei einer intensivierten Öffent-

lichkeitsarbeit in Kombination mit einem guten An-

gebot an Annahmestellen muss die Bedeutung der 

Wiederverwendung wachsen.  

Ab 2019 gilt gemäß ElektroG eine deutlich erhöhte 

Mindestsammelquote von 65 % der in den drei 

Vorjahren in Verkehr gebrachten Elektro- und 

Elektronikgeräte gesammelt werden (Mindestsam-

melquote). Demgegenüber steht eine erreichte 

Quote 2018 von 43,11 % (UBA, Juli 2020). 

Um die ab 2019 geltende Sammelquote allein zu 

erreichen, müsste die Sammelmenge durch die öf-

fentlich-rechtlichen Entsorgungsträger gegenüber 

dem Jahr 2018 um mehr als 50 % gesteigert wer-

den, was für Deutschland als kaum realistisch ein-

geschätzt wird. Da die ergänzende Erfassung 

durch die Inverkehrbringer zukünftig eine größere 

Rolle spielen wird, ergibt sich in der Gesamtbe-

trachtung der öffentlichen und privaten Tätigkeiten 

ein positiveres Bild. Das Umweltbundesamt kommt 

trotzdem zu der Einschätzung, dass Deutschland 

die ab 2019 geltende Sammelquote aller Wahr-

scheinlichkeit nach nicht erreichen wird. Erschwert 

würde dies insbesondere durch Einbeziehung der 

installierten PV-Module, die aufgrund ihrer langen 

Lebensdauer die Erreichung der quotierten Sam-

melmengen auf längere Sicht erschweren wird 

(UBA, 2020). 

Neben den gesetzlichen Vorgaben und dem zu-

nehmenden Verbrauch wird eine weitere Steige-

rung der Erfassungsleistung erforderlich. Hierzu 

tragen eine intensive Öffentlichkeitsarbeit und 

optimierte Erfassungsangebote bei. Die Auswei-

tung des Erfassungsangebots ist infolge der erziel-

baren Erlöse auch wirtschaftlich interessant.  

Dazu beitragen wird auch die erweiterte Rücknah-

meverpflichtung für Hersteller und Händler. 

Die Zielwerte für die Elektro- und Elektronikaltge-

räte, die über die öffentlich-rechtlichen Entsor-

gungsträger erfasst werden sollen, liegen für alle 

drei Cluster (0-200 Ew/km², 200-1.000 Ew/km², 

> 1.000 Ew/km²) bei einheitlich 10 kg/Ew*a. 

4.2.7 Batterien und Akkumulatoren 

Die Entsorgung von Batterien regelt das „Gesetz 

über das Inverkehrbringen, die Rücknahme und 

die umweltverträgliche Entsorgung von Batterien 

und Akkumulatoren“ (BattG). Vergleichbar den Re-

gelungen des ElektroG besteht eine Rücknahme-

verpflichtung für Hersteller und Händler.  

Altbatterien 

Die Erfassung und Entsorgung von Altbatterien 

und -akkumulatoren wird in Deutschland über ent-

sprechende Rücknahmesysteme durchgeführt. 

2019 waren fünf Rücknahmesysteme am Markt 

vertreten, die zusammen eine Sammelquote von 

52,2 % der in Verkehr gebrachten Produkte er-

reicht haben (UBA, Okt. 2020). Die gesetzlich defi-

nierte Sammelquote von 50 % der in Verkehr ge-

brachten Produkte wird damit in Deutschland 

knapp erreicht. Auf der anderen Seite heißt dies 

aber auch, dass nur ca. die Hälfte der Altbatterien 

Zielwert Elektro- /Elektronikaltgeräte 2031

10 kg/Ew*a 
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und -akkumulatoren erfasst und einer ordentlichen 

Verwertung zugeführt werden. 

Umsetzung bei den öffentlich-rechtlichen Ent-

sorgungsträgern  

Nahezu alle öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträ-

ger betreiben stationäre Annahmestellen für Batte-

rien und Akkumulatoren. In etwa 70 % der kreis-

freien Städte und Landkreise werden sie auch 

beim Schadstoffmobil angenommen.  

Zielgruppe Abfallerzeuger/-besitzer 

Für die Verbraucher besteht eine Rückgabepflicht 

für Batterien und Akkumulatoren. Ihnen stehen 

zahlreiche Rückgabestellen im Handel sowie An-

gebote der öffentlichen Hand zur Verfügung. 

Zielgruppe öffentlich-rechtliche Entsorgungs-

träger 

Zur Verminderung der Schadstofffrachten im 

Hausmüll sowie zur gesteigerten Verwertung sind 

die Erfassungsleistungen bundes- und landesweit 

noch zu steigern.  

Die zuständigen Kommunen und öffentlich-rechtli-

chen Entsorgungsträger sollen ihr Angebot an 

Rückgabestellen prüfen und wenn möglich aus-

bauen. Dies bezieht sich insbesondere auf die An-

nahme beim Schadstoffmobil, was in Hessen Stan-

dard sein sollte.  

Perspektive 

Das neue Batteriegesetz bringt einige wesentliche 

Änderungen für die Rücknahmesysteme. Analog 

den Elektro- und Elektronikaltgeräten ist die stif-

tung ear die zuständige Zentrale Stelle der Herstel-

ler nach § 23 BattG. Sie betreibt das deutsche Ver-

zeichnis der registrierten Batterie-Hersteller. Die 

Mindestsammelquote wird auf 50 % für jedes 

Rücknahmesystem angehoben. 

4.2.8 Altöl 

Die Entsorgung von Altöl wird durch die Altölver-

ordnung (AltölV) vom 16. April 2002, zuletzt geän-

dert durch Artikel 1 der Verordnung vom 5. Oktober 

2020, geregelt. Die Änderungen sind am 15. Okt. 

2020 in Kraft getreten. Die Altölverordnung 

schreibt den Vorrang der stofflichen Verwertung, 

also der Aufbereitung von Altölen zu Basisölen, 

fest. Sind Altöle hierfür nicht geeignet, können sie 

unter bestimmten Voraussetzungen in Feuerungs-

anlagen energetisch verwertet werden und hier Pri-

märbrennstoffe substituieren. 

Umsetzung bei den öffentlich-rechtlichen Ent-

sorgungsträgern  

In etwa drei Viertel der kreisfreien Städte und 

Landkreise kann Altöl am Schadstoffmobil abgege-

ben werden. In einigen Fällen besteht, zum Teil er-

gänzend, die Möglichkeit zur Abgabe beim Recyc-

linghof. 

Zielgruppe Abfallerzeuger/-besitzer 

Die umweltschädlichen Altöle sind einer schadlo-

sen und ordnungsgemäßen Entsorgung zuzufüh-

ren.  

Zielgruppe öffentlich-rechtliche Entsorgungs-

träger 

Nach § 8 Abs. 1 AltölV besteht nur dann eine Pflicht 

eine Altölannahmestelle einzurichten, wenn ge-

werbsmäßig Verbrennungsmotoren- oder Getrie-

beöl an Endverbraucher abgegeben wird. Zur Ver-

hinderung von schädlichen Umweltauswirkungen 

sollten die öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger 

weiterhin ein separates Erfassungssystem anbie-

ten. Die zuständigen Kommunen und öffentlich-

rechtlichen Entsorgungsträger sollen ihr Angebot 

an Rückgabestellen prüfen und wenn möglich aus-

bauen. Dies bezieht sich insbesondere auf die An-

nahme beim Schadstoffmobil.  

Perspektive 

Mit der Novelle der Altölverordnung wurden die An-

forderungen zur praktischen Anwendung der Altöl-

verordnung für Verbraucher, Sammelstellen und 

Aufbereiter präzisiert. Hierdurch wird bei der Be-

handlung von Altöl die stoffliche Verwertung im Be-

reich der Altölbewirtschaftung gestärkt. 

4.2.9 Bauschutt und Bodenaushub 

Bauschutt und Bodenaushub fallen bei unter-

schiedlichsten Bautätigkeiten in großen Mengen 

an. Sie sind in der Regel als mineralische 
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Massenabfälle direkt oder nach einer mechani-

schen Behandlung verwertbar. Sofern sie gefährli-

che Abfälle im Sinne des Abfallwirtschaftsplans 

darstellen, werden sie im Kapitel 5 „Industrielle Ab-

fälle“ behandelt. 

Das Aufkommen von Bauschutt und Bodenaushub 

hängt unmittelbar von dem Umfang baulicher Tä-

tigkeiten ab und unterliegt damit ebenfalls sehr 

stark konjunkturellen Einflüssen. Allerdings be-

stimmen auch über lange Zeiträume projektierte 

Einzelbaumaßnahmen das Aufkommen von Bau-

schutt und Bodenaushub, sodass die anfallenden 

Mengen starken Schwankungen unterworfen sind. 

Als Handlungsleitfaden für Bauherrn, Bauleiter, 

Abbruchunternehmer, Ingenieurbüros oder sonsti-

ger Planer in Hessen zum Vorgehen bei Baumaß-

nahmen dient das Merkblatt „Entsorgung von Bau-

abfällen“ mit Stand vom 01.09.2018. Dieses wurde 

von den drei Regierungspräsidien in Hessen ge-

meinsam vorgelegt. Es gibt Hilfestellung bei der Si-

cherstellung einer ordnungsgemäßen Abfalleinstu-

fung, Beprobung, Trennung, Verwertung und Be-

seitigung von Bauabfällen. 

Mengenentwicklung seit 2014 und Umsetzung 

bei den öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträ-

gern 

Die bei den öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträ-

gern angelieferten Bauschutt- und Bodenaushub-

mengen weisen im Betrachtungszeitraum 2014 bis 

2018 einen Mittelwert von 727.757 t auf. Die Men-

gen verzeichnen im Betrachtungszeitraum insge-

samt eine Zunahme um 55.338 t bzw. 8,4 % auf 

717.444 t (2018). 2016 wurde mit 803.722 t der 

höchste Wert an Bauschutt- und Bodenaushub er-

fasst. Der verwertete Anteil der mineralischen Bau- 

und Abbruchabfälle liegt 2018 laut Landesabfallbi-

lanz bei 69,4 %.  

Zielgruppe Abfallerzeuger/-besitzer 

Die Vermeidung der Entstehung von Bauabfällen 

sollte bereits im Rahmen der Konzeption von Bau-

projekten mitgedacht und berücksichtigt werden. 

Die Erzeuger und Besitzer haben Bauschutt und 

Bodenaushub vorrangig zu verwerten, soweit dies 

technisch möglich und wirtschaftlich zumutbar ist, 

durch:  

Wiederverwendung von Bodenaushub durch 

Verfüllung und Oberflächenprofilierung auf 

dem Baugrundstück sowie durch den Massen-

ausgleich bei großen Bauvorhaben. 

Trennung und Getrennthaltung der bei Bau-

ausführung und Abbruch anfallenden unbelas-

teten und belasteten (verunreinigten) Stoffe. 

Sortierung, Aufbereitung und ggf. weitere Be-

handlung der verwertbaren Bauschuttanteile 

sowie deren Einsatz als Baustoff. 

Zielgruppe öffentlich-rechtliche Entsorgungs-

träger 

Aufgrund der Verwertung von Bodenaushub und 

Bauschutt in eigener Regie der Bauwirtschaft wird 

den öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern nur 

eine Teilmenge des tatsächlich anfallenden Ab-

falls überlassen, sodass erhebliche Mengen nicht 

in der Abfallbilanz des Landes Hessen ausgewie-

sen werden können. Die öffentlich-rechtlichen Ent-

sorgungsträger sollen die zur Aufnahme erforderli-

chen Kapazitäten für die ihnen angedienten Men-

gen bereitstellen. Eine detaillierte Betrachtung 

hierzu erfolgt in Kapitel 6. 

Die den Entsorgungspflichtigen überlassenen Ab-

fälle sind vorrangig zu verwerten. Der Einsatz von 

Recyclingbaustoffen soll bei öffentlichen Bauvor-

haben Priorität besitzen. Dem öffentlichen Sektor 

kommt hierbei eine Vorbildfunktion zu. Nach § 7 

HAKrWG "Pflichten der öffentlichen Hand" ist Re-

cycling-Baustoffen gegenüber Naturmaterial bei 

gleicher Eignung und zumutbaren Mehrkosten der 

Vorzug zu geben. 

Perspektive 

Aufgrund des konjunkturellen Einflusses sowie der 

fehlenden Überlassungspflicht ist eine Prognose 

des zukünftigen Mengenaufkommens, das den öf-

fentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern überlas-

sen wird, schwierig. Es wird zukünftig von einer 

wenig veränderten Situation, also von tendenziell 

stagnierenden Mengen, ausgegangen. 

Auch von der vom Bund geplanten Ersatzbau-

stoffverordnung und den dort geregelten Werten 

für eine Verwertung können sich Auswirkungen auf 

die den Entsorgungsträgern überlassenen Mengen 

ergeben (vgl. Kapitel 6). 
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4.2.10 Hausmüll 

Hausmüll verbleibt nach Abschöpfung der Wert- 

und Schadstoffe als vermischter Restabfall aus pri-

vaten Haushalten, aber auch aus dem Kleinge-

werbe. Menge und Zusammensetzung des Haus-

mülls variieren in den unterschiedlichen Entsor-

gungsgebieten stark. 

Einflussgrößen hierauf sind beispielsweise die So-

zialstruktur und der Anteil an Kleingewerbe im Ein-

sammlungsgebiet, Art und Effizienz der installier-

ten Getrenntsammlungssysteme und insbesonde-

re die Gebührenstruktur und -tarife der kommuna-

len Abfallentsorgung.  

Erfahrungsgemäß und in der aktuellen bundes-

weiten Hausmüllanalyse belegt, finden sich erheb-

liche Anteile kompostierbarer Bioabfälle, Verpa-

ckungsabfälle und anderer Wertstoffe in den Haus-

müllbehältern wieder. Die bundesweite Hausmüll-

analyse (UBA, 2020) offenbarte ein Wertstoffpo-

tenzial von ca. 39,3 Gew.-% (50,4 kg/Ew*a) nativ-

organischen Abfällen inkl. verpackter Lebensmit-

tel, 27,6 Gew.-% trockenen Wertstoffen (35,4 

kg/Ew*a) und 0,5 Gew.-% (0,7 kg/Ew*a) Problem- 

und Schadstoffen. Der Anteil an vermischten Rest-

abfällen zur Beseitigung lag nur bei 32,6 Gew.-% 

(41,8 kg/Ew*a) im bundesdeutschen Mittel. Be-

zugsgröße ist dabei jeweils der Hausmüll ohne Ge-

schäftsmüllanteile. 

Hausmüll 

Mengenentwicklung seit 2014 

Die spezifische Hausmüllmenge ist gegenüber 

2014 um 12,4 kg/Ew*a auf 149,2 kg/Ew*a zurück-

gegangen, was einer Abnahme um ca. 7,6 % ent-

spricht. 

Umsetzung bei den öffentlich-rechtlichen Ent-

sorgungsträgern  

Zur Erfassung des Hausmülls kommen unter-

schiedliche Abfuhr- und Gebührensysteme zum 

Einsatz. 

Zielgruppe Abfallerzeuger/-besitzer 

Zu einer weiteren Vermeidung und Verminderung 

des Anteils von Wert- und Schadstoffen im Haus-

müllaufkommen führen: 

Konsum abfallarmer, dauerhaft haltbarer bzw. 

recyclingfähiger Produkte  

Nutzung von Möglichkeiten und Einrichtungen 

zur Wiederverwendung von Abfällen 

Nutzung von Mehrwegsystemen und Rück-

gabe pfandpflichtiger Verkaufsverpackungen 

Getrenntsammlung von trockenen Wert- und 

Schadstoffen, wie z. B. Altglas, Papier/Pappe/ 

Kartonagen, Leichtverpackungen, Elektro- und 

Elektronikaltgeräten, Schadstoffkleinmengen 

etc.  

Nutzung der Biotonne und der Grünabfall-

sammlung, Eigenkompostierung 

Inanspruchnahme von Sammelstellen für Bau-

schutt zur Reduzierung der mineralischen Ab-

fallanteile in den Hausmüllbehältern  

Zielgruppe öffentlich-rechtliche Entsorgungs-

träger 

Handlungsspielräume bestehen z. B. in folgenden 

Bereichen: 

Modifizierung von Abfuhr- und Gebührensyste-

men 

Gestaltung verursachergerechter Gebühren-

systeme 
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Verringerung des bereitgestellten spezifischen 

Behältervolumens je Einwohner und Woche 

Ausbau und Optimierung der Getrenntsamm-

lungssysteme  

Erweiterung der Angebote zur Erfassung von 

Wertstoffen und stoffgleichen Nichtverpackun-

gen  

Intensivierte Öffentlichkeitsarbeit, insbeson-

dere bei Multiplikatoren (z. B. Verbänden) oder 

Kinder- und Jugendeinrichtungen bzw. Schulen 

Intensivierte medial gestützte Öffentlichkeitsar-

beit in klassischen Printmedien und digitalen 

Medien als mehrsprachige Angebote 

Perspektive 

Die im Abfallwirtschaftsplan 2015 festgelegt Ziel-

größe von 150 kg/Ew*a für 2025 wurde 2018 be-

reits erreicht. Mittelfristig wird einerseits durch eine 

verstärkte Abfallvermeidung und Wiederverwen-

dung sowie andererseits der erwartete Anstieg bei 

den getrennt erfassten Wertstoffen ein weiter sin-

kendes Hausmüllaufkommen erwartet.  

Die Zielwerte für Hausmüll liegen für das ländlich 

strukturierte Cluster (0-200 Ew/km²) bei 120 

kg/Ew*a, für das ländlich verdichtete Cluster 

(200-1.000 Ew/km²) bei 120 kg/Ew*a sowie für das 

städtische/großstädtische Cluster (> 1.000 Ew/km²) 

bei 150 kg/Ew*a. 

4.2.11 Sperrmüll 

Zu den sperrigen Restabfällen aus Haushaltungen, 

Betrieben und öffentlichen Einrichtungen zählen 

die Wertstofffraktionen Metalle, Altholz, Kunst- und 

Verbundstoffe sowie der verbleibende Restsperr-

müll. Das Potenzial des Sperrmülls, der getrennt 

vom Hausmüll eingesammelt wird, weist einen 

starken Bezug zur Qualität und Haltbarkeit der Ge-

brauchsgegenstände und zum Konsumverhalten 

auf, also zu Faktoren außerhalb des Einflussbe-

reichs der Entsorgungsträger. 

Hier sind in erster Linie die Hersteller aufgefordert, 

Produkte insbesondere vor dem Hintergrund einer 

möglichen Wiederverwendung bzw. eines Recyc-

lings zu entwickeln.  

Mengenentwicklung seit 2014 

Die spezifische Sperrmüllmenge bewegt sich im 

Betrachtungszeitraum auf einem einheitlichen Ni-

veau. Die Veränderung von 2014 auf 2016 (jeweils 

27,6 kg/Ew*a) bis 2018 (27,5 kg/Ew*a) fällt äußerst 

gering aus. Die Entsorgung des Sperrmülls verteilt 

sich hauptsächlich auf die energetische Verwer-

tung (63 %) und das Recycling (22 %). Darüber 

hinaus wurden noch 15 % mechanisch behandelt. 

Umsetzung bei den öffentlich-rechtlichen Ent-

sorgungsträgern  

Sperrmüll wird in der ganz überwiegenden Anzahl 

der kreisfreien Städte und Landkreise im Rahmen 

der Abrufabfuhr eingesammelt. Ergänzend besteht 

die Möglichkeit zur Anlieferung auf Recyclinghö-

fen. 

Die Sperrmüllsammlung ist bei den öffentlich-

rechtlichen Entsorgungsträgern unterschiedlich 

strukturiert. Zum Teil wird eine gesonderte Abfuhr 

und dadurch mögliche getrennte Bilanzierung der 

sperrigen Wertstofffraktionen sowie des Restsperr-

mülls betrieben. Andere erfassen die Wertstoffe im 

Rahmen der Sperrmüllabfuhr gemeinsam, sodass 

eine gesonderte Mengenbilanzierung dieser Stoff-

ströme nicht erfolgen kann.  

Sperrmüllsammlung 

Dementsprechend geben die ausgewiesenen ein-

wohnerspezifischen Angaben zu den Sperrmüll-

mengen aus Haushaltungen und Kleingewerbe 

Zielwerte Hausmüll 2031 

120-150 kg/Ew*a 
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das tatsächliche Aufkommen an Restsperrmüll 

nicht wieder. Eine direkte Vergleichbarkeit hin-

sichtlich der Sammelleistungen der öffentlich-

rechtlichen Entsorgungsträger ist somit nicht mög-

lich. 

Zielgruppe Abfallerzeuger/-besitzer 

Zu einer Verringerung des Anfalls sperriger Abfälle 

können führen:  

Beachtung der Haltbarkeit beim Kauf von Ge-

brauchsgegenständen 

Reparatur und Wiederverwendung von Ge-

brauchsgegenständen  

Nutzung von Sammel-, Aufarbeitungs- und 

Vertriebssystemen 

Weitergabe funktionstüchtiger Gebrauchtmö-

bel und sonstiger sperriger Gegenstände an 

entsprechende Gebrauchtwarenkaufhäuser 

und -börsen 

Zielgruppe öffentlich-rechtliche Entsorgungs-

träger 

Zu einer Verminderung des zu behandelnden 

Sperrmüllaufkommens tragen bei: 

Die Einrichtung von Sammel-, Aufarbeitungs- 

und Vertriebssystemen (beispielsweise Ge-

brauchtmöbelzentren oder -börsen, Waren-

tauschtage) für gebrauchsfähige Gegenstän-

de, um deren Wiederverwendung zu forcieren 

Getrenntsammlung der Altholzfraktion zur 

energetischen Nutzung 

Effiziente Erfassungssysteme für schadstoff-

haltige Bestandteile des Sperrmülls 

Perspektive 

Das Sperrmüllaufkommen stagnierte in den letzten 

Jahren. Aufgrund der unterschiedlichen Abfuhr- 

und Erfassungssysteme ist eine Prognose des zu-

künftigen Mengenaufkommens schwierig. Schon 

eine Umstellung des Sperrmülls auf die getrennte 

Erfassung und Bilanzierung würde einen deutli-

chen mindernden Einfluss auf die Sperrmüllmenge 

haben.

Die Zielwerte für Sperrmüll liegen für alle drei Clus-

ter (0-200 Ew/km², 200-1.000 Ew/km², > 1.000 

Ew/km²) bei einheitlich 25 kg/Ew*a. 

4.2.12 Gewerbeabfälle 

Gewerbeabfälle unterliegen unter Beachtung der 

Vorgaben der Gewerbeabfallverordnung größten-

teils nicht der Überlassungspflicht. Aufgrund der 

privatwirtschaftlichen Verwertung und Entsorgung 

wird den öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern 

nur eine Teilmenge des tatsächlich anfallenden 

Abfalls überlassen, sodass erhebliche Mengen 

nicht in der Abfallbilanz des Landes Hessen aus-

gewiesen werden können. 

Als gewerbliche Abfälle werden nachstehend 

hausabfallähnliche und produktionsspezifische Ab-

fälle aus Gewerbebetrieben zusammenfassend 

behandelt, soweit sie den öffentlich-rechtlichen 

Entsorgungsträger überlassen werden. Weiterhin 

werden bei Bautätigkeiten anfallende gemischte 

Bau- und Abbruchabfälle den gewerblichen Abfäl-

len zugeordnet. Hinzu kommen Aufbereitungs- und 

Sortierreste aus der Gewerbeabfallbehandlung so-

wie Straßenkehricht. Handelt es sich um gefährli-

che industrielle Abfälle im Sinne des Abfallwirt-

schaftsplans, werden sie im Kapitel 5 „Industrielle 

Abfälle“ behandelt.  

Die Novelle der Gewerbeabfallverordnung hat eine 

deutliche Verschärfung der Anforderungen an den 

Umgang mit gewerblichen Siedlungsabfällen ge-

bracht. Sie legt eine getrennte Sammlung nach 

Stoffströmen, deren vorrangige Vorbereitung zur 

Wiederverwendung und eine Recyclingvorgabe 

fest. So haben Abfallerzeuger gewerbliche Abfälle 

soweit technisch möglich und wirtschaftlich zumut-

bar getrennt zu erfassen, um ein möglichst hoch-

wertiges Recycling zu ermöglichen. 

Mengenentwicklung seit 2014  

Die den öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern 

angedienten Gewerbeabfälle beliefen sich 2018 

auf eine Menge von 228.849 t. Damit lässt sich im 

Betrachtungszeitraum ein Rückgang von 46.235 t 

Zielwerte Sperrmüll 2031 

25 kg/Ew*a 
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bzw. 16,8 % gegenüber 2014 feststellen. 2018 

wurden mit rd. 79 % über drei Viertel der gewerbli-

chen Abfälle einer Verwertung zugeführt. Davon 

gelangte der Großteil im Rahmen der sonstigen 

Verwertung in eine energetische Verwertung 

(117.515 t) bzw. in eine Verfüllung, Rekultivierung 

oder Deponiebaumaßnahme (23.784 t). Einem 

Recyclingverfahren wurden 12.735 t zugeführt und 

weitere 26.171 t einer Vorbehandlung angedient. 

Zielgruppe Abfallerzeuger/-besitzer 

Abfallerzeuger/-besitzer sollen unter Beachtung 

der Vorgaben der Gewerbeabfallverordnung ge-

werbliche Abfälle vorrangig vermeiden und verwer-

ten durch: 

Nutzung innovativer und abfallarmer Produkti-

onsverfahren  

Wiederverwertung geeigneter Produkte 

Abfallvermeidung durch anlageninterne Kreis-

laufführung in der Produktion 

Getrenntsammlung verwertbarer Abfälle im Be-

trieb und auf Baustellen 

Ist die vorrangige Verwertung für den Abfallerzeu-

ger/-besitzer technisch nicht möglich oder wirt-

schaftlich unzumutbar, sind die Gewerbeabfälle 

den Entsorgungspflichtigen zu überlassen, sofern 

die Abfälle nicht von der Entsorgung ausgeschlos-

sen sind. Die Preisgestaltung fördert dabei betrieb-

liche bzw. außerbetriebliche Lösungen der Vermei-

dung bzw. Verwertung. 

Zielgruppe öffentlich-rechtliche Entsorgungs-

träger 

Die Entsorgungspflichtigen sollen im Rahmen der 

kommunalen Abfallwirtschaftskonzepte und -bi-

lanzen die Entwicklung der angelieferten Gewerbe-

abfälle kontrollieren. Gemischt angelieferte Abfälle 

sind zu sortieren und zu recyclen, soweit dies tech-

nisch möglich und wirtschaftlich zumutbar ist. An-

sonsten sind diese Abfälle energetisch zu verwer-

ten. 

Perspektive 

Der Kostenaufwand für die Entsorgung gewerbli-

cher Abfälle hat in Unternehmen zu vielen 

betriebsinternen Maßnahmen zur Verminderung 

bzw. einer Wiederverwendung geführt. Mittlerweile 

sind die betriebsinternen Vermeidungs- und Ver-

wertungspotenziale als weitgehend ausgeschöpft 

anzusehen. Deutlichen Steigerungen insbeson-

dere beim Recycling steht oftmals eine derzeit 

noch nicht gegebene Wirtschaftlichkeit entgegen. 

Neben der konjunkturellen Entwicklung wird die 

Entwicklung der Entsorgungspreise eine entschei-

dende Größe zur Einschätzung der den öffentlich-

rechtlichen Entsorgungsträgern zukünftig überlas-

senen Gewerbeabfälle darstellen. Insgesamt wird 

bei den Gewerbeabfällen eine leichte Mengenab-

nahme als wahrscheinlichste Entwicklung angese-

hen. 

Als landesweite Planungsgrundlage, die zur Ge-

währleistung der Entsorgungssicherheit voraus-

gesetzt wird, gilt folgende Mengenannahme: 

4.2.13 Abfälle und Klärschlämme aus kom-

munalen Kläranlagen  

Bei den Abfällen aus kommunalen Kläranlagen 

handelt es sich um Rechengut, Sandfangrück-

stände und Klärschlämme aus kommunalen Klär-

anlagen.  

Abfälle aus kommunalen Kläranlagen sind nicht 

vermeidbar. Daher kommt der ordnungsgemäßen 

und schadlosen Verwertung dieser Abfälle eine be-

sondere Bedeutung zu. Hierfür maßgebend sind 

zum Beispiel die Stör- und Schadstoffbelastung 

des Rechenguts, Verunreinigung der Sandfang-

rückstände mit organischen Feststoffen sowie die 

Nähr- und Schadstoffgehalte des Klärschlamms. 

Am 03.10.2017 ist die neue Verordnung zur Neu-

ordnung der Klärschlammverwertung in Kraft ge-

treten. Sie wird in den kommenden Jahren ein-

schneidende Veränderungen bei der Nutzung an-

fallender Klärschlämme in Deutschland mit sich 

bringen. 

Wesentliche Neuerungen sind die weitgehende 

Beendigung der bodenbezogenen Klärschlamm-

aufbringung sowie eine Pflicht zur Phosphor-

Zielgröße 2031 Gewerbeabfälle 

205.000 t/a 
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Rückgewinnung aus Klärschlamm. Ab 2029 be-

steht eine grundsätzliche Phosphor-Rückgewin-

nungspflicht, sofern der Phosphorgehalt im Klär-

schlamm 20 g/kg Trockenmasse (TM) oder mehr 

beträgt. Die Neufassung der Verordnung sieht vor, 

dass Klärschlammerzeuger, die eine Abwasserbe-

handlungsanlage mit einer genehmigten Ausbau-

größe von bis zu 100.000 Einwohnerwerten betrei-

ben, bis 31.12.2031 den in ihren Anlagen anfallen-

den Klärschlamm auf oder in Böden verwerten o-

der nach Zustimmung der zuständigen Behörde ei-

ner anderen Abfallverwertung im Sinne des KrWG 

zuführen dürfen. Den Betreibern kleinerer Abwas-

serbehandlungsanlagen ist es weiterhin unter 

strengen Bedingungen erlaubt, den Klärschlamm 

auf die Felder zu bringen. 

Die Phosphorrückgewinnung aus Klärschlamm ist 

ein Schwerpunktthema im Rahmen der Ressour-

censchutzstrategie des Landes Hessen. Das hes-

sische Umweltministerium möchte seine Kommu-

nen auf dem Weg zu einer ökologisch sinnvollen 

und wirtschaftlich tragfähigen Phosphorrückgewin-

nung begleiten und die verantwortlichen Akteure 

bei der Entwicklung und Realisierung geeigneter 

Demonstrationsanlagen in Hessen unterstützen.  

Das Land Hessen stellt hierzu Fördermittel bereit, 

mit denen Machbarkeitsstudien zur Phosphor-

rückgewinnung und Demonstrationsvorhaben ge-

fördert werden können. Modellprojekte laufen der-

zeit bei KASSELWASSER für die Region Nord-

Ost-Hessen, beim Zweckverband Abfallverwer-

tung Südhessen sowie der Gemeinde Schlitz für 

ein regionales Konzept zur Phosphorrückgewin-

nung auf dem städtischen Klärwerk. Die Machbar-

keitsstudie der Mittelhessischen Wasserbetrieben 

(MWB) wurde bereits 2019 fertiggestellt und legt 

den Grundstein für ein regionales Konzept zur 

Klärschlammverwertung und Phosphorrückgewin-

nung in Gießen und seinen Nachbarkommunen. 

Ein erstes Demonstrationsvorhaben befindet sich 

ebenfalls in der Realisierungsphase. Auf dem Ge-

lände der Zentralkläranlage des Abwasserver-

bands Mittlere Mümling in Michelstadt-Asselbrunn 

wird zur Umsetzung der Interkommunalen Phos-

phor-Recycling-Strategie für den Odenwaldkreis 

eine Klärschlamm-Verwertungsanlage errichtet. In 

der Anlage werden im großtechnischen Maßstab 

Klärschlämme von vier Abwasserverbänden des 

nördlichen Odenwaldkreises sowie der Stadtwerke 

Heppenheim thermochemisch behandelt und 

Phosphor zurückgewonnen. Auch dieses Vorha-

ben wird mit Mitteln aus dem hessischen Förder-

programm unterstützt. 

Ein sparsamer Umgang mit dem Rohstoff Phos-

phor wird angestrebt. Der Kreislauf soll möglichst 

geschlossen und die Nachfrage nach Primärphos-

phaten auf diese Weise signifikant gesenkt wer-

den. Hierzu wurde der Phosphordialog ins Leben 

gerufen, zu dem das hessische Umweltministerium 

regelmäßig die hessischen Akteure einlädt. 

Unterstützend wurde der Leitfaden „Hinweise zur 

Phosphorrückgewinnung“ erarbeitet, welcher ei-

nen Überblick über Pflichten, Fristen und Optionen 

gibt. 

Mengenentwicklung seit 2014 

Die anfallende Menge an Klärschlämmen wies im 

Betrachtungszeitraum ein leicht schwankendes 

Aufkommen mit abnehmender Tendenz auf (2014: 

152.010 t, 2016: 156.154 t, 2018: 146.532 t). 

Das Mengenaufkommen an Sandfangrückständen 

und Rechengut ist im Betrachtungszeitraum leicht 

schwankend (2014: 27.805 t, 2016: 28.116 t, 2018: 

26.282 t). 

Die Inhalte aus den Sandfängen der Kläranlagen 

sowie aus der Unterhaltung der Abwasserkanäle 

weisen 2018 ein Aufkommen von 11.368 t auf, wel-

ches zu 82 % einem Recycling im Rahmen von Re-

kultivierungsmaßnahmen oder einem Einsatz im 

Straßen- und Deponiebau zugeführt wurde. Die 

restliche Menge wurde einer sonstigen Verwertung 

(z. B. Zementwerk) zugeführt. 

2018 wurde das bei der mechanischen Vorreini-

gung anfallende Rechengut zu 19 % aufbereitet 

und im Garten-/ Landschaftsbau bzw. bei Rekulti-

vierungsmaßnahmen eingesetzt. Für 17 % des 

entsorgten Rechenguts gibt es keine eindeutige 

Zuordnung des Entsorgungswegs. 

Die anfallenden Klärschlämme wurden 2018 zu 

über zwei Dritteln (78,3 %) thermisch behan-

delt.17,2 % wurden einer landwirtschaftlichen Ver-

wertung zugeführt und 4,4 % im Garten- und Land-

schaftsbau eingesetzt. 
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Zielgruppe Abfallerzeuger/-besitzer 

Das häusliche Abwasser von rund 99 % der hessi-

schen Bevölkerung wird in kommunalen Abwas-

serbehandlungsanlagen mechanisch-biologisch 

behandelt. Bei den noch nicht an kommunale me-

chanisch-biologische Kläranlagen angeschlosse-

nen Einwohnern handelt es sich im Wesentlichen 

um Anwesen in sehr kleinen Gemeinden oder Ge-

meindeteilen oder um Einzelanwesen im ländli-

chen Raum. Die Abwässer dieser Einwohner wer-

den oftmals über private Kleinkläranlagen entsorgt. 

Die Betreiber kommunaler Kläranlagen haben ein-

mal jährlich die ausgewerteten, zusammengefass-

ten Eigenkontrolldaten in einem Bericht an die zu-

ständige Wasserbehörde weiterzuleiten. In diesem 

Bericht sind u. a. die Daten der angefallenen Ab-

fallmengen und deren Verbleib enthalten. 

Die Betreiber der kommunalen Kläranlagen sind 

als Abfallerzeuger zur vorrangigen Verwertung ver-

pflichtet. 

Die Betreiber der betroffenen kommunalen Klär-

anlagen sollen sich frühzeitig auf die ab 2029 gel-

tende Pflicht zur Phosphorrückgewinnung einstel-

len. Die Konsequenzen vor Ort und Möglichkeiten 

zu deren Umsetzung können beispielsweise im 

Rahmen von Machbarkeitsstudien untersucht wer-

den. Die baulichen und technischen Voraussetzun-

gen sind bis 2029 zu schaffen. 

Zielgruppe öffentlich-rechtliche Entsorgungs-

träger 

Die Entsorgungspflichtigen sollen die Kläranlagen-

betreiber bei der eigenständigen Verwertung der 

o. g. Abfälle unterstützen und haben die hierzu er-

forderlichen Maßnahmen in ihren Abfallwirtschafts-

konzepten zu berücksichtigen.  

Perspektive 

Insgesamt wird von einem tendenziell stabilen 

Mengenaufkommen ausgegangen. Als landes-

weite Planungsgrundlage, die zur Gewährleistung-

der Entsorgungssicherheit vorausgesetzt wird, gilt 

folgende Mengenannahme: 

4.3 Abfallmengenprognose 

4.3.1 Allgemeines 

Die Prognose der zu erwartenden Abfallmengen 

bis zum Jahr 2031 ist die grundlegende Basis für 

weitere mögliche abfallwirtschaftliche Planungen 

in Hessen. 

Die Abfallmengenprognose der Siedlungsabfälle 

erfüllt für die öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträ-

ger vorrangig die Möglichkeit einer Einschätzung 

des kommunalen Kapazitätsbedarfs zur Restab-

fallentsorgung, woraus die Bewertung im Hinblick 

auf die Entsorgungssicherheit für das Land Hessen 

erfolgt. 

Die Mengenentwicklung der Siedlungsabfälle wird 

im Wesentlichen durch folgende Faktoren beein-

flusst. 

 Veränderungen der demografischen Bevölke-

rungsentwicklung, z. B. auch durch mögliche 

Flüchtlingsströme oder die Konzentration von 

möglichen Arbeitsplätzen in Ballungszentren 

 Veränderungen rechtlicher Rahmenbedingun-

gen 

 Veränderungen durch technisch-ökonomische 

Entwicklungen im Bereich der Restabfallbehand-

lung 

 Veränderungen durch Entwicklungen im Bereich 

der Märkte für Abfälle zur Verwertung 

 Veränderungen durch ein variierendes Angebot 

an abfallwirtschaftlicher Infrastruktur 

 Veränderungen durch Motivation der Bevölke-

rung im Hinblick auf Abfallvermeidung und Ge-

trenntsammlung 

 Veränderungen von Haushaltsstrukturen 

 Veränderungen im Hinblick auf das Konsumver-

halten 

Zielgröße 2031 

Klärschlämme 140.000 t/a 

Rechengut/Sandfangrückstände 

25.000 t/a
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 Veränderungen durch die wirtschaftliche Ent-

wicklung und das damit verfügbare Durch-

schnittseinkommen 

4.3.2 Abfälle aus Haushalten und  

Kleingewerbe 

Die Prognose im letzten Abfallwirtschaftsplan ba-

sierte auf einer Befragung und damit eigener Prog-

nosedaten der öffentlich-rechtlichen Entsorgungs-

träger. Von dieser Vorgehensweise wurde diesmal 

Abstand genommen, da die Grundgesamtheit der 

belastbaren Daten zu gering war, sodass verschie-

dene Prognoseansätze überprüft und ausgewertet 

wurden. Als Ergebnis kommt im aktuellen Abfall-

wirtschaftsplan ein zielwertorientiertes nach Clus-

tern differenziertes Prognosemodell zum Ansatz. 

Hierbei sind die 29 hessischen öffentlich-rechtli-

chen Entsorgungsträger in drei verschiedene Clus-

ter unterteilt worden.  

Im Einzelnen handelt es sich dabei um das ländlich 

strukturierte Cluster (0-200 Ew/km²), das ländlich 

verdichtete Cluster (200-1.000 Ew/km²) sowie das 

städtische/großstädtische Cluster (> 1.000 Ew/km²). 

Im Rahmen dieser Einordnung finden sich neun, elf 

bzw. neun öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger 

in dem jeweiligen Cluster wieder. 

Um Zielwerte für die einzelnen Cluster festlegen zu 

können, wurden für jede einzelne Abfall- bzw. 

Wertstoffart die Mittelwerte pro Cluster ermittelt. 

Aus diesen Werten wurden die in Tabelle 2 darge-

stellten Zielwerte je Abfall- bzw. Wertstoffart und 

Cluster für den Prognosehorizont 2031 abgeleitet. 

Ein entscheidender Faktor im Rahmen einer Abfall-

mengenprognose stellt die Bevölkerungsentwick-

lung dar. Die Bevölkerungsprognose des Hessi-

schen Statistischen Landesamtes (Bevölkerung in 

Hessen 2060 – Regionalisierte Bevölkerungsvo-

rausberechnung für Hessen bis 2040, Dezember 

2019) geht für das Bundesland Hessen insgesamt 

von einem moderaten Anstieg in Höhe von 1,65 % 

aus (Tabelle 1), sodass der davon ausgehende 

Einfluss auf die Abfallmengenentwicklung nicht so 

gravierend erscheint. 

Auf der Ebene der öffentlich-rechtlichen Entsor-

gungsträger fällt die Bevölkerungsentwicklung als 

Einflussfaktor in Einzelfällen viel mehr ins Gewicht. 

So weisen alleine die drei Städte Darmstadt, 

Frankfurt und Offenbach vorhergesagte Bevölke-

rungszuwächse von mehr als zehn Prozent im Be-

trachtungszeitraum auf. Die meisten der weiteren 

öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger im Ein-

zugsgebiet des Rhein-Main-Gebiets weisen eben- 

Tabelle 2: Zielwerte der Abfall- und Wertstofffraktionen differenziert nach Clustern 

  * Sammel- bzw. Erfassungsmenge durch die öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger  

Ländlich
strukturiertes Cluster

0-200 Ew/km²

Ländlich
verdichtetes Cluster

200-1.000 Ew/km²

Städtisches/Groß-
städtisches Cluster

> 1.000 Ew/km²

120 120 150

25 25 25

110 110 90

65 55 40

84 84 84

50 53 47

15 22 20

10 10 10

Zielwerte Hessen 2031

Abfall- 
und

Wertstofffraktionen

Verpackungen

Grafische Papiere

Sonstige Wertstoffe

Elektroaltgeräte*

kg/Ew*a

Hausmüll

Sperrmüll

Abfälle aus der Biotonne

Garten und Parkabfälle



Siedlungsabfälle Abfallwirtschaftsplan Hessen 

50 

falls unterschiedlich hohe einstellige Zuwächse 

auf. Hingegen sind die Bevölkerungszahlen in 

Nordhessen, aber auch Mittelhessen größtenteils 

stark rückläufig. Hier sind Rückgänge bei den öf-

fentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern von bis zu 

7 % zu verzeichnen. Für den Vogelsbergkreis ist 

ein Rückgang von annähernd 13 % vorhergesagt. 

Auf Basis der Mengen von 2018 sowie den cluster-

orientierten Zielwerten 2031 und der Bevölke-

rungsprognose wurden für die 29 hessischen öf-

fentlich-rechtlichen Entsorgungsträger die Werte 

der Prognosehorizonte für jede Abfall- bzw. Wert-

stoffart linear rechnerisch ermittelt. Falls die öffent-

lich-rechtlichen Entsorgungsträger den Zielwert 

beim Restabfall (Hausmüll, Sperrmüll) schon un-

terschritten bzw. bei den Wertstoffen bereits er-

reicht oder überschritten hatten, wurden die Werte 

von 2018 fortgeschrieben (s. a. Anhang 1 Daten-

profile). 

Die absoluten Prognosewerte für die Siedlungsab-

fälle aus Haushalten und Kleingewerbe fasst Abbil-

dung 8 für die Jahre 2021, 2026 und 2031 zusam-

men, wie sie für die öffentlich-rechtlichen Entsor-

gungsträger berechnet wurden. In Tabelle 3 wur-

den diese Angaben auf die Bevölkerungsprognose 

(Tabelle 1) bezogen, sodass sich einwohnerspe- 

zifische Werte für die einzelnen Abfallarten für den 

jeweiligen Prognosehorizont ergeben. 

Die Entwicklung des spezifischen Gesamtabfal-

laufkommens der Abfälle aus Haushalten und 

Kleingewerbe weist im Betrachtungszeitraum 

2014–2018 eine leicht abnehmende Tendenz auf 

(Tabelle 3). Hausmüll und grafische Papiere ver-

zeichnen dabei ebenfalls Rückgänge. Sperrmüll, 

Verpackungsabfälle, sonstige Wertstoffe sowie 

Elektroaltgeräte weisen ein eher stabiles Niveau 

auf. Die Bioabfälle weisen bedingt durch die Tro-

ckenheit 2018 eher ein schwankendes Aufkommen 

auf. 

Unter Berücksichtigung der vom Land Hessen zu-

grunde gelegten Zielwerte der Abfall- und Wert-

stofffraktionen zeigt einen Anstieg der Abfälle aus 

Haushalten und Kleingewerbe auf rd. 484 kg/Ew 

bis zum Jahr 2031. Das Hausmüllaufkommen 

weist dabei im Rahmen der Prognose ein Rück-

gang von 149 auf 124 kg/Ew*a auf. Da bei den 

Zielwerten aller Wertstofffraktionen von perspekti-

visch höheren Sammelmengen ausgegangen wird, 

verzeichnen alle Wertstoffe Zunahmen bis 2031. 

Im Bereich der Elektroaltgeräte ist zu beachten, 

dass die in Abbildung 8 und Tabelle 3 dargestellten 

Mengen, immer nur die erfassten Sammelmengen 

der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger wider-

spiegeln. Für die weiteren Erfassungsmengen, die 

über den stationären Handel sowie den Versand-

handel erfolgen, wird von einer zusätzlichen Sam-

melmenge von 5 kg/Ew*a ausgegangen, die dann 

unter Berücksichtigung der Bevölkerungsprognose 

eine zusätzliche absolute Menge von 31.800 t 

ergibt. Damit geht das Land Hessen von einer Ge-

samtsammelmenge von 10 kg/Ew*a bzw. 95.500 t 

an Elektroaltgeräten im Jahr 2031 aus.  

4.3.3 Abfälle aus dem Gewerbe 

Unter den Abfällen aus dem Gewerbe sind laut Ab-

fallbilanz des Landes Hessen hausmüllähnliche 

Gewerbeabfälle oder andere gemischte Siedlungs-

abfälle (AVV 20 03 01), produktions- und kranken-

hausspezifische Abfälle (inkl. Sortierreste aus Ab- 

fallhandlungsanlagen), gemischte Bau- und Ab-

bruchabfälle, Straßenkehricht sowie andere Ab-

fälle (z. B. Marktabfälle, Abfälle aus der Kanalreini-

gung, Parkabfälle etc.) subsummiert.  

Da auch im Bereich der Gewerbeabfälle die Grund-

gesamtheit der belastbaren Daten der durch die öf-

fentlich-rechtlichen Entsorgungsträger prognosti-

zierten Mengen zu gering war, wurde auch hier ein 

anderer Ansatz gewählt. 

Betrachtet man die Entwicklung der Gewerbeab-

fälle hat sich die Tendenz der ansteigenden Men-

gen im letzten Abfallwirtschaftsplan bis zum Jahre 

2015 fortgesetzt. Dabei wurde die Prognosevor-

hersage durch die öffentlich-rechtlichen Entsor-

gungsträger für das Jahr 2015 durchaus über-

schritten. Seitdem sind aber wieder rückläufige 

Mengen zu verzeichnen, sodass die Prognosevor-

hersage der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträ-

ger für 2020 schon 2018 unterschritten wurde. 

Vor dem Hintergrund der neuen Gewerbeabfallver-

ordnung wird davon ausgegangen, dass die ge-

werblichen Abfälle vor allem bis zu den Progno-  
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  * Sammel- bzw. Erfassungsmenge durch die öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger  

Abbildung 8: Prognose der Entwicklung des Siedlungsabfallaufkommens aus Haushalten und Kleingewerbe 

Tabelle 3: Aufkommen und Prognose der Siedlungsabfälle aus Haushalten und Kleingewerbe 

2014 2016 2018
Prognose

2021
Prognose

2026
Prognose

2031

 Hausmüll 162 152 149 143 134 124

 Sperrmüll 28 28 28 26 24 22

 Abfälle aus der Biotonne 85 91 85 91 100 109

 Garten- u. Parkabfälle 51 48 43 47 54 61

 Verpackungsabfälle 64 65 65 76 80 84

 Grafische Papiere 64 61 58 50 51 52

 Sonstige Wertstoffe 1) 15 16 16 18 20 22

 Elektroaltgeräte 2) 8 7 7 8 9 10

 GESAMT 477 467 451 459 472 484

[kg/Ew*a] [kg/Ew*a]

1) Holz, Metalle, getrennt erfasste Bekleidung und Textilien, Glas und Kunststoffe (Nichtverpackungen), Kork

2) Sammel- bzw. Erfassungsmenge durch die öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger 

 Aufkommen und Prognose der Siedlungsabfälle aus Haushalten und Kleingewerbe
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Tabelle 4: Aufkommen und Prognose für Abfälle aus dem Gewerbe und kommunalen Kläranlagen 

sehorizont 2026 Abnahmen verzeichnen (Tabelle 

4). In Abhängigkeit zur Umsetzung des Vollzugs 

der Gewerbeabfallverordnung könnten die den öf-

fentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern überlasse-

nen Abfallmengen aus dem Gewerbe durchaus 

noch etwas stärker zurückgehen. 

Für den Bereich Bauschutt und Bodenaushub wer-

den lediglich die Mengen, die den öffentlich-recht-

lichen Entsorgungsträgern für den Betrachtungs-

zeitraum 2014–2018 angedient wurden, darge-

stellt. Auf eine Prognose wird an dieser Stelle ver-

zichtet, da im aktuellen Abfallwirtschaftsplan eine 

landesweite Betrachtung (Kap. 6) hinsichtlich der 

mineralischen Bau- und Abbruchabfälle erfolgt. 

4.3.4 Abfälle aus kommunalen Kläranlagen 

Die Darstellung des Aufkommens an Rechengut 

und Sandfangrückständen basiert auf den Daten 

der Abfallbilanz 2018 (Kap. 4.1.2 / Kap. 4.2.13). 

Die Mengen des Jahres 2018 werden für den Prog-

nosehorizont bis 2031 annähernd fortgeschrieben. 

Das jeweils prognostizierte Landesaufkommen für 

Abfälle aus kommunalen Kläranlagen ist in Tabelle 

4 dargestellt. 

4.3.5 Gesamtbetrachtung 

Siedlungsabfälle in Hessen 

Tabelle 5 fasst die zuvor dargestellten Ergebnisse 

der einzelnen Herkunftsbereiche der Siedlungsab-

fälle als Gesamtentwicklung zusammen und zeigt 

das für Hessen zu erwartende Abfallaufkommen. 

Hierbei ist zu berücksichtigen, dass die den öffent-

lich-rechtlichen Entsorgungsträgern angedienten 

mineralischen Bauabfälle hier keine Berücksichti-

gung finden. 

2014 2016 2018
Prognose

2021
Prognose

2026
Prognose

2031

 Gewerbeabfälle 275.084 273.523 228.849 225.400 210.800 206.500

 Bauschutt 1 376.208 545.656 463.612

 Bodenaushub 1 285.898 258.066 253.832

 Abfälle aus Kläranlagen 2 27.805 28.116 26.282 25.000 25.000 25.000

GESAMT
(ohne Bauschutt und Bodenaushub)

964.995 1.105.361 972.575 250.400 235.800 231.500

 2  Abfälle aus kommunalen Kläranlagen ohne Klärschlämme  (ohne Schlämme aus der  Behandlung von industriellem Abwasser)

 Aufkommen und Prognose der Abfälle aus Gewerbe und Kläranlagen

[t] [t]

 1  Mengen, die den öffentlich-rechtlichen Entsorgungungsträgern angedient werden (ohne Mengen aus dem industriellen Bereich)

Landesweite  Betrachtung (s. Kap. 6)
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Tabelle 5: Abfallbilanz 2018 und Abfallmengenprognose Land Hessen für die Jahre 2021, 2026 und 2031 

Abfallbilanz und Abfallmengenprognose Land Hessen 

2018 2021 2026 2031
Aufkommen 

[t] 
Aufkommen 

[t]
Aufkommen 

[t] 
Aufkommen 

[t] 

Siedlungsabfälle aus Haushalten und Kleingewerbe Prognosedaten auf 100 gerundet 

Hausmüll 935.050 903.500 850.600 788.900 

Sperrmüll 172.592 164.700 151.700 137.300 

Abfälle aus der Biotonne 533.653 573.900 637.100 695.900 

Garten- und Parkabfälle 267.517 296.100 343.700 388.800 

Verpackungsabfälle 405.650 423.600 453.000 479.000 

Grafische Papiere 364.886 371.700 382.600 390.200 

Sonstige verwertbare Abfälle 100.329 112.600 127.900 141.800 

Elektroaltgeräte* 46.418 50.400 57.200 63.700 

Siedlungsabfälle aus Gewerbe 

Gewerbeabfälle 228.849 225.400 210.800 206.500 

Bauschutt 463.612 
Landesweite Betrachtung** 

Bodenaushub 253.832 

Abfälle aus kommunalen Kläranlagen (ohne Klärschlamm) 26.282 25.000 25.000 25.000 

Summe Haushalte / Kleingewerbe 2.826.095 2.896.500 3.003.800 3.085.600 

Summe Gewerbe / kommunale Kläranlagen 972.575 250.400 235.800 231.500 

Gesamtsumme (ohne Bauschutt und Bodenaushub) 3.798.670 3.146.900 3.239.600 3.317.100 

* Sammel- bzw. Erfassungsmenge durch die öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger        ** Kap. 6 Aufkommen und Entsorgung mineralischer Abfälle 



Siedlungsabfälle Abfallwirtschaftsplan Hessen 

54 

4.4 Darstellung der hessischen  

Entsorgungsanlagen  

In diesem Kapitel wird auf die in Hessen zugelas-

senen Abfallentsorgungsanlagen zur Beseitigung 

und Verwertung von Siedlungsabfällen laut § 30 

Abs. 1 KrWG detailliert eingegangen. Grundlage 

der Erhebungen bilden die Daten der hessischen 

Regierungspräsidien zum Stichtag 31.12.2018. 

Die Darstellung der Anlagen erfolgt nach der nach-

stehenden Unterteilung: 

Verwertung von Bioabfällen (Abbildung 9) 

Vergärungsanlagen (>10.000 t/a) 

Bioabfallkompostierungsanlagen (>3.650 t/a) 

Grünabfallkompostierungsanlagen (>3.650 t/a) 

Anlagen zur Entsorgung von Abfällen 

(Abbildung 10) 

Anlagen zur mechanischen Behandlung 

Anlagen zur energetischen Verwertung 

(MHKW und EBS-Anlagen) 

Anlagen zur energetischen Nutzung von Alt-

holz (Biomasseheizkraftwerke) 

Anlagen zur Behandlung von Klärschlämmen 

(Verbrennung und Kompostierung) 

Siedlungsabfalldeponien 

Darüber hinaus gibt es in Hessen zahlreiche Be-

handlungsanlagen zur Aufbereitung und Verwer-

tung von Siedlungsabfällen, die im Abfallwirt-

schaftsplan nicht gesondert ausgewiesen werden. 

Dazu zählen unter anderen: 

Sortieranlagen für Verpackungsabfälle 

Sortieranlagen bzw. Zerlegebetriebe für 

Elektroaltgeräte 

Sortier- und Aufbereitungsanlagen für Sperr-

müll, Bau- und Gewerbeabfälle 

4.4.1 Vergärungsanlagen für Abfälle aus 

der Biotonne und Speiseabfälle 

Für eine Verwertung im Rahmen einer Vergärung 

stehen in Hessen derzeit dreizehn Anlagen mit ei-

ner genehmigten Kapazität von mindestens 10.000 

t/a zur Verfügung. In der Summe weisen die hessi-

schen genehmigten Vergärungsanlagen eine Ge-

samtkapazität von aktuell 530.550 t (Tabelle 6) auf. 

In den Vergärungsanlagen werden Abfälle aus der 

Biotonne sowie Speiseabfälle verwertet. 

Biokompostierungs- und Vergärungsanlage in Lohfelden 
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Tabelle 6: Vergärungsanlagen für Abfälle aus der Biotonne und Speiseabfälle 

Die Anlagen in Flörsheim-Wicker, Frankfurt, Kirch-

hain-Stausebach, Marburg, Niddatal-Illbenstadt, 

Lohfelden, Heppenheim und Brandholz verarbei-

ten bzw. verwerten vor allem Abfälle aus der Bio-

tonne. 

Im Biogaspark „Am Finkenberg“ ist der Jahres-

durchsatz der Trockenfermentationsanlage auf 

32.000 t/a begrenzt, wobei max. 30.000 t Abfälle 

aus der Biotonne eingesetzt werden dürfen. Für die 

Nassfermentationsanlage gilt ein Jahresdurchsatz 

von 32.500 t/a. Hier können u.a. bis zu 20.000 t Le-

bensmittelabfälle bzw. 20.000 t Rinder- u. Schwei-

negülle im Input enthalten sein. 

In den Biogasanlagen Fuldatal, Korbach, Friedberg 

und Brensbach werden Speiseabfälle bzw. Abfälle 

aus der Lebensmittelindustrie verwertet. Bei der  

Biogasanlage Brensbach ist zu erwähnen, dass die 

genehmigte Kapazität nicht voll genutzt wird, da sie 

regelmäßig nur mit bis zu 15.000 t/a betrieben wird. 

Darüber hinaus existieren noch zwei kleinere ge-

nehmigte Biogasanlagen in Edermünde-Besse 

(3.400 t) und Allendorf/Eder (2.340 t) sowie die Bio-

gasanlage in Hüttenberg-Rechtenbach mit einer 

Gesamtkapazität von 7.034 t/a (2.234 t/a Schwei-

negülle, 1.000 t/a Altbrot, 3.800 t/a Speisereste). 

ANLAGE STANDORT BETREIBER  KAPAZITÄT
(genehmigt)

Biogasanlage Fuldatal-
Simmershausen

Frank Hördemann 12.000 t/a

Biogasanlage Korbach Biogasanlage Rube
GmbH & Co. KG

10.000 t/a

Biogaspark
„Am Finkenberg“

Großenlüder-
Kleinlüder

Biothan GmbH 64.500 t/a

Bioabfall-Vergärungsanlage Lohfelden, 
Gemarkung 
Vollmarshausen

Abfallentsorgung Kreis Kassel
- Eigenbetrieb -

44.500 t/a

Kompostierungsanlage mit vorge-
schalteter Trockenvergärung im
Batchbetrieb

Marburg-
Cyriaxweimar

MEG Marburger Entsorgungs-
GmbH

14.000 t/a

Biokompostierungsanlage mit 
vorgeschalteter Vergärung

Kirchhain-
Stausebach

EAM Natur GmbH 30.000 t/a

Biogasanlage Flörsheim-
Wicker

Rhein-Main-Deponie GmbH 
(RMD)

55.000 t/a

Humus- und Erdenwerk Niddatal-
Illbenstadt Kompostierungsanlage 
mit Vergärungsanlage 

Niddatal-
Illbenstadt

WEAG Wetterauer 
Entsorgungsanlagen GmbH

35.000 t/a

Kompostierungsanlage mit 
Vergärungsanlage 

Frankfurt am 
Main

RMB Rhein-Main Biokompost 
GmbH

118.000 t/a

Biogasanlage Friedberg-
Ossenheim

Energor GmbH 18.000 t/a

Biogasanlage Brensbach Biowert Industrie GmbH 70.050 t/a

Biogasanlage Heppenheim Zweckverband Abfallwirt-
schaft Kreis Bergstraße (ZAKB)

32.000 t/a

Biogasanlage Brandholz Neu-Anspach RMD Rhein-Main Deponie 
GmbH

27.500 t/a
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Tabelle 7: Bioabfallkompostierungsanlagen 

ANLAGE STANDORT BETREIBER  KAPAZITÄT
(genehmigt)

Bioabfall-Kompostierungsanlage Alsbach-
Hähnlein

Eigenbetrieb für Gebäude- u. 
Umweltmanagement des Land-
kreises Darmstadt-Dieburg
 - Da-Di-Werk - 

8.650 t/a
7.150 t/a 

Biotonnenabfälle
1.500 t/a Grünabfälle

Bioabfall-Kompostierungsanlage Pfungstadt Eigenbetrieb für Gebäude- u. 
Umweltmanagement des Land-
kreises Darmstadt-Dieburg
 - Da-Di-Werk - 

7.150 t/a

Bioabfall-Kompostierungsanlage Reinheim Eigenbetrieb für Gebäude- u. 
Umweltmanagement des Land-
kreises Darmstadt-Dieburg
 - Da-Di-Werk - 

11.250 t/a
9.350 t/a 

Biotonnenabfälle
1.900 t/a Grünabfälle

Bioabfall-Kompostierungsanlage Weiterstadt Eigenbetrieb für Gebäude- u. 
Umweltmanagement des Land-
kreises Darmstadt-Dieburg
 - Da-Di-Werk - 

7.900 t/a

Bioabfall-Kompostierungsanlage Groß-Umstadt/
Semd

Eigenbetrieb für Gebäude- u. 
Umweltmanagement des Land-
kreises Darmstadt-Dieburg
 - Da-Di-Werk - 

18.500 t/a

Bioabfall-Kompostierungsanlage Darmstadt-
Kranichstein

Eigenbetrieb für kommunale
Aufgaben und Dienstleistungen
im Auftrag der Wissenschafts-
stadt Darmstadt - EAD -

13.200 t/a

Bioabfall-Kompostierungsanlage Biebesheim Brunnenhof GmbH 15.000 t/a
10.000 t/a 

Biotonnenabfälle
5.000 t/a Grünabfälle

Bioabfall-Kompostierungsanlage Fuldatal, 
Gemarkung 
Wahnhausen

Abfallentsorgung Kreis Kassel
- Eigenbetrieb -

12.000 t/a

Bioabfall-Kompostierungsanlage Diemelsee, 
Gemarkung 
Flechtdorf

Abfallwirtschaft des 
Landkreises Waldeck-
Frankenberg

23.000 t/a

Bioabfall-Kompostierungsanlage Frankenberg, 
Gemarkung 
Geismar 

Abfallwirtschaft des 
Landkreises Waldeck-
Frankenberg

9.250 t/a

Bioabfall-Kompostierungsanlage Rabenau SUEZ Mitte GmbH & Co. KG 40.000 t/a
37.000 t/a 

Biotonnenabfälle
3.000 t/a Grünabfälle

Bioabfall-Kompostierungsanlage Dillenburg-
Oberscheld

Herhof Kompostierung Beselich 
GmbH & Co. KG

22.000 t/a

Bioabfall-Kompostierungsanlage Beselich Herhof Kompostierung Beselich 
GmbH & Co. KG

50.900 t/a
36.000 t/a 

Biotonnenabfälle
14.900 t/a Grünabfälle

Bioabfall-Kompostierungsanlage
Gräveneck

Weinbach Herhof Kompostierung Beselich 
GmbH & Co. KG

7.500 t/a
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Tabelle 8: Bioabfallkompostierungsanlagen (Fortsetzung) 

4.4.2 Bioabfallkompostierungsanlagen 

In Hessen existieren aktuell insgesamt siebzehn 

Bioabfallkompostierungsanlagen, die über eine ge-

nehmigte Jahreskapazität größer 3.650 t/a verfü-

gen (Tabelle 7 und Tabelle 8). Damit steht in Hes-

sen eine genehmigte Behandlungskapazität von 

insgesamt 289.300 t/a für diese Anlagen zur Ver-

fügung.  

Größere Behandlungskapazitäten weisen lediglich 

die in Mittelhessen gelegenen Anlagen Beselich 

(50.900 t/a) sowie Rabenau (40.000 t/a) auf.  

Neben der Stilllegung von Aßlar und der Einstel-

lung der Kompostierung in Lampertheim (Dezem-

ber 2019) gab es in den letzten Jahren einige Ka-

pazitätserweiterungen. 

Darüber hinaus existiert eine neu genehmigte klei-

nere Anlage (3.500 t) in Hofgeismar sowie die An-

lage in Witzenhausen mit 5.000 t, in der aktuell nur 

Grünabfälle verwertet werden. Die aktuelle Be-

handlungskapazität fällt damit gegenüber dem Ab-

fallwirtschaftsplan 2015 etwas geringer aus. 

Tabelle 9: Grünabfallkompostierungsanlagen 

ANLAGE STANDORT BETREIBER  KAPAZITÄT
(genehmigt)

Bioabfall-Kompostierungsanlage Maintal- 
Dörnigheim

Zweckverband 
Bioabfallkompostierung
Maintal-Bad Vilbel

15.000 t/a

Bioabfall-Kompostierungsanlage Schlüchtern-
Hohenzell

Reterra Südwest GmbH 12.000 t/a

Bioabfall-Kompostierungsanlage Gründau- 
Lieblos

Reterra Südwest GmbH 16.000 t/a

ANLAGE STANDORT BETREIBER  KAPAZITÄT
(genehmigt)

Grünabfall-Kompostierungsanlage AWZ
Heppenheim

Zweckverband Abfallwirt-
schaft Kreis Bergstraße (ZAKB)

6.000 t/a

Grünabfall-Kompostierungsanlage Kirch-Brombach Müllabfuhr Zweckverband 
Odenwald (MZVO)

11.500 t/a

Grünabfall-Kompostierungsanlage Rodgau-
Dudenhofen

Stadtwerke Rodgau 4.000 t/a

Grünabfall-Kompostierungsanlage Taunusstein- 
Orlen

Kopp Umwelt GmbH 6.500 t/a

Grünabfall-Kompostierungsanlage Flörsheim- 
Weilbach

Kilb Vetter Entsorgung GmbH 20.000 t/a

Grünabfall-Kompostierungsanlage Kelkheim- 
Münster

Kilb Entsorgung GmbH 6.500 t/a

Grünabfall-Kompostierungsanlage Homberg/Efze Maschinenring Schwalm-Eder 
GmbH

10.000 t/a

Grünabfall-Kompostierungsanlage Nidderau- 
Erbstadt

Mohr Kompost- und 
Biogasanlage

12.000 t/a

Grünabfall-Kompostierungsanlage Hanau Hanau Infrastruktur Service 
(HIS)

4.000 t/a
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Abbildung 9: Verwertungsanlagen für Bioabfälle 
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4.4.3 Grünabfallkompostierungsanlagen 

Derzeit sind in Hessen neun Grünabfallkompostie-

rungsanlagen mit einer genehmigten Kapazität 

> 3.650 t/a (Tabelle 9) zugelassen. 

Die genehmigte Gesamtkapazität beläuft sich da-

mit auf insgesamt 80.500 t/a und bewegt sich damit 

auf dem gleichen Niveau wie im letzten Abfallwirt-

schaftsplan. 

Auf einer der beiden seit dem letzten Abfallwirt-

schaftsplan nicht mehr für die Kompostierung exis-

tierenden Anlagen erfolgt nur noch eine Grünab-

falllagerung. Mit Ausnahme einer Kompostierungs-

anlage im Schwalm-Eder-Kreis befinden sich alle 

weiteren Anlagen im südlichen Hessen. 

Tabelle 10: Mechanische Behandlungsanlagen 

Mechanische Abfall-Aufbereitungsanlage in Echzell 

4.4.4 Mechanische Abfallbehandlungsan-

lagen 

Der Bestand an Anlagen zur mechanischen Be-

handlung von gemischten Siedlungsabfällen und 

deren Kapazitäten hat gegenüber dem Abfallwirt-

schaftsplan 2015 etwas zugenommen. Es existie-

ren fünf Anlagen mit einer genehmigten Gesamt-

kapazität von 585.000 t/a (Tabelle 10). Im Einzel-

nen handelt es sich um die Anlagen in Echzell-

ANLAGE STANDORT BETREIBER  KAPAZITÄT
(genehmigt)

Mechanische 
Abfall-Aufbereitungsanlage
Wetterau

Echzell Wetterauer Entsorgungs-
anlagen GmbH (WEAG)

45.000 t/a

Mechanische 
Abfall-Aufbereitungsanlage
Weidenhausen

Meißner-
Weiden-
hausen

Umweltdienste Bohn GmbH 250.000 t/a

Mechanische 
Abfall-Aufbereitungsanlage
Großen-Buseck

Großen-
Buseck

Umweltdienste Bohn GmbH 180.000 t/a
nicht gefährliche 

Produktionsabfälle 
und Gewerbeabfälle

Mechanische 
Abfall-Aufbereitungsanlage
Gießen

Gießen SBM GmbH 60.000 t/a
nicht gefährliche 

Produktionsabfälle 
und Gewerbeabfälle

Restabfallbehandlungsanlage 
Waldeck-Frankenberg

Diemelsee-
Flechtdorf

EWG Entsorgung
Waldeck-Frankenberg GmbH 

50.000 t/a



Siedlungsabfälle Abfallwirtschaftsplan Hessen 

60 

Grundschwalheim (1999), Diemelsee-Flechtdorf 

(2005), Großen-Buseck (2005) und Weidenhausen 

(2007) sowie die neu hinzugekommene Anlage in 

Gießen der SMB GmbH. 

Neben der Abscheidung von Fe-Metallen werden 

Nichteisenmetalle für die stoffliche Verwertung 

aussortiert. In Abhängigkeit von der realisierten 

Anlagenkonzeption und -technik fallen gegebenen-

falls Reststoffe als Abfälle zur Beseitigung an. In 

diesen Anlagen werden vermischte Siedlungsab-

fälle, wie z. B. Hausmüll, aber auch geeignete 

hausmüllähnliche Gewerbeabfälle, produktions-

spezifische Abfälle sowie Anteile der Sperrmüll-

fraktion, behandelt und zur energetischen Nutzung 

als Ersatzbrennstoff aufbereitet. 

4.4.5 Müllheizkraftwerke (MHKW) 

Mit den vier Müllheizkraftwerken Darmstadt, Kas-

sel, Offenbach und Frankfurt steht in Hessen eine 

aktuelle Gesamtkapazität von 1.265.359 t/a für die 

energetische Verwertung von Siedlungsabfällen 

zur Verfügung (Tabelle 11). Die Gesamtkapazität 

ist damit durch die Erweiterungen der MHKW Kas-

sel, Offenbach und Darmstadt um insgesamt 

102.759 t/a gesteigert worden. 

MHKW Frankfurt am Main 

4.4.6 Anlagen zur Klärschlammbehand-

lung 

In Frankfurt steht mit der Klärschlammverbren-

nungsanlage SEVA eine kommunale Anlage zur 

Verbrennung von Klärschlämmen aus der kommu-

nalen Abwasserreinigung mit einer genehmigten Ka-

pazität von 52.560 t/a TS zur Verfügung (Tabelle 12). 

Darüber hinaus wurde eine Mono-Klärschlammver-

brennungsanlage in Offenbach errichtet, die mit einer 

Kapazität von 100.000 t/a im Laufe des Jahres 2021 

vollumfänglich in Betrieb gehen wird. 

Darüber hinaus existiert noch die weltweit größte Er-

satzbrennstoff-Verbrennungsanlage (EVA) im Indust-

riepark Höchst, die mit der letzten Genehmigung 

auch gefährliche und nicht gefährliche Klärschlämme 

mitverbrennen kann (insgesamt 210.000 t/a niederka-

lorische Abfälle, wie z. B. Klärschlämme). Weiterhin 

wird Klärschlamm auch in diversen Anlagen mitver-

brannt, so zum Beispiel im Block 5 des Kraftwerks 

Staudinger oder im Fernwärmekraftwerk Kassel. 

Die zuletzt noch existierende Klärschlammkompos-

tierungsanlage im Landkreis Limburg-Weilburg wur-

de 2017 stillgelegt und ist außer Betrieb. 

4.4.7 EBS-Kraftwerke 

In Hessen existiert derzeit eine genehmigte Ge-

samtkapazität von 1.388.100 t/a zur Energieerzeu-

gung aus Ersatzbrennstoffen (EBS). Im Einzelnen 

Dampfturbosatz der TREA 2 

handelt es sich um die fünf Standorte in Witzen-

hausen (Inbetriebnahme 2008), Korbach (2008), 

Heringen (2009), Frankfurt (2009) und Gießen 

(2009 / 2019) (Tabelle 13).  

4.4.8 Biomasse-(Heiz)Kraftwerke 

Die genehmigte Gesamtkapazität der derzeit acht 

in Betrieb befindlichen Biomasseheizkraftwerke in 

Hessen bewegt sich gegenüber dem letzten Abfall-

wirtschaftsplan auf dem gleichen Niveau und be-

läuft sich aktuell auf insgesamt 523.962 t/a. Die 

drei neu hinzugekommenen Anlagen in Gießen so-

wie in Kirchhain-Stausebach konnten den Wegfall 
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Tabelle 11: Müllheizkraftwerke (MHKW) 

Tabelle 12: Verbrennungsanlagen für kommunale Klärschlämme 

Tabelle 13: Anlagen zur energetischen Verwertung von Ersatzbrennstoffen (EBS) 

ANLAGE STANDORT BETREIBER  KAPAZITÄT
(genehmigt)

Müllheizkraftwerk Kassel Kassel Müllheizkraftwerk
Kassel GmbH

201.479 t/a

Müllheizkraftwerk Darmstadt Darmstadt Müllheizkraftwerk
Entega AG

238.280 t/a

Müllheizkraftwerk
Frankfurt

Frankfurt MHKW Müllheizkraftwerk 
Frankfurt am Main GmbH

525.600 t/a

Müllheizkraftwerk Offenbach Offenbach Energieversorgung
Offenbach AG

300.000 t/a

ANLAGE STANDORT BETREIBER  KAPAZITÄT
(genehmigt)

SEVA Klärschlamm-
verbrennungsanlage

Frankfurt Stadtentwässerungsamt 
Frankfurt am Main

52.560 t/a TS

MHKW Offenbach,
Mono-Klärschlamm-
verbrennungsanlage

Offenbach Energieversorgung Offenbach 
AG (EVO)

100.000 t/a

EVA Industriepark Höchst, 
Ersatzbrennstoff-
Verbrennungsanlage

Industriepark 
Höchst

Infraserv GmbH & Co. Höchst 
KG

210.000 t/a
niederkalorische

Abfälle wie z. B. 
Klärschlämme

ANLAGE STANDORT BETREIBER  KAPAZITÄT
(genehmigt)

Industrieheiz-
kraftwerk Korbach

Korbach MVV Enamic Korbach GmbH 75.500 t/a

EBS-Kraftwerk
Heringen

Heringen EEW Energy from Waste 
Heringen GmbH

297.600 t/a

EBS-Verbrennungsanlage
(EVA)

Industriepark
Frankfurt-
Höchst

Thermal Conversion 
Compound Industriepark 
Höchst GmbH

700.000 t/a

EBS-Kraftwerk
Witzenhausen

Witzenhausen B+T Energie GmbH 265.000 t/a

Thermische Reststoffbe-
handlungs- und Energie-
verwertungsanlage (TREA) I + II

Gießen Stadtwerke Gießen AG jeweils
25.000 t/a
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Tabelle 14: Biomasse-(Heiz)Kraftwerke 

der Anlage in Diemelsee-Flechtdorf im Hinblick auf 

die Kapazität kompensieren. Die weiteren Stand-

orte dieser Behandlungsanlagen befinden sich je-

weils in Fechenheim, Flörsheim-Wicker, Kassel so-

wie zweimal in Wiesbaden (Tabelle 14). 

4.4.9 Siedlungsabfalldeponien 

In Tabelle 15 bzw. Abbildung 10 sind die derzeit in 

Hessen vorhandenen Siedlungsabfalldeponien 

ohne betriebseigene Deponien dargestellt. Im Ab-

lagerungsbetrieb können auf diesen Deponien, in 

Abhängigkeit der Deponieklasse, Materialien bis 

zur Deponieklasse DK II abgelagert werden. Bei der 

Errichtung neuer Deponieabschnitte (Basisab-

dichtung), im laufenden Betrieb (z. B. Wegebau) 

als auch im Rahmen der Stilllegung finden Depo-

niebaumaßnahmen statt. 

Im Rahmen von Stilllegungsmaßnahmen einzelner 

Deponieabschnitte bzw. der Stilllegung einer ge-

samten Deponie können je nach Art der Baumaß-

nahme ebenfalls mineralische Materialien der De-

ponieklassen DK 0 bis DK II zum Einsatz kommen. 

Dies wird einzelfallbezogen über die Genehmigung 

der jeweiligen Maßnahme festgelegt. 

Auf das Thema Deponien und deren abgelagerte 

Abfälle sowie die sich daraus ergebende Entsor-

gungssicherheit wird differenziert in Kap. 6 eige-

gangen. 

ANLAGE STANDORT BETREIBER  KAPAZITÄT
(genehmigt)/
Feuerungs-

wärmeleistung

Biomasse-Heizkraftwerk
Fechenheim

Fechenheim BKF Biomasse-Kraftwerk
Fechenheim GmbH

155.000 t/a
FWL 48 MW

Biomassekraftwerk
Wicker

Flörsheim-
Wicker

Biomasse Rhein-Main GmbH 90.000 t/a
FWL < 50 MW

Biomasse-Heizkraftwerk
Wiesbaden

Wiesbaden ESWE BioEnergie GmbH 90.000 t/a
FWL < 50 MW

Biomassekraftwerk
Industriepark Kalle-Albert

Wiesbaden InfraServ GmbH & Co 
Wiesbaden GmbH

96.000 t/a
FWL < 50 MW

Biomasse-Heizkraftwerk
Mittelfeld

Kassel Stadtische Werke
Energie + Wärme GmbH

80.000 t/a
FWL 41,7 MW

Holzheizwerk Gießen
(Marshall Housing)

Gießen Stadtwerke Gießen AG 4.000 t/a
FWL 2,49 MW

Holzheizwerk Gießen
(US-Depot)

Gießen Stadtwerke Gießen AG 3.462 t/a
FWL 2,02 MW

Biomassezentrum II Kirchhain-
Stausebach

EAM Natur GmbH 5.500 t/a
FWL 2,9 MW
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Tabelle 15: Deponien in Hessen 

DEPONIE STANDORT BETREIBER REST-

VOLUMEN
Stand 31.12.2018

incl.
Verwertung

Brandholz Hochtaunuskreis Rhein-Main Deponie GmbH
(RMD)

120.000 m³

Dyckerhoffbruch
(DA III)

Stadt
Wiesbaden

Entsorgungsbetriebe der
Landeshauptstadt Wies-
baden (ELW)

421.000 m³

Büttelborn Landkreis
Groß-Gerau

Abfall-Wirtschafts-Service 
GmbH (AWS)

365.000 m³

Büttelborn Landkreis
Groß-Gerau

Südhessische Abfall-
Verwertungs GmbH (SAVAG)

1.040.000 m³

Gelnhausen-Hailer Main-Kinzig-Kreis Main-Kinzig-Kreis
Eigenbetrieb Abfallwirtschaft

284.000 m³

Wicker Main-Taunus-Kreis Rhein-Main Deponie GmbH
(RMD)

342.000 m³

Aßlar Lahn-Dill-Kreis Kreisausschuss des Lahn-Dill-
Kreises - Eigenbetrieb 
Abfallwirtschaft Lahn-Dill

1.094.000 m³

Beselich Landkreis
Limburg-Weilburg

Abfallwirtschaftsbetrieb
Limburg-Weilburg (AWB)

500 m³

Bastwald Vogelsbergkreis AEGV Abfallentsorgungs-
gesellschaft Vogelsberg-
kreis

19.500 m³

Am Mittelrück Landkreis
Hersfeld-Rotenburg

Abfallwirtschafts-Zweckverband 
Landkreis Hersfeld-Rotenburg

160.000 m³

Diemelsee-
Flechtdorf

Landkreis 
Waldeck-Frankenberg

Abfallwirtschaft des Landkreises
Waldeck-Frankenberg
- Eigenbetrieb -

25.000 m³

Kalbach Landkreis
Fulda

Kreisausschuss
des Landkreises Fulda

120.000 m³ *

Kirschenplantage Landkreis Kassel Abfallentsorgung
Kreis Kassel
- Eigenbetrieb -

185.000 m³

Oppermann
Nord-West

Schwalm-Eder-Kreis Abfallwirtschaft Lahn-Fulda (ALF), 
Entsorgungszentrum Wabern

125.000 m³

Gernsheim Landkreis
Groß-Gerau

Waibel KG 195.000 m³

Merlau Vogelsbergkreis Gemeinde Mücke 46.000 m³

Villmar Landkreis
Limburg-Weilburg

Marktflecken Vilmar 74.000 m³

* zusätzlich 500.000 m³ für Bodenaushub gemäß Anforderungen des Bodenschutzgesetzes zur Rekultivierung
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Abbildung 10: Kartografische Darstellung der Anlagen zur Verwertung und Beseitigung von Abfällen in 
Hessen (ohne Anlagen zur Verwertung von Bioabfällen) 
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4.5 Ausweisungen zur Abfallentsorgung 

und Bedarfsdarstellung der erforderli-

chen Abfallentsorgungskapazitäten 

Die Bedarfsplanung für Restabfallbehandlungska-

pazitäten muss gemäß den Ausführungen des § 30 

Abs. 2 KrWG erfolgen. Dabei sind zukünftige zu er-

wartende Entwicklungen über einen Betrachtungs-

zeitraum von mindestens 10 Jahren zu berücksich-

tigen, was mit der dargestellten Restabfallmengen-

prognose bis zum Jahr 2031 gewährleistet ist. 

Die Bedarfsdarstellung der Kapazitäten zur Rest-

abfallbehandlung in den einzelnen Entsorgungsge-

bieten umfasst den entsprechenden Zeitraum, wie 

in Tabelle 16 dargestellt. 

4.5.1 Restabfallbehandlung 

Für die Bedarfsdarstellung der Restabfallbehand-

lungskapazitäten kommt das Aufkommen an Haus-

müll, Sperrmüll und Gewerbeabfällen, die unter der 

Berücksichtigung der Abfallhierarchie der Sonsti-

gen Verwertung sowie der Beseitigung zugeführt 

werden, zum Tragen. Die Restabfallmengenprog-

nose, weist für 2021 ein landesweites 

Restabfallaufkommen von ca. 1,29 Mio. t/a 

auf. Aufgrund der nach Clustern differenzierten 

zielwertorientierten Prognose ergibt sich für den 

Zeitraum 2021 bis 2031 ein weiter zurückgehendes 

Restabfallaufkommen. 

Demgegenüber steht in Hessen aktuell eine 

Behandlungskapazität (MHKW, MA und EBS)  

von ca. 1,86 Mio. t/a  

zur Verfügung. Im Einzelnen handelt es sich dabei 

um die Behandlungskapazitäten der vier hessi-

schen Müllheizkraftwerke Kassel, Darmstadt, 

Frankfurt und Offenbach. Darüber hinaus kommen 

noch die Anlagen zur mechanischen Behandlung 

an den Standorten Weidenhausen und Echzell 

(Wetterau) sowie die Ersatzbrennstoffanlage in 

Heringen zum Tragen. Die Behandlungskapazität 

wird sich zukünftig nach Genehmigung und Inbe-

triebnahme des MHKW Wiesbaden um weitere 

195.000 t/a erhöhen. 

Alleine diese Gegenüberstellung verdeutlicht, dass 

die vorhandenen hessischen Anlagenkapazitäten 

zur Restabfallbehandlung ausreichend vorhanden 

sind, um eine Behandlung der anfallenden Sied-

lungsabfälle gemäß den rechtlichen Anforderun-

gen zukünftig zu gewährleisten. 

Müllbunker im MHKW Darmstadt 

Außerdem steht über die zuvor genannte EBS-

Anlage hinaus für die Energieerzeugung aus Er-

satzbrennstoffen (EBS) eine weitere genehmigte 

Gesamtkapazität von ca. 1,09 Mio. t zur Verfügung 

(vgl. Kap. 4.4.7 bzw. Tabelle 13), in denen unter 

anderem auch die in den mechanischen Abfallbe-

handlungsanlagen (MA) aufbereiteten Abfälle 

größtenteils verwertet werden. 

Darüber hinaus werden im Rahmen vertraglicher 

Bindungen aktuell annähernd 83.200 t/a Behand-

lungskapazitäten im Wesentlichen für Hausmüll 

außerhalb von Hessen genutzt. Dies betrifft die 

Müllheizkraftwerke Mannheim, Mainz und Ober-

hausen sowie die MBS-Trockenstabilatanlage 

Rennerod und die MBA Singhofen. 

Innenaufnahme des Kamins des MHKW Darmstadt 
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Tabelle 16: Restabfallaufkommen und vorhandene Behandlungskapazitäten 

Stadt Frankfurt a. M. (RMA) 167.200 155.300 140.000

Stadt Offenbach (RMA) 26.000 25.700 24.700

Hochtaunuskreis (RMA) 37.200 36.400 35.500

Main- Taunus- Kreis (RMA) 46.800 45.700 44.400

Landkreis Offenbach (RMA) 57.300 56.300 54.700

Stadt Maintal (RMA) 7.500 7.300 7.200

Stadt Wiesbaden 97.000 86.500 76.700

Landkreis Gießen 37.500 35.500 33.100 Deponie Aßlar (DKII)

Stadt Bad Vilbel 7.000 6.900 6.800

Stadt Kelsterbach 2.700 2.800 2.900

Main- Kinzig- Kreis 61.600 59.300 56.500 Deponie Büttelborn (DKII),
Deponie Wirmsthal (DKII)

5 4 7 .8 00 5 17 .70 0 4 8 2 .50 0 MHKW Fra nkfurt
MHKW Offe nba ch

8 2 5 .6 0 0  t/a

privatwirtschaftliche
Aufbereitung von

Sperrmüll und/oder
Gewerbeabfällen

Stadt Darmstadt (ZAS) 60.200 58.200 57.100

Lk Darmstadt- Dieburg (ZAS) 34.200 33.100 31.800

Odenwaldkreis (ZAS) 14.000 13.500 12.800

Landkreis Groß- Gerau 49.700 47.500 44.900

Landkreis Bergstraße 52.200 51.100 50.300 MHKW Darmstadt/Mannheim
(jeweils ca. 50% des Hausmülls)

Dep. Büttelborn (DKI/DK0)
Dep. Rechenbachtal (DKII)

2 10 .3 00 2 0 3 .40 0 19 6 .90 0 MHKW Da rmsta dt
2 3 8 .2 8 0  t/a

privatwirtschaftliche
Aufbereitung von

Sperrmüll und/oder
Gewerbeabfällen

Rheingau- Taunus- Kreis 2 6 .5 00 2 6 .30 0 2 5 .9 0 0 AWZ Singhofen
Rhein- Lahn- Kreis/

Rheinland- Pfalz

privatwirtschaftliche
Aufbereitung von

Sperrmüll und/oder
Gewerbeabfällen

Deponie Singhofen( DKII)
(Rheinland- Pfalz)

verschiedene private 
DKI/DK0

Wetteraukreis 2 9 .4 00 2 9 .80 0 3 0 .0 0 0 MA We tte ra u
4 5 .0 0 0  t/ a

privatwirtschaftliche
Aufbereitung von

Sperrmüll und/oder
Gewerbeabfällen

Landkreis Limburg- Weilburg 4 0 .5 00 34 .100 2 7 .9 0 0 MBS Rennerod
Westerwaldkreis/
Rheinland- Pfalz

privatwirtschaftliche
Aufbereitung von

Sperrmüll und/oder
Gewerbeabfällen

Deponie Beselich

Stadt Kassel 102.000 96.500 93.500

Lk Marburg- Biedenkopf (ALF) 38.200 37.500 36.700

Schwalm- Eder- Kreis (ALF) 39.900 34.000 28.400

180 .100 16 8 .00 0 15 8 .60 0 MHKW Ka sse l
2 0 1.4 7 9  t/a

privatwirtschaftliche
Aufbereitung von

Sperrmüll und/oder
Gewerbeabfällen

Landkreis Hersfeld- Rotenburg 24.700 23.400 22.400 Deponie Am Mittelrück (DKII)

Werra- Meißner- Kreis 12.800 11.900 11.000

Landkreis Fulda 41.300 38.300 35.500 Deponie Kalbach (DKII, DKI (Ersatzbaustoffe), DK0 (Rekultivierung))

Landkreis Kassel 50.100 45.400 40.800 Deponie Kirschenplantage (DKII)

Lahn- Dill- Kreis 85.500 73.900 63.800 Deponie Aßlar (DKII)

Vogelsbergkreis 16.600 15.400 14.100 Deponie Bastwald (DKII)

2 31.0 00 2 0 8 .30 0 18 7 .60 0 MA We ide nha usen
2 5 0 .0 0 0  t/a

privatwirtschaftliche
Aufbereitung von

Sperrmüll und/oder
Gewerbeabfällen

Landkreis
Waldeck- Frankenberg

2 8 .100 2 5 .70 0 2 3 .3 0 0 EBS- Kra ftwe rk 
He ringen

2 9 7 .6 0 0  t/a

Deponie
Diemelsee- Flechtorf

(nur DK I-Abfälle zur Verwertung)

LAND HESSEN 1.2 9 3 .7 00 1.213 .30 0 1.13 2 .7 0 0 1.8 5 8 .0 0 0

Büttelborn, Dyckerhoffbruch (DKII), Wicker 
(DKI/DK0) Büttelborn (DKII) 

Brombachtal (Stilllegungsphase) (DKII)

Büttelborn (DKII), Dyckerhoffbr. (DKI), Wicker (DK0)

Deponie Kirschenplantage (DK0, DKI, DKII), 
Deponie Oppermann Nord- West (DKII)

M HKW Frankfurt (Hausmüll, Teilstrom Sperrmüll)/

M HKW M ainz (Teilstrom Sperrmüll)

Hausmüll MHKW Frankfurt

Nutzung MHKW Offenbach

Öffentlich-rechtlicher 
Entsorgungsträger

Restabfallaufkommen [t] Restabfallbehand-
lungsanlage

- Kapazität [t/a] -

Bemerkungen/
Sonst. Verwer-

tungswege2

Hausmüll MHKW Offenbach

Teilströme MHKW RMA GmbH / MHKW Darmstadt

Deponie Dyckerhoffbruch

Abfallablagerung
2021 1 2026 1 2031 1

Deponie Oppermann 
Nord- West

Sperrmüll- Aufbereitung in MA Großen- Buseck

1 Summe Aufkommen Haus- und Sperrmüll sowie Gewerbeabfälle

2 Bei der überwiegenden Anzahl der Entsorgungst räger werden zumindest  Teilmengen an Sperrmüll und/oder Gewerbeabfällen privatwirtschaf t lich aufbereitet und sort iert  
2 (i.W. privatwirtschaf t lich betriebene Sortieranlagen für Sperr- und Gewerbeabfälle, Verwertung von produktionsspezif ischen Gewerbeabfällen etc.).
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Abbildung 11: Kartografische Darstellung der Restabfallbehandlung im Jahr 2020 
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Des Weiteren werden gerade im Bereich des 

Sperrmülls, aber auch der Gewerbeabfälle bei ei-

nem Großteil der öffentlich-rechtlichen Entsor-

gungsträger zu mindestens Teilmengen privatwirt-

schaftlich aufbereitet bzw. sortiert, welche nicht 

mengenmäßig zu quantifizieren sind, aber nicht in 

den hessischen Restbehandlungsanlagen behan-

delt werden. 

Zusammengenommen unterstreichen die Ausfüh-

rungen eindeutig, dass für Hessen die Entsor-

gungssicherheit in Bezug auf die Restabfallbe-

handlung im Betrachtungszeitraum gesichert ist. 

Auch bei Veränderungen zukünftiger Vertragsrah-

menbedingungen einzelner öffentlich-rechtlicher 

Entsorgungsträger ist die Kapazität zur Restabfall-

behandlung als ausreichend einzuschätzen. 

4.5.2 Restabfallablagerung 

Die Thematik der Restabfallablagerung und der 

sich daraus ergebenden Einschätzung zur Entsor-

gungssicherheit in Hessen, wird differenziert im 

Kap. 6 betrachtet. 
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5 Industrielle Abfälle 

Industrielle Abfälle beinhalten bei der Darstellung 

und Planung im Abfallwirtschaftsplan einerseits die 

gefährlichen Abfälle und andererseits die in be-

triebseigenen Entsorgungsanlagen entsorgten be-

triebsintern anfallenden nicht gefährlichen industri-

ellen Abfälle (Kap. 5.2). 

Die Darstellung der in Hessen erzeugten industriel-

len Abfälle orientiert sich an der Verordnung über 

das Europäische Abfallverzeichnis (Abfallverzeich-

nis-Verordnung AVV) mit ihrer vorgegebenen Zu-

ordnung der Abfallarten zu Kapiteln und Gruppen. 

Die AVV dient der Bezeichnung der Abfälle und der 

Einstufung nach ihrer Gefährlichkeit. Sie setzt das 

durch Verknüpfung mit dem europäischen Gefahr-

stoffrecht geänderte Europäische Abfallverzeich-

nis in deutsches Recht um. Die mit einem (*) ver-

sehenen Abfallarten im Abfallverzeichnis sind ge-

fährlich im Sinne des § 48 KrWG, welcher die Bun-

desregierung ermächtigt, über Rechtsverordnun-

gen gefährliche Abfälle zu bestimmen und damit 

die Rechtsakten der Europäischen Union umzuset-

zen. 

Die AVV spezifiziert die gefahrenrelevanten Eigen-

schaften HP 1 bis HP 8 sowie HP 10 bis HP 15 an-

hand der gefahrstoffrechtlichen Gefährlichkeits-

merkmale. 

5.1 Gefährliche Abfälle 

5.1.1 Abfallmengenbilanz der gefährlichen 

Abfälle 

Die gefährlichen Abfälle beinhalten spezifische Ab-

fälle aus industriellen Fertigungsprozessen (In-

dustrieabfälle) sowie Bauabfälle und Klärschläm-

me aus industriellen Kläranlagen, die gefährliche 

Stoffe enthalten. 

2018 ist in Hessen eine Gesamtmenge von ca. 

1,71 Mio. t gefährlicher Abfälle angefallen 

(Abbildung 12). Laut Abfallmengenbilanz entfällt 

dabei mit 48,9 % fast die Hälfte auf die Industrie-

abfälle, direkt gefolgt von den Bau- und Abbruch-

abfällen (45,6 %). Die Abfälle aus industriellen 

Kläranlagen weisen noch einen Anteil von 5,6 % 

auf. 

Die Entwicklung der gefährlichen Abfälle weist im 

Betrachtungszeitraum 2014 bis 2018 eine Steige-

rung der Gesamtmenge um 139.978 t bzw. 8,9 % 

auf. Dabei bewegen sich die Industrieabfälle auf ei-

nem relativ konstanten Niveau. Nach einer gering-

fügigen Steigerung der Mengen bis 2016 (1,9 %) 

erfolgte ein Rückgang in annähernd derselben 

Größenordnung (1,7 %), sodass sich die Gesamt-

steigerung lediglich auf 0,3 % beläuft. Das Aufkom-

men der Bau- und Abbruchabfälle hat im Betrach-

tungszeitraum um ein Viertel (25,5 %) und damit 

am stärksten zugenommen. Die Zunahmen 2016 

und 2018 bewegen sich dabei auf einem annä-

hernd gleich hohen Niveau (Abbildung 12). Bei den 

Abfällen aus industriellen Kläranlagen lässt sich 

nach einer geringfügigen Steigerung um 3 % ein 

Rückgang der Gesamtmenge um fast ein Fünftel 

(19,9 %) feststellen. Damit ist im Betrachtungszeit-

raum ein Rückgang um 17,5 % zu verzeichnen. 

Das nach Kapitelnummern differenzierte Aufkom-

men der in Hessen erzeugten gefährlichen Abfälle 

und dessen jeweilige Bedeutung zeigt Abbildung 

13. Die Bau- und Abbruchabfälle (Kapitel 17) ma-

chen mit einem Anteil von 46 % fast die Hälfte aller 

gefährlichen Abfälle bezogen auf die Gesamt-

menge aus. Die Abfälle aus Kapitel 19, welche vor 

allem aus Abfallbehandlungsanlagen sowie Ab-

wasserbehandlungsanlagen stammen, sind mit 

mehr als einem Viertel (27 %) am Gesamtaufkom-

men beteiligt und zweitgrößte Abfallfraktion. Dar-

über hinaus haben die Abfälle aus organisch-che-

mischen Prozessen noch eine gewisse Relevanz 

(10 %). Damit bestimmen drei Abfallkapitel mit 

82 % das Aufkommen der gefährlichen Abfälle. 

2018 wurden mit 935.602 t (54,7 %) mehr gefährli-

che Abfälle außerhalb Hessens entsorgt als im ei-

genen Bundesland (Abbildung 14). Davon wird mit 

71,2 % der Großteil einer Verwertung zugeführt. Im 

Vergleich zu 2014 hat der Anteil außerhalb Hessen 

entsorgte Abfälle um 22,3 % zugenommen und An-

teil innerhalb Hessen entsorgter Abfälle um 3,8 % 

abgenommen. 

Etwas mehr als die Hälfte der Gesamtabfallmenge 

(51 % bzw. 869.665 t) wird einem Recyclingverfah-

ren zugeführt (Abbildung 15). 



Industrielle Abfälle Abfallwirtschaftsplan Hessen 

70 

Abbildung 12: Entwicklung der in Hessen erzeugten gefährlichen Abfälle (2014, 2016 und 2018) 

Abbildung 13: Aufkommen der in Hessen erzeugten gefährlichen Abfälle 2018 nach Kapitelnummern  
gemäß AVV 
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Abbildung 14: Entsorgung gefährlicher Abfälle in Hessen und außerhalb Hessens 2018 

Abbildung 15: Entsorgungswege der in Hessen erzeugten gefährlichen Abfälle 2018 
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5.1.2 Entwicklung 2014 bis 2018 

Die Menge der in Hessen erzeugten gefährlichen 

Abfälle ist seit 2014 um 139.978 t auf 1.709.358 t 

angestiegen. Damit fielen 2018 etwa 9 % weniger 

gefährliche Abfälle an, als zum Zeitpunkt der Auf-

stellung des letzten Abfallwirtschaftsplans für 2020 

als oberer Wert prognostiziert wurde. Wie Abbil-

dung 16 verdeutlicht, ist der Großteil dieser oben 

genannten Zunahme auf eine gesteigerte Bautätig-

keit mit den daraus resultierenden Abfällen (Kapitel 

17) zurückzuführen. Darüber hinaus weisen die 

Abfälle aus Abfallbehandlungsanlagen und Ab-

wasserbehandlungsanlagen (Kapitel 19) sowie die 

Abfälle, die nicht anderswo in der AVV aufgeführt 

sind (Kapitel 16) größere Mengensteigerungen auf. 

Kapitel 12, 11, 06 sowie die zusammengefassten 

übrigen Kapitel verzeichnen ebenfalls noch leichte 

Zunahmen. Die restlichen Kapitel verzeichnen 

Mengenrückgänge, wobei die Abfälle aus orga-

nisch-chemischen Prozessen (Kapitel 07) deutlich 

hervorstechen. 

Abbildung 17 zeigt, dass die Abfallverwertung bzw. 

-beseitigung innerhalb Hessens im Betrachtungs- 

zeitraum um 27.875 t (5,9 %) bzw. 3.044 t (0,9 %) 

abgenommen hat. Bei den außerhalb Hessens ent-

sorgten gefährlichen Abfällen haben die Beseiti-

gungsmengen um 103.334 t bzw. 62,1 % und die 

Verwertungsmengen um 67.563 t bzw. 11,3 % zu-

genommen. 

Tankstellenabbruch 

In Bezug auf die Abfallhierarchie verzeichnen alle 

drei Entsorgungswege Zunahmen (Abbildung 18). 

Die Recyclingmengen sowie die sonstigen Verwer-

tungsmengen weisen geringfügige Steigerungsra-

ten auf. Die Beseitigung verzeichnet die deutlichste 

Zunahme.

Abbildung 16: Entwicklung des Aufkommens gefährlicher Abfälle von 2014 bis 2018 nach  
Kapitelnummern gemäß AVV 
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Abbildung 17: Entwicklung der Entsorgung gefährlicher Abfälle in Hessen und außerhalb Hessens von 2014 
bis 2018 

Abbildung 18: Gegenüberstellung der Entsorgungswege für gefährliche Abfälle hessischer Erzeuger von 
2014 bis 2018 

844.855

229.888

494.636

869.665

244.768

594.926

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

800.000

900.000

1.000.000

Recycling Sonstige Verwertung Beseitigung

[t]

2014 2018

+2,9%

+6,5%

+20,3%

476.386

598.358

328.289

166.347

448.511

665.921

325.245

269.681

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

800.000

Verwertung
in Hessen*

Verwertung
außerhalb von Hessen*

Beseitigung
in Hessen

Beseitigung
außerhalb von Hessen

[t]

2014 2018* Recycling und Sonstige Verwertung

-5,9%

+11,3%

-0,9%
+62,1%



Industrielle Abfälle Abfallwirtschaftsplan Hessen 

74 

5.1.3 Abfallwirtschaftliche Ziele und Per-

spektiven nach Abfallspezifikationen 

Die nachfolgenden Ausführungen im Hinblick auf 

die abfallwirtschaftlichen Perspektiven und Ziele 

beschränken sich auf die mengenmäßig prioritären 

gefährlichen Abfälle in Hessen (Abbildung 13). Die 

Prognose und deren Rahmenbedingungen sind in 

Kap. 5.1.4 dargestellt, wobei auch eine Einschät-

zung der zukünftigen Mengen in den jeweiligen pri-

oritären Kapiteln erfolgt. Das Abfallmengenauf-

kommen ist grundsätzlich abhängig von den kon-

junkturellen Rahmenbedingungen sowie von der 

Wirtschaftlichkeit technologischer Entwicklungen 

von Entsorgungsverfahren. 

5.1.3.1 Bau- und Abbruchabfälle 

Die gefährlichen Bau- und Abbruchabfälle (Kapitel 

17) einschließlich des Aushubs von verunreinigten 

Standorten waren mit 778.659 t bzw. 45,6 % am 

Gesamtaufkommen aller gefährlichen Abfällen 

(Abbildung 19 bzw. Abbildung 13) beteiligt, was ei-

ner Zunahme von 158.025 t bzw. 25,5 % gegen-

über 2014 entspricht. Von dem Gesamtaufkom-

men an Bau- und Abbruchabfällen entfällt mit 

(470.285 t / 60,4 %) der Großteil auf kohlenteer-

haltige Bitumengemische (17 03 01*). Die Abfall-

gruppe 17 03 verzeichnet gegenüber 2014 eine 

deutliche Zunahme um 36,5 %. Darüber hinaus 

wiesen die Abfallgruppen 17 05 mit 104.158 t bzw. 

13 %, 17 06 mit 95.132 t bzw. 12 % und 17 02 mit 

74.283 t bzw. 10 % eine gewisse Relevanz auf. 

Weitere Informationen zur Zusammensetzung des 

Kapitels 17 sind Abbildung 19 zu entnehmen. 

2018 wurden von den oben erwähnten kohlenteer-

haltigen Bitumengemischen (17 03 01*) 401.143 t 

bzw. 85,3 % einer Verwertung und 69.142 t bzw. 

14,7 % einer Beseitigung zugeführt.  

Mit dem verfassten Prüfergebnis Nr. 05 (Bund 

sollte keine krebserregenden Stoffe mehr in seine 

Straßen einbauen, 2013) des Bundesrechnungs-

hofes und des daraufhin vom BMVI verfassten All-

gemeinen Rundschreibens Straßenbau 16/2015 

hat sich die Entsorgung von teer-/pechhaltigem 

Straßenaufbruch/Straßenausbaustoffen verändert. 

Seit dem 01.01.2018 ist der Einbau von teerhalti-

gem Straßenaufbruch in Bundes- und Landes-

straßen nicht mehr zulässig. Straßenausbaustoffe 

mit einer Belastung > 25 mg/kg PAK sind dann ei-

nem anderen Verwertungsverfahren zuzuführen. 

Die im Straßenbau regelmäßig anfallenden Abfälle 

mit Gehalten an polyzyklischen aromatischen Koh-

lenwasserstoffen über 25 mg/kg sowie auch pech-

haltiger Straßenaufbruch können nur im sogenann-

ten Kaltverfahren verwertet werden. Dabei werden 

dem Straßenaufbruch Granulat-Bindemittel (Spe-

zialzemente oder Bitumenemulsionen) zum Wie-

dereinsatz im Straßenbau zugesetzt. Diese Ver-

wertung ist unter Berücksichtigung der Regelun-

gen der Richtlinien für die umweltverträgliche Ver-

wertung von Ausbaustoffen mit teer-/pechtypi-

schen Bestandteilen sowie die Verwertung von 

Ausbauasphalt im Straßenbau (RuVA-StB 01-

2005) faktisch nur noch im kommunalen Straßen-

bau möglich. 

Darüber hinaus kann Straßenaufbruch in der depo-

niebautechnischen Nutzung im Rahmen des We-

gebaus stofflich verwertet werden, wobei die Vor-

gaben der Deponieverordnung zu beachten sind. 

Sollte eine Verwertung im Straßenbau oder auf der 

Deponie nicht gewünscht oder erlaubt sein, z. B. 

im Rahmen von Ausschreibungen, kommt mittler-

weile die thermische Verwertung als Entsorgungs-

weg in Betracht. Allerdings steht diese Technologie 

derzeit in Deutschland und damit in Hessen nicht 

zur Verfügung. Nach der Brechung des Materials 

auf eine Körnung unterhalb von 50 mm werden die 

problematischen PAK-Anteile nach Zuführung in 

eine Verbrennungstrommel mit Temperaturen von 

850-1.000 Grad Celsius verbrannt und vollständig 

zerstört. Zurück bleibt der mineralische Anteil 

(Sand/Kies/Füller) als hochwertiger Sekundärbau-

stoff. Darüber hinaus entsteht durch die Reinigung 

der entstehenden Abgase durch Nachverbrennung 

Energie für die Stromerzeugung. 

Auch wenn die Verwertungsmengen gegenüber 

dem letzten Abfallwirtschaftsplan etwas rückläufig 

sind, sollte das vorrangige Ziel die stoffliche Ver-

wertung von Straßenaufbruchmaterialien bleiben. 

Diese Praxis ist bis zum Aufbau einer ausreichen-

den thermischen Entsorgungskapazität in Hessen 

bzw. umliegenden Bundesländern aufgrund hoher 

Transportkosten und klimaschädlicher Auswirkun-

gen beizubehalten. 
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Abbildung 19: Aufkommen gefährlicher Abfälle 2018 gemäß Kapitel 17 

Von der Gesamtmenge der Bau- und Abbruchab-

fälle wurden 2018 über zwei Drittel (534.583 t bzw. 

68,7 %) einer Verwertung zugeführt. Bei über der 

Hälfte dieser Abfälle erfolgte eine lokale Verwer-

tung in Hessen (307.868 t / 57,6 %). Die restlichen 

42,4 % (226.716 t) wurden außerhalb Hessens 

verwertet. Grundsätzlich ist eine kontinuierliche 

Verschiebung dahingehend festzustellen, dass 

prozentual zunehmend mehr Abfälle außerhalb 

Hessens beseitigt bzw. verwertet werden. In die-

sem Zusammenhang ist festzuhalten, dass in 

Deutschland, so auch in Hessen, nicht ausrei-

chend Verwertungs- und Beseitigungsanlagen zur 

Verfügung stehen. Bestrebungen, weitere Verwer-

tungsanlagen, insbesondere für gefährlichen Stra-

ßenaufbruch in Hessen zu errichten, werden daher 

ausdrücklich begrüßt. Unter dem Aspekt vorhande-

ner Transportkosten und den damit verbundenen 

negativen Umwelteinflüssen (CO2) ist darauf hin-

zuwirken, ein möglichst flächendeckendes Entsor-

gungsnetz innerhalb Hessens vorzuhalten. 

Eine Einschätzung der zukünftigen Bau- und Ab-

bruchabfallmengen wird durch viele Faktoren be-

einflusst, die in ihrer Gesamtheit und Komplexibili-

tät schwer zu quantifizieren sind. 

Die Energiewende nimmt im Zuge der derzeit ge-

führten Klimadiskussion einen zunehmend höhe-

ren Stellwert ein. Somit werden im Zuge der Errich-

tung von dezentralen und zentralen Windkraftanla-

gen Stromtrassen inklusive der damit verbundenen 

Infrastruktur benötigt, was ein erhöhtes Bauabfal-

laufkommen zur Folge hat. Mit der Energiewende 

verbundene Förderprogramme finden weiter unten 

Erwähnung. 

Abbruchabfälle 

Das Thema Digitalisierung und damit die Bereit-

stellung eines flächendeckenden Breitbandnetzes 

mit ausreichenden Kapazitäten ist nach wie vor 
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von Bedeutung und stellt daher auch zukünftig ei-

nen Einflussfaktor im Hinblick auf ein vermehrtes 

Bauabfallaufkommen dar.  

Die gemäß der Abfallverzeichnis-Verordnung 

(AVV) als gefährliche Abfälle eingestuften Asbest- 

und asbesthaltige Abfälle fallen insbesondere bei 

Abbruch-, Sanierungs- oder Instandhaltungsarbei-

ten an. In den kommenden Jahren ist mit einem er-

höhten Sanierungsbedarf von Gebäuden und Bau-

werken zu rechnen, in denen asbesthaltige Pro-

dukte verbaut wurden. Damit werden die Entsor-

gungsmengen steigen und es ist dafür Sorge zu 

tragen, entsprechende Anlagenkapazitäten zur 

Verwertung und vor allem Beseitigung vorzuhalten.  

Gefährliche, asbesthaltige Abfälle dürfen aus-

schließlich in dafür vorgesehenen Anlagen behan-

delt werden. Für die Zerstörung bzw. Reinigung 

der Asbestfasern wurden verschiedene chemische 

(Einsatz von Flusssäure) und thermische (Wärme-

behandlung, Verglasung, Plasma-Schmelzverfah-

ren) Behandlungsverfahren entwickelt. Durch die 

Behandlung der asbesthaltigen Abfälle würde eine 

nachfolgende Verwertung (z. B. Einsatz als Zu-

schlagstoff bei Zementbausteinen) möglich.  

BImSch-rechtlich zugelassene Behandlungsanla-

gen stehen bislang in Hessen nicht zur Verfügung. 

Darüber hinaus sind Spritzasbest und Asbest-

stäube durch Verfahren zur Verfestigung (z. B. Bin-

demittel Zement) vorzugsweise am Anfallort vor 

der Ablagerung zu verfestigen. 

In Deutschland dürfen asbesthaltige Produkte bis 

auf wenige Ausnahmen nicht mehr in Verkehr ge-

bracht werden. 

Die Europäische Kommission hat am 4. Oktober 

2019 in einer Änderungsverordnung zur CLP-

Verordnung (14. ATP) beschlossen, unter ande-

rem Titandioxid-Pulver mit mindestens 1 % Partikel 

mit aerodynamischem Durchmesser ≤ 10 µm als 
Krebsverdachtsstoff einzustufen. Diese Änderung 

wurde am 18. Februar 2020 als Delegierte Verord-

nung (EU) 2020/217 im EU-Amtsblatt veröffentlicht 

und trat damit am 9. März 2020 in Kraft. Es gibt 

eine Übergangsfrist bis zum 1. Oktober 2021. 

Da der Verdacht auf karzinogene Wirkung bei Ti-

tandioxid somit erst ab dem Gehalt von 10.000 

mg/kg an lungengängigen Partikeln (<= 10 μm) be-
steht, wird diese Festlegung nur bei der Abfall-

einstufung von Abfällen mit einem hinlänglich ho-

hen Feinstoffanteil zu betrachten sein. 

Weiterhin sind die Auswirkungen hinsichtlich der 

noch ausstehenden MantelVO/EBV auch noch 

nicht klar einzuordnen, aber tendenziell ist davon 

auszugehen, dass durch die Umsetzung der Besei-

tigungsanteil mengenmäßig zunehmen wird.  

Darüber hinaus hängt das Aufkommen der Bau- 

und Abbruchabfälle auch von weiteren bundes- 

und landespolitischen Maßnahmen ab. 

Im aktuellen Bundesverkehrswegeplan 2030 (Aug. 

2016) des Bundesministeriums für Verkehr und di-

gitale Infrastruktur (BMVI) werden alle Aus- und 

Neubauprojekte für Bundesschienenwege, Bun-

desfernstraßen und Bundeswasserstraßen im 

Rahmen der Verkehrsinfrastruktur gelistet, die 

nach einem sorgfältigen Auswahlverfahren im 

Sinne der Modernisierung, der Vernetzung der Inf-

rastruktur sowie der Beschleunigung der Mobilität 

Priorität haben. Im Bereich der Bundesfernstraßen 

sind für Hessen 165 Projekte festgelegt. Dabei 

handelt es sich um 14 laufende und fest dispo-

nierte Projekte (FD) mit einen Investitionsvolumen 

von rd. 2.900 Mio. €. Darüber hinaus sind 84 neue 

Vorhaben mit vordringlichem Bedarf (VB) und vor-

dringlichem Bedarf-Engpassbeseitigung (VB-E) 

mit einem Investitionsvolumen in Höhe von rd. 

5.350 Mio. € vorgesehen. Die restlichen Projekte 

verteilen sich auf neue Vorhaben der Kategorien 

weiterer Bedarf (WB) sowie weiterer Bedarf mit 

Planungsrecht (WB*). 

Von der Landesseite kommt hier z. B. die Richtlinie 

des Landes Hessen zur energetischen Förderung 

im Rahmen des Hessischen Energiegesetzes 

(HEG) vom 9. Oktober 2019 zum Tragen. In die-

sem Zusammenhang ist die Anhebung der jährli-

chen energetischen Sanierungsquote im Gebäu-

debestand auf mindestens 2,5 bis 3 % vorgesehen. 

Auch durch die anvisierte Umstellung zur Deckung 

des Endenergieverbrauchs an Strom und Wärme 

von möglichst 100 % aus erneuerbaren Energie-

quellen bis zum Jahr 2050 hat Auswirkungen auf 

das Bauabfallaufkommen. Die Förderung kann mit 

Landesmitteln und mit Mitteln des Europäischen 

Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) erfolgen. 

Ein Schritt in die richtige Richtung im Sinne eines 

verringerten Bau- und Abbruchaufkommens wäre 
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die konsequente Bedingung bzw. Anwendung, bei 

öffentlichen Ausschreibungen der öffentlichen 

Hand im Rahmen ihrer Vorbildfunktion Recycling-

materialien vorzuschreiben, auch um die Akzep-

tanz gegenüber Recycling-Materialien insgesamt 

zu fördern.  

Insgesamt wird für die gefährlichen Abfälle des Ka-

pitels 17 von einem mehr oder minder konstanten 

bis deutlich zunehmenden Aufkommen ausgegan-

gen. 

Abbildung 20: Aufkommen gefährlicher Abfälle 2018 gemäß Kapitel 19 

5.1.3.2 Abfälle aus Abfallbehandlungs- und 

Abwasserbehandlungsanlagen 

Das Kapitel 19 macht mit 464.391 t bzw. 27,2 % et-

was mehr als ein Viertel des Gesamtaufkommens 

der gefährlichen Abfälle 2018 aus. Somit verzeich-

net das Kapitel 19 eine Steigerung von 20.383 t 

bzw. 4,6 % gegenüber 2014. 

Bei dem größten Anteil des Kapitels 19 handelt es 

sich um Abfälle aus der Verbrennung oder Pyrolyse 

von Abfällen (19 01), die 269.347 t bzw. 58 % ver-

zeichnen. Diese Abfälle sind um 8,1 % gegenüber 

2014 angestiegen. Ein weiteres Fünftel (95.118 t) 

beinhalten Abfälle aus der Abwasserbehandlung 

(19 08), wobei es sich fast ausschließlich um 

Schlämme handelt. Hier ist ein Rückgang gegen-

über 2014 um 17,6 % zu verzeichnen  

Bei den gefährlichen Abfällen der Gruppe 19 01 

handelt es sich fast ausschließlich um Rost- und 

Kesselaschen sowie Schlacken (41 % / 109.528 t), 

Filterstäube (36 % / 96.147 t) und feste Abfälle aus 

der Abgasbehandlung (23 % / 62.942 t).  

Von den nicht vermeidbaren Verbrennungsrück-

ständen der Gruppe 19 01 sind 2018 insgesamt 

209.078 t bzw. 77,6 % einer Verwertung zugeführt 

worden. Diese Abfälle weisen über die letzten 

Jahre kontinuierliche steigende Verwertungsmen-

gen auf. 

Wie Abbildung 20 verdeutlicht, haben noch die Ab-

fälle aus der chemisch-physikalischen Abfallbe-

handlung (19 02) mit 12 % (55.358 t), Abfälle aus 

der mechanischen Behandlung (19 12) mit 6 % 

(28.074 t) sowie Deponiesickerwasser (19 07) mit 

3 % (14.705 t) eine gewisse Relevanz. Alle drei 
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AVV-Gruppen verzeichnen dabei gegenüber 2014 

eine Zunahme. Abfälle aus der chemisch-physika-

lischen Abfallbehandlung haben um 7.089 t bzw. 

14,7 %, Abfälle aus der mechanischen Behand-

lung um 11.502 t bzw. 69,4 % sowie die Deponie-

sickerwassermengen um 1.019 t bzw. 7,4 % zuge-

nommen. 

Die Möglichkeiten der Vermeidung der Abfälle in-

nerhalb dieses Kapitels sind sehr begrenzt bzw. 

nicht vorhanden. Damit sind diese Abfälle, soweit 

sinnvoll und technisch möglich, zu verwerten bzw. 

schadlos zu beseitigen. 

Eine Verringerung bzw. Vermeidung von relevan-

ten Steigerungen dieses Abfallkapitels sind im We-

sentlichen durch eine optimierte Kreislaufwirtschaft 

zu erreichen. 

Bei den vorhandenen Verbrennungsanlagen mit 

dem größten Abfallanteil in diesem Kapitel ist in der 

Regel alleine schon aus wirtschaftlichen Gesichts-

punkten von einer Kapazitätsauslastung auszuge-

hen. Die Kapazitäten einzelner hessischer MHKW 

wurden teilweise in den letzten Jahren schon er-

weitert. 

Allerdings geht in naher Zukunft eine Mono-Klär-

schlammverbrennungsanlage in Offenbach in Be-

trieb. Ein weiteres MHKW ist in Wiesbaden zurzeit 

kurz vor der Erteilung der immissionsschutzrechtli-

chen Genehmigung. 

Insgesamt wird für das Kapitel 19 von einem leicht 

steigenden Aufkommen ausgegangen. 

5.1.3.3 Abfälle aus organisch-chemischen 

Prozessen  

Bei den gefährlichen Abfällen aus Kapitel 07 han-

delt es sich um Abfälle aus Herstellung, Zuberei-

tung, Vertrieb und Anwendung verschiedenster 

Chemikalien und Pharmazeutika sowie von Kunst-

stoffen, synthetischem Gummi, organischen Farb-

stoffen und Pflanzenschutzmitteln etc. Dieses Ka-

pitel weist 2018 mit 165.985 t einen Anteil von 

9,7 % am Gesamtaufkommen der gefährlichen 

Abfälle auf, was einer deutlichen Abnahme von 

44.813 t bzw. 21,3 % gegenüber 2014 entspricht. 

Dieser Rückgang ist fast ausschließlich auf eine 

deutliche Abnahme um 56.420 t bzw. 76,8 % der 

Gruppe 07 05 zurückzuführen. Im letzten Abfall-

wirtschaftsplan wies diese Gruppe noch das 

höchste Abfallaufkommen des Kapitels 07 auf. Da-

raus lässt sich schließen, dass die Produktionska-

pazitäten in der hessischen Pharmazieindustrie 

stark eingeschränkt bzw. ins Ausland verlagert 

wurden, da ein verfahrenstechnisch bedingter 

Mengenrückgang in der Größenordnung schwer 

vorstellbar ist. Die Zusammensetzung nach Grup-

pen lässt sich aus Abbildung 21 ersehen. 

Das Kapitel 07 wird vor allem durch verschiedene 

Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen 116.609 t 

bzw. 70,3 % (2014: 159.461 t / 75,6 %) geprägt. 

Überwiegend (68.617 t / 58,8 %) werden diese Ab-

fälle einer Verwertung zugeführt, was mit 27.953 t 

bzw. 40,7 % in Hessen erfolgte. 

Darüber hinaus haben noch andere Reaktions- 

und Destillationsrückstände (23,0 % / 38.178 t) so-

wie halogenierte Reaktions- und Destillationsrück-

stände (4,5% / 7.433 t) eine Relevanz innerhalb 

des Kapitel 07. 

Laut einer VDI-Umfrage bei der deutschen Che-

mieindustrie (Hüser, 2018) werden Verlagerungen 

ins Ausland immer mehr in Betracht gezogen. Vor 

allem steigt die Bereitschaft für die Bereiche For-

schung und Entwicklung, Informationstechnologie 

und der Dienstleistung. Allerdings ist die Bereit-

schaft der Verlagerung der Produktion offensicht-

lich leicht rückläufig. 

Neben der Entwicklung und Errichtung neuerer, 

abfallärmerer Prozesstechnologien und der oben 

beschriebenen Problematik sind weitere Aspekte 

der Abfallminimierung in diesem Bereich kaum vor-

handen. 

Insgesamt wird für das Kapitel 07 von einem ten-

denziell stagnierenden Aufkommen ausgegangen.  
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Abbildung 21: Aufkommen gefährlicher Abfälle 2018 gemäß Kapitel 07 

5.1.3.4 Ölabfälle und Abfälle aus flüssigen 

Brennstoffen 

Kapitel 13 beinhaltet die Ölabfälle und Abfälle aus 

flüssigen Brennstoffen und weist 2018 eine Abfall-

menge von 76.738 t bzw. 4,5 % am Gesamtauf-

kommen auf (Abbildung 22). Damit hat dieses Ka-

pitel einen Rückgang um 3.347 t (4,2 %) gegen-

über 2014 zu verzeichnen. 49,6 % (38.079 t) der 

Gesamtmenge fallen als Abfälle von Maschinen-, 

Schmier- und Getriebeölen (13 02) an, die fast aus-

schließlich (37.880 t / 99,5 %) durch die Abfallart 

an nichtchlorierten Maschinen-, Getriebe- und 

Schmieröle auf Mineralölbasis (13 02 05*) domi-

niert wird. Diese werden fast zu 100 % einer Ver-

wertung zugeführt, welche lediglich zu etwa einem 

Drittel (12.512 t) innerhalb von Hessens erfolgte. 

Inhalte von Öl- und Wasserabscheidern (13 05) 

wiesen 2018 ein Aufkommen von 32.813 t (42,8 %) 

des Kapitels auf. In Abhängigkeit von der jeweili-

gen Abfallart werden etwa die Hälfte dieser Abfälle 

(53,5 % / 17.570 t) verwertet, was fast ausschließ-

lich (16.999 t) außerhalb von Hessen erfolgt. 

Abfallgemische aus Sandfanganlagen und Öl-/ 

Wasserabscheidern (19.458 t / 59,3 %), Schläm-

me aus Öl-/Wasserabscheidern (5.632 t / 17,2 %) 

sowie Schlämme aus Einlaufschächten (5.536 t / 

16,9 %) sind die bedeutsamsten Abfallarten inner-

halb der Gruppe 13 05. 

Insgesamt wird für das Kapitel 13 von einem sta-

bilen bis leicht abnehmenden Aufkommen ausge-

gangen.  

Drehrohrofen HIM Biebesheim 
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Abbildung 22: Aufkommen gefährlicher Abfälle 2018 gemäß Kapitel 13 

5.1.3.5 Abfälle, die nicht anderswo im  

Verzeichnis aufgeführt sind 

Kapitel 16 weist 2018 ein Aufkommen von 52.863 t 

bzw. 3,1 % am Gesamtaufkommen der gefährli-

chen Abfälle auf. Damit ist eine Zunahme dieser 

Abfälle um 6.393 t bzw. 13,8 % gegenüber 2014 zu 

verzeichnen. Dabei handelt es sich bei etwas mehr 

als einem Drittel (18.494 t / 35,0 %) um Batterien 

und Akkumulatoren (16 06). Im Hinblick auf die 

weitere Zusammensetzung des Kapitels entfallen 

16,7% auf Gruppe 16 02, 13,1 % auf Gruppe 

16 07, 12,9 % auf Gruppe 16 01 sowie 11,0 % auf 

Gruppe 16 10 (Abbildung 23). 

Im Vergleich zu 2014 hat die annähernd 100%ige 

verwertete Menge an Batterien und Akkumulatoren 

um 4.251 t (29,9 %) zugenommen (1.675 t). Die 

Mengen der Gruppe 16 06 werden mit 90,8 % au-

ßerhalb von Hessen verwertet, wobei es sich fast 

ausschließlich um Bleibatterien (98,4 %) handelt. 

Die Abfälle der Gruppe 16 02 haben gegenüber 

2014 um 803 t (-8,4 %) auf 8.803 t abgenommen. 

Mit 99,3 % erfolgt fast eine komplette Verwertung, 

diese allerdings fast ausschließlich (94,4 %) au-

ßerhalb von Hessen. 

Die Gruppe 16 07 verzeichnet eine Zunahme um 

2.049 t (41,8 %) gegenüber 2014 und weist damit 

6.946 t auf. 59,7 % der Abfälle werden größtenteils 

in Hessen (90,9 %) beseitigt. Die Verwertung der 

restlichen Menge erfolgt zu mehr als drei Vierteln 

(77,8 %) in Hessen. 

Die Abnahme der Abfälle der Gruppe 16 01 um 

1.387 t (16,9 %) gegenüber 2014 führt 2018 zu ei-

nem Aufkommen von 6.827 t. Diese Abfälle wer-

den fast ausschließlich (99,4 %) verwertet und dies 

überwiegend (76,3 %) außerhalb von Hessen. 

Die Abfallgruppe 16 10 weist gegenüber 2014 eine 

Zunahme um 39,9 % auf 5.802 t auf. Von dieser 

Menge wird der Großteil (84,3 %) beseitigt, was 

wiederum zu 85,5 % in Hessen erfolgt. Die Verwer-

tung findet fast ausschließlich außerhalb von Hes-

sen statt. 

Es wird für das Kapitel 16 von einem tendenziell 

eher abnehmenden Aufkommen ausgegangen.  
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Abbildung 23: Aufkommen gefährlicher Abfälle 2018 gemäß Kapitel 16 

Abbildung 24: Aufkommen gefährlicher Abfälle 2018 gemäß Kapitel 10 
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5.1.3.6 Abfälle aus thermischen Prozessen 

Die gefährlichen Abfälle aus thermischen Prozes-

sen sind im Kapitel 10 zusammengefasst. 2018 hat  

dieses Kapitel einen Anteil von 2,6 % aller gefähr-

lichen Abfälle und weist nach einer Abnahme von 

7.186 t (13,8 %) gegenüber 2014 ein Aufkommen 

von 44.830 t auf.  

Die Gruppe der Abfälle aus der Eisen- und Stahlin-

dustrie (10 02) nimmt mit 25.268 t (56 %) den 

größten Anteil ein (Abbildung 24). Diese Mengen 

verteilen sich auf Schlämme und Filterkuchen aus 

der Abgasbehandlung (14.600 t) sowie feste Ab-

fälle aus der Abgasbehandlung (10.668 t). Insge-

samt weist diese Gruppe einen starken Rückgang 

(7.064 t / 21,8 %) gegenüber 2014 auf. Die Abfälle 

dieser Gruppe wurden 2018 größtenteils (85,8 %) 

verwertet, allerdings fast ausschließlich 91,4 % au-

ßerhalb von Hessen. 

Die Abfälle aus der thermischen Aluminium-Metal-

lurgie (10 03) sind mit 37 % (16.553 t) am Kapitel 

10 beteiligt. Bei den Abfällen aus der thermischen 

Aluminium-Metallurgie handelt es sich zu vier Fünf-

teln (13.314 t / 80 %) um Salzschlacken aus der 

Zweitschmelze (10 03 08*), die komplett außer-

halb Hessens verwertet werden. Die Menge an 

Salzschlacken ist gegenüber 2014 um 992 t 

(5,7 %) zurückgegangen. 

Die übrigen Abfallgruppen weisen insgesamt ein 

Aufkommen von 3.009 t auf, was einer Zunahme 

von 870 t (40,7 %) gegenüber 2014 entspricht 

(Abbildung 24). 

Insgesamt wird für das Kapitel 10 von einem 

gleichbleibenden Aufkommen ausgegangen.  

Abbildung 25: Aufkommen gefährlicher Abfälle 2018 gemäß Kapitel 12 
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5.1.3.7 Abfälle aus Prozessen der  

mechanischen Formgebung sowie 

der physikalischen und mechani-

schen Oberflächenbearbeitung von 

Metallen und Kunststoffen 

Das Kapitel 12 umfasst Abfälle aus Prozessen der 

mechanischen Formgebung sowie der physikali-

schen und mechanischen Oberflächenbearbeitung 

von Metallen und Kunststoffen (12 01) im Wesent-

lichen aus der Kraftfahrzeugherstellung sowie Ab-

fälle aus der Wasser- und Dampfentfettung (12 03; 

Abbildung 25). Die Gruppe 12 01 dominiert mit 

95 % und damit 37.719 t das Kapitelaufkommen 

und hat dabei um 3.277 t gegenüber 2014 zuge-

nommen. Die Gruppe 12 03 weist ein Aufkommen 

von 1.972 t (5 %) auf. Auch diese Abfälle haben mit 

310 t (18.7 %) gegenüber 2014 eine Zunahme zu 

verzeichnen. Die Zunahme des Kapitels beträgt 

damit insgesamt 3.587 t bzw. 9,9 %. 

Vom Kapitel 12 insgesamt wird 2018 der Großteil 

(34.192 t bzw. 86,1 %) einer Verwertung zugeführt. 

Diese erfolgt zu fast gleichen Anteilen innerhalb 

(48,9%) und außerhalb (51,1 %) von Hessen. 

Die Abfälle der Gruppe 12 01 werden zu 86,2 % 

(32.530 t) verwertet, davon knapp die Hälfte 

(47,9 %) in Hessen. Die Gruppe 12 03 weist eine 

Verwertungsquote von 84,3 % auf, die zu etwas 

mehr als zwei Drittel innerhalb Hessens verwertet 

wird. 

Insgesamt wird für Kapitel 12 von einem etwas ge-

ringeren bis gleichbleibenden Aufkommen ausge-

gangen. 

5.1.3.8 Abfälle aus der chemischen  

Oberflächenbearbeitung und  

Beschichtung von Metallen und  

anderen Werkstoffen 

Bei den gefährlichen Abfällen des Kapitels 11 han-

delt es sich um Abfälle aus der chemischen Ober-

flächenbearbeitung und Beschichtung von Metal-

len und anderen Werkstoffen. Diese fallen vorwie-

gend im Rahmen der Kfz-Produktion, insbeson-

dere in den Bereichen Galvanik, Verzinkung, Bei-

zen etc., an. 

Das Kapitel 11 weist nach einer Zunahme um 

3.229 t (11,4 %) gegenüber 2018 ein Aufkommen 

von 31.659 t (1,9 %) auf. Etwas mehr als die Hälfte 

(17.011 t / 53,7 %) dieses Kapitels wird einer Be-

seitigung fast ausschließlich in Hessen (90,9 %) 

zugeführt. Die restliche Verwertung (14.648 t) er-

folgt hingegen größtenteils (87,1 %) außerhalb von 

Hessen. 

Innerhalb des Kapitels handelt es sich nahezu 

(99,7 %) nur um Abfälle aus der Gruppe 11 01 

(Abbildung 26). Im Rahmen der Verteilung der Ab-

fallarten innerhalb der Gruppe weisen wässrige 

Spülflüssigkeiten (13.815 t / 43,8 %), saure Beizlö-

sungen (5.283 t / 16,7 %) sowie Schlämme und 

Filterkuchen (3.207 t / 10,2 %) die größten Anteile 

auf. 

Die Abfälle der Gruppe 11 01 haben im Betrach-

tungszeitraum um 3.248 t / 11,5 % zugenommen. 

Dabei weisen alleine die wässrigen Spülflüssigkei-

ten eine Zunahme um 3.536 t auf. Die Differenz 

wird durch unterschiedliche Zunahmen in Höhe 

von 982 t bzw. Abnahmen in Höhe von 1.270 t je-

weils verschiedener Abfallarten ausgeglichen. 

Insgesamt wird für Kapitel 11 eher von einem zu-

rückgehenden Abfallaufkommen ausgegangen. 

5.1.3.9 Abfälle aus anorganisch-chemi-

schen Prozessen  

Die gefährlichen Abfälle aus anorganisch-chemi-

schen Prozessen (Kapitel 06) weisen 16.897 t bzw. 

1,0 % am Gesamtaufkommen der gefährlichen Ab-

fälle auf (Abbildung 27). Gegenüber 2014 hat die 

Menge des Kapitels 06 nur geringfügig um 513 t 

(3,1 %) zugenommen. Die Abfälle des Kapitels 06 

werden mit 90,8 % größtenteils verwertet, wobei 

die Verwertung wiederum fast ausschließlich 

(14.618 t bzw. 95,3 %) außerhalb von Hessen voll-

zogen wird. 

Die Gruppe Herstellung, Zubereitung, Vertrieb und 

Anwendung von Säuren (06 01) weist die größte 

Abfallmenge (12.006 t / 71 %) des Kapitels auf. 

Diese Gruppe verzeichnet eine Zunahme von 269 t 

(2,3 %) gegenüber 2014 und setzt sich fast aus-

schließlich (92,2 % / 11.074 t) aus Schwefelsäure 

und schwefeligen Säuren (06 01 01) zusammen. 

Eine gewisse Relevanz innerhalb des Kapitels ha-

ben noch die Gruppen 06 02 (12 % / 1.979 t), 

06 05 (7 % / 1.234 t) und 06 04 (5 % / 856 t). 
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Abbildung 26: Aufkommen gefährlicher Abfälle 2018 gemäß Kapitel 11 

Abbildung 27: Aufkommen gefährlicher Abfälle 2018 gemäß Kapitel 06 
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Insgesamt wird für das Kapitel 06 davon ausge-

gangen, dass das Aufkommen relativ stabil bleibt. 

5.1.4 Abfallmengenprognose für die  

gefährlichen Abfälle  

5.1.4.1 Rahmenbedingungen und  

methodisches Vorgehen  

Da aufgrund der Coronakrise kein Workshop in 

Analogie zum letzten Abfallwirtschaftsplan mit den 

wichtigsten Vertretern der hessischen Industriebe-

triebe sowie Verbänden stattfinden konnte, wurden 

diese mittels eines Fragebogens gebeten, eine 

Einschätzung zu der zu erwartenden Mengenent-

wicklung für die gefährlichen Abfälle darzulegen. 

Dabei sollte für den Zeitraum von zehn Jahren für 

die Prognosehorizonte 2021, 2026 und 2031 eine 

Vorhersage getroffen werden. Bei den gefährlichen 

Abfällen handelt es sich im Unterschied zu den 

Siedlungsabfällen um eine ausschließlich landes-

weite Prognose. 

Die Darstellung der im Rahmen der Prognose zu 

erwartenden Mengenentwicklung wird auf 2026 fo-

kussiert. Die Abschätzung der Entwicklungen bis 

zum Jahr 2026 berücksichtigt einen Mengenkorri-

dor, der verschiedene denkbare Entwicklungsten-

denzen abdecken soll. Der Prognosekorridor wird 

durch einen unteren und einen oberen Wert defi-

niert, welche im Ergebnis eine relativ große Spann-

breite abbilden. Darin spiegeln sich die Unwägbar-

keiten einer fundierten Bewertung der kurz- bis mit-

telfristigen Entwicklung auf Basis der aktuellen 

wirtschaftlichen Lage wider. 

Der untere Prognosewert steht für eine niedrige 

Abfallmenge und basiert auf folgenden Einflussfak-

toren: 

Abfallerzeuger verfolgen im Rahmen der tech-

nologischen und wirtschaftlichen Spielräume 

verstärkt Reduktionsstrategien für Abfallströ-

me. 

Die bis dato gute Konjunktur ist mittel- bis lang-

fristig nicht aufrechtzuhalten, wobei die Rah-

menbedingungen für die einzelnen Branchen 

sehr unterschiedlich und damit auch in den Ab-

fallmengen sehr schwankend ausfallen kön-

nen. 

Die Auswirkungen der Coronakrise fallen stär-

ker ins Gewicht, da sich einerseits die Weltwirt-

schaft nicht so schnell erholt und andererseits 

die hohen Kosten für Bund und Länder für Infra-

strukturmaßnahmen zur Bewältigung der Krise 

anderswo fehlen. 

Es kommt vermehrt zu Auslagerungen be-

stimmter Prozessbereiche außerhalb Hessens 

und damit in der Regel ins Ausland. 

Geringerer Umfang an landes- und bundespo-

litischen Vorgaben und Maßnahmen (z. B. im 

Bereich Infrastruktur, Energiewende, Altlasten-

sanierung) und/oder eine zumindest einge-

schränkte Umsetzung dieser Rahmenbedin-

gungen. 

Der obere Prognosewert steht für eine hohe Ab-

fallmenge und unterstellt folgende Einflussfakto-

ren: 

Die technologisch und wirtschaftlich möglichen 

Maßnahmen zur Vermeidung von Abfällen 

bzw. der betriebsinternen Wiederverwertung 

sind bereits weitgehend ausgeschöpft. 

Die bis dato gute Konjunktur ist mittel- bis lang-

fristig aufrechtzuhalten bzw. noch zu steigern, 

wobei die Rahmenbedingungen für die einzel-

nen Branchen sehr unterschiedlich und damit 

auch in den Abfallmengen sehr schwankend 

ausfallen können. 

Die Auswirkungen der Coronakrise fallen nicht 

so stark ins Gewicht, da sich einerseits die 

Weltwirtschaft schneller erholt und anderer-

seits die hohen Kosten für Bund und Länder für 

Infrastrukturmaßnahmen zur Bewältigung der 

Krise sich nicht negativ auswirken. 

Der Umfang der Verlagerung von Prozessbe-

reichen außerhalb Hessens und damit in der 

Regel ins Ausland bleibt gering. 

Größerer Umfang an landes- und bundespoliti-

schen Vorgaben und Maßnahmen (z. B. im Be-

reich Infrastruktur, Energiewende, Altlastensa-

nierung) einhergehend mit einer optimalen Um-

setzung dieser Rahmenbedingungen. 
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5.1.4.2 Prognoseergebnisse 

Die Abschätzungen für die 2026 zur Verwertung 

bzw. Beseitigung anfallenden gefährlichen Abfälle 

sind in Tabelle 17 zusammenfassend dargestellt. 

Dabei wird der Mengenkorridor ausgehend von 

dem Aufkommen 2018 durch die Festlegung eines 

unteren und eines oberen Wertes für die ge-

schätzte zukünftige Entwicklung der prioritär be-

deutenden Abfallkapitel dargestellt. 

Die Einschätzungen im Rahmen der Prognose ge-

hen trotz Coronakrise und damit Weltwirtschafts-

krise davon aus, dass es im Hinblick auf das zu-

künftige Mengenaufkommen der gefährlichen Ab-

fälle keine deutlichen Rückgänge geben wird, son-

dern eher das Niveau von 2018 gehalten wird mit 

einer Tendenz zu moderaten Zunahmen. Dies gilt 

insbesondere für die Bau- und Abbruchabfälle, da 

in diesem Bereich weiterhin Investitionen in Infra-

struktur und Klimaschutz vonnöten sind. Darüber 

hinaus gibt es im Bereich der Bau- und Abbruch-

abfälle Entwicklungen, die zu einem deutlich er-

höhten Abfallaufkommen durch rechtliche Rah-

menbedingungen im Sinne der Verschiebung von 

nicht gefährlichen Abfällen zu gefährlichen Abfäl-

len führen könnte. Gleichzeitig wäre dies ein Rück-

schritt für die Kreislaufwirtschaft, da bestimmte 

Verwertungswege nicht mehr bedient werden 

könnten, sodass auch das Thema Nachhaltigkeit 

an Bedeutung verlieren würde. 

Unter Zugrundelegung der beschriebenen Ein-

flussfaktoren bzw. Einschätzungen ergibt sich für 

den unteren Wert 2026 ein Aufkommen von ca. 

1,66 Mio. t, was einer Abnahme um ca. 3 % ent-

spricht (Abbildung 28). Der obere Wert würde sich 

demnach auf ein Aufkommen von 2,07 Mio. t be-

laufen. Damit würde die Menge an gefährlichen 

Abfällen um ca. 21 % gegenüber 2018 zunehmen. 

Ein wesentliches Ziel in Bezug auf die zukünftig an-

fallenden Mengen an gefährlichen Abfällen sollte 

ein möglichst hoher Verwertungsanteil sein. 2018 

wurden etwa zwei Drittel (65,2 %) der gefährlichen 

Abfälle verwertet. Somit ist die Verwertungsquote 

im Vergleich zum letzten Abfallwirtschaftsplan 

(71,2 % / 2013) leicht rückläufig. Dieser Entwick-

lung sollte durch eine Verringerung der Beseiti-

gungsmengen hin zur Kreislaufwirtschaft im Sinne 

von Wiederverwendung und Recycling entgegen-

gesteuert werden. 
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Tabelle 17: Prognosekorridor für die Mengenentwicklung bei den gefährlichen Abfällen bis 2026 für die 
prioritären Kapitel gemäß AVV 

Abbildung 28: Mengenprognose für die gefährlichen Abfälle bis 2026 

Auf-
kommen

2018

Nr. Bezeichnung
unterer

Wert
oberer
 Wert

17 Bau- und Abbruchabfälle (einschließlich Aushub von 
verunreinigten Standorten)

      778.659 t       829.000 t    1.084.000 t

19 Abfälle aus Abfallbehandlungsanlagen …       464.391 t       427.000 t       490.000 t

07 Abfälle aus organisch-chemischen Prozessen       165.985 t       159.000 t       178.000 t

13 Ölabfälle und Abfälle aus flüssigen Brennstoffen 
(außer Speiseöle und Ölabfälle, die unter die Kapitel 
05, 12 und 19 fallen)

        76.738 t         63.000 t         81.000 t

16 Abfälle, die nicht anderswo im Verzeichnis aufgeführt 
sind

        52.863 t         39.000 t         58.000 t

10 Abfälle aus thermischen Prozessen         44.830 t         38.000 t         50.000 t

12 Abfälle aus Prozessen der mechanischen 
Formgebung sowie der physikalischen und 
mechanischen Oberflächenbearbeitung von Metallen 
und Kunststoffen

        39.690 t         32.000 t         43.000 t

11 Abfälle aus der chemischen Oberflächenbearbeitung 
und Beschichtung von Metallen und anderen 
Werkstoffen; Nichteisenhydrometallurgie

        31.659 t         23.000 t         33.000 t

06 Abfälle aus anorganisch-chemischen Prozessen         16.897 t         15.000 t         18.000 t

        37.644 t         36.000 t         39.000 t

Summe   1.709.358 t   1.661.000 t   2.074.000 t

  Kapitel (AVV) Prognosekorridor
(Mengenentwicklung

bis 2026)

  übrige Kapitel
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5.2 Nicht gefährliche industrielle Abfälle  

5.2.1 Abfallmengenbilanz der nicht ge-

fährlichen industriellen Abfälle 

In diesem Kapitel werden unterschiedliche Stoff-

ströme der mengenmäßig relevanten nicht gefähr-

lichen Abfälle betrachtet. 

Im Einzelnen handelt es sich um betriebsintern an-

fallende und in betriebsinternen Entsorgungsanla-

gen entsorgte nicht gefährliche Abfälle aus thermi-

schen Prozessen (Kapitel 10) im industriellen Be-

reich, für die keine Überlassungspflicht an die öf-

fentlich-rechtlichen Entsorgungsträger besteht. 

Darüber hinaus werden nicht gefährliche Bauab-

fälle (Kapitel 17) sowie Abfälle aus der Verbren-

nung oder Pyrolyse von Abfällen (AVV 19 01) be-

trachtet. 

Diese nicht gefährlichen Abfälle werden in den 

nachfolgen Kapiteln jeweils einzeln differenziert 

betrachtet. 

5.2.2 Abfallwirtschaftliche Ziele und Per-

spektiven nach Abfallspezifikationen 

5.2.2.1 Abfälle aus thermischen Prozessen 

Zur Ermittlung der Abfälle aus thermischen Prozes-

sen (Kapitel 10) wurde eine Erhebung bei insge-

samt acht Betreibern betriebsinterner hessischer 

Entsorgungsanlagen für industrielle Abfälle durch-

geführt. Im Rahmen der Befragung stellte sich her-

aus, dass bei lediglich sieben Betreibern diese Ab-

fälle anfallen. Konkret wurden Abfallmengen der 

AVV-Gruppen 10 01, 10 02 und 10 09 abgefragt.

Im Rahmen der oben beschriebenen Erhebungs-

methodik gaben die Betreiber für 2018 ein Aufkom-

men von 676.925 t für die Abfälle aus thermischen 

Prozessen an (Abbildung 29).  

Von dieser Menge entfällt mit 586.214 t (86,6 %) 

der Großteil auf Abfälle vom Gießen von Eisen und 

Stahl (10 09). Des Weiteren sind noch 89.111 t 

(13,2 %) der AVV-Gruppe 10 02 sowie 1.600 t 

(0,2 %) der AVV-Gruppe 10 01 zu verzeichnen. 

Abbildung 29: Übermittelte Mengen nicht gefährlicher industrieller Abfälle durch die Betreiber hessischer Ent-
sorgungsanlagen 2018 (Abfälle hessischer Herkunft) für Kapitel 10 
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Abbildung 30: Entsorgungswege der erhobenen Mengen der in Hessen erzeugten nicht gefährlichen 
industriellen Abfälle (Kapitel 10) 2018 

Abbildung 31: Entsorgung der erhobenen Mengen an nicht gefährlichen industriellen Abfällen (Kapitel 10) in 
Hessen und außerhalb Hessens 2018 
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Etwas mehr als die Hälfte des erhobenen Aufkom-

mens werden einer Verwertung zugeführt. Im Ein-

zelnen handelt es sich um die Entsorgungswege 

sonstige Verwertung (329.133 t / 48,6 %) sowie 

das Recycling (29.350 t / 4,3 %) (Abbildung 30).  

Mit 318.442 t werden ca. 47 % der erhobenen Ab-

fälle einer Beseitigung überwiegend im Rahmen ei-

ner Ablagerung zugeführt. 

Abbildung 31 verdeutlicht, dass 2018 etwas weni-

ger als zwei Drittel (403.805 t / 61 %) dieser nicht 

gefährlichen Abfälle in Hessen entsorgt werden. 

Von dieser Menge wird wiederum der Großteil 

(289.635 t / 43,8 %) in Hessen beseitigt. Die restli-

chen 114.170 t (17,2 %) sind innerhalb des Landes 

verwertet worden. 

Gießprozess 

Die dominierenden Entsorgungswege bei der AVV-

Gruppe 10 09 und damit im Wesentlichen Gieße-

reiabfälle sind die sonstige Verwertung im Rahmen  

Tabelle 18: Annahmen für die Mengenentwicklung bei den erhobenen nicht gefährlichen Abfällen für ausge-
wählte Gruppen des Kapitels 10 gemäß AVV 

Abbildung 32: Mengenprognose (Kapitel 10) für die erhobenen nicht gefährlichen industriellen Abfälle bis 
2031 

Auf-
kommen

2018

Gruppe Bezeichnung
unterer

Wert
oberer
 Wert

10 09 Abfälle vom Gießen von Eisen und Stahl      586.214 t      402.000 t      692.000 t

10 02 Abfälle aus der Eisen- und Stahlindustrie        89.111 t        60.000 t        75.000 t

10 01 Abfälle aus Kraftwerken und anderen 
Verbrennungsanlagen

         1.600 t              500 t          2.500 t

Summe     676.925 t     462.500 t     769.500 t

  Kapitel 10 (AVV) Prognosekorridor
(Mengenentwicklung

bis 2031)

676.925 t

462.500 t

769.500 t

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

erhobenes
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[t]
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der Verfüllung oder des Deponiebaus sowie die 

Beseitigung im Rahmen der Ablagerung. In die 

sonstige Verwertung gelangen demnach 321.506 t 

bzw. 54,8 % sowie 236.958 t bzw. 40,4 % in die 

Beseitigung. Die Menge, die einem Recycling zu-

geführt wird, ist mit 27.750 t (4,7 %) relativ gering, 

was wohl auf die vergleichsweise ungünstigen wirt-

schaftlichen Rahmenbedingungen des Recyclings 

zurückzuführen ist. 

Bei den Abfällen der AVV-Gruppe 10 02 dominiert 

die Beseitigung mit 81.484 t (91,4 %) in Form einer 

Ablagerung. Der Rest (7.627 t / 8,6 %) wird einer 

sonstigen Verwertung (Verfüllung, Deponiebau) 

zugeführt. 

Neben den Abfallmengen für 2018 sollten die oben 

genannten Betreiber hessischer Entsorgungsanla-

gen für industrielle Abfälle auch Einschätzungen 

der zu erwartenden Mengen der abgefragten Ab-

fallarten bis zum Jahr 2031 abgeben. Hierbei sollte 

ein Prognosekorridor in Form eines unteren und ei-

nes oberen Wertes angegeben werden. 

Tabelle 18 spiegelt die Einschätzungen der Ent-

wicklungen bis 2031 zusammengefasst wider. Die 

Einschätzungen ergeben für das Kapitel 10 insge-

samt einen unteren Aufkommenswert von ca. 

462.500 t sowie für den oberen Wert eine Menge 

von ca. 769.500 t. Bezogen auf 2018 weist damit 

der untere Wert eine maximale Abnahme von ca. 

32 % und der obere Wert eine maximale Zunahme 

von ca. 14 % auf (Abbildung 32). 

Laut Brancheneinschätzungen wird sich das zu-

künftige Aufkommen in der Gruppe 10 09 innerhalb 

einer Spannbreite von 402.000 t (-31,4 %) und 

692.000 t (+18 %) bewegen. Für die Gruppe 10 02 

wird in jeden Fall von einem Mengenrückgang auf 

Werte zwischen 60.000 t (-32,7 %) und 75.000 t  

(-15,8 %) ausgegangen (Tabelle 18). 

5.2.2.2 Bau- und Abbruchabfälle 

Die nachfolgende Darstellung der in hessischen 

Anlagen entsorgten industriellen Bau- und Ab-

bruchabfälle (Kapitel 17) basiert auf den Zahlen 

bzw. Auswertungen des Hessischen Statistischen 

Landesamtes. Tabelle 19 spiegelt das Aufkommen 

für den Zeitraum 2012–2018 differenziert nach 

Verwertung und Beseitigung der jeweiligen Entsor-

gungswege wider. 

Es wird deutlich, dass der Hauptanteil der Bau- und 

Abbruchabfälle im gesamten Betrachtungszeit-

raum einer Verwertung angedient wird. 2018 ent-

spricht dies einer Menge von 13.470.700 t bzw. 

96,4 %. Im Betrachtungszeitraum schwankt dieser 

Anteil zwischen 94,9 % und 96,8 %, woraus sich 

ein Mittelwert von 95,9 % ergibt. 

Dabei verteilt sich die Verwertungsmenge der Bau- 

und Abbruchabfälle für 2018 auf 40,8 %, die einem 

Recyclingverfahren zugeführt werden, sowie auf 

55,6 %, die einer sonstigen Verwertung in Form ei-

ner Verfüllung bzw. Deponiebau- oder Rekultivie-

rungsmaßnahme oder energetischen Verwertung 

angedient werden. 

Beim Recycling lag die Spannbreite im Betrach-

tungszeitraum zwischen 40,6 % und 43,6 % bzw. 

bei einem Mittelwert von 41,9 %. Die sonstige Ver-

wertung weist eine Spannbreite zwischen 51,9 % 

und 56,2 % auf. Der Mittelwert liegt bei 54,0 %.  

Bauschuttbrecher 

Im Bereich der Verwertung sind in Bezug auf die 

prozentuale Verteilung bei den Recyclingmengen 

tendenziell eher Abnahmen zu verzeichnen, wobei 
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die sonstigen Verwertungsmengen diesbezüglich 

Zunahmen verzeichnen.  

Bei den Bau- und Abbruchabfällen, die recycelt 

werden, dominieren eindeutig die Materialien, die 

in eine der zahlreichen Bauschuttaufbereitungsan-

lagen in Hessen gelangen. Aus der eingesetzten 

Gesamtmenge 2018 werden 3.654.403 t (95,5 %) 

gewonnene Erzeugnisse, 118.171 t (3,1 %) aufbe-

reite bzw. gebrochene kohlenteerhaltige Bitumen-

gemische für eine spätere Verwertung im Kaltre-

cyclingverfahren, 34.946 t (0,9 %) andere Abfälle, 

Aufbereitungsrückstände und Sortierreste sowie 

20.257 t aussortierte Wertstoffe als Abfälle bzw. 

Erzeugnisse nach der Aufbereitung gewonnen. Bei 

den aussortierten Wertstoffen handelt es sich um 

Papier-, Metall-, Kunststoff- und Holzabfälle. Für 

den Zeitraum von 2012 bis 2016 bewegen sich die 

genannten Outputströme der Bauschuttaufberei-

tungsanlagen auf einem ähnlichen bzw. vergleich-

baren Niveau wie für das Jahr 2018. 

Das Aufkommen der sonstigen Verwertung wird 

eindeutig durch die Bau- und Abbruchabfälle domi- 

Tabelle 19: Aufkommen und Entsorgung industrieller Bau- und Abbruchabfälle im Zeitraum 2012–2018 
(Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt, Wiesbaden, 2020) 

Art der Anlage nach Entsorgungsweg
Menge
2012

Menge
2014

Menge
2016

Menge
2018

Bauschuttaufbereitungsanlagen 3.732.836 4.041.422 4.324.646 3.943.574

Asphaltmischanlagen 1.079.785 1.026.016 1.216.439 926.246

Schredderanlagen 361.370 328.351 307.486 395.619

Sortieranlagen 186.733 221.262 221.916 282.941

Andere Abfallbehandlungsanlagen* 180.364 139.178 134.807 153.371

Zwischensumme 5.541.088 5.756.229 6.205.294 5.701.751

Verfüllung in übertägigen Abbaustätten 5.458.652 6.211.747 7.975.749 7.400.287

Deponiebau- und Rekultivierungsmaßnahmen*** 1.114.756 803.588 576.867 334.856

Feuerungsanlagen mit energetischer Verwertung 27.603 31.935 25.519 33.806

Zwischensumme 6.601.011 7.047.270 8.578.135 7.768.949

Summe Verwertung** 12.142.099 12.803.499 14.783.429 13.470.700

Ablagerung auf Deponien 538.066 653.331 457.661 462.143

Abfallverbrennungsanlagen 27.006 29.921 34.942 43.040

Summe Beseitigung 565.072 683.252 492.603 505.183

Bau- und Abbruchabfälle insgesamt** 12.707.171 13.486.751 15.276.032 13.975.883

*** Deponien in der Ablagerungsphase- und Stilllegungsphase

*** einschließlich Sekundärabfälle, d. h. mehrfach behandelte Abfälle werden in jeder durchlaufenen Anlage erfasst.

Sonstige Verwertung

0

*** z. B. mechanisch-biologische Behandlungsanlagen, Bodenbehandlungsanlagen, Zerlegeeinrichtungen

Beseitigung

Recycling
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niert, die in eine Verfüllung in übertägigen Abbau-

stätten gelangen.  

Von den Beseitigungsmengen wird der weitaus 

größte Anteil auf Deponien abgelagert. Der Anteil 

der Abfälle, die in Abfallverbrennungsanlagen be-

seitigt werden, liegen im Betrachtungszeitraum in 

einer Größenordnung von etwa 4 bis 9 %. Die Be-

seitigung weist für 2018 ein Aufkommen von 

505.183 t bzw. 3,6 % auf. Im Betrachtungszeit-

raum liegt die Spannbreite der Beseitigung zwi-

schen 3,2 % und 5,1 % bzw. einem Mittelwert von 

4,1 %. 

Bezogen auf die Gesamtmenge lässt sich feststel-

len, dass die Bau- und Abbruchabfälle von 2012 

bis 2016 relativ deutlich zugenommen haben, um 

dann eine Abnahme von 1.300.149 t bzw. 8,5 % 

bis 2018 aufzuweisen. Diese Abnahme ist aus-

schließlich auf geringe Verwertungsmengen zu-

rückzuführen. Die Gesamtverwertungsmenge hat 

sich von 2016 bis 2018 um 1.312.729 t reduziert, 

wobei die Beseitigungsmenge geringfügig 

(12.580 t) zugenommen hat. 

Der Mittelwert des Gesamtaufkommens für die 

Bau- und Abbruchabfälle liegt im Betrachtungszeit-

raum bei 13.861.459 t. 

Das Mengenaufkommen der Bau- und Abbruchab-

fälle hängt stark vom zukünftigen Verlauf der Bau-

konjunktur und deren Umfang an Bau- und Ab-

bruchtätigkeiten ab. Aufgrund der durch die Pan-

demie ausgelösten Weltwirtschaftskrise ist eine 

Einschätzung zur zukünftigen Lage der deutschen 

Bauwirtschaft eher schwer vorzunehmen. Aber es 

zeigte sich auch, dass die Bauindustrie durch die 

Pandemie nicht so stark betroffen war wie andere 

Branchen. Der Investitionsbedarf in die Infrastruk-

tur (Straßen, Brücken, Wohnungsnot in Ballungs-

zentren, Digitalisierung) ist nach wie vor gegeben. 

Inwieweit private Bauvorhaben durch die derzeitige 

Krise betroffen sind, bleibt abzuwarten. 

Insgesamt wird für das Kapitel 17 eher von einem 

konstanten bis tendenziell leicht zunehmenden 

Aufkommen ausgegangen, wird sich aber voraus-

sichtlich je nach konjunkturellen Einflüssen in dem 

in Tabelle 19 dargestellten Korridor bzw. in Höhe 

des oben genannten Mittelwertes bewegen. 

5.2.2.3 Abfälle aus Verbrennung oder Pyro-

lyse von Abfällen 

In diesem Kapitel wird näher auf die Abfälle aus 

Verbrennung oder Pyrolyse von Abfällen (19 01) 

eingegangen. Dabei liegt der Schwerpunkt der Be-

trachtung auf den Rost- und Kesselaschen sowie 

Schlacken (19 01 12) der in Hessen betriebenen 

Verbrennungsanlagen, die einer Aufbereitung zu-

geführt werden. Im Einzelnen handelt es sich dabei 

um vier Müllheizkraftwerke mit einer aktuellen Ge-

samtkapazität von 1.265.359 t/a sowie fünf EBS-

Kraftwerke mit 1.388.100 t/a Verbrennungskapazi-

tät. 

Abbildung 33 spiegelt das hessische Aufkommen 

des Abfallschlüssels 19 01 12 für den Zeitraum von 

2014–2017 wider. Die Abbildung verdeutlicht ein 

sehr konstantes Aufkommen im Betrachtungszeit-

raum, sodass der Mittelwert bei rd. 522.500 t liegt.  

In Bezug auf die verschiedenen Anlagentypen 

lässt sich generell ein etwas höheres Aufkommen 

bei den MHKW feststellen. Der Mittelwert des Auf-

kommens fällt mit rd. 290.000 t etwas höher aus 

als bei den EBS-Kraftwerken (232.500 t). 

Neben den zuvor behandelten Abfällen des Abfall-

schlüssels 19 01 12 fallen in Verbrennungsanla-

gen Filterstäube (19 01 13*), andere feste Abfälle 

aus der Abgasbehandlung (19 01 07*) sowie ge-

fährliche Rost- und Kesselaschen sowie Schlacken 

(19 01 11*) an, die zu den gefährlichen Abfällen 

zählen und damit innerhalb des Kap. 5.1.3.2 be-

handelt werden. Diese Abfälle werden in Anlagen, 

die sich in Hessen, Thüringen und Baden-Würt-

temberg befinden, unter Tage im Bergversatz ver-

wertet oder unter Tage deponiert, sodass deren 

Entsorgung als gesichert gelten darf. 

Auf eine Mengenprognose für die hier behandelten 

Abfälle wird verzichtet, denn solange keine gravie-

renden Kapazitätserweiterungen bzw. Neuanlagen 

realisiert werden, wird sich das Mengenaufkom-

men auf einem stabilen Niveau bewegen, wie Ab-

bildung 33 unterstreicht. Im Bereich der MHKW hat 

es in jüngster Vergangenheit geringfügige Kapazi-

tätssteigerungen bei zwei Anlagen gegeben (s. a. 

Kap. 4.4.5). 
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Abbildung 33: Aufkommen des Abfallschlüssels 19 01 12 von Verbrennungsanlagen in Hessen für die Jahre 
2014–2017 (Quelle: KA, Drucksache 20/973, 30.08.2018) 

Abbildung 34: Entsorgungswege der Schlacken aus hessischen MHKW und EBS-Kraftwerken 2016 
(Quelle: HMUKLV, 2016) 
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Neben der Separierung von Eisen- und Nichteisen-

metallen erfolgt eine Aufbereitung der anfallenden 

Schlacken aus Verbrennungsanlagen. Die daraus 

resultierenden Entsorgungswege (Abbildung 34) 

sind für die hessischen Verbrennungsanlagen 

exemplarisch für das Jahr 2016 untersucht wor-

den. 

Im Rahmen dieser Untersuchung wurde festge-

stellt, dass mit 55,3 % etwas mehr als die Hälfte 

der aufbereiteten Schlacken im Rahmen von De-

poniebaumaßnahmen verwertet werden. Darüber 

hinaus gelangt etwa ein Drittel (33,4 %) in die Ver-

wertung in technischen Bauwerken. Ein geringer 

Anteil (8,4 %) wird einer Beseitigung im Rahmen 

der Deponierung zugeführt. Außerdem gehen ge-

ringfügige Mengen in eine sonstige Verwertung 

bzw. werden unter Tage verwertet. 

5.3 Besondere Vorkehrungen für  

bestimmte Abfälle 

5.3.1 Verpackungen und Verpackungs- 

abfälle gem. § 15 VerpackG 

Unter die Verpackungen mit schädlichen Verunrei-

nigungen im Rahmen der industriellen Abfälle fal-

len die Abfallschlüssel 15 01 10* und 15 01 11*. 

2018 beläuft sich dieses Verpackungsaufkommen 

auf insgesamt 4.908 t. Dabei handelt es sich fast 

ausschließlich um die Abfallart 15 01 10* 

(99,99 %) Betrachtet man das Aufkommen seit 

2014, lässt sich eine Steigerung der Gesamt-

menge um 740 t bzw. 17,7 % feststellen. Die Zu-

nahmen erfolgen in den Jahren 2015 (373 t) und 

2017 (399 t). Die verbleibenden Bezugszeiträume 

weisen jeweils geringfügige Abnahmen auf. 

Das Gesamtaufkommen wird zu knapp zwei Drit-

teln (3.170 t / 64,6 %) einer Verwertung und zu et-

was mehr als einem Drittel (1.739 t / 35,4 %) einer 

Beseitigung zugeführt. Die Verwertung dieser Ab-

fälle erfolgt größtenteils (60,8 %) außerhalb von 

Hessen, wo hingegen das Beseitigungsaufkom-

men überwiegend (78,5 %) in Hessen entsorgt 

wird. 

Verpackungen schadstoffhaltiger Füllgüter nach 

§ 3 Abs. 7 VerpackG unterliegen als Verkaufver-

packungen den Rücknahmepflichten gemäß § 15 

VerpackG. 

Die Minimierung des Packmitteleinsatzes, der Ein-

satz von verwertbaren Packmittelwerkstoffen und 

die verstärkte Anwendung von Mehrwegverpa-

ckungen sowie das Vermeidungspotenzial sind in 

diesem Bereich weitestgehend ausgeschöpft. Wie 

die Mengenentwicklung dieser Verpackungsab-

fälle zeigt, ist das Aufkommen relativ konstant. 

5.3.2 Kleinmengen gefährlicher Abfälle 

nach § 1 Abs. 4 HAKrWG 

Nach § 1 Abs. 4 HAKrWG sind die öffentlich-recht-

lichen Entsorgungsträger verpflichtet, Kleinmen-

gen gefährlicher Abfälle getrennt einzusammeln, 

zu befördern und zu entsorgen. Dabei darf der Ab-

fallbesitzer aus privaten Haushalten maximal 

100 kg je Sammlung oder Sammeltag anliefern. 

Die angelieferte Menge aus anderen Herkunftsbe-

reichen kann durch den Entsorgungspflichtigen auf 

500 kg je Abfallerzeuger und Jahr begrenzt wer-

den, zudem kann von diesen Abfallerzeugern eine 

Gebühr für diese Leistung erhoben werden. 

Für die Sammlung von Kleinmengen haben die öf-

fentlich-rechtlichen Entsorgungsträger ein ange-

messenes Netz von ortsfesten oder mobilen Sam-

melstellen bereitzustellen. Dabei muss jedem Ab-

fallbesitzer die Abgabe der Kleinmengen mindes-

tens zweimal im Jahr ermöglicht werden. 

Schadstoffe aus Haushalten 

Für 2018 beläuft sich die den öffentlich-rechtlichen 

Entsorgungsträger angediente Sonderabfallklein-

menge aus Haushalten und Kleingewerbe auf 

3.188 t. 

Eine Vermeidung ist in gewissem Umfang durch 

ein umweltbewusstes Kaufverhalten der Konsu-

menten möglich, welches z. B. durch die Abfallbe-

ratung bzw. Öffentlichkeitsarbeit der öffentlich-
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rechtlichen Entsorgungsträger gefördert werden 

könnte. Für einige dieser Abfälle stehen bewährte 

Verfahren zur stofflichen Verwertung zur Verfü-

gung. Lösemittelhaltige Altfarben und Altlacke ge-

langen in der Regel in die energetische Verwer-

tung. 

5.3.3 Krankenhausabfälle 

Bei dieser Art Abfälle handelt es sich um „Abfälle 

aus der humanmedizinischen oder tierärztlichen 

Versorgung und Forschung (ohne Küchen- und 

Restaurantabfälle, die nicht aus der unmittelbaren 

Krankenpflege stammen)“, die im Kapitel 18 der 

AVV zusammengefasst sind. 

Die „Vollzugshilfe zur Entsorgung von Abfällen aus 

Einrichtungen des Gesundheitsdienstes“ (LAGA-

Mitteilung 18, Januar 2015) fasst die spezifischen 

Anforderungen an die Vermeidung, Verwertung 

und Beseitigung von Abfällen aus öffentlichen und 

privaten Einrichtungen des Gesundheitsdienstes 

zusammen und bietet damit Hinweise für die Ein-

stufung und Entsorgung von Abfällen. 

Das Kapitel 18 weist 2018 ein Aufkommen von ins-

gesamt 1.192 t in Hessen auf. Davon entfällt mit 

1.180 t (94,9 %) der Großteil auf Abfälle aus der 

Geburtshilfe, Diagnose, Behandlung oder Vorbeu-

gung von Krankheiten beim Menschen (18 01). 

Darüber hinaus entfallen mit 11,7 t (1 %) auf Ab-

fälle aus Forschung, Diagnose, Krankenbehand-

lung und Vorsorge bei Tieren (18 02). Die Entsor-

gung der Abfälle des Kapitel 18 erfolgt fast voll-

ständig (98 %) im Rahmen einer Beseitigung. Le-

diglich eine geringe Menge verschiedener Abfall-

schlüssel werden fast ausschließlich außerhalb 

von Hessen verwertet. Die Beseitigung erfolgt zu 

fast zwei Dritteln (761 t) in Hessen. 

Abfälle, an deren Sammlung und Entsorgung aus 

infektionspräventiver Sicht (18 01 03*, 18 02 02*) 

besondere Anforderungen gestellt werden, sind 

ohne vorheriges Verdichten oder Zerkleinern, in 

den für ihre Sammlung verwendeten Behältnissen 

einer Verbrennung zuzuführen. Etwas mehr als 

drei Viertel (928 t / 77,9 %) der Gesamtmenge des 

Kapitels 18 nahm diesen Entsorgungsweg. Die 

Entsorgung dieser Abfälle gilt aufgrund der verfüg-

baren Verbrennungskapazitäten als gesichert. 

5.4 Darstellung der erforderlichen Beseiti-

gungsanlagen für industrielle Abfälle 

5.4.1 Übersicht der Entsorgungswege  

Zur Einschätzung der Entsorgungssicherheit im 

Bereich der gefährlichen Abfälle ist in Tabelle 20 

ein Überblick über die aktuelle Inanspruchnahme 

der verschiedenen Entsorgungswege dargestellt. 

Die in Hessen relevanten verfügbaren Entsor-

gungsanlagen zeigt Tabelle 21 (S.101). 

Die Entsorgung von Bau- und Abbruchabfällen 

über Bauschuttrecyclinganlagen, Brech- und Klas-

sieranlagen sowie Gleisschotteraufbereitungsanla-

gen (BAUS) weist 2018 mit 215.670 t (12,6 %) den 

weitaus größten Anteil der in Hessen erzeugten 

gefährlichen industriellen Abfälle auf. Gegenüber 

dem Abfallwirtschaftsplan 2015 hat diese Menge 

um 42,3 % zugenommen. 

Die Sonderabfallverbrennung (SAV) hat ebenfalls 

gegenüber dem AWP 2015 an Bedeutung gewon-

nen, was eine Zunahme von 19.627 t (16,2 %) auf 

140.536 t unterstreicht. 

Transport zum Einlagerungsort in der 
Untertagedeponie Herfa-Neurode 

Der untertägige Bergversatz (BV) bewegt sich trotz 

Zunahme (2.830 t / 2,3 %) auf einem relativ kon-

stanten Niveau. 

Die größte Veränderung erfolgt im Rahmen der de-

ponietechnischen Verwertung. Die so entsorgten 

Mengen haben sich gegenüber dem letzten Abfall-

wirtschaftsplan mit einer Zunahme von 65.814 t 

(126,9 %) mehr als verdoppelt. 

Darüber hinaus stellen noch Vormischanlagen 

(VMA), chemisch-physikalische Behandlungsanla-

gen (CPB) und die Klärschlammverbrennung (KVA) 
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Tabelle 20: Übersicht über die Entsorgungswege für die in Hessen erzeugten industriellen Abfälle 2018 

Entsorgte
Mengen 2018

gefährliche Abfälle*

BAUS
Bauschuttrecyclinganlage, Brech- und Klassieranlagen, 
Gleisschotteraufbereitungsanlage

                            215.670 t

SAV Sonderabfallverbrennung                             140.536 t

BV Bergversatz                             124.815 t

DTV Deponietechnische Verwertung                             117.679 t

VMA Vormischanlage                             112.101 t

CPB Chemisch-physikalische Behandlungsanlage                               90.762 t

KVA Klärschlammverbrennung                               79.865 t

HMD Hausmülldeponie                               75.279 t

SAD Sonderabfalldeponie                               64.812 t

VWE Verwertungsanlage                               55.684 t

ABW Abwasservorbehandlungsanlage                               48.513 t

GF Großfeuerungsanlage                               44.493 t

AM Asphaltmischanlage                               42.759 t

BED Betriebseigene Deponie                               37.413 t

FDA Flüssigstoffdestilationsanlage                               30.115 t

SA Sortieranlage                               26.849 t

BOD Bodenbehandlungsanlage                               20.752 t

RAFF Raffinerie                               16.205 t

SoDep Boden-/Bauschuttdeponie                               12.024 t

CRA Chemische Reaktionsanlage                                 9.901 t

DEM Demontageanlage                                 9.372 t

LUB Lagern und Behandeln                                 9.288 t

TBB Thermische Bodenreinigungsanlage                                 6.719 t

UTD Untertagedeponie                                 6.207 t

ETA Emulsionstrennanlage                                 4.888 t

MHKW Hausmüllverbrennung                                 4.491 t

BGA Biogasanlagen                                 3.984 t

BEH Behandlungsanlage                                 2.964 t

DEP Deponie                                 2.645 t

BIO Biomassekraftwerk                                 2.569 t

MZA Mechanische Zerkleinerungsanlage                                 2.238 t

MD Monodeponie                                 1.736 t

VH Verhüttungsanlage                                 1.466 t

TL Tanklager                                 1.164 t

AHV Altholzverbrennungsanlage                                 1.091 t

REC Recyclinganlage                                 1.028 t

Zwischensumme                         1.428.073 t

ZL u.w. Zwischenlager (inkl. sonstige**)                             281.284 t

Gesamt                         1.709.358 t

** mechanische Presse, Verwertung, Batteriebehandlungsanlage (∑ = 1.946 t)

Entsorgungsweg

** 
Erhebung der Daten der gefährlichen Abfälle durch Auswertung der Begleitscheine (ASYS)

** Mengen ohne Zuordnung einer Anlagenbezeichnung (∑ = 103.612 t); Anlagenmengen < 1.000 t: Monodeponie, Umschlaganlage
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aufkommensbezogene wichtige Entsorgungswege 

für gefährliche Abfälle dar. Die Entsorgung der ge-

fährlichen Abfälle auf Hausmülldeponien (HMD) 

hat mit einer Abnahme um 62.097 t (45,2 %) deut-

lich an Bedeutung verloren. 

Klärschlammverbrennungsanlage im  
Industriepark Höchst 

5.4.2 Entsorgung außerhalb Hessens und 

Verbringung von Abfällen 

Die ordnungsgemäße und schadlose Entsorgung 

gefährlicher Abfälle stellt hohe organisatorische 

und anlagentechnische Anforderungen. Demge-

genüber steht bei bestimmten Abfallspezifikatio-

nen ein vergleichsweise geringes Mengenaufkom-

men. Daher sind übergreifende Kooperationen mit 

Entsorgungskapazitäten in anderen Bundeslän-

dern bzw. auch im Ausland zur Sicherstellung der 

Entsorgung notwendig. 

Für einige spezialisierte Anlagentypen gibt es bun-

desweit nur eine begrenzte Anzahl, denen damit 

zur Gewährleistung von Entsorgungssicherheit 

auch eine bundesweite Bedeutung zukommt. Bei-

spielsweise steht die Untertagedeponie in Herfa-

Neurode (DK IV) auch für Abfälle aus anderen 

Bundesländern oder aus dem Ausland zur Verfü-

gung. In diesem Zusammenhang existiert ein Ent-

sorgungsverbund, der dies ermöglicht und gleich-

zeitig die Nutzung von DK III-Deponien außerhalb 

on Hessen für hessische gefährliche Abfälle ge-

währleistet. 

Entsprechend werden auch in Hessen erzeugte 

gefährliche Abfälle exportiert und in anderen Bun-

desländern bzw. auch im Ausland entsorgt. 

2018 werden insgesamt 935.602 t gefährliche Ab-

fälle außerhalb Hessens entsorgt. Davon werden 

knapp drei Viertel (665.921 t / 71,2 %) einer Ver-

wertung zugeführt. Die Beseitigungsmengen 

außerhalb von Hessen belaufen sich damit auf ins-

gesamt 269.681 t (28,8 %). 

Abbildung 35 zeigt auch, dass das Aufkommen 

bzw. der Anteil gefährlicher Abfälle, die in andere 

Bundesländer oder ins Ausland entsorgt wurden 

gegenüber 2014 zugenommen hat. 

Die Regelungen über die grenzüberschreitende 

Verbringung von Abfällen erfolgen gemäß Verord-

nung (EG) Nr. 1013/2006. Eine Veränderung der 

gängigen Praxis erfolgte mit Art. 50 Abs. 2a der 

Verordnung (EU) Nr. 660/2014, der besagt, dass 

Mitgliedsstaaten spätestens seit dem 01.01.2017 

Kontrollpläne für den Vollzug der durchzuführen-

den Kontrollen erstellt und vorzuhalten haben. 

Mit dem Gesetz zur Änderung abfallverbringungs-

rechtlicher Vorschriften wurde die Umsetzung die-

ser Maßnahmen in Deutschland entsprechend der 

Zuständigkeit für den Vollzug des Abfallrechts den 

Bundesländern übertragen. 

Alle in der Vollzugspraxis notwendigen Maßnah-

men und Rahmenbedingungen zur Kontrolle von 

Abfallverbringungen wurden im „Kontrollplan nach 

Artikel 50 Abs. 2a der Verordnung über die Verbrin-

gung von Abfällen für Hessen“ dokumentiert. 

Die Kontrollpläne sind zu veröffentlichen und min-

destens alle drei Jahre zu überprüfen und fortzu-

schreiben. 

2018 machen die notifizierungspflichtig verbrachten, 

nach AVV gefährlichen Abfälle für das Bundesland 

Hessen eine Gesamtmenge von 47.482 t aus. 

Dabei entfällt 2018 annähernd die Hälfte (21.093 t / 

44,4 %) auf kohlenteerhaltige Bitumengemische 

(17 03 01*). Darüber hinaus sind die anderen orga-

nischen Lösemittel, Waschflüssigkeiten und Mut-

terlaugen (07 07 04*) zu etwa einem Viertel 

(11.046 t / 23,3 %) am verbrachten Gesamtauf-

kommen beteiligt. 

Annähernd gleiche Mengen entfallen mit 3.371 t 

(7,1 %) bzw. 3.368 t (7,1 %) auf Bremsflüssigkeiten 

(16 01 13*) sowie Schlämme und Filterkuchen aus 

der Abgasbehandlung (10 02 13*). 

Eine gewisse Relevanz haben noch die halogen-

organischen Lösemittel, Waschflüssigkeiten und  
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Abbildung 35: Vergleich der Entsorgungsmengen an gefährlichen Abfällen innerhalb und außerhalb 
Hessens für die Jahre 2014 und 2018 

Einlagerungskammer in der Untertagedeponie Herfa-Neurode 

Entsorgung in Hessen
773.756 t ( 45,3 %)

Entsorgung außerhalb von Hessen
935.602 t (54,7 %)

2018

Entsorgung in Hessen
804.674 t ( 51,3 %)

Entsorgung außerhalb von Hessen
764.705 t (48,7 %)

2014

1.569.380 t 1.709.358 t
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Mutterlaugen (07 01 03*) mit 1.808 t (3,8 %), die 

Aufsaug- und Filtermaterialien (einschließlich Ölfil-

ter a. n. g.), Wischtücher und Schutzkleidung 

(15 02 02*) mit 1.619 (3,4 %) sowie die sonstigen 

Abfälle (einschließlich Materialmischungen) aus 

der mechanischen Behandlung von Abfällen 

(19 12 11*) mit 1.312 t (2,8 %). 

Außerdem werden geringe Mengen gebrauchte 

Aktivkohle (06 13 02*) mit 720 t (1,5 %), 

Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbe-

handlung (06 05 02*) mit 707 t (1,5 %) und halo-

genorganische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und 

Mutterlaugen (07 07 03*) mit 700 t (1,5 %) expor-

tiert. 

Fast alle dieser gefährlichen Abfälle werden einem 

Recyclingverfahren zugeführt. Lediglich die Abfall-

art 07 07 04* wird größtenteils (8.724 t) energe-

tisch verwertet. Eine geringe Menge (14 t) des Ab-

fallschlüssels 15 02 02* gelangt in ein vorläufiges 

Verwertungsverfahren einschließlich Zwischenla-

gerung. 

Bei den verbleibenden exportierten Mengen 

(1.738 t / 3,7 %) handelt es sich um Abfallarten mit 

Mengen < 500 t.

Für die Ablagerung oberirdisch zu deponierender 

Abfälle ist die Mitbenutzung von Deponien der De-

ponieklasse III in anderen Bundesländern auch zu-

künftig erforderlich, da in Hessen keine geeigneten 

Anlagen zur Verfügung stehen. 

Hierzu stehen insbesondere die Kapazitäten der 

Sonderabfalldeponie Billigheim der SAD Sonder-

abfall-Deponiegesellschaft Baden-Württemberg 

mbH zur Verfügung. 

Da die Entsorgung länderübergreifend gewährleis-

tet ist, ist bis 2031 ausreichend Entsorgungskapa-

zität verfügbar.  

5.5 Ausweisungen zur Abfallentsorgung für 

industrielle Abfälle 

5.5.1 Ausweisung zugelassener  

Abfallentsorgungsanlagen  

In Tabelle 21 werden die in Hessen zugelassenen 

Abfallentsorgungsanlagen ausgewiesen, die für 

die Beseitigung bzw. Verwertung industrieller Ab-

fälle maßgeblich sind. Auf Basis der geltenden 

Rechtsvorschriften und der jeweiligen Anlagenzu-

lassung kann die gemeinsame Entsorgung indus-

trieller Abfälle mit Siedlungsabfällen zulässig sein. 

Zur Thematik Deponierung sind weitere Ausfüh-

rungen hinsichtlich zukünftiger Planungen und der 

damit verbundenen Entsorgungssicherheit dem 

Kapitel 6 zu entnehmen. 

5.5.2 Sonstige Ausweisungen zur  

Entsorgung industrieller Abfälle  

Bis 2026 wird mit einem konstanten bis moderat 

steigenden Mengenaufkommen bei den gefährli-

chen industriellen Abfällen gerechnet. Dieses ist 

vor allem auf ein erhöhtes Bau- und Abbruchauf-

kommen zurückzuführen. Für die nicht gefährli-

chen industriellen Abfälle wird ebenfalls von einem 

konstanten bis moderat steigenden Mengenauf-

kommen ausgegangen.  

Für in Hessen nicht vorhandene Entsorgungswege 

(z. B. Sonderabfalldeponie) existieren aktuell aus-

reichend Kapazitäten zur Mitbenutzung in benach-

barten Bundesländern. Darüber hinaus stehen im 

UTD-Bereich in Herfa-Neurode nach wie vor aus-

reichend freie Kapazitäten zur Verfügung. 

Die Entsorgungssicherheit ist aufgrund der in Hes-

sen vorhandenen Entsorgungskapazitäten und der 

gebietsübergreifenden Zusammenarbeit mit ande-

ren Bundesländern für den Planzeitraum als aus-

reichen zu bewerten. 

Daher sind neue Ausweisungen weiterer geeigne-

ter Flächen für Abfallbeseitigungsanlagen zur End-

ablagerung von Abfällen (Deponien) sowie für 

sonstige Abfallbeseitigungsanlagen nicht vorgese-

hen. 

Halle der chemisch-physikalischen Behandlungsanlage 
HIM Kassel 



Abfallwirtschaftsplan Hessen Industrielle Abfälle

101 

Tabelle 21: Zugelassene Anlagen zur Entsorgung von Abfällen 

NR. ANLAGE STANDORT BETREIBER KAPAZITÄT/
DURCHSATZ-

LEISTUNG

REST-
VOLUMEN

REST-

LAUFZEIT1)

1 Verbrennungsanlage mit
integrierter Vorbehand-
lungsanlage

Biebesheim HIM GmbH 120.000 t/a2)

Thermische
Emulsionstrennanlage

Biebesheim HIM GmbH           40.000 t/a

2 Verbrennungsanlage
(Sonderabfall)

Frankfurt
- Industriepark
  Höchst -

Infraserv GmbH
& Co. Höchst KG

          60.000 t/a

3 Verbrennungsanlage 
(Klärschlamm)

Frankfurt
- Industriepark
  Höchst -

Infraserv GmbH
& Co. Höchst KG

225.000 t/a

4 Co-Fermentationsanlage Frankfurt
- Industriepark
  Höchst -

Infraserv GmbH
& Co. Höchst KG

214.800 t/a 

5 Chemisch-physikalische 
Behandlungsanlage

Frankfurt HIM GmbH           73.000 t/a

6 Chemisch-physikalische
Behandlungsanlage/
Emulsionstrennanlage

Kassel HIM GmbH           66.000 t/a

7 Deponie Homberg/Ohm
Nieder-Ofleiden

HIM GmbH 1.700.000 m³ 22 Jahre

8 Untertage-Deponie
(UTD) Herfa-Neurode

Heringen K + S Minerals and 
Agriculture GmbH

bis zu
240.000 t/a

Schachtförder-

kapazität3)

1.000.000 m³ bis Ende 
2030

9 Untertage-Verwertung 
Hattorf/Wintershall

Hattorf in 
Philippsthal

K + S Minerals and 
Agriculture GmbH

        150.000 t/a

10 Untertage-Verwertung 
Hattorf/Wintershall

Hattorf in 
Herfagrund

K + S Minerals and 
Agriculture GmbH

3)

11 Deponie Baunatal Volkswagen AG 445.891 m³ 63 Jahre

12 Deponie Battenberg Eisenwerk Hasen-
clever & Sohn GmbH

105.000 m³
4)

2,5 Jahre
4)

13 Deponie Wetzlar-
Eulingsberg

Buderus Edelstahl
GmbH

330.000 m³

14 Formsand- und 
Schlackedeponie

Breidenbach Buderus Guss 
GmbH

450.000 m³ 15 Jahre

15 Biologische Boden-
reinigungsanlage

Flörsheim-
Wicker

MTR Main-Taunus-
Recycling GmbH

        200.000 t/a

1) Voraussichtliche Restlaufzeit, da die Ablagerungsmengen i. W. stark konjunkturabhängig sind und damit mit dem Restvolumen korrelieren
2) Basis ist die Begrenzung der thermischen Leistung auf 2x17,5 MW.          3) gilt für Nr. 8 + 10 zusammen
4) BA3 wird in 2021 ausgebaut, wodurch ein Zusatzvolumen von rd. 186.000 m³ sowie eine erweiterte Restlaufzeit von 6 Jahren geschaffen wird
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6 Aufkommen und Entsorgung minera-
lischer Abfälle 

6.1 Vorbemerkung 

Das Gesamtaufkommen an mineralischen Abfällen 

aus Baumaßnahmen und industriellen Prozessen 

wird derzeit nicht statistisch erfasst, übersteigt das 

sonstige Siedlungsaufkommen jedoch um ein Viel-

faches. Die Mengen entstammen fast ausschließ-

lich aus der Bauwirtschaft, aus Abfallbehandlungs-

anlagen sowie bestimmten Industriezweigen, wie 

der Energieerzeugung und der Eisen- und Stahlin-

dustrie.  

In Umsetzung der in Art. 4 in der EU-Abfallrahmen-

richtlinie (AbfRRL) bestimmten fünf-stufigen Abfall-

hierarchie in nationales Recht ist in § 6 KrWG für 

Maßnahmen der Vermeidung von Abfällen sowie 

der Vorbereitung zur Wiederverwendung, des Re-

cyclings, der sonstigen Verwertung und der Besei-

tigung von Abfällen eine grundsätzliche Rangfolge 

festgelegt. Die Abfallhierarchie wird im KrWG über 

die Grundpflichten der Abfallerzeuger und -besitzer 

umgesetzt. Die Zielvorgabe aus Artikel 5 Absatz 3a 

der Deponie-Richtlinie 1999/31/EG, wonach alle 

Abfälle, die sich zum Recycling und anderen For-

men der Verwertung eignen - insbesondere im Fall 

von Siedlungsabfällen -, ab 2030 nicht auf einer 

Deponie angenommen werden dürfen, wird durch 

die Deponieverordnung (DepV) auf Bundesebene, 

insbesondere durch das in § 8 DepV geregelte An-

nahmeverfahren, umgesetzt. 

Diese sollen vorrangig den Anfall von Abfällen 

durch geeignete Maßnahmen vermeiden, die Mög-

lichkeiten sind hierzu im Bereich der mineralischen 

Massenabfälle jedoch begrenzt. In Hessen sind im 

Bausektor Anforderungen an den kontrollierten 

Rückbau von Gebäuden bei der Planung von Bau-

maßnahmen zu berücksichtigen, die im Merkblatt 

„Entsorgung von Bauabfällen“ (Fassung vom 

01.09.2018) konkretisiert werden. Dadurch werden 

einerseits schadstoffbelastete Fraktionen zur 

schadlosen Beseitigung (z. B. asbesthaltige Bau-

stoffe, kontaminierte Böden) separat erfasst, ande-

rerseits können rückgebaute Baustoffe mit hoher 

Sortenreinheit (Beton, Ziegel etc.) gewonnen und 

zu Recyclingbaustoffen aufbereitet werden. Damit 

verbunden ist auch die Möglichkeit zur gezielten 

Wiederverwendung z. B. von Bauteilen. Lediglich 

bauphysikalisch bzw. umwelttechnisch nicht für 

eine Verwertung geeignete mineralische Abfälle 

sind entsprechend ihrer Schadstoffbelastung und 

Spezifikation auf dafür geeigneten Deponien zu 

beseitigen. 

Für die Bauwirtschaft gilt, dass neben den Pflichten 

zur Einhaltung der rechtlichen Anforderungen, der 

Gewinnung von Recyclingbaustoffen und anderen 

Stoffströmen bei Verwertungsmaßnahmen die Mi-

nimierung der abzulagernden Massen herausge-

hobene Bedeutung besitzt. 

Für die verbleibende Restmenge gilt es im Rah-

men der Entsorgungssicherheit ausreichend De-

poniekapazitäten vorzuhalten. 

Unbelasteter Bodenaushub und gering belastete 

mineralische Abfälle sollen der Abfallhierarchie fol-

gend verwertet werden. Die Ablagerung von unbe-

lastetem Bodenaushub auf Deponien der Deponie-

klasse 0 ist lediglich als Notlösung anzusehen. Be-

stimmte belastete, nicht gefährliche mineralische 

Abfälle werden, soweit sie nicht verwertet werden 

können, in der Regel auf DK I-Deponien, bei höhe-

ren Schadstoffbelastungen auf DK II-Deponien be-

seitigt. 

Die prinzipiell für eine Verwertung geeigneten mi-

neralischen Abfälle (z. B. unbelasteter Bodenaus-

hub) finden derzeit in vielfältigen Einsatzbereichen 

Verwendung. Eine bedeutende Rolle kommt hier-

bei der obertägigen Verfüllung zu, welche sowohl 

im Land Hessen, aber auch in benachbarten Bun-

desländern erfolgt. Auch werden erhebliche Men-

gen als Deponieersatzbaustoff benötigt. Die Be-

wertung der Entsorgungssituation muss neben Ka-

pazitätsbetrachtungen auch die marktwirtschaftlich 

bestimmte Praxis im Bereich der Abfallverwertung 

berücksichtigen. 

Der gerade für die Verwertungsabfälle resultie-

rende Transportaufwand stellt vor dem Hinter-

grund der klimapolitischen Zielsetzungen des Lan-

des Hessen eine unbefriedigende Situation dar. 

Dabei kann keine Sondersituation für das Land 

Hessen ausgemacht werden, in vielen weiteren 

Bundesländern ist die Lage ähnlich. Der Abfallwirt-

schaftsplan widmet sich der Entsorgung der mine-

ralischen Massenabfälle detaillierter. 

Auf Basis einer Situationsanalyse der bestehen-

den Entsorgungskapazitäten und einer Abschät-

zung des Ablagerungsbedarfs erfolgt die Bewer-
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tung der Gesamtsituation im Hinblick auf die Ent-

sorgungssicherheit für den Planungszeitraum bis 

2031. 

Das Statistische Landesamt Hessen differenziert in 

den jährlichen Berichten zur Abfallentsorgung zwi-

schen einer jährlichen und zweijährlichen Veröf-

fentlichung für die nachstehend verwandten men-

gen- bzw. anlagenbezogenen Daten. Um eine ein-

heitliche Datengrundlage zu verwenden, wird ein-

heitlich auf den Zeitraum 2006 bis 2018 abgestellt. 

6.2 Übersicht über die hessischen Depo-

nien 

Im Jahr 2020 befanden sich 21 kommunale und 

betriebseigene Deponien der Deponieklassen 

DK 0, DK I und DK II in Betrieb (Tabelle 22). Die 

Daten für das Bezugsjahr 2018 basieren auf einer 

aktuellen Befragung2 der Deponiebetreiber. Die 

Angaben zu den ausgebauten Restvolumina ent-

sprechen dem Stand zum 31.12.2018. 

Ein sehr starker Rückgang ist in den vergangenen 

15 Jahren bei den DK 0-Deponien zu verzeichnen. 

2018 waren zwei nicht öffentlich zugängliche, ge-

meindliche Deponien sowie die Deponie Gerns-

heim in Betrieb (summarisches Restvolumen 

315.000 m³, Abbildung 36). Weiterhin bestand im 

Rahmen von Deponiebau- bzw. Rekultivierungs-

maßnahmen an einem Standort ein Bedarf für 

26.000 m³ (DK 0-Abfälle) sowie 27.500 m³ (Z 0-Ab-

fälle gemäß Abfallspezifikationen des LAGA Merk-

blatts M 20). Für Bodenaushub gemäß den Anfor-

derungen des Bundesbodenschutzgesetzes stan-

den darüber hinaus zur Rekultivierung 500.000 m³ 

zur Verfügung. Planungen zur Schaffung neuen 

Ablagerungsvolumens sind nicht bekannt. 

Auch die Anzahl DK I-Deponien hat in den vergan-

genen 15 Jahren stetig abgenommen. 2018 waren 

zwei betriebseigene Deponien sowie die Deponie 

der HIM GmbH in Nieder-Ofleiden in Betrieb. Das 

ausgebaute Restvolumen ist rückläufig und belief 

sich 2018 summarisch auf ca. 2,255 Mio. m³. Vier 

kommunale Deponien verfügen über Restvolumina  

Abbildung 36: Ausgebaute Restvolumina zur Entsorgung von Abfällen auf Abschnitten gemäß der Deponie-
klassen DK 0, DK I und DK II 2006 bis 2018 

2 Hinweis: Grundsätzlich besteht keine Pflicht, planfestgestellte Volumina 
vollständig auszuschöpfen. Die angegebenen Plandaten unterliegen ei-
nem allgemeinen Änderungs- bzw. Genehmigungsvorbehalt.
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2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018

DK 0 1.824 2.007 2.282 1.401 1.066 2.031 315

DK I 3.723 2.820 2.220 3.859 3.320 2.980 2.255

DK II 10.958 7.694 8.842 8.218 5.651 7.933 5.131

[1.000 m³]

Quellen: Hessisches Statistisches Landesamt: Statistische Berichte - Abfallentsorgung in Hessen 2006-2016; 2018: Befragung der Deponiebetreiber 2020
1) zusätzlich 26.000 m³ (DK 0-Abfälle) und 27.500 m³ (Z 0-Abfälle) sowie 500.000 m³ für Bodenaushub gemäß den Anforderungen des Bundesbodenschutzgesetzes zur 

Rekultivierung  

1) 
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Tabelle 22: Übersicht über die Deponien der Deponieklassen DK 0, DK I und DK II 

Rest-
volumen 

31.12.2018

incl.
Verwertung

DK II

Brandholz Hochtaunuskreis Darmstadt nein nein 120.000 m³ 1,1 Mio. m³ (DK II)

Büttelborn / AWS Landkreis Groß-Gerau Darmstadt ja 2030 365.000 m³ ----

Büttelborn / SAVAG Landkreis Groß-Gerau Darmstadt ja 2030 1,04 Mio m³ 500.000 m³ (DK II)

Dyckerhoffbruch Stadt Wiesbaden Darmstadt ja nein 421.000 m³
2,9 Mio. m³ (DK II)
3,6 Mio. m³ (DK I)

Gelnhausen-Hailer 4) Main-Kinzig-Kreis Darmstadt nein k.A. 284.000 m³ ----

Wicker Main-Taunus-Kreis Darmstadt nein nein 342.000 m³ ----

Aßlar Lahn-Dill-Kreis Gießen ja nein 1,094 Mio m³ ----

Beselich
Landkreis Limburg-
Weilburg

Gießen ja nein 500 m³ 500.000 m³

Eulingsberg 1) Lahn-Dill-Kreis Gießen ja nein 330.000 m³ 945.000 m³ (DK II)

Bastwald 5) Vogelsbergkreis Gießen ja nein 19.500 m³ ----

Am Mittelrück
Landkreis Hersfeld-
Rotenburg

Kassel ja nein 160.000 m³ 1,2 Mio. m³ (DK II)

Diemelsee-Flechtdorf
Landkreis Waldeck-
Frankenberg

Kassel nein nein 25.000 m³ 65.000 (DK I)

Kalbach Landkreis Fulda Kassel ja nein 620.000 m³ ----

Kirschenplantage Landkreis Kassel Kassel ja nein 185.000 m³
546.000 m³ (DK II), 

im Bau

Wabern / Oppermann 
Nordwest 

Schwalm-Eder-Kreis Kassel ja nein 125.000 m³ 610.000 m³ (DK II)

DK I

Breidenbach 1) Landkreis Marburg-
Biedenkopf

Gießen ja nein 450.000 m³
in Restvolumen 

enthalten

Nieder-Ofleiden 2) Vogelsbergkreis Gießen ja k.A. 1,7 Mio m³ 860.000 m³ (DK I)

Battenberg 1) 6) Landkreis Waldeck-
Frankenberg

Kassel ja k.A. 105.000 m³ 85.000 m³ (DK I)

DK 0

Gernsheim Landkreis Groß-Gerau Darmstadt ja 2027 195.000 m³ ----

Merlau 3) Vogelsbergkreis Gießen ja
2018, 

Verlängerungs-
antrag gestellt

46.000 m³ ----

Villmar 3) Landkreis Limburg-
Weilburg

Gießen ja nein 74.000 m³ ----

Volumen
im Bau / 

in Planung

1) betriebseigene Deponie, 2) Deponie der HIM GmbH, 3) keine öffentlich zugängliche Deponie, nur gemeindlicher Eigenbedarf, 
4) zusätzlich 27.500 m³ (Z 0-Abfälle), 5) Restvolumen exkl. Asbest-/KMF Monoabschnitt, 6) BA3 wird in 2021 ausgebaut, wodurch ein Zusatz-
4) volumen von rd. 186.000 m³ geschaffen wird.

Deponie / Standort Regie-
rungs-
bezirk

Deponie
in der

Ablage-
rungs-
phase

genehmi-
gungs-

rechtliche 
Beschrän-
kung der

Restlaufzeit
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Abbildung 37: Verteilung der Deponien der Deponieklassen DK 0, DK I und DK II in Hessen 
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für DK I-Abfälle, wobei auf der Deponie Wicker der-

zeit vorrangig Schlacken aus Abfallverbrennungs-

anlagen angenommen werden. 

Aktuell geplant sind die Errichtung von DK I-Ab-

schnitten bei der kommunalen DK II-Deponie 

Dyckerhoffbruch. Ausbauplanungen gibt es auch 

bei zwei betriebseigenen DK I-Deponien. 

Die überwiegende Anzahl machen die 15 DK II-

Deponien mit einem ausgebauten Restvolumen 

von ca. 5,131 Mio. m³ aus. An acht Deponiestand-

orten ist die Erweiterung der Deponie bzw. der 

Ausbau neuer Abschnitte geplant bzw. bereits im 

Bau. 

Eine regionalisierte Übersicht über die Ausbaupla-

nungen der Deponiebetreiber unterteilt nach Depo-

nieklassen zeigt Tabelle 23. Beabsichtigt ist die 

Schaffung von zusätzlichen Ablagerungsvolumina 

von ca. 4,610 Mio. m³ (DK I) und ca. 8,301 Mio. m³ 

(DK II). Der volumenbezogene Schwerpunkt liegt 

dabei jeweils in Südhessen.  

Eine kartografische Übersicht gibt Abbildung 37. 

Neben der regionalen Verteilung der Standorte 

enthält die Darstellung eine schematische, nicht 

maßstabsgetreue Veranschaulichung der ausge-

bauten Restvolumina sowie der Ausbauplanun-

gen. 

Am Standort Baunatal existiert eine betriebseigene 

DK III-Deponie und an den Standorten Herfa-Neu-

rode die weltweit größte Untertagedeponie für ge-

fährliche Abfälle sowie die Grube Wintershall  

(DK IV-Deponien). 

Tabelle 23: Übersicht über die regionalen Ausbauplanungen der Deponiebetreiber unterteilt nach Deponie-
klassen 

6.3 Abschätzung des zukünftigen Aufkom-

mens an Abfällen zur Ablagerung  

Für die Bewertung der Entsorgungssicherheit mi-

neralischer Abfälle ist ein landesweit übergreifen-

der Abgleich des abgeschätzten zukünftigen Ge-

samtaufkommens von ablagerungsbedürftigen Ab-

fällen und dem zur Verfügung stehenden Deponie-

raum nicht ausreichend. Diese sollte auf den depo-

nieklassenspezifischen Ablagerungsmengen ba-

sieren. 

Auf den Deponien der Klassen DK 0 bis DK II wur-

den 2018 ca. 1,057 Mio. t deponiert (Abbildung 

38). Diese Größenordnung entspricht dem 

Jahresmittel der Jahre 2012-2016 (1,14 Mio. t). Der 

Anteil der aus anderen Bundesländern bzw. dem 

Ausland entstammenden Mengen ist ausgehend 

von ca. 16 % (2012) auf 8 % 2018 gesunken. 

Die Ablagerung auf DK 0-Deponien war im Be-

trachtungszeitraum stetig rückläufig. Bei den DK I-

Deponien liegen die Beseitigungsmengen seit 

2012 auf einem stabilen Niveau, allerdings deutlich 

unter den Deponierungsmengen der Vorjahre. Ab 

2010 zeigt die Ablagerung auf DK 0-/DK I-

Deponien zu den DK II-Deponien eine gegenläu-

fige Entwicklung. Bis 2016 ist bei den DK II-Depo-

nien eine kontinuierliche Steigerung festzustellen, 

2018 gab es erstmals einen merkbaren Rückgang. 

DK I DK II

Verwaltungsbezirk Kassel 0,085 Mio. m³ 2,356 Mio. m³

Verwaltungsbezirk Gießen 0,925 Mio. m³ 1,445 Mio. m³

Verwaltungsbezirk Darmstadt 3,600 Mio. m³ 4,500 Mio. m³

Hessen 4,610 Mio. m³ 8,301 Mio. m³

Erweiterung / Ausbau neuer Deponieabschnitte 
im Bau bzw. geplant (Volumen)

Deponieklasse



Abfallwirtschaftsplan Hessen Mineralische Abfälle

107 

Die Zahlen spiegeln auch den Umstand wider, 

dass bestimmte Abfallströme der DK I-Spezifi-

kation seit einigen Jahren schon auf den höher-

klassigen DK II-Deponien deponiert werden. 

Infolge der länderübergreifenden Inanspruch-

nahme von Ablagerungskapazitäten gelangen 

nicht nur externe Mengen auf hessische Deponien,  

Abbildung 38: Entsorgung von Abfällen auf Deponien der Klassen DK 0, DK I und DK II in Hessen  
2006 bis 2018 

sondern werden auch in Hessen anfallende Abfälle 

in anderen Bundesländern abgelagert. Dieses 

ergibt sich einerseits aus regionalen Engpässen 

hinsichtlich der verfügbaren Kapazitäten, anderer-

seits greifen bei der Entsorgung von unbelasteten 

bzw. gering schadstoffbelasten Abfällen, welche 

potentiell als Verwertungsabfälle eingesetzt wer-

den können, marktwirtschaftliche Mechanismen. 

Die Verwertung mineralischer Abfälle erfolgt auf 

Basis unterschiedlicher gesetzlicher Regelwerke, 

was die Bewertung der zukünftig erforderlichen 

Entsorgungsstrukturen und Ablagerungskapazitä-

ten beeinflusst. Mit der Deponieverordnung, der 

„Richtlinie für die Verwertung von Bodenmaterial, 

Bauschutt und Straßenbau in Tagebauen und im 

Rahmen sonstiger Abgrabungen“ des Landes Hes-

sen, der thüringischen Kali-Haldenrichtline und der 

LAGA Mitteilung M 20 sind insbesondere für gering 

belastete Abfälle keine einheitlichen Kriterien 

gegeben. Die Deponiebetreiber sind bei der Schaf-

fung neuer Kapazitäten auf eine gesicherte Refi-

nanzierung der gebührenrelevanten Investitionen 

angewiesen, diese unterliegt jedoch großen Unsi-

cherheiten bezüglich der zukünftigen Wege der 

Entsorgung von unbelasteten bzw. gering belaste-

ten Abfällen. 

Für den vorliegenden Abfallwirtschaftsplan war der 

zukünftig erforderliche Deponieraum abzuschät-

zen. Auf Basis einer Abschätzung des Gesamtauf-

kommens mineralischer Abfälle in Hessen wurde 

hinsichtlich der Deponieklassen untergliedert. Wei-

terhin erfolgte eine regionalisierte Betrachtung für 

Hessen. Dies wurde für erforderlich gehalten, weil 

sich aus der spezifischen unterschiedlichen Bevöl-

kerungsverteilung, einer unterschiedlichen Intensi-

tät der Bautätigkeit und der regionalen Konzentra-

tion von abfallintensiven Industrien ein unter-

schiedlicher Kapazitätsbedarf ergibt. Damit 
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verbunden ist ein ebenso großer Unterschied be-

züglich der derzeitigen Verfügbarkeit von Depo-

nievolumen. 

Im Mittel der Jahre 2012-2018 wurden zusätzlich 

zu den ca. 1,02 Mio. t jährlich deponierten Abfällen 

in etwa gleicher Größenordnung Abfälle im Depo-

niebau bzw. der Rekultivierung (ca. 0,8 Mio. t) ein-

gesetzt. Unter Abzug der importierten Abfälle (An-

satz 8 %) ergibt sich eine Gesamtablagerungs-

menge auf Deponien von ca. 1,67 Mio. t jährlich, 

entsprechend einwohnerspezifisch ca. 270 kg/Ew*a. 

Aufgrund zuletzt wieder gesunkener Mengen hat 

die Gesamtablagerungsmenge auf ca. 250 kg/Ew*a 

abgenommen. Dabei beschreiben die genannten 

einwohnerspezifischen Angaben nicht das tatsäch-

liche hessische ablagerungsbedürftige Aufkom-

men, sondern nur die real auf hessische Deponien 

eingebaute Mengen. Infolge dessen können die 

Größenordnungen auch nur als erste Näherung 

zur Ermittlung zukünftigen Aufkommens an Abfäl-

len zur Ablagerung angesehen werden. 

So sind die derzeit in andere Bundesländer ver-

brachten Abfälle in unbekannter Größenordnung 

hinzuzurechnen. In diesem Zusammenhang hat 

der Bund-Länderausschuss für Abfalltechnik (ATA) 

darauf hingewiesen, dass derzeit Daten zur länder-

übergreifenden Verbringung nicht verfügbar sind, 

diese zukünftig jedoch erfasst werden sollten. 

Für den Abfallwirtschaftsplan war die Größenord-

nung der außerhalb Hessens verbrachten Men-

gen abzuschätzen, dazu erfolgte hilfsweise eine 

rechnerische Ableitung des anfallenden Gesamt-

aufkommens über das Bruttoinlandsprodukt (BIP). 

Dieses bildet die wirtschaftliche Tätigkeit regional 

ab und erlaubt damit näherungsweise eine Ein-

schätzung des tatsächlichen Aufkommens minera-

lischer Abfälle zur Ablagerung. Landesspezifische 

Besonderheiten bleiben dabei allerdings unberück-

sichtigt. Dazu zählen unterschiedliche Wirtschafts-

strukturen (z. B. Anteil verdichteter Ballungszen-

tren mit hoher Bautätigkeit) sowie herausragende 

große Einzelvorhaben im Baubereich in einzelnen 

Bundesländern. Insbesondere unberücksichtigt 

bleibt die Konkurrenzsituation mit alternativen Ab-

lagerungsmöglichkeiten (Umfang an Verfüllmög-

lichkeiten bzw. Halden). 

Für Hessen ergibt sich mit Stand 2017 über diese 

Herleitung eine theoretisch zu deponierende Men-

ge von 3,7 Mio. t jährlich, entsprechend 593 kg/Ew*a 

(Tabelle 24), welche jedoch als zu hoch einge-

schätzt wird. In Hessen existieren eine Vielzahl an 

Verfüllmöglichkeiten, sodass insbesondere für un-

belasteten Bodenaushub bzw. gering belastete Ab-

fälle Verwertungsalternativen zu DK 0-Deponien 

zur Verfügung stehen und umfangreich genutzt 

werden. 

Für die Errichtung umweltfreundlicher, ökologi-

scher und nachhaltiger Bauwerke ist der Einsatz 

geeigneter Recyclingbaustoffe im Bausektor es-

sentiell. Laut Monitoringbericht zu mineralischen 

Abfällen der Initiative Kreislaufwirtschaft Bau lagen 

die Recyclingquoten 2018 für die großen Massen-

abfallströme Boden und Steine bei 10,2 %, bei 

Bauschutt bei 77,9 % sowie Straßenaufbruch bei 

93,2 % und damit seit 2012 auf etwa gleichbleiben-

dem Niveau. 

Vor dem Hintergrund der immer mehr an Bedeu-

tung gewinnenden Aspekten der Ressourcen-

schonung und des Klimaschutzes kann mittel- bis 

langfristig mit einer stärkeren Nachfrage nach res-

sourcenschonenden Baustoffen wie Recyclingbe-

ton sowie unter Umständen auch Baustoffen der 

RC 2- und RC 3-Spezifikationen gerechnet wer-

den. Bislang steht die Bauwirtschaft dem Einsatz 

von RC 2 und RC 3-Spezifikationen in technischen 

Bauwerken skeptisch gegenüber, sodass diese 

derzeit noch eine untergeordnete Rolle spielen. 

Nach dem aktuellen Stand der erwarteten Ersatz-

baustoffverordnung sollen die Einsatzmöglichkei-

ten für mineralische Ersatzbaustoffe in technischen 

Bauwerken deutlich ausgeweitet werden. Aller-

dings ist die Akzeptanz dieser Möglichkeiten nicht 

sicher. Zu groß erscheinen derzeit noch die Vorbe-

halte, sodass die praktische Relevanz der neuen 

Verordnungsregelungen in diesem Bereich nicht 

hinreichend beurteilt werden kann.  

Als sicher gilt aber, dass es im Fall des Inkrafttre-

tens der veränderten Bundes-Bodenschutz- und 

Altlastenverordnung zu einem verringerten Einsatz 

in deren Anwendungsbereich kommen wird, womit 

mit einer Massenzunahme der Materialien zu er-

warten ist, die deponiert werden müssen. 

Der öffentlichen Hand wird zur Förderung der ver-

stärkten Marktdurchdringung mit Recyclingbau-

stoffen eine besondere Rolle zugemessen. Mög-

lichkeiten hierzu bieten sich im Rahmen ihres 
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Zuständigkeitsbereichs insbesondere bei der Aus-

schreibung und Vergabe von Baumaßnahmen. 

Geeignete Instrumentarien bestehen vorrangig in 

der Zulassung bzw. Festlegung der Materialspezi-

fikationen in Leistungsausschreibungen, welche 

den Einsatz von Recyclingbaustoffen zunehmend 

fördern sollten. 

Tabelle 24: Ableitung des geschätzten Gesamtaufkommens zur Ablagerung auf Deponien der Deponieklas-
sen DK 0, DK I und DK II über das Bruttoinlandsprodukt 

Abbildung 39: Abschätzung des jährlichen Gesamtaufkommens mineralischer Abfälle zur Ablagerung in Hes-
sen bei verschiedenen Ansätzen der Aufkommensabschätzung (Darstellung als Spannbreite) 

Unter Berücksichtigung des Umfangs der Möglich-

keiten zur Nutzung von obertägigen Verfüllmög-

lichkeiten und einem verstärkten Recycling wird 

das zukünftig tatsächlich in Hessen zur Beseiti-

gung bzw. Verwertung auf Deponien anfallende 

Aufkommen in einer Größenordnung von 300 kg/Ew*a 

bis 600 kg/Ew*a erwartet. Die nachstehenden Be-

trachtungen und Bewertungen fußen auf einer 

mittleren Annahme von 450 kg/Ew*a, entspre-

chend ca. 2,86 Mio. t jährlich (Abbildung 39). 

Ausgehend vom vorliegenden Stand der Inhalte 

der Mantelverordnung für Ersatzbaustoffe und Bo-

denschutz besteht die Befürchtung, dass es zu 

Mengenverschiebungen in Richtung Deponierung 

kommen wird. Durch neue Regelungen zum Um-

gang mit mineralischen Ersatzbaustoffen und 

Mio. Mio. € Mio. t 2) kg/Ew*a

Deutschland 82.657 3.277.340 43.085 521

Hessen 6.228 280.934
3.693

(theoretisches Potenzial)
593

1) https://www.statistik-bw.de     2) destatis: Umwelt - Abfallentsorgung 2017

BIP 2017 1)
Deponierte Mengen 2017

DK 0 bis DK II

Einwohner 
31.12.2017

0

1

2

3

4

5

Datenreihen8 0

[Mio. t]

Resultierendes Gesamtaufkommen mineralischer Abfälle zur Ablagerung
(Spannbreite bei verschiedenen Ansätzen zur Aufkommensabschätzung)

bei 600 kg/Ew*a 

ca. 2,86 Mio. t/a bei 
450 kg/Ew*a 

bei 300 kg/Ew*a 
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Böden kann auch in Hessen ein erhöhter Deponie-

bedarf insbesondere für Böden und Bauschutt ein-

treten. 

Basierend auf dem am 3. Mai 2017 beschlossenen 

Entwurf der Mantelverordnung rechnet die Bun- 

desregierung mit einer Verschiebung von Stoffströ-

men in der Größenordnung von 10 Mio. t/a bis  

13 Mio. t/a bundesweit. Davon sollen zwischen  

7 Mio. t/a und 10 Mio. t/a Bodenaushub nicht mehr 

verfüllt werden können und zur Deponierung anfal-

len. Dazu kommen ca. 3 Mio. t/a Bauschutt für die 

Deponien. 

Die Mantelverordnung soll zwei Jahre nach Ver-

kündung in Kraft treten. Da für bestehende Geneh-

migungen zu bergbaulichen Verfüllungen ein acht-

jähriger Bestandsschutz vorgesehen ist, entstehen 

mögliche Folgen für die Entsorgungswirtschaft mit 

zeitlicher Verzögerung nach der Verkündung.  

Über das Bruttoinlandsprodukt gerechnet würden 

von 13 Mio. t/a ca. 1,15 Mio. t/a auf das Land Hes-

sen entfallen, die den Deponiedarf nach Ablauf der 

8-jährigen Übergangsfrist zusätzlich erhöhen. Die 

Übergangsfrist wird in Abhängigkeit von der Geset-

zesverkündung frühestens 2030 enden und könnte 

damit noch in den Gültigkeitszeitraum des vorlie-

genden Abfallwirtschaftsplans fallen. 

Für die deponieklassenspezifische Abschätzung 

kann zunächst die mittlere Verteilung im Zeitraum 

2006 bis 2010 (DK 0 27 %, DK I 37 %, DK II 36 %) 

herangezogen werden. Die Verhältnisse bilden die 

tatsächlichen Erfordernisse besser ab als in den 

Folgejahren, in denen die Zahlen auch Effekte von 

Mengenverschiebungen infolge regionaler Kapazi-

tätsengpässe widerspiegeln. Auf DK II-Deponien 

kommen – in nicht bekannter Größenordnung – 

auch Abfälle zur Ablagerung, die die Zuordnungs-

werte der DK I-Deponien erfüllen. Daher ist das 

Aufkommen im Bereich der DK II-Deponien gerin-

ger einzuschätzen. Es wird von einer Verteilung für 

DK 0 30 %, DK I 40 % und DK II 30 % ausgegan-

gen.  

Der resultierende Deponiebedarf in Hessen bezif-

fert sich auf jährlich 478.000 m³ für DK 0, 

599.000 Mio. m³ für DK I und 538.000 m³ für DK II 

(Tabelle 25). Grundlage hierfür ist, dass der aktu-

elle erreichte Umfang hinsichtlich der Recyclingtä-

tigkeit zumindest unverändert fortgeführt bestehen 

bleibt und Wege der sonstigen Verwertung weiter-

hin zur Verfügung stehen. 

Die regionale Verteilung der deponierten Abfall-

mengen variiert seit 2006 nur wenig. Unterschie-

den wird nach den Zuständigkeitsbereichen der 

Regierungspräsidien, wobei aufgrund der verfüg-

baren Datenbasis an dieser Stelle die Deponie-

klassen DK 0 bis DK IV zusammengefasst betrach-

tet werden müssen. 

Der Anteil der auf DK III bzw. DK IV entfallenden 

Mengen ist jedoch begrenzt, sodass die vorlie-

gende Auswertung orientierend herangezogen 

werden kann. Etwa 42 % wurden in den vergange-

nen Jahren auf Deponien in Südhessen deponiert, 

etwa einen gleichen Anteil machte Mittelhessen 

aus (39 %). Auf Nordhessen entfiel mit ca. 19 % 

der geringste Anteil. 

Aufgrund des in Mittelhessen zur Verfügung ste-

henden Deponieraums ist zu vermuten, dass die 

Daten bereits regionale Mengenverschiebungen 

insbesondere von Süd- nach Mittelhessen wider-

spiegeln, deren Umfang nicht näher beziffert wer-

den kann. Hinsichtlich der regionalisierten Bewer-

tung der Entsorgungssituation erfolgt hinsichtlich 

der Deponieklassen jeweils eine gesonderte Ein-

schätzung. 

Die nachstehende Mengenabschätzung orientiert 

sich hinsichtlich der regionalen Verteilung an der 

Bevölkerungsverteilung in Hessen. Der Anteil des 

Verwaltungsbezirks Darmstadt wird mit 60 % an-

gesetzt, auf die Verwaltungsbezirke Gießen und 

Kassel entfallen jeweils 20 %. 

Zusätzlich differenziert wird nach der Abfallart, wo-

bei Abfälle aus thermischen Prozessen (Kapi-

tel 10) und Abfälle aus Abfallbehandlungsanlagen 

(Kapitel 19) separat betrachtet werden. Hinterlegt 

sind abfallartenspezifische Schüttdichten. Für alle 

sonstigen mineralischen Abfälle fußt die regionali-

sierte Abschätzung auf Basis der Bevölkerungsan-

teile der Regierungsbezirke. 

Aus thermischen Abfallbehandlungsanlagen fielen 

2017 ca. 523.000 t Aschen und Schlacken (Kapitel 

19) zur Aufbereitung und Verwertung auf Deponien 

oder in technischen Bauwerken an. Seit Jahren ist 

das Aufkommen in allen Regionen nur geringen  
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Tabelle 25: Abschätzung der zukünftig zur Ablagerung auf Deponien (Beseitigung/ Verwertung) anfallenden 
Abfälle in Hessen bei einem spezifischen Ansatz von 450 kg/Ew*a 

Schwankungen unterworfen. Mit ca. 290.000 t 

stammt ein Großteil aus Südhessen. In nordhessi-

schen Anlagen fielen ca. 230.000 t an, in Mittelhes-

sen lediglich etwa 3.000 t 3. 

Im Wesentlichen erfolgte eine Verwertung mit ca. 

55 % im Deponiebau und ca. 33 % in der Herstel-

lung technischer Bauwerke. Einschließlich sonsti-

ger Verwertungsmaßnahmen lag die landesweite 

Verwertungsquote bei ca. 92 %. Die Beseitigung 

auf Deponien machte einen Anteil von ca. 8 % aus. 

Unter Berücksichtigung der regionalen Entsor-

gungsstrukturen, der geplanten Durchsatzsteige-

rung des MHKW Offenbach sowie der bei der AWS 

Büttelborn entsorgten Mengen werden die zum 

Verbleib auf Deponien (Beseitigung/Deponiebau) 

in Südhessen jährlich auf rund 350.000 t und in 

3 Quelle HMUKLV: „Menge an Rückständen aus hessischen Abfallverbren-
nungsanlagen und deren Entsorgung 2014 bis 2017“. Beantwortung der 
Kleinen Anfrage im Hessischen Landtag KA 20/973) 

Nord-/Mittelhessen auf etwa ca. 30.000 t ge-

schätzt. 

Große Mengen entfallen auf Abfälle aus thermi-

schen Prozessen (Kapitel 10), wobei es sich na-

hezu ausschließlich um Gießereiabfälle (Gruppe 

1002, 1009) handelt. Sie werden zum Teil auf be-

triebseigenen Deponien abgelagert. Die befragten 

Anlagenbetreiber rechnen im Jahr 2031 mit einem 

Aufkommen zwischen ca. 317.000 t und 526.000 t, 

die außerhalb der betriebseigenen Deponien ent-

sorgt werden müssen. Die Gesamtmenge der Ka-

pitel 10-Abfälle stammt zu über 99 % aus Mittel-

hessen. Bei einer Verwertungsquote 2018 von ca. 

67 % erfolgt die Entsorgung zu etwa gleichen Tei-

len in und außerhalb Hessens. 

Hessen 2.860.000 t

1.615.000 m³

Darmstadt Gießen Kassel

Verteilung auf die Deponieklassen 60 % 20 % 20 %

30 % 858.000 t 515.000 t 172.000 t 172.000 t

478.000 m³ 286.000 m³ 96.000 m³ 96.000 m³

DK I - Gesamt 40 % 1.144.000 t

AVV 10 (Mittelwert) 2) 422.000 t 422.000 t

AVV 19 3) 380.000 t 350.000 t 30.000 t

sonstige 342.000 t 205.000 t 68.000 t 68.000 t

Summe 1.144.000 t 555.000 t 490.000 t 98.000 t

599.000 m³ 334.000 m³ 205.000 m³ 60.000 m³

30 % 858.000 t 515.000 t 172.000 t 172.000 t

538.000 m³ 322.000 m³ 108.000 m³ 108.000 m³
DK II

DK I -
untergliedert

DK 0

1) orientierend an der Bevölkerungsverteilung 2) Mittelwert aus Min-/Max-Werten der Erwartungen der Anlagenbetreiber
3) Abschätzung unter Berücksichtigung der regionalspezifischen Entsorgungssituation (Recycling, Verwertung in tech-
    nischen Bauwerken, Deponiebau, Deponierung etc.) und der geplanten Erweiterung des MHKW Offenbach

Abschätzung der zukünftig jährlich zur Ablagerung auf öffentlich zugänglichen 
Deponien (Beseitigung/Verwertung) anfallenden Abfälle in Hessen

Verteilung auf die Regierungsbezirke
 1)
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6.4 Bewertung der Entsorgungssicherheit 

Grundlage der Bewertung der regionalen Entsor-

gungssicherheit sind die voranstehenden Angaben 

zu den verfügbaren Deponievolumina (Tabelle 22) 

sowie die in Tabelle 25 zusammengestellten Er-

gebnisse zur Abschätzung des regionalen Men-

genaufkommens ablagerungsbedürftiger minerali-

scher Abfälle.  

6.4.1 DK 0-Abfälle 

Unbelastete mineralische Abfälle zur Verwertung 

in technischen Bauwerken des Zuordnungswerts 

Z 0 können uneingeschränkt eingebaut werden, 

soweit die Schadstoffgehalte mit denen der regio-

nalen Böden bzw. des Gesteins vergleichbar sind. 

Für Z 1.1- und Z 1.2-Abfälle bestehen Möglichkei-

ten zum eingeschränkten offenen Einbau. Der Ein-

bau von Z 2-Abfällen unterliegt definierten techni-

schen Sicherungsmaßnahmen orientierend an 

dem Schutzgut Grundwasser. 

Neben dem Einsatz in der obertägigen Verfüllung 

sind viele Abfälle prinzipiell auch in technischen 

Bauwerken, wie Lärmschutzwällen bzw. auch im 

Straßen- und Wegebau, verwertbar. Weiterhin 

kommen sie im Deponiebau bzw. in Rekultivie-

rungsmaßnahmen zum Einsatz. Ist der Einsatz bei 

Verwertungsmaßnahmen nicht möglich, muss eine 

Beseitigung auf Deponien ab der Deponieklasse 0 

erfolgen. 

An zwei Standorten befinden sich gemeindliche 

Deponien in Betrieb, welche nicht öffentlich zu-

gänglich sind. Bei der Deponie Gernsheim handelt 

es sich um einen DK 0-Abschnitt, welcher nach Ab-

schluss der Oberflächenabdichtung auf einem 

DK I-Altbestand aufgesetzt wird. Zusätzlich wer-

den an zwei Standorten Z 0-Abfälle zur Profilierung 

angenommen. 

In Summe betrug 2018 das Restvolumen für DK 0-

Abfälle etwa 315.000 m³. Unter Berücksichtigung 

der Einschränkungen bzgl. der Zugänglichkeiten 

bzw. der Abfallspezifikationen reduziert sich das 

zur Verfügung stehende DK 0-Volumen auf ca. 

195.000 m³ bei der Deponie Gernsheim im Land-

kreis Groß-Gerau. Weiterhin bestand im Rahmen 

von Deponiebau- bzw. Rekultivierungsmaßnah-

men an einem Standort ein Bedarf für 26.000 m³ 

(DK 0-Abfälle) sowie 27.500 m³ (Z 0-Abfälle). Wei-

tergehende Planungen sind nicht bekannt. 

Auf der Deponie Kalbach werden etwa 500.000 m³ 

Bodenaushub zur Rekultivierung benötigt, wobei 

die strengeren Anforderungen des Bundesboden-

schutzgesetzes gelten. 

Insgesamt ergibt die Abschätzung einen Deponie-

bedarf in Hessen von jährlich 478.000 m³ für DK 0. 

Die regionalisierte Betrachtung orientiert sich an 

der Bevölkerungsverteilung. Es ergibt sich in Süd-

hessen ein jährliches Ablagerungsaufkommen von 

rund 286.000 m³ sowie in Mittel- und Nordhessen 

jeweils etwa 96.000 m³. 

Die genannten Abfälle können unter Umständen 

auch im Rahmen der sonstigen Verwertung Ver-

wendung finden, wobei die jeweiligen schad-

stoffspezifischen Verwertungsanforderungen so-

wie die regionalen Kapazitäten bzw. der jeweilige 

Umfang von Maßnahmen zu berücksichtigen sind. 

Ebenfalls regionalspezifisch geprägt ist die Ver-

bringung zur sonstigen Verwertung in benachbarte 

Bundesländer wie dem Einsatz in der Haldenrekul-

tivierung in Thüringen. Die Entsorgung erfolgt der-

zeit in vielen Fällen überregional. Sie fußt auf der 

Inkaufnahme zum Teil weiter Transportwege, was 

aus ökologischer Sicht unbefriedigend ist und nicht 

mit den klimapolitischen Zielsetzungen des Landes 

Hessen übereinstimmt. 

Es zeigt sich, dass unter den in Kapitel 6.3 be-

schriebenen Annahmen der zu deponierenden Ab-

fallmengen eine zunehmende Verknappung von 

Deponieraum für die kostengünstige Beseitigung 

auf DK 0-Deponien zu verzeichnen ist. Durch ein 

Ausweichen auf höherwertige Deponien oder in 

andere Bundesländer – verbunden mit weiteren 

Transportwegen – ist die Entsorgungssicherheit 

trotz Bedarf gegeben. Da sich die überregionale 

Verwertung trotz der erforderlichen Transporte oft-

mals günstiger darstellt, besteht eine Unsicherheit 

in Bezug auf die Refinanzierung der erforderlichen 

Investitionen für DK 0-Deponien. 

In Abfallwirtschaftskonzepten haben die öffentlich-

rechtlichen Entsorgungsträger auf Basis der regio-

nalen Bedarfsanalyse die Notwendigkeiten und lo-

kalen Gegebenheiten zur Schaffung von ausrei-

chenden Wiederverwendungs-, Recycling- und 

Beseitigungsmöglichkeiten zu prüfen und ggf. 
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entsprechende Planungen und Projekte in Angriff 

zu nehmen. Seitens des Landes sind hierbei im 

Rahmen der Beseitigung öffentlich zugängliche 

Kapazitäten zu präferieren. Die Zahlen verdeutli-

chen landesweit eine Diskrepanz zwischen Volu-

menbedarf für DK 0-Abfälle und Volumenverfüg-

barkeit auf DK 0-Deponien, welche sich ohne künf-

tige Planung und künftigen Zubau neuer Kapazitä-

ten noch verschärfen wird. 

Der vorliegende Abfallwirtschaftsplan zielt auf die 

Gewährleistung von regionaler Entsorgungssicher-

heit, wobei die Minimierung der Umweltbelastun-

gen im Vordergrund steht, das Augenmerk aber 

auch auf die gebührenrelevante Sicherheit kom-

munaler Vorhaben zu legen ist. Vor diesem Hinter-

grund sind die Bauwirtschaft und die öffentlich-

rechtlichen Entsorgungsträger auch aufgefordert, 

kooperative Lösungen zur Behebung regionaler 

Engpässe zu eruieren. Dazu sollen - entsprechend 

der verbreiteten Praxis in anderen abfallwirtschaft-

lichen Handlungsfeldern – auch gemeinsame Vor-

haben im Rahmen von ÖPP-Modellen geprüft wer-

den. 

6.4.2 DK I-Abfälle 

Sofern Abfälle des Zuordnungswerts Z 3 zu besei-

tigen sind, bedingen sie mindestens die Deponie-

klasse I. Ein Großteil der Abfälle entfällt auf Aschen 

und Schlacken aus der thermischen Abfallverwer-

tung (Kapitel 19) sowie industriespezifische Abfälle 

der Eisen- und Stahlindustrie, wie Gießereisande 

und -formen. 

Aktuell befinden sich zwei betriebseigene DK I-

Deponien sowie die der HIM GmbH in Nieder-Oflei-

den in Betrieb. In Nordhessen standen 2018 bei 

zwei öffentlich zugänglichen Deponien noch ca. 

80.000 m³ für DK I-Abfälle für Deponiebaumaß-

nahmen zur Verfügung, bei einer südhessischen 

Deponie waren dies 117.000 m³. Bei der Deponie 

Wicker werden vornehmlich Verbrennungsrück-

stände aus der Abfallbehandlung angenommen, 

2018 standen noch ca. 342.000 m³ freies Volumen 

zur Verfügung. 

Insgesamt ergibt die Abschätzung ein zukünftiges 

Gesamtaufkommen in Höhe von jährlich ca. 

599.000 m³ für Hessen. Insbesondere aufgrund 

der hohen Mengen an Aschen und Schlacken, des 

hohen Bevölkerungsanteils, aber auch resultierend 

durch die regionalspezifische Verwertungssitua-

tion entfällt der größte Teil auf Südhessen (ca. 

334.000 m³). Begründet durch die Konzentration 

von abfallintensiven Industrien wird der Kapazitäts-

bedarf in Mittelhessen auf etwa 205.000 m³ ge-

schätzt. In Nordhessen beziffert sich dieser auf 

rund 60.000 m³. 

Bezüglich der Bewertung der Entsorgungssicher-

heit ist eine regionalisierte Betrachtung erforder-

lich, die auch abfallartenspezifische Einflüsse be-

rücksichtigt. Landesweit offenbart die Analyse die 

Engpässe bei DK I-Kapazitäten auf öffentlich zu-

gänglichen Deponien. Hierbei bestehen allerdings 

starke regionale Unterschiede. 

In weiten Teilen des Landes ist jedoch schon be-

reits heute eine Unterversorgung mit DK I-Kapa-

zitäten zu konstatieren. Regionale langfristige Ent-

sorgungssicherheit wird ggf. im westlichen Süd-

hessen die Inbetriebnahme eines DK I-Abschnitts 

auf der Deponie Dyckerhoffbruch mit 3,6 Mio. m³ 

gewährleisten. 

Bei Realisierung der Ausbauplanungen bei der De-

ponie Wicker in Südhessen (ca. 3,5 Mio. m³) wäre 

langfristige Entsorgungssicherheit für die Aschen 

und Schlacken aus thermischen Behandlungsanla-

gen – auf den Einzugsbereich begrenzt – gewähr-

leistet worden. Die Rhein-Main-Deponie GmbH 

ging von zusätzlich ca. 20 Jahren aus. Die Ausbau-

planungen wurden zwischenzeitlich gestoppt. 

Selbst bei Umsetzung der Deponierweiterung wä-

ren zwischenzeitliche Engpässe für eine ortsnahe 

und kostengünstige Entsorgung auch für diese Ab-

fälle zu erwarten gewesen. 

Die rein auf die Deponieklasse I begrenzte Bewer-

tung greift allerdings zu kurz. In der Praxis gelan-

gen bestimmte Abfallströme heute schon auf die 

höherklassigen DK II-Abschnitte, deren Volumina 

zur Bewertung der Entsorgungssicherheit nicht au-

ßer Acht gelassen werden dürfen. Doch auch unter 

dieser Betrachtungsweise sind Entsorgungseng-

pässe insbesondere in Süd- und Mittelhessen aus-

zumachen. Für Nordhessen wird, jedoch nur bei 

Realisierung der geplanten Errichtung zusätzlicher 

Deponievolumina, die Situation besser einge-

schätzt. Somit sind vor allem die öffentlich-rechtli-

chen Entsorgungsträger in Süd- und Mittelhessen 

aufgefordert, die Versorgungssituation in ihrem 

Einzugsbereich zu prüfen und bei Bedarf 
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entsprechende Planungen aufzunehmen. Ein ho-

her Stellenwert kann dabei der Errichtung von DK 

I-Volumina auf DK II-Deponiekörpern zukommen. 

Viele Deponiebetreiber haben auf die absehbar 

knapper werdenden Ablagerungskapazitäten rea-

giert und Planungen zur Deponieerweiterung bzw. 

den Ausbau neuer Abschnitte aufgenommen. Er-

richtet werden sollen Abschnitte gemäß der Depo-

nieklasse II, wobei diese explizit auch die regionale 

Entsorgungssicherheit für DK I-Abfälle gewährleis-

ten sollen. Nach eingehender Abwägung der Wirt-

schaftlichkeit haben sich Deponiebetreiber gegen 

den Bau von DK I-Abschnitten entschieden. 

Erfolgt eine Gesamtbetrachtung für DK I und DK II 

hinsichtlich des abgeschätzten Mengenaufkom-

mens und der Aufnahmekapazitäten auf DK I und 

DK II-Deponien ergäbe sich rechnerisch eine lan-

desweite Restlaufzeit von 17,9 Jahren. Vorausset-

zung ist dabei, dass alle geplanten Projekte bezüg-

lich des Ausbaus an DK I und DK II-Volumina rea-

lisiert werden. Die bestehenden starken regionalen 

Unterschiede sind allerdings auch in dieser Be-

trachtung auszumachen. Seitens des Landes Hes-

sen wird die Ablagerung von DK I-Abfällen auf hö-

herklassigen Deponieabschnitten ausdrücklich 

nicht als dauerhafte Lösung regionaler Engpässe 

angesehen. 

Die Bewirtschaftungsplanung Salz und das Maß-

nahmenprogramm Salz der Flussgebietsgemein-

schaft Weser sehen für die hessischen Kalihalden 

eine Abdeckung vor. In Abhängigkeit der noch 

durchzuführenden bergrechtlichen Betriebsplan-

verfahren könnten die hessischen Kalihalden Ver-

wertungskapazitäten insbesondere für gering be-

lastete mineralische Abfälle bieten. 

6.4.3 DK II-Abfälle 

Höher belastete mineralische Abfälle setzen für die 

Beseitigung die Ausführung gemäß der Deponie-

klasse II voraus.  

Landesweit betrug das Restvolumen 2018 bei 15 

DK II-Deponien ca. 5,1 Mio. m³. Zahlreiche Depo-

niebetreiber verfolgen Planungen zur Inbetrieb-

nahme neuer Abschnitte. Am weitesten gediehen 

sind die Vorhaben bei der Deponie Kirschenplan-

tage, bei der die Baumaßnahmen bereits aufge-

nommen wurden. Gemäß den Planungen der 

Deponiebetreiber ist die Schaffung von ca. 8,3 Mio. 

m³ bis 2027 beabsichtigt. Die zeitliche und techni-

sche Umsetzbarkeit ist dabei von den Randbedin-

gungen der verschiedenen Projekte abhängig. Pla-

nungen im Umfang von etwa 4,5 Mio. m³ entfallen 

auf Südhessen und ca. 2,4 Mio. m³ auf Nordhes-

sen. Infolgedessen wird in bestimmten Regionen 

langfristige Entsorgungssituation sichergestellt. 

Nach Angaben von Deponiebetreibern erstreckt 

sich dies auf Zeiträume bis zu 33 Jahren.  

Anders stellt sich dies für den südlichen und östli-

chen Teil Südhessens und für Mittelhessen dar. 

Nur die Deponie Aßlar verfügt noch über ausrei-

chende Aufnahmekapazitäten. Planungen zur 

Schaffung neuer Volumina auf öffentlich zugängli-

chen Deponien sind in Mittelhessen derzeit noch 

nicht aufgenommen worden. 

Landesweit beläuft sich die Restlaufzeit der Depo-

nien für DK II-Abfälle auf ca. 9,5 Jahre ab 01.01.2019. 

Unter Einbeziehung der geplanten Volumina er-

höht sich diese auf ca. 25 Jahre ab dem genannten 

Stichtag.  

Die Situationsanalyse zeigt, dass auch für die De-

ponieklasse II große regionale Unterschiede vorlie-

gen. Während Entsorgungssicherheit in einigen 

Regionen langfristig gesichert ist, ist für die übrigen 

Landesteile ein Bedarf nach der Schaffung neuer 

Volumina zu konstatieren. Die öffentlich-rechtli-

chen Entsorgungsträger werden aufgefordert dies 

für ihren Einzugsbereich zu prüfen und ggf. ent-

sprechende Planungen zu starten. 

6.4.4 Fazit 

Die Entsorgung erfolgt derzeit in vielen Fällen 

überregional und fußt auf der Inkaufnahme zum 

Teil weiter Transportwege. Der resultierende 

Transportaufwand stellt vor dem Hintergrund der 

klimapolitischen Zielsetzungen des Landes Hes-

sen eine unbefriedigende Situation dar und ist nicht 

mit den klimapolitischen Zielsetzungen des Landes 

Hessen kompatibel. 

Die Situationsanalyse zur Bewertung der Entsor-

gungssicherheit zeigt relevante Unterschiede hin-

sichtlich der abfallartenspezifischen Entsorgungs-

kapazitäten sowie eine große Regionalität.  
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Landesweit ist die Entsorgungssituation für gering 

belasteten Bodenaushub und Bauschutt ange-

spannt. Insbesondere fehlen Kapazitäten bei DK 0-

Deponien. Aber auch bei DK I-Deponien ist in vie-

len Regionen eine Unterversorgung festzustellen. 

Einige Deponiebetreiber haben bereits hierauf rea-

giert und Planungen zur Schaffung neuen Depo-

nievolumens aufgenommen. Überwiegend werden 

DK II-Abschnitte errichtet, welche explizit auch die 

Entsorgung von DK I-Abfällen sicherstellen sollen. 

Insgesamt stellt sich die Versorgung mit DK II-

Volumina am vorteilhaftesten dar, die landesweite 

Restlaufzeit beträgt ca. 9,5 Jahre bzw. unter Ein-

beziehung der geplanten Volumina ca. 25 Jahre 

(ab 2019). Nur unter Berücksichtigung der vorge-

sehenen Planungen besteht grundsätzliche Ent-

sorgungssicherheit im Betrachtungszeitraum. 

Verantwortlich für die Schaffung von Beseitigungs-

kapazitäten für mineralische Abfälle sind gemäß 

§ 20 Abs. 1 KrWG die öffentlich-rechtlichen Ent-

sorgungsträger. Sie haben eigenverantwortlich im 

Rahmen der Daseinsvorsorge für einen bestehen-

den Bedarf an Ablagerungsvolumen für Beseiti-

gungsabfälle Deponiekapazitäten zu schaffen oder 

durch vertragliche Vereinbarungen bereitzuhalten. 

Aufgrund der regionalen Unterversorgung mit öf-

fentlich zugänglichem Deponieraum sind sie auf-

gefordert, Bedarfsprognosen für ihren Einzugsbe-

reich zu erstellen und ggf. entsprechende Planun-

gen aufzunehmen. Die größte Dringlichkeit wird im 

Bereich der Entsorgung von unbelastetem bzw. 

gering belastetem Bodenaushub und Bauschutt 

gesehen. Da sich die überregionale Verwertung 

trotz der erforderlichen Transporte jedoch oftmals 

günstiger darstellt, besteht eine Unsicherheit in Be-

zug auf die Refinanzierung der erforderlichen In-

vestitionen für DK 0-Deponien. 

Begleitend wird dem kommunalen Handeln zur 

Förderung der verstärkten Marktdurchdringung mit 

Recyclingbaustoffen eine besondere Rolle zuge-

messen. Die Kommunen sollen die im Rahmen ih-

res Zuständigkeitsbereichs – insbesondere im 

Rahmen der Ausschreibung und der Vergabe von 

Baumaßnahmen – bestehenden Möglichkeiten 

verstärkt nutzen. 

Im Zuge von Baumaßnahmen fallen mineralische 

Massenabfälle an. Möglichkeiten zur Vermeidung 

existieren dabei nur im Rahmen einer an der Kreis-

laufwirtschaft orientierenden Planung und 

Umsetzung von Baumaßnahmen. Um die zu besei-

tigenden Massen möglichst gering zu halten, sind 

alle Akteure gehalten sämtliche Möglichkeiten zur 

Verwertung qualitativ geeigneter Fraktion zu nut-

zen. Wirksam ist dabei u. a. die konsequente Um-

setzung eines kontrollierten Rückbaus und die se-

parate Erfassung werthaltiger Abfallstoffe, insbe-

sondere im Bereich des Gebäuderückbaus. Grund-

sätzlich gilt dies für alle Abfälle, auch die in großen 

Mengen anfallenden Erd- und Bodenaushubmas-

sen sowie die Rückstände aus der Abfallverbren-

nung. 

Am Beispiel des gestoppten Planungsprozesses 

der Rhein-Main-Deponie GmbH am Standort Wi-

cker zeigt sich ein Dilemma der öffentlich-rechtli-

chen Entsorgungsträger. Es verdeutlicht die vielfäl-

tigen Herausforderungen, die mit der Schaffung 

von Ablagerungsvolumen verbunden sein können. 

Die öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger sind 

in der Pflicht, ihrer gesetzlichen Aufgabe zur Ge-

währleistung von Entsorgungssicherheit nachzu-

kommen und entsprechende mittel- und langfris-

tige Planungen aufzunehmen. Dabei werden sei-

tens des Landes Hessen regionale Verbundlösun-

gen favorisiert. Dies folgt aus dem Umstand einer 

begrenzten Anzahl an Deponien, die über Ausbau-

potenziale verfügen. Aus der kommunalen Koope-

ration resultieren notwendige regionale Trans-

porte. Ein dichteres Netz an Deponiekapazitäten 

würde zu einer Verminderung des derzeitigen 

Transportaufkommens führen. Damit verbunden 

ist eine Reduzierung der transportbedingten Emis-

sionen. Somit wird auch ein Beitrag geleistet, die 

Abfallwirtschaft in Hessen ökologischer und nach-

haltiger zu machen. 

Aufgrund der festzustellenden schwierigen Um-

setzbarkeit von entsprechenden Planungen sind 

die öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger auf-

gefordert, auch alternative Wege zu prüfen. Dazu 

zählen Kooperationsmodelle mit der Privatwirt-

schaft. Diese können insbesondere die Refinanzie-

rung sicherstellen und ökonomische Risiken mini-

mieren. 

Da mineralische Abfallmassen nur in begrenztem 

Maße vermieden werden können und sich nicht in 

Gänze für eine Verwertung eignen, sind alle Ak-

teure abschließend aufgefordert, die notwendigen 

Maßnahmen auf Basis von Bedarfsprüfungen 
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einzuleiten und umzusetzen. Gerade private Bau-

maßnahmen und Infrastrukturprojekte sind Teil des 

Gemeinwohls. Daher werden neben den handeln-

den Akteuren auch die Betroffenen, Bürgerinnen 

und Bürger und sonstige am Planungsprozess zu 

Beteiligende aufgerufen, an den Prozessen kon-

struktiv und solidarisch mitzuwirken, damit die öf-

fentlich-rechtlichen Entsorgungsträger ihrem ge-

setzlichen Auftrag nachkommen können. 

Das Land wird die notwendigen Planungsprozesse 

mit dem Ziel begleiten, auch über den aktuellen 

Betrachtungszeitraum hinaus die Entsorgung ins-

besondere mineralischer Abfälle in Hessen sicher-

zustellen. Zum einen wird sich das Land in entspre-

chende Gesprächskreise mit öffentlich-rechtlichen 

Entsorgungsträgern und der Wirtschaft sowie der 

Öffentlichkeit einbringen. Zum anderen ist zu-

nächst vorgesehen, in einem Gutachten untersu-

chen zu lassen, wie die erforderlichen Deponieka-

pazitäten geschaffen werden können, wobei unter 

Berücksichtigung der Verwertungsmöglichkeiten 

und -perspektiven in Hessen untersucht werden 

wird, ob bestehende Deponiestandorte vollständig 

ausgeschöpft sind, erweitert werden können, aber 

auch ob und wo in Hessen geeignete Flächen für 

eine Ausweisung als Deponiestandort in Frage 

kommen.  

Darüber hinaus setzt sich das Land u.a. im Rah-

men der Umweltallianz Hessen für eine dauerhafte 

Steigerung des Einsatzes von Recycling-Baustof-

fen zur Etablierung als reguläre und zu Primärroh-

stoffen gleichwertige Verwertungsoption im Sinne 

einer nachhaltigen und qualitätsgesicherten Kreis-

laufwirtschaft ein. 
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Datenprofile und Rahmenbedingun-
gen der hessischen öffentlich-rechtli-
chen Entsorgungsträger 

Die nachfolgend im Anhang 1 dargestellten Daten-

profile der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger 

zum Abfallwirtschaftsplan stellen die abfallwirt-

schaftliche Situation der öffentlich-rechtlichen Ent-

sorgungsträger in Hessen in einem standardisier-

ten Profil dar. 

Abfallbilanz und Abfallmengenprognose 

Zuerst wird das Abfall- und Wertstoffaufkommen 

auf der Datenbasis der Abfallbilanz 2018 mit dem 

absoluten und spezifischen Aufkommen je Einwoh-

ner und Jahr dargestellt. Zur Sicherstellung der Da-

tenkompatibilität werden im Abfallwirtschaftsplan 

Hessen ausschließlich die veröffentlichten Daten 

der Abfallbilanz zugrunde gelegt. Nachträgliche 

Änderungswünsche der Bilanzdaten blieben des-

halb unberücksichtigt.  

Das Abfall- und Wertstoffaufkommen wird nach 

Siedlungsabfällen aus Haushalten und Kleinge-

werbe sowie Siedlungsabfällen aus Gewerbe un-

terschieden. Hausmüllähnlicher Gewerbeabfall, 

produktionsspezifische Abfälle, gemischte Bau- 

und Abbruchabfälle sowie Markt- und Straßenrei-

nigungsabfälle werden – entsprechend der Grup-

pierung der Abfallbilanz – als Gewerbeabfälle zu-

sammengefasst. Darüber hinaus werden darunter 

auch Bauschutt und Bodenaushub dargestellt. In 

Einzelfällen wurden erklärende Ergänzungen zur 

Abfallbilanz 2018 dargestellt (mit * markiert). 

Die prognostizierten Abfall- und Wertstoffmengen 

für 2021, 2026 und 2031 werden auf Basis der Aus-

führungen von Kapitel 4.3.2 und 4.3.3 auf der 

Grundlage eines einheitlichen zielwertorientierten 

Prognosemodells differenziert nach Clustern dar-

gestellt. Hier ist zu berücksichtigen, dass das ver-

änderte Mengenverhältnis von grafischen Papier 

und Verpackungspapier in der Ableitung der Ziel-

werte bereits eingearbeitet wurde. Auf eine Prog-

nose der Mengen für Bauschutt und Bodenaushub 

wird an dieser Stelle verzichtet, da diese Betrach-

tung landesweit erfolgt ist (siehe Kapitel 6). Auf-

grund dieser Tatsache, spiegelt die dargestellte 

Gesamtsumme für 2021, 2026 und 2031 lediglich 

die Summe aus den Siedlungsabfälle aus Haushal-

ten und Kleingewerbe sowie Gewerbeabfällen 

ohne die mineralischen Bau- und Abbruchabfälle 

wider. 

Abbildung Benchmark 

Die Abbildung zeigt die spezifischen Abfall- und 

Wertstoffmengen des öffentlich-rechtlichen Entsor-

gungsträgers im landesweiten Vergleich (Bench-

mark). Hierbei wird jeweils der spezifische Wert in 

Hessen (Durchschnittswert) als 100%-Linie ge-

setzt. Der dargestellte Punkt verdeutlicht für jede 

Abfallart die prozentuale Abweichung des jeweili-

gen öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers von 

diesem Wert. Hierbei symbolisiert ein roter Punkt 

eine negative Abweichung (mehr Restmüll bzw. 

weniger Wertstoffe als der Wert in Hessen); ein 

grüner Punkt bedeutet eine positive Abweichung 

(weniger Restabfall bzw. mehr Wertstoffe als der 

Wert in Hessen). 

Durch die separate Darstellung der Bioabfälle aus 

der Biotonne und der Garten- und Parkabfälle 

bleibt ein benchmarking der gesamten Bioabfälle 

(Biotonne und Garten- und Parkabfälle) unberück-

sichtigt. 

Abfallkonzepte und geplante Maßnahmen 

Abschließend werden die wichtigsten Abfallkon-

zeptionen und geplanten Maßnahmen des öffent-

lich-rechtlichen Entsorgungsträgers dargestellt. 

Die Angaben basieren auf den Angaben der öffent-

lich-rechtlichen Entsorgungsträger. Hierbei wird 

differenziert nach den Bereichen Abfallvermei-

dung / Vorbereitung zur Wiederverwendung, Re-

cycling, sonstige Verwertung sowie Beseiti-

gung / Verwertung mineralischer Abfälle. 
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Datenprofil zum AWP Hessen - Stadt Darmstadt 

Abfallkonzepte und geplante Maßnahmen 
Abfallvermeidung / Vorbereitung zur Wiederverwendung: Der Schwerpunkt zur Förderung der Abfallvermeidung wird auf 
die Bebauungsstruktur der Mehrfamilien- und Hochhäuser gelegt. Adressiert werden sowohl die Bewohner als auch die 
Wohnungsbaugesellschaften und die Wohnungswirtschaft mit speziellen Beratungsangeboten und unterstützenden Leistun-
gen seitens der Stadt. Des Weiteren wird an der Erstellung von Informationsbroschüren für Gewerbetreibende gearbeitet. 
Die aktive Förderung des Zero-Waste-Konzepts sowie des Unverpackt-Gedankens wird vorangetrieben. Die EAD betreibt 
eine Kooperation mit einem gemeinnützigen Gebrauchtwarenhaus. Eine permanente Aktualisierung des Internetauftritts mit 
Konzentration auf Vermeidung und Verwertung von Abfällen wird angestrebt.

Recycling: Nach Abschluss der Überprüfung wurde von einer zukünftigen Vergärung der Abfälle aus Biotonnen abgesehen. 
Sowohl die Ausweitung der Grüngutsammlung über die Schaffung von neuen Annahme-/Sammelstellen als auch die Abtren-
nung einer holzigen Brennstofffraktion aus dem Grüngut befinden sich in Planung. Eine Karbonisierungsanlage befindet sich 
derzeit in Planung und soll bald errichtet werden. Die Einführung einer flächendeckenden kommunalen Wertstofftonne ist 
abgeschlossen.

Sonstige Verwertung: Die Restabfälle werden im MHKW Darmstadt energetisch verwertet, welches Eigentum des Zweck-
verbandes Abfallverwertung Südhessen (ZAS) ist. Mitglieder sind die Wissenschaftsstadt Darmstadt, der Landkreis Darm-
stadt-Dieburg sowie der Müllabfuhr Zweckverband Odenwald. Die HEAG Südhessische Energie AG (HSE) ist im Auftrag 
des ZAS der Betreiber des MHKW und nimmt die Aufgaben der Geschäftsführung und kaufmännischen Abwicklung wahr. 
Der ZAS wird durch die Kooperationspartner der Landkreise Groß-Gerau und Bergstraße ergänzt. 

Beseitigung / Verwertung mineralischer Abfälle: Mit dem Landkreis Groß-Gerau (Riedwerke/Abfall-Wirtschaftszentrum 
Südhessen GmbH) sowie den Entsorgungsbetrieben der Landeshauptstadt Wiesbaden (ELW) bestehen Vereinbarungen 
zur Nutzung der Deponien Büttelborn und Dyckerhoffbruch (DK II) Des Weiteren wird auch der Deponiepark Flörsheim-Wi-
cker (DK 0 und DK I) genutzt. Es wird Bedarf zur Schaffung weiterer Kapazitäten gesehen (DK 0, DK I, DK II). 

Abfallbilanz und 
Abfallmengenprognose 

2018 2021 2026 2031
Aufkom-

men 
[t] 

Aufkom-
men 

[kg/Ew*a] 

Aufkom-
men 

[t]

Aufkom-
men 

[t] 

Aufkom-
men 

[t] 

Siedlungsabfälle aus Haushalten und Kleingewerbe Prognosedaten auf 100 gerundet 

Hausmüll 25.900 162,7 26.200 26.400 26.300 

Sperrmüll 5.284 33,2 5.100 4.800 4.400 

Abfälle aus der Biotonne 11.267 70,8 12.300 14.100 15.800 

Garten- und Parkabfälle 2.990 18,8 3.900 5.400 7.000 

Verpackungsabfälle 9.183 57,7 11.600 13.200 14.700 

Grafische Papiere 8.997 56,5 7.800 8.100 8.300 

Sonstige verwertbare Abfälle 1.490 9 1.900 2.700 3.500 

Elektroaltgeräte 1.010 6,3 1.200 1.500 1.800 

Siedlungsabfälle aus Gewerbe 

Gewerbeabfälle 29.327 28.900 27.000 26.500 

Bauschutt / Bodenaushub 8.423 Landesweite Betrachtung 

Summe Haushalte / Kleingewerbe 66.121 415,0 70.000 76.200 81.800 

Summe Gewerbe 37.750 28.900 27.000 26.500 

Gesamtsumme 103.871  98.900 103.200 108.300 
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Datenprofil zum AWP Hessen - Stadt Frankfurt am Main 

Abfallkonzepte und geplante Maßnahmen 
Abfallvermeidung / Vorbereitung zur Wiederverwendung: Viele bereits vorhandenen/eingeführte Maßnahmen/Projekte 
werden weiterentwickelt (MainBecher, Einweggeschirrverbot bei Veranstaltungen, cleanffm, Unverpackt-Läden, Foodsharing 
etc.). Durch 8 Repair-Cafes, Märkte und ein Second-Hand-Warenhaus (Möbel, Hausrat und Kleidung) sowie Reparaturwerk-
stätten werden immer mehr Gebrauchsgegenstände erneut genutzt. 

Recycling: Die Bioabfälle werden seit 1999 flächendeckend gesammelt. Die gesammelten Mengen werden durch den be-
auftragten Dritten (RMB Rhein-Main Biokompost GmbH) in einer Kompostierungsanlage mit Vergärungsanlage im Stadtge-
biet verwertet. Ab dem Jahr 2021 ist geplant, eine stadtweite Grünschnittsammlung im Frühjahr und Herbst einzuführen. 

Sonstige Verwertung: Die Stadt Frankfurt ist Gesellschafter der Rhein-Main Abfall GmbH (RMA). Die Restabfälle werden 
im MHKW Frankfurt (MHKW Frankfurt am Main GmbH) und im MHKW Offenbach (EVO AG) energetisch verwertet. 

Beseitigung / Verwertung mineralischer Abfälle: Zwischen der RMA GmbH und den Entsorgungsbetrieben der Landes-
hauptstadt Wiesbaden (ELW) existiert ein Kooperationsvertrag zur Restabfallbehandlung, der bis zum 23. Dezember 2023 
Gültigkeit hat. Insgesamt stand der RMA GmbH bis 2018 eine Deponiekapazität von 1.227.313 t auf der Deponie Dyckerhoff 
zur Verfügung. Für die Jahre 2019 bis 2023 hat die RMA GmbH ein jährliches Kontingent für Abfälle der Deponieklasse DK 
II von 23.520 t/a. Brennbare Abfälle der Stadt Wiesbaden werden in den von der RMA GmbH genutzten MHKW mitver-
brannt. Das Kontingent beläuft sich auf 20.000 t/a für die Vertragsrestlaufzeit. 

Abfallbilanz und 
Abfallmengenprognose 

2018 2021 2026 2031
Aufkom-

men 
[t] 

Aufkom-
men 

[kg/Ew*a] 

Aufkom-
men 

[t]

Aufkom-
men 

[t] 

Aufkom-
men 

[t] 

Siedlungsabfälle aus Haushalten und Kleingewerbe Prognosedaten auf 100 gerundet 

Hausmüll 159.097 211,3 152.800 140.500 124.900 

Sperrmüll 12.024 16,0 12.400 12.900 13.300 

Abfälle aus der Biotonne 23.614 31,4 34.800 54.600 74.900 

Garten- und Parkabfälle 4.703 6,2 10.900 21.900 33.300 

Verpackungsabfälle 31.454 41,8 45.300 57.600 69.900 

Grafische Papiere 34.019 45,2 30.000 34.700 39.100 

Sonstige verwertbare Abfälle 15.316 20,3 15.800 16.500 16.900 

Elektroaltgeräte 2.749 3,6 4.000 6.100 8.300 

Siedlungsabfälle aus Gewerbe 

Gewerbeabfälle 2.044 2.000 1.900 1.800 

Bauschutt / Bodenaushub 3.072 Landesweite Betrachtung 

Summe Haushalte / Kleingewerbe 282.976 375,8 306.000 344.800 380.600 

Summe Gewerbe 5.116 2.000 1.900 1.800 

Gesamtsumme 288.092  308.000 346.700 382.400 
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Datenprofil zum AWP Hessen - Stadt Offenbach 

Abfallkonzepte und geplante Maßnahmen 
Abfallvermeidung / Vorbereitung zur Wiederverwendung: Viele bereits vorhandenen/eingeführte Maßnahmen/Projekte 
werden weiterentwickelt (Initiative Plastikfrei, Bürgerdialoge und Veranstaltungen an Schulen und Kindertagesstätten, Un-
verpackt-Läden, Sensibilisierung per Werbung etc.). Durch Repair-Cafes, Litteringkampagnen sowie Reparaturwerkstätten 
werden immer mehr Gebrauchsgegenstände erneut genutzt. 

Recycling: Die Bioabfälle werden seit April 2014 flächendeckend gesammelt. Die gesammelten Mengen werden in einer 
regionalen Bioabfallvergärungsanlage im Deponiepark Brandholz im Hochtaunuskreis verwertet. 

Sonstige Verwertung: Die Stadt Offenbach ist Gesellschafter der Rhein-Main Abfall GmbH (RMA). Die Restabfälle werden 
im MHKW Offenbach (EVO AG) und im MHKW Frankfurt (MHKW Frankfurt am Main GmbH) energetisch verwertet. Die 
RMA GmbH übernimmt ebenfalls die Organisation verwertbarer Anteile der aus der u. g. Schadstoffsammlung. 

Beseitigung / Verwertung mineralischer Abfälle: Zwischen der RMA GmbH und den Entsorgungsbetrieben der Landes-
hauptstadt Wiesbaden (ELW) existiert ein Kooperationsvertrag, der bis zum 23. Dezember 2023 Gültigkeit hat. Insgesamt 
stand der RMA GmbH bis 2018 eine Deponiekapazität von 1.227.313 t auf der Deponie Dyckerhoff zur Verfügung. Für die 
Jahre 2019 bis 2023 hat die RMA GmbH ein jährliches Kontingent für Abfälle der Deponieklasse DK II von 23.520 t/a. 
Brennbare Abfälle der Stadt Wiesbaden werden in den von der RMA GmbH genutzten MHKW mitverbrannt. Das Kontingent 
beläuft sich auf 20.000 t/a für die Vertragsrestlaufzeit. Die RMA GmbH ist für die Organisation und Entsorgung der im Rah-
men der Schadstoffsammlung erfassten Schadstoffe zuständig. 

Abfallbilanz und 
Abfallmengenprognose 

2018 2021 2026 2031
Aufkom-

men 
[t] 

Aufkom-
men 

[kg/Ew*a] 

Aufkom-
men 

[t]

Aufkom-
men 

[t] 

Aufkom-
men 

[t] 

Siedlungsabfälle aus Haushalten und Kleingewerbe Prognosedaten auf 100 gerundet 

Hausmüll 22.962 178,4 22.800 22.300 21.200 

Sperrmüll 3.151 24,5 3.200 3.400 3.500 

Abfälle aus der Biotonne 3.627 28,2 5.600 9.200 12.700 

Garten- und Parkabfälle 2.535 19,7 3.200 4.500 5.700 

Verpackungsabfälle 5.477 42,5 7.800 9.900 11.900 

Grafische Papiere 7.254 56,3 6.300 6.600 6.700 

Sonstige verwertbare Abfälle 1.330 10,3 1.700 2.300 2.800 

Elektroaltgeräte 872 6,8 1.000 1.200 1.400 

Siedlungsabfälle aus Gewerbe 

Gewerbeabfälle 5 0 0 0 

Bauschutt / Bodenaushub 2.370 Landesweite Betrachtung 

Summe Haushalte / Kleingewerbe 47.208 366,7 51.600 59.400 65.900 

Summe Gewerbe 2.375    0    0    0 

Gesamtsumme 49.583  51.600 59.400 65.900 
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Datenprofil zum AWP Hessen - Stadt Wiesbaden 

* Abfallaufkommen lt. Abfallbilanz incl. Abfall-/Wertstoffmengen der US-Armee, ohne Berücksichtigung der nicht meldepflichtigen Einwohner bei der spezifischen Betrachtung 

Abfallkonzepte und geplante Maßnahmen 
Abfallvermeidung / Vorbereitung zur Wiederverwendung: Nächste Maßnahmen zur Förderung der Abfallvermeidung 
sind die Beteiligung an Aktionen zur Förderung von Mehrwegbechern (Coffee to go), Aktion „BecherBonus“ des HMUKLV, 
welche die bereits bestehenden Angebote und Maßnahmen der Stadt ergänzen. Weitere Konzepte zur Abfallvermeidung 
sollen nach Beschluss der politischen Gremien entwickelt und umgesetzt werden. Eine Einführung eines Identsystems für 
die Restabfälle ist nicht geplant. Lediglich für die Papierkorbleerung ist ein Identsystem vorhanden, um die Leerungsinter-
valle überprüfen zu können. 

Recycling: Hinsichtlich der Erfassung von Bioabfällen sind Maßnahmen zur Steigerung der Miterfassung von häuslichen 
Nahrungs- und Küchenabfällen über die Biotonne in Planung. Im Bereich der weiteren Wertstoffe ist die Einführung einer 
Wertstofftonne abgeschlossen. Über die Wertstofftonne werden Verpackungen und stoffgleiche Nichtverpackungen erfasst. 

Sonstige Verwertung: Der Haus- und Sperrmüll wird über verschiedene MHKW im Raum Frankfurt/Wiesbaden energetisch 
verwertet. Zwischen den Entsorgungsbetrieben der Landeshauptstadt Wiesbaden (ELW) und der RMA GmbH existiert ein 
Kooperationsvertrag zur Restabfallbehandlung, der bis zum 31.12.2023 Gültigkeit hat. Dieser sieht für die ELW eine Kontin-
gentmenge zur energetischen Verwertung in den von der RMA GmbH genutzten MHKW in Höhe von 20.000 t/a für die Rest-
laufzeit des Vertrages vor. Im Gegenzug werden die ablagerungsfähigen Abfälle der Gesellschafter der RMA GmbH auf der 
Deponie Dyckerhoffbruch angenommen. Das Kontingent beläuft sich auf 23.000 t/a. Zusätzlich wurde nach Ausschreibung 
ab dem 01.01.2019 ein Vertrag mit Laufzeit bis 31.12.2033 mit der Firma Knettenbrech & Gurdulic GmbH zur Abnahme von 
50.000 t/a (ab dem 01.01.2024 70.000 t/a) geschlossen. 

Beseitigung / Verwertung mineralischer Abfälle: Für ablagerungsfähige Abfälle aus dem Stadtgebiet steht die Deponie 
Dyckerhoffbruch nach Genehmigung der beantragten Erweiterungen mit langfristiger Laufzeit zur Verfügung. 

Abfallbilanz und 
Abfallmengenprognose 

2018 2021 2026 2031
Aufkom-

men 
[t] 

Aufkom-
men 

[kg/Ew*a] 

Aufkom-
men 

[t]

Aufkom-
men 

[t] 

Aufkom-
men 

[t] 

Siedlungsabfälle aus Haushalten und Kleingewerbe * Prognosedaten auf 100 gerundet 

Hausmüll 62.961 226,2 58.600 51.100 43.100 

Sperrmüll 10.158 36,5 9.500 8.400 7.200 

Abfälle aus der Biotonne 17.415 62,6 19.400 22.600 25.900 

Garten- und Parkabfälle 4.705 16,9 6.200 8.900 11.500 

Verpackungsabfälle 17.681 63,5 21.100 22.700 24.100 

Grafische Papiere 18.781 67,5 16.400 16.700 16.800 

Sonstige verwertbare Abfälle 5.662 20,3 5.700 5.700 5.700 

Elektroaltgeräte 2.093 7,5 2.300 2.600 2.900 

Siedlungsabfälle aus Gewerbe 

Gewerbeabfälle 29.294 28.900 27.000 26.400 

Bauschutt / Bodenaushub (incl. Rost- und Kesselaschen) 130.773 Landesweite Betrachtung 

Summe Haushalte / Kleingewerbe 139.456 501,0 139.200 138.700 137.200 

Summe Gewerbe 160.067 28.900 27.000 26.400 

Gesamtsumme 299.523  168.100 165.700 163.600 
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Datenprofil zum AWP Hessen - Landkreis Bergstraße 

Abfallkonzepte und geplante Maßnahmen 
Abfallvermeidung / Vorbereitung zur Wiederverwendung: Neben den bereits bestehenden Angeboten und Maßnahmen 
wird die Intensivierung von Maßnahmen zur Förderung der Abfallvermeidung mittels Erarbeitung eines Kommunikationskon-
zepts für das gesamte Unternehmen sowie die stetige Ausweitung der Öffentlichkeitsarbeit vorangetrieben. Zudem werden 
der Aufbau eines Bildungsangebots für Kindergärten und Grundschulen sowie Kooperationen mit verschiedenen Bildungs-
einrichtungen angestrebt. 

Recycling: Die Umsetzung der Vergärung von Bioabfällen aus der Biotonne wurde abgeschlossen. Die Ausweitung der 
Sammlung von Garten- und Parkabfällen ist mit der Schaffung neuer Annahme-/Sammelstellen in Planung. Im Bereich der 
weiteren Wertstoffe wird die Ausweitung der Erfassung auf Wertstoffhöfen geplant. Durch bauliche Erweiterungen und Mo-
dernisierungen bestehender Wertstoffhöfe soll eine Verbesserung und Erweiterung der angebotenen Leistungen erreicht 
werden. 

Sonstige Verwertung: Der Landkreis Bergstraße ist Kooperationspartner des Zweckverbandes Abfallverwertung Südhes-
sen (ZAS). Die Hausabfälle werden in den MHKW Mannheim und Darmstadt energetisch verwertet. Die Laufzeit der Ver-
träge endet 2022 und 2025. Bestehende Verträge verfügen teilweise über Verlängerungsoptionen die über den 12-Jahres-
zeitraum hinausgehen, vorher endende Verträge werden neu ausgeschrieben. Die Errichtung eigener Verbrennungskapazi-
täten ist nicht geplant. Die Sperrmüllmengen werden von der Firma Meinhardt Städtereinigung energetisch verwertet. 

Beseitigung / Verwertung mineralischer Abfälle: Die ablagerungsfähigen Abfälle werden auf der Deponie Büttelborn und 
anderen Deponien (Rechenbachtal DK II) außerhalb Hessens beseitigt. 

Abfallbilanz und 
Abfallmengenprognose 

2018 2021 2026 2031
Aufkom-

men 
[t] 

Aufkom-
men 

[kg/Ew*a] 

Aufkom-
men 

[t]

Aufkom-
men 

[t] 

Aufkom-
men 

[t] 

Siedlungsabfälle aus Haushalten und Kleingewerbe Prognosedaten auf 100 gerundet 

Hausmüll 31.183 115,6 31.300 31.500 31.400 

Sperrmüll 7.994 29,6 7.700 7.300 6.800 

Abfälle aus der Biotonne 28.186 104,5 28.700 29.400 29.900 

Garten- und Parkabfälle 18.476 68,5 18.600 18.700 18.600 

Verpackungsabfälle 19.061 70,7 21.900 22.400 22.800 

Grafische Papiere 15.077 55,9 13.100 13.800 14.400 

Sonstige verwertbare Abfälle 7.534 27,9 8.200 8.200 8.200 

Elektroaltgeräte 2.344 8,7 2.400 2.600 2.700 

Siedlungsabfälle aus Gewerbe 

Gewerbeabfälle 13.371 13.200 12.300 12.100 

Bauschutt / Bodenaushub 13.968 Landesweite Betrachtung 

Summe Haushalte / Kleingewerbe 129.855 481,4 131.900 133.900 134.800 

Summe Gewerbe 27.339 13.200 12.300 12.100 

Gesamtsumme 157.194  145.100 146.200 146.900 
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Datenprofil zum AWP Hessen - Landkreis Darmstadt-Dieburg 

Abfallkonzepte und geplante Maßnahmen 
Abfallvermeidung / Vorbereitung zur Wiederverwendung: Sowohl Öffentlichkeitsarbeit zum Thema Abfallvermeidung als 
auch Initiativen zur schulischen Bildung hinsichtlich Abfallvermeidung befinden sich in der Umsetzung. Maßnahmen gegen 
Lebensmittelverschwendung werden z. B. in Form von Food-Sharing-Angebote in diversen Städten und Gemeinden des 
Landkreises unterstützt. Der ZAW (Zweckverband Abfall- und Wertstoffeinsammlung für den Landkreis Darmstadt-Dieburg) 
betreibt zusammen mit dem EAD (Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen der Wissenschaftsstadt 
Darmstadt) eine Schenk-Tauschkiste auf den jeweiligen Internetportalen. 

Recycling: Von einer Ausdehnung der Bioabfallbehandlung im Hinblick auf eine Vergärung von Bioabfällen (Biotonne) so-
wie von Garten- und Parkabfällen (Teilströme) wird abgesehen. Die Abtrennung einer holzigen Brennstofffraktion aus den 
Garten- und Parkabfällen erfolgt bereits. Weitere Maßnahmen zur Ausweitung der Erfassung von Wertstoffen über haus-
haltsnahe Sammlung oder Recyclinghöfe sind momentan nicht in Planung. 

Sonstige Verwertung: Die Restabfälle werden im MHKW Darmstadt energetisch verwertet, welches Eigentum des Zweck-
verbandes Abfallverwertung Südhessen (ZAS) ist. Mitglieder sind der Landkreis Darmstadt-Dieburg, die Wissenschaftsstadt 
Darmstadt sowie der Müllabfuhr Zweckverband Odenwald. Die HEAG Südhessische Energie AG (HSE) ist im Auftrag des 
ZAS der Betreiber des MHKW und nimmt die Aufgaben der Geschäftsführung und kaufmännischen Abwicklung wahr. Der 
ZAS wird durch die Kooperationspartner der Landkreise Groß-Gerau und Bergstraße ergänzt. 

Beseitigung / Verwertung mineralischer Abfälle: Mit dem Landkreis Groß-Gerau (Riedwerke/Abfall-Wirtschaftszentrum 
Südhessen GmbH) bestehen Vereinbarungen zur Nutzung der Deponie Büttelborn. 

Abfallbilanz und 
Abfallmengenprognose 

2018 2021 2026 2031
Aufkom-

men 
[t] 

Aufkom-
men 

[kg/Ew*a] 

Aufkom-
men 

[t]

Aufkom-
men 

[t] 

Aufkom-
men 

[t] 

Siedlungsabfälle aus Haushalten und Kleingewerbe Prognosedaten auf 100 gerundet 

Hausmüll 21.091 70,9 21.200 21.400 21.300 

Sperrmüll 10.176 34,2 9.600 8.600 7.500 

Abfälle aus der Biotonne 40.999 137,9 41.200 41.500 41.300 

Garten- und Parkabfälle 15.049 50,6 15.400 16.000 16.500 

Verpackungsabfälle 21.500 72,3 24.500 25.000 25.200 

Grafische Papiere 17.945 60,3 15.500 15.800 15.900 

Sonstige verwertbare Abfälle 3.003 10,1 3.800 5.200 6.600 

Elektroaltgeräte 2.155 7,3 2.400 2.700 3.000 

Siedlungsabfälle aus Gewerbe 

Gewerbeabfälle 3.417 3.400 3.100 3.100 

Bauschutt / Bodenaushub 239.626 Landesweite Betrachtung 

Summe Haushalte / Kleingewerbe 131.918 443,6 133.600 136.200 137.300 

Summe Gewerbe 243.043 3.400 3.100 3.100 

Gesamtsumme 374.961  137.000 139.300 140.400 
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Datenprofil zum AWP Hessen - Landkreis Groß-Gerau 

Abfallkonzepte und geplante Maßnahmen 
Abfallvermeidung / Vorbereitung zur Wiederverwendung: Verschiedene Maßnahmen befinden sich momentan in der 
Umsetzung. So sollen Abfallvermeidungsanreize über das Gebührensystem mittels einer Verknappung des Restabfallbehäl-
termindestvolumens und der Einführung eines Identsystems geschaffen werden. Des Weiteren soll die Öffentlichkeitsarbeit 
zum Thema Abfallvermeidung ausgebaut und Initiativen zur schulischen Bildung hinsichtlich Abfallvermeidung angeregt und 
unterstützt werden. 

Recycling: Die Ausweitung der Sammlung von Garten- und Parkabfällen befindet sich mit der Schaffung neuer Annahme-/ 
Sammelstellen in der Umsetzung. Die Überprüfung einer Einführung/Ausweitung der haushaltsnahen Sammlung von Wert-
stoffen (z. B. stoffgleiche Nichtverpackungen) sowie einer Einführung der Wertstofftonne ist abgeschlossen und wird nicht 
weiterverfolgt. Die Ausweitung der Erfassung auf Wertstoffhöfen befindet in der Umsetzung. 

Sonstige Verwertung: Der Landkreis Groß-Gerau ist Kooperationspartner des Zweckverbandes Abfallverwertung Südhes-
sen (ZAS). Die Restabfälle werden im MHKW Darmstadt energetisch verwertet. Sperrmüll wird der mechanischen Aufberei-
tungsanlage im Abfallzentrum Büttelborn angedient. 

Beseitigung / Verwertung mineralischer Abfälle: Die ablagerungsfähigen Abfälle werden auf der Deponie Büttelborn be-
seitigt. Für die Deponie Büttelborn existiert eine genehmigungsrechtliche Beschränkung der Restlaufzeit bis 2030. Ein Aus-
bau der Deponie ist dort nicht beabsichtigt. Es wird für alle Deponieklassen (0–II) ein Bedarf zur Schaffung von weiteren 
regionalen Kapazitäten gesehen. 

Abfallbilanz und 
Abfallmengenprognose 

2018 2021 2026 2031
Aufkom-

men 
[t] 

Aufkom-
men 

[kg/Ew*a] 

Aufkom-
men 

[t]

Aufkom-
men 

[t] 

Aufkom-
men 

[t] 

Siedlungsabfälle aus Haushalten und Kleingewerbe Prognosedaten auf 100 gerundet 

Hausmüll 35.773 138,9 35.400 34.500 33.100 

Sperrmüll 9.558 37,1 9.000 8.000 6.900 

Abfälle aus der Biotonne 29.116 113,0 29.700 30.600 31.200 

Garten- und Parkabfälle 13.160 51,1 13.700 14.500 15.200 

Verpackungsabfälle 18.733 72,7 21.600 22.500 23.200 

Grafische Papiere 13.583 52,7 12.100 13.400 14.600 

Sonstige verwertbare Abfälle 6.343 24,6 6.500 6.700 6.800 

Elektroaltgeräte 1.855 7,2 2.100 2.400 2.800 

Siedlungsabfälle aus Gewerbe 

Gewerbeabfälle 5.385 5.300 5.000 4.900 

Bauschutt / Bodenaushub 18.736 Landesweite Betrachtung 

Summe Haushalte / Kleingewerbe 128.121 497,3 130.100 132.600 133.800 

Summe Gewerbe 24.121 5.300 5.000 4.900 

Gesamtsumme 152.242  135.400 137.600 138.700 
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Datenprofil zum AWP Hessen - Hochtaunuskreis

Abfallkonzepte und geplante Maßnahmen 
Abfallvermeidung / Vorbereitung zur Wiederverwendung: Viele bereits vorhandenen/eingeführte Maßnahmen/Projekte 
(Geschirrverleih, Verschenk- und Tauschmärkte, Mehrweggebote bei Veranstaltungen etc.) werden ebenso wie Beratungen 
und Satzungsanreize zur Vermeidung weiterentwickelt. Durch Repair-Cafes, Märkte und Second-Hand-Warenhäuser (Mö-
bel, Hausrat und Kleidung) sowie Reparaturwerkstätten werden immer mehr Gebrauchsgegenstände erneut genutzt. 

Recycling: Die Bioabfälle werden seit 2015 flächendeckend gesammelt. Die gesammelten Mengen werden zentral in einer 
regionalen Bioabfallvergärungsanlage im Deponiepark Brandholz in Neu-Anspach verwertet. Im Hochtaunuskreis werden 
am Wertstoffhof in Brandholz Wertstoffe sowie Gartenabfälle, wie Grün-, Strauch- und Baumschnitt, ebenso wie an den lo-
kalen Annahmestellen/Grüngutsammelplätze und Wertstoffhöfen der Kommunen von privaten Kleinanlieferern angenom-
men. 

Sonstige Verwertung: Der Hochtaunuskreis ist Gesellschafter der RMA GmbH. Die Restabfälle werden im MHKW Frank-
furt (MHKW Frankfurt am Main GmbH) und im MHKW Offenbach (EVO AG) energetisch verwertet. Die RMA GmbH über-
nimmt ebenfalls die Organisation verwertbarer Anteile der aus der u. g. Schadstoffsammlung. 

Beseitigung / Verwertung mineralischer Abfälle: Zwischen der RMA GmbH und den Entsorgungsbetrieben der Landes-
hauptstadt Wiesbaden (ELW) existiert ein Kooperationsvertrag, der bis zum 23. Dezember 2023 Gültigkeit hat. Insgesamt 
stand der RMA GmbH bis 2018 eine Deponiekapazität von 1.227.313 t auf der Deponie Dyckerhoff zur Verfügung. Für die 
Jahre 2019 bis 2023 hat die RMA GmbH ein jährliches Kontingent für Abfälle der Deponieklasse DK II von 23.520 t/a. 
Brennbare Abfälle der Stadt Wiesbaden werden in den von der RMA GmbH genutzten MHKW mitverbrannt. Das Kontingent 
beläuft sich auf 20.000 t/a für die Vertragsrestlaufzeit. Die RMA GmbH ist für die Organisation und Entsorgung der im Rah-
men der Schadstoffsammlung erfassten Schadstoffe zuständig. 

Abfallbilanz und 
Abfallmengenprognose 

2018 2021 2026 2031
Aufkom-

men 
[t] 

Aufkom-
men 

[kg/Ew*a] 

Aufkom-
men 

[t]

Aufkom-
men 

[t] 

Aufkom-
men 

[t] 

Siedlungsabfälle aus Haushalten und Kleingewerbe Prognosedaten auf 100 gerundet 

Hausmüll 29.198 123,4 29.200 29.200 29.000 

Sperrmüll 7.935 33,5 7.500 6.800 6.000 

Abfälle aus der Biotonne 15.400 65,1 18.000 22.300 26.500 

Garten- und Parkabfälle 21.072 89,1 21.200 21.400 21.500 

Verpackungsabfälle 16.729 70,7 19.200 19.800 20.300 

Grafische Papiere 15.326 64,8 13.300 13.400 13.500 

Sonstige verwertbare Abfälle 6.010 25,4 6.100 6.100 6.100 

Elektroaltgeräte 1.654 7,0 1.800 2.100 2.400 

Siedlungsabfälle aus Gewerbe 

Gewerbeabfälle 519 500 500 500 

Bauschutt / Bodenaushub 6.655 Landesweite Betrachtung 

Summe Haushalte / Kleingewerbe 113.324 479,0 116.300 121.100 125.300 

Summe Gewerbe 7.174  500  500  500 

Gesamtsumme 120.498  116.800 121.600 125.800 
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Datenprofil zum AWP Hessen - Main-Kinzig-Kreis

 *bei ca. der Hälfte der Menge handelt es sich um sonstige verwertbare Sperrabfälle (s. u.) 

**ohne Berücksichtigung der nicht bekannten Mengen der eigenen Verwertung durch die Städte und Gemeinden 

Abfallkonzepte und geplante Maßnahmen 
Abfallvermeidung / Vorbereitung zur Wiederverwendung: Jede kreisangehörige Stadt/Gemeinde betreibt die Einsamm-
lung in eigener Zuständigkeit eigenständig und setzt eigene Schwerpunkte. Als erster Flächenkreis bietet der Main-Kinzig-
Kreis das nachhaltige und regional produzierte Mehrwegbecherpfandsystem "MainKinzigKrug" an. 

Recycling: Die Verwertung von Bioabfällen (Biotonne) erfolgt derzeit zu 70 % über eine Vergärungsanlage außerhalb Hes-
sens sowie zu 30 % über eine Kompostierungsanlage im Main-Kinzig-Kreis. Von den Garten- und Parkabfällen werden un-
terschiedliche Teilströme ebenfalls in den oben genannten Behandlungsanlagen verwertet. Im Bereich der weiteren Wert-
stoffe ist die Einführung einer Wertstofftonne nicht beabsichtigt. Elektro- und Elektronikgeräte werden durch einen Kooperati-
onspartner in hoher Bearbeitungstiefe zerlegt und dem Recycling zugeführt. 

Sonstige Verwertung: Die Hausmüllmengen und die nicht verwertbaren Sortierreste aus der Sperrmüllsortierung werden 
im MHKW Offenbach (EVO AG) energetisch verwertet. Die Vertragslaufzeit endet am 31. Mai 2030. Der Sperrmüll erfährt 
zuvor eine hundertprozentige Sortierung, wobei etwa zu gleichen Anteilen in verwertbare Fraktionen und zu beseitigenden 
Restsperrmüll getrennt wird.  

Beseitigung / Verwertung mineralischer Abfälle: Die Deponie Hailer befindet sich in der Stilllegungsphase. Auf der Depo-
nie werden nur noch mineralische Abfälle für die Profilierung und Rekultivierung angenommen. Als Deponieersatzbaustoffe 
können unbelasteter Bodenaushub gemäß Anforderungen des Bundesbodenschutzgesetzes sowie DK I- und DK II-Abfälle 
eingebaut werden. Im Rahmen einer Untersuchung wird die Reaktivierung einer Deponie der Kategorie DK I zur Sicherstel-
lung der ortsnahen Entsorgung und Verwertung von Erdaushub und Bauschutt aus dem Entsorgungsgebiet des MKK ge-
prüft. 

Abfallbilanz und 
Abfallmengenprognose 

2018 2021 2026 2031
Aufkom-

men 
[t] 

Aufkom-
men 

[kg/Ew*a] 

Aufkom-
men 

[t]

Aufkom-
men 

[t] 

Aufkom-
men 

[t] 

Siedlungsabfälle aus Haushalten und Kleingewerbe Prognosedaten auf 100 gerundet 

Hausmüll 46.822 123,3 46.800 46.800 46.200 

Sperrmüll* 15.216 40,1 14.000 11.900 9.600 

Abfälle aus der Biotonne 39.376 103,7 40.200 41.500 42.300 

Garten- und Parkabfälle** 5.411 14,3 9.000 15.200 21.200 

Verpackungsabfälle 25.993 68,5 30.200 31.400 32.300 

Grafische Papiere 22.475 59,2 19.400 20.000 20.400 

Sonstige verwertbare Abfälle 0 0,0 1.900 5.200 8.500 

Elektroaltgeräte 3.339 8,8 3.500 3.700 3.900 

Siedlungsabfälle aus Gewerbe 

Gewerbeabfälle 739 700 700 700 

Bauschutt / Bodenaushub 72.960 Landesweite Betrachtung 

Summe Haushalte / Kleingewerbe 158.632 417,9 165.000 175.700 184.400 

Summe Gewerbe 73.699  700  700  700 

Gesamtsumme 232.331  165.700 176.400 185.100 
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Datenprofil zum AWP Hessen - Main-Taunus-Kreis

Abfallkonzepte und geplante Maßnahmen 
Abfallvermeidung / Vorbereitung zur Wiederverwendung: Viele bereits vorhandenen/eingeführte Maßnahmen/Projekte 
(Geschirrverleih, Verschenk- und Tauschmärkte, Mehrweggebote bei Veranstaltungen etc.) werden ebenso wie Beratungen 
und Satzungsanreize zur Vermeidung weiterentwickelt. Durch Repair-Cafes, Märkte und Second-Hand-Warenhäuser (Mö-
bel, Hausrat und Kleidung) sowie Reparaturwerkstätten werden immer mehr Gebrauchsgegenstände erneut genutzt. 

Recycling: Die Bioabfälle werden seit 2015 flächendeckend gesammelt. Die gesammelten Mengen werden in einer Biogas-
anlage in Flörsheim-Wicker verwertet. Im Main-Taunus-Kreis werden am Wertstoffhof Wicker Wertstoffe sowie Gartenab-
fälle, wie Grün-, Strauch- und Baumschnitt, ebenso wie an den lokalen Annahmestellen/Grüngutsammelplätze und Recyc-
linghöfen der Kommunen von privaten Kleinanlieferern angenommen. 

Sonstige Verwertung: Der Main-Taunus-Kreis ist Gesellschafter der RMA GmbH. Die Restabfälle werden im MHKW Frank-
furt (MHKW Frankfurt am Main GmbH) und im MHKW Offenbach (EVO AG) energetisch verwertet.  

Beseitigung / Verwertung mineralischer Abfälle: Zwischen der RMA GmbH und den Entsorgungsbetrieben der Landes-
hauptstadt Wiesbaden (ELW) existiert ein Kooperationsvertrag, der bis zum 23. Dezember 2023 Gültigkeit hat. Insgesamt 
stand der RMA GmbH bis 2018 eine Deponiekapazität von 1.227.313 t auf der Deponie Dyckerhoff zur Verfügung. Für die 
Jahre 2019 bis 2023 hat die RMA GmbH ein jährliches Kontingent für Abfälle der Deponieklasse DK II von 23.520 t/a. 
Brennbare Abfälle der Stadt Wiesbaden werden in den von der RMA GmbH genutzten MHKW mitverbrannt. Das Kontingent 
beläuft sich auf 20.000 t/a für die Vertragsrestlaufzeit. Die RMA GmbH ist für die Organisation und Entsorgung der im Rah-
men der Schadstoffsammlung erfassten Schadstoffe zuständig. 

Abfallbilanz und 
Abfallmengenprognose 

2018 2021 2026 2031
Aufkom-

men 
[t] 

Aufkom-
men 

[kg/Ew*a] 

Aufkom-
men 

[t]

Aufkom-
men 

[t] 

Aufkom-
men 

[t] 

Siedlungsabfälle aus Haushalten und Kleingewerbe Prognosedaten auf 100 gerundet 

Hausmüll 38.146 160,5 38.100 37.900 37.500 

Sperrmüll 8.479 35,7 8.000 7.200 6.300 

Abfälle aus der Biotonne 21.419 90,1 21.700 22.200 22.500 

Garten- und Parkabfälle 7.035 29,6 7.700 8.900 10.000 

Verpackungsabfälle 15.508 65,2 18.400 19.800 21.000 

Grafische Papiere 13.712 57,7 11.700 12.000 12.200 

Sonstige verwertbare Abfälle 4.159 17,5 4.400 4.700 5.000 

Elektroaltgeräte 1.279 5,4 1.600 2.000 2.500 

Siedlungsabfälle aus Gewerbe 

Gewerbeabfälle 699 700 600 600 

Bauschutt / Bodenaushub 8.144 Landesweite Betrachtung 

Summe Haushalte / Kleingewerbe 109.737 461,7 111.600 114.700 117.000 

Summe Gewerbe 8.843  700  600  600 

Gesamtsumme 118.580  112.300 115.300 117.600 
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Datenprofil zum AWP Hessen - Odenwaldkreis

Abfallkonzepte und geplante Maßnahmen 
Abfallvermeidung / Vorbereitung zur Wiederverwendung: Neben den bereits bestehenden Angeboten und Maßnahmen 
zur Abfallvermeidung sind momentan keine weiteren Schritte beabsichtigt.  

Recycling: Eine Ausdehnung der Bioabfallbehandlung im Hinblick auf eine Vergärung von Bioabfällen (Biotonne) sowie von 
Garten- und Parkabfällen (Teilströme) ist nicht beabsichtigt. 

Sonstige Verwertung: Die Restabfälle werden im MHKW Darmstadt energetisch verwertet, welches Eigentum des Zweck-
verbandes Abfallverwertung Südhessen (ZAS) ist. Mitglieder sind der Müllabfuhr Zweckverband Odenwald, die Wissen-
schaftsstadt Darmstadt sowie der Landkreis Darmstadt-Dieburg. Die HEAG Südhessische Energie AG (HSE) ist im Auftrag 
des ZAS der Betreiber des MHKW und nimmt die Aufgaben der Geschäftsführung und kaufmännischen Abwicklung wahr. 
Der ZAS wird durch die Kooperationspartner der Landkreise Groß-Gerau und Bergstraße ergänzt. 

Beseitigung / Verwertung mineralischer Abfälle: Mit dem Landkreis Groß-Gerau (Riedwerke/Abfall-Wirtschaftszentrum 
Südhessen GmbH) bestehen Vereinbarungen zur Nutzung der Deponie Büttelborn. 

Abfallbilanz und 
Abfallmengenprognose 

2018 2021 2026 2031
Aufkom-

men 
[t] 

Aufkom-
men 

[kg/Ew*a] 

Aufkom-
men 

[t]

Aufkom-
men 

[t] 

Aufkom-
men 

[t] 

Siedlungsabfälle aus Haushalten und Kleingewerbe Prognosedaten auf 100 gerundet 

Hausmüll 11.204 115,7 11.100 10.900 10.600 

Sperrmüll 3.064 31,7 2.900 2.600 2.300 

Abfälle aus der Biotonne 6.156 63,6 7.100 8.700 10.000 

Garten- und Parkabfälle 12.538 129,5 12.400 12.200 11.800 

Verpackungsabfälle 7.062 73,0 7.900 7.800 7.700 

Grafische Papiere 5.469 56,5 4.600 4.600 4.600 

Sonstige verwertbare Abfälle 0 0,0 300 900 1.400 

Elektroaltgeräte 774 8,0 800 900 900 

Siedlungsabfälle aus Gewerbe 

Gewerbeabfälle 0 0 0 0 

Bauschutt / Bodenaushub 0 Landesweite Betrachtung 

Summe Haushalte / Kleingewerbe 46.267 478,0 47.100 48.600 49.300 

Summe Gewerbe    0    0    0    0 

Gesamtsumme 46.267  47.100 48.600 49.300 
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Datenprofil zum AWP Hessen - Landkreis Offenbach

Abfallkonzepte und geplante Maßnahmen 
Abfallvermeidung / Vorbereitung zur Wiederverwendung: Viele bereits vorhandenen/eingeführte Maßnahmen/Projekte 
(Geschirrverleih, Verschenk- und Tauschmärkte, Mehrweggebote bei Veranstaltungen etc.) werden ebenso wie Beratungen 
und Satzungsanreize zur Vermeidung weiterentwickelt. Durch Repair-Cafes, Märkte und Second-Hand-Warenhäuser (Mö-
bel, Hausrat und Kleidung) sowie Reparaturwerkstätten werden immer mehr Gebrauchsgegenstände erneut genutzt. 

Recycling: Die Bioabfälle werden seit 2015 flächendeckend gesammelt. Die gesammelten Mengen werden in einer Kom-
postierungsanlage mit Vergärungsanlage (RMB Rhein-Main Biokompost GmbH) in Frankfurt am Main verwertet. Die RMA 
GmbH ist zudem durch den Kreis Offenbach beauftragt das Elektro- und Elektronikgerätegesetz umzusetzen. Auf Kreis-
ebene organisiert sie als Dienstleister die Bioabfallverwertung und die entsprechende Vertragsabwicklung. 

Sonstige Verwertung: Der Landkreis Offenbach ist Gesellschafter der Rhein-Main Abfall GmbH (RMA). Die Restabfälle 
werden im MHKW Frankfurt (MHKW Frankfurt am Main GmbH) und im MHKW Offenbach (EVO AG) energetisch verwertet. 
Die RMA GmbH übernimmt ebenfalls die Organisation verwertbarer Anteile der aus der u. g. Schadstoffsammlung. 

Beseitigung / Verwertung mineralischer Abfälle: Zwischen der RMA GmbH und den Entsorgungsbetrieben der Landes-
hauptstadt Wiesbaden (ELW) existiert ein Kooperationsvertrag, der bis zum 23. Dezember 2023 Gültigkeit hat. Insgesamt 
stand der RMA GmbH bis 2018 eine Deponiekapazität von 1.227.313 t auf der Deponie Dyckerhoff zur Verfügung. Für die 
Jahre 2019 bis 2023 hat die RMA GmbH ein jährliches Kontingent für Abfälle der Deponieklasse DK II von 23.520 t/a. 
Brennbare Abfälle der Stadt Wiesbaden werden in den von der RMA GmbH genutzten MHKW mitverbrannt. Das Kontingent 
beläuft sich auf 20.000 t/a für die Vertragsrestlaufzeit. Die RMA GmbH ist für die Organisation und Entsorgung der im Rah-
men der Schadstoffsammlung erfassten Schadstoffe zuständig. 

Abfallbilanz und 
Abfallmengenprognose 

2018 2021 2026 2031
Aufkom-

men 
[t] 

Aufkom-
men 

[kg/Ew*a] 

Aufkom-
men 

[t]

Aufkom-
men 

[t] 

Aufkom-
men 

[t] 

Siedlungsabfälle aus Haushalten und Kleingewerbe Prognosedaten auf 100 gerundet 

Hausmüll 47.634 134,5 47.100 46.100 44.600 

Sperrmüll 9.227 26,1 9.300 9.300 9.300 

Abfälle aus der Biotonne 23.658 66,8 27.600 34.300 40.900 

Garten- und Parkabfälle 26.700 75,4 27.100 27.700 28.000 

Verpackungsabfälle 24.868 70,2 28.900 30.200 31.200 

Grafische Papiere 22.204 62,7 19.300 19.700 20.000 

Sonstige verwertbare Abfälle 6.906 19,5 7.200 7.700 8.200 

Elektroaltgeräte 2.483 7,0 2.800 3.200 3.700 

Siedlungsabfälle aus Gewerbe 

Gewerbeabfälle 932 900 900 800 

Bauschutt / Bodenaushub 7.319 Landesweite Betrachtung 

Summe Haushalte / Kleingewerbe 163.680 462,2 169.300 178.200 185.900 

Summe Gewerbe 8.251  900  900  800 

Gesamtsumme 171.931  170.200 179.100 186.700 
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Datenprofil zum AWP Hessen - Rheingau-Taunus-Kreis

Abfallkonzepte und geplante Maßnahmen 
Abfallvermeidung / Vorbereitung zur Wiederverwendung: Neben den bereits bestehenden Angeboten und Maßnahmen 
zur Abfallvermeidung (z. B. Identsystem für Restabfälle, Beratung zur Abfallvermeidung bei Gebäudeabbrüchen etc.) ist die 
Implementierung der Abfallvermeidung als wichtiger Grundsatz im kommunalen Beschaffungswesen geplant. Des Weiteren 
werden Verschenkboxen auf den eigenen Wertstoffhöfen sowie ein Reparaturführer auf der eigenen Website angeboten. 

Recycling: Die Bioabfälle aus beiden Kreisteilen werden über das Abfallwirtschaftszentrum Singhofen des Rhein-Lahn-Krei-
ses verwertet. Im Hinblick auf weitere Wertstoffe ist die Ausweitung der Erfassung auf Wertstoffhöfen sowie die Ausweitung 
der haushaltsnahen Sammlung von Wertstoffen in Planung. Die Einführung einer Wertstofftonne ist nicht beabsichtigt. 

Sonstige Verwertung: Zwischen dem Rheingau-Taunus-Kreis und dem Rhein-Lahn-Kreis (Rheinland-Pfalz) existiert eine 
Zweckvereinbarung bis 2025 zur Behandlung und Verwertung von Hausmüll, Sperrmüll, Gewerbeabfall sowie der Bioabfälle 
aus der Biotonne. 

Beseitigung / Verwertung mineralischer Abfälle: Die ablagerungsbedürftigen Abfälle werden derzeit noch auf der DK II-
Deponie Singhofen (Rheinland-Pfalz) und bei verschiedenen privaten Deponien (DK 0 und DK I) beseitigt bzw. verwertet. Im 
Rahmen einer Studie wurde überprüft, ob die Reaktivierung einer Deponie für unbelasteten Erdaushub- und Bauschutt im 
Kreisgebiet sinnvoll wäre. Dabei wurde festgestellt, dass ausreichend Kapazitäten in Gruben und im Landschaftsbau (z. B. 
zur Verfüllung) vorhanden sind. 

Abfallbilanz und 
Abfallmengenprognose 

2018 2021 2026 2031
Aufkom-

men 
[t] 

Aufkom-
men 

[kg/Ew*a] 

Aufkom-
men 

[t]

Aufkom-
men 

[t] 

Aufkom-
men 

[t] 

Siedlungsabfälle aus Haushalten und Kleingewerbe Prognosedaten auf 100 gerundet 

Hausmüll 20.362 108,8 20.400 20.300 20.100 

Sperrmüll 3.072 16,4 3.100 3.100 3.000 

Abfälle aus der Biotonne 12.157 65,0 14.100 17.300 20.300 

Garten- und Parkabfälle 21.360 114,1 21.400 21.300 21.100 

Verpackungsabfälle 14.265 76,2 16.000 15.900 15.700 

Grafische Papiere 12.339 65,9 10.700 10.600 10.500 

Sonstige verwertbare Abfälle 4.834 25,8 4.800 4.800 4.800 

Elektroaltgeräte 1.590 8,5 1.700 1.800 1.800 

Siedlungsabfälle aus Gewerbe 

Gewerbeabfälle 3.116 3.100 2.900 2.800 

Bauschutt / Bodenaushub 6.414 Landesweite Betrachtung 

Summe Haushalte / Kleingewerbe 89.979 480,7 92.200 95.100 97.300 

Summe Gewerbe 9.530 3.100 2.900 2.800 

Gesamtsumme 99.509  95.300 98.000 100.100 
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Datenprofil zum AWP Hessen - Wetteraukreis

Abfallkonzepte und geplante Maßnahmen 
Abfallvermeidung / Vorbereitung zur Wiederverwendung: Die Schaffung von Vermeidungsanreizen über die Gebühren-
systeme der Kommunen sind nach Einschätzung des Abfallwirtschaftsbetriebs Wetteraukreis (AWB) bei ca. 70 % der Ein-
wohner umgesetzt. Mehrweggebote sollen im Rahmen von Veranstaltungsgenehmigungen durchsetzbar sein. Die Ange-
botsausweitung der Abfallpädagogik im Vorschul- und Schulbereich stellt den Schwerpunkt für die kommenden Jahren dar. 

Recycling: Eine Ausweitung der bestehenden Bioabfallgetrenntsammlung befindet sich in der Umsetzung, ebenfalls werden 
Maßnahmen zur Steigerung der Miterfassung von Nahrungs- und Küchenabfällen aus Haushaltungen über die Biotonne 
ergriffen. Die Errichtung zusätzlicher Abfuhrtermine und eine separate Laubabfuhr sind Aufgabe der Städte und Gemeinden. 

Sonstige Verwertung: Verwertbare Bestandteile der Restabfälle sollen soweit wie möglich über die Recyclinghöfe abge-
schöpft werden. Die übrigen Reste gelangen dann in die thermische Verwertung. Die Behandlung von Sperrmüll wird in re-
gelmäßigen Abstanden ausgeschrieben und neu vergeben. Der derzeit bestehende Vertrag endet 2020. Die in der mechani-
schen Behandlungsanlage Entsorgungszentrum Wetterau aus Hausmüll erzeugten Ersatzbrennstoffe werden im EBS-
Kraftwerk Industriepark Höchst einer energetischen Verwertung zugeführt. 

Beseitigung / Verwertung mineralischer Abfälle: Der Wetteraukreis verfügt über keine eigene Deponie, es existiert keine 
Kooperation mit anderen öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern zur Nutzung anderweitiger Deponiekapazitäten. Unbelas-
teter Bauschutt wird über regionale Unternehmen verwertet, unbelasteter Erdaushub wird zzt. im Kreisgebiet im Rahmen 
von Rekultivierungsmaßnahmen in Mineralgewinnungsanlagen eingesetzt. Es wird für alle Deponieklassen (0–II) ein Bedarf 
zur Schaffung von weiteren regionalen Kapazitäten gesehen. 

Abfallbilanz und 
Abfallmengenprognose 

2018 2021 2026 2031
Aufkom-

men 
[t] 

Aufkom-
men 

[kg/Ew*a] 

Aufkom-
men 

[t]

Aufkom-
men 

[t] 

Aufkom-
men 

[t] 

Siedlungsabfälle aus Haushalten und Kleingewerbe Prognosedaten auf 100 gerundet 

Hausmüll 25.218 92,6 25.500 25.900 26.000 

Sperrmüll 2.686 9,9 2.700 2.800 2.800 

Abfälle aus der Biotonne 24.403 89,6 25.900 28.500 30.900 

Garten- und Parkabfälle 9.532 35,0 10.900 13.200 15.500 

Verpackungsabfälle 20.375 74,8 23.100 23.400 23.600 

Grafische Papiere 17.682 64,9 15.400 15.600 15.700 

Sonstige verwertbare Abfälle 5.595 20,5 5.700 6.000 6.200 

Elektroaltgeräte 2.810 10,3 2.800 2.800 2.800 

Siedlungsabfälle aus Gewerbe 

Gewerbeabfälle 1.280 1.300 1.200 1.200 

Bauschutt / Bodenaushub 231 Landesweite Betrachtung 

Summe Haushalte / Kleingewerbe 108.301 397,6 112.000 118.200 123.500 

Summe Gewerbe 1.511 1.300 1.200 1.200 

Gesamtsumme 109.812  113.300 119.400 124.700 
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Datenprofil zum AWP Hessen - Stadt Bad Vilbel

Abfallkonzepte und geplante Maßnahmen 
Abfallvermeidung / Vorbereitung zur Wiederverwendung: Mehrweggebote für Veranstaltungen auf öffentlichem Grund 
und in Sportstätten sind in Planung. Ebenso die Implementierung von Abfallvermeidung als wichtiger Grundsatz im kommu-
nalen Beschaffungswesen. Des Weiteren beteiligt sich die Stadt Bad Vilbel an Aktionen zur Förderung von Mehrwegbechern 
(Coffee to go), Aktion „BecherBonus“ des HMUKLV. 

Recycling: Die Ausweitung der bestehenden Sammlung von Bioabfällen über die Biotonne befindet sich in der Planung. 
Eine Vergärung von Bioabfällen (Biotonne) ist nicht beabsichtigt. Garten- und Parkabfälle (Teilströme) werden einer Vergä-
rung zugeführt. Im Bereich der weiteren Wertstoffe ist von einer Einführung/Ausweitung der haushaltsnahen Sammlung von 
Wertstoffen (z. B. stoffgleiche Nichtverpackungen) als auch von der Einführung einer Wertstofftonne abgesehen worden. 

Sonstige Verwertung: Die Stadt Bad Vilbel verfügt über einen Vertrag zur Nutzung des MHKW Frankfurt bis 30. Juni 2023 
für den in der Stadt eingesammelten Hausmüll. Darüber hinaus existieren für die weiteren Abfälle (Sperrmüll, Abfälle zur 
Verwertung, Gewerbeabfall, Straßenkehricht, Klärschlamm und Sandfang) Verträge mit unterschiedlichen Firmen im Rhein-
Main-Gebiet, die diese Abfälle einer Verwertung zuführen. 

Beseitigung / Verwertung mineralischer Abfälle: Die Stadt Vilbel verfügt über keine eigene Deponie. Derzeit existiert 
keine Kooperation mit anderen öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern zur Nutzung anderweitiger Deponiekapazitäten. 
Für Abfälle zur Beseitigung werden im Rahmen der Abfallberatung seitens der Stadt mögliche Entsorgungsfirmen benannt. 

Abfallbilanz und 
Abfallmengenprognose 

2018 2021 2026 2031
Aufkom-

men 
[t] 

Aufkom-
men 

[kg/Ew*a] 

Aufkom-
men 

[t]

Aufkom-
men 

[t] 

Aufkom-
men 

[t] 

Siedlungsabfälle aus Haushalten und Kleingewerbe Prognosedaten auf 100 gerundet 

Hausmüll 4.770 140,3 4.800 4.900 4.900 

Sperrmüll 1.127 33,2 1.100 1.000 900 

Abfälle aus der Biotonne 2.345 69,0 2.500 2.900 3.200 

Garten- und Parkabfälle 1.231 36,2 1.300 1.300 1.400 

Verpackungsabfälle 2.339 68,8 2.700 2.800 2.900 

Grafische Papiere 2.083 61,3 1.800 1.800 1.800 

Sonstige verwertbare Abfälle 369 10,9 400 600 700 

Elektroaltgeräte 187 5,5 200 300 400 

Siedlungsabfälle aus Gewerbe 

Gewerbeabfälle 1.102 1.100 1.000 1.000 

Bauschutt / Bodenaushub 1.015 Landesweite Betrachtung 

Summe Haushalte / Kleingewerbe 14.451 425,2 14.800 15.600 16.200 

Summe Gewerbe 2.117 1.100 1.000 1.000 

Gesamtsumme 16.568  15.900 16.600 17.200 
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Datenprofil zum AWP Hessen - Stadt Kelsterbach

Abfallkonzepte und geplante Maßnahmen 
Abfallvermeidung / Vorbereitung zur Wiederverwendung: Maßnahmen zur Abfallvermeidung werden unterstützt, so z. B. 
Aktionen mit Bürgerbeteiligung (Teilnahme an Europäischer Woche zur Abfallvermeidung) oder mittels Warentauschtagen. 
Mit der Einführung eines Identsystems wurden Vermeidungsanreize bzgl. Der Restabfallmengen geschaffen. Mehrwegge-
bote für Veranstaltungen auf öffentlichem Grund oder in Sportstätten befinden sich nicht in Planung. 

Recycling: Eine Vergärung von Bioabfällen (Biotonne) erfolgt bereits. Die Ausweitung der bestehenden Sammlung von Bio-
abfällen über die Biotonne befindet sich in der Umsetzung. Die Einführung einer Wertstofftonne ist nicht beabsichtigt. 

Sonstige Verwertung: Die Hausmüllmengen der Stadt Kelsterbach werden derzeit dem MHKW Offenbach (Laufzeit bis 
31.12.2021) angedient. Das neue Abfallwirtschaftskonzept wird im Jahr 2020 erstellt. 

Beseitigung / Verwertung mineralischer Abfälle: Für ablagerungsbedürftige Abfälle stehen die Deponien Wicker und Büt-
telborn in räumlicher Nähe zur Verfügung. 

Abfallbilanz und 
Abfallmengenprognose 

2018 2021 2026 2031
Aufkom-

men 
[t] 

Aufkom-
men 

[kg/Ew*a] 

Aufkom-
men 

[t]

Aufkom-
men 

[t] 

Aufkom-
men 

[t] 

Siedlungsabfälle aus Haushalten und Kleingewerbe Prognosedaten auf 100 gerundet 

Hausmüll 2.327 137,4 2.400 2.400 2.500 

Sperrmüll 336 19,8 300 400 400 

Abfälle aus der Biotonne 1.294 76,4 1.400 1.500 1.600 

Garten- und Parkabfälle 676 39,9 700 700 700 

Verpackungsabfälle 1.094 64,6 1.300 1.400 1.500 

Grafische Papiere 798 47,1 700 800 900 

Sonstige verwertbare Abfälle 239 14,1 300 300 400 

Elektroaltgeräte 153 9,0 200 200 200 

Siedlungsabfälle aus Gewerbe 

Gewerbeabfälle 0 0 0 0 

Bauschutt / Bodenaushub 1.489 Landesweite Betrachtung 

Summe Haushalte / Kleingewerbe 6.917 408,3 7.300 7.700 8.200 

Summe Gewerbe 1.489    0    0    0 

Gesamtsumme 8.406 7.300 7.700 8.200 
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Datenprofil zum AWP Hessen - Stadt Maintal

Abfallkonzepte und geplante Maßnahmen 
Abfallvermeidung / Vorbereitung zur Wiederverwendung: Viele bereits vorhandenen/eingeführte Maßnahmen/Projekte 
(Geschirrverleih, Verschenk- und Tauschmärkte, Mehrweggebote bei Veranstaltungen etc.) werden ebenso wie Beratungen 
und Satzungsanreize zur Vermeidung weiterentwickelt. Durch Repair-Cafes, Märkte und ein Second-Hand-Warenhaus (Mö-
bel, Hausrat und Kleidung) sowie Reparaturwerkstätten werden immer mehr Gebrauchsgegenstände erneut genutzt. 

Recycling: Die Bioabfälle werden seit 1991 flächendeckend gesammelt. Die gesammelten Mengen werden in einer Bioab-
fallbehandlungsanlage (Kompostierungsanlage) des Zweckverbandes Bioabfallentsorgung Maintal – Bad Vilbel verwertet. 

Sonstige Verwertung: Die Stadt Maintal ist Gesellschafter der Rhein-Main Abfall GmbH (RMA). Die Restabfälle werden im 
MHKW Frankfurt (MHKW Frankfurt am Main GmbH) und im MHKW Offenbach (EVO AG) energetisch verwertet. Die RMA 
GmbH übernimmt ebenfalls die Organisation verwertbarer Anteile der aus der u. g. Schadstoffsammlung. 

Beseitigung / Verwertung mineralischer Abfälle: Zwischen der RMA GmbH und den Entsorgungsbetrieben der Landes-
hauptstadt Wiesbaden (ELW) existiert ein Kooperationsvertrag, der bis zum 23. Dezember 2023 Gültigkeit hat. Insgesamt 
stand der RMA GmbH bis 2018 eine Deponiekapazität von 1.227.313 t auf der Deponie Dyckerhoff zur Verfügung. Für die 
Jahre 2019 bis 2023 hat die RMA GmbH ein jährliches Kontingent für Abfälle der Deponieklasse DK II von 23.520 t/a. 
Brennbare Abfälle der Stadt Wiesbaden werden in den von der RMA GmbH genutzten MHKW mitverbrannt. Das Kontingent 
beläuft sich auf 20.000 t/a für die Vertragsrestlaufzeit. Die RMA GmbH ist für die Organisation und Entsorgung der im Rah-
men der Schadstoffsammlung erfassten Schadstoffe zuständig 

Abfallbilanz und 
Abfallmengenprognose 

2018 2021 2026 2031
Aufkom-

men 
[t] 

Aufkom-
men 

[kg/Ew*a] 

Aufkom-
men 

[t]

Aufkom-
men 

[t] 

Aufkom-
men 

[t] 

Siedlungsabfälle aus Haushalten und Kleingewerbe Prognosedaten auf 100 gerundet 

Hausmüll 5.929 150,9 6.000 6.000 6.000 

Sperrmüll 1.455 37,0 1.300 1.200 1.000 

Abfälle aus der Biotonne 3.882 98,8 3.900 3.900 3.900 

Garten- und Parkabfälle 2.517 64,0 2.500 2.600 2.600 

Verpackungsabfälle 2.543 64,7 3.100 3.200 3.300 

Grafische Papiere 2.412 61,4 2.100 2.100 2.100 

Sonstige verwertbare Abfälle 284 7,2 500 600 800 

Elektroaltgeräte 241 6,1 300 300 400 

Siedlungsabfälle aus Gewerbe 

Gewerbeabfälle 206 200 200 200 

Bauschutt / Bodenaushub 1.655 Landesweite Betrachtung 

Summe Haushalte / Kleingewerbe 19.263 490,1 19.700 19.900 20.100 

Summe Gewerbe 1.861  200  200  200 

Gesamtsumme 21.124  19.900 20.100 20.300 
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Datenprofil zum AWP Hessen - Landkreis Gießen

Abfallkonzepte und geplante Maßnahmen 
Abfallvermeidung / Vorbereitung zur Wiederverwendung: Neben den bereits bestehenden Maßnahmen und Angeboten 
(Abfallberatung, Identsystem etc.) soll die bestehende Öffentlichkeitsarbeit und pädagogische Arbeit intensiv weitergeführt 
werden. Schwerpunkte dabei lauten: „verwertbare Abfälle recyclingfähig einsammeln", „der beste Abfall ist der, der nicht 
entsteht". Zusätzlich ist die Bereitstellung einer „Abfall-App“ geplant. 

Recycling: Eine Vergärung der Bioabfälle aus der Biotonne bzw. von Garten- und Parkabfällen (Teilfraktionen) befindet sich 
in Planung. Ebenso Maßnahmen zur Steigerung der Miterfassung von Nahrungs- und Küchenabfällen aus Haushaltungen 
über die Biotonne. Die Ausweitung der Erfassung auf Wertstoffhöfen wurde abgeschlossen und die weiter steigenden An-
nahmemengen zeigen die breite Akzeptanz in der Bevölkerung. 

Sonstige Verwertung: Haus- und Sperrmüllabfälle des Landkreises Gießen werden derzeit im MHKW Frankfurt energe-
tisch verwertet, wobei sich die Laufzeit des Vertrages bis 31.12.2022 erstreckt. Für die Entsorgung der verschiedenen Wert-
/Reststoffe gibt es Verträge mit den entsprechenden privaten Entsorgungsfirmen. 

Beseitigung / Verwertung mineralischer Abfälle: Der Landkreis Gießen verfügt über keine eigene Deponie. Mineralische 
Abfälle werden vertraglich geregelt an die vorhandenen gewerblichen Abnahmestellen geliefert. Zur Vermittlung von Erdaus-
hub und weiteren mineralischen Abfällen gibt es eine Bodenbörse. 

Abfallbilanz und 
Abfallmengenprognose 

2018 2021 2026 2031
Aufkom-

men 
[t] 

Aufkom-
men 

[kg/Ew*a] 

Aufkom-
men 

[t]

Aufkom-
men 

[t] 

Aufkom-
men 

[t] 

Siedlungsabfälle aus Haushalten und Kleingewerbe Prognosedaten auf 100 gerundet 

Hausmüll 36.668 136,4 35.500 33.500 31.200 

Sperrmüll 1.888 7,0 1.900 1.900 1.800 

Abfälle aus der Biotonne 33.517 124,7 33.400 33.100 32.400 

Garten- und Parkabfälle 2.053 7,6 5.000 9.800 14.300 

Verpackungsabfälle 17.911 66,6 20.800 21.400 21.800 

Grafische Papiere 16.586 61,7 14.100 14.000 13.800 

Sonstige verwertbare Abfälle 7.915 29,4 7.900 7.800 7.600 

Elektroaltgeräte 1.930 7,2 2.100 2.400 2.600 

Siedlungsabfälle aus Gewerbe 

Gewerbeabfälle 109 100 100 100 

Bauschutt / Bodenaushub 4.429 Landesweite Betrachtung 

Summe Haushalte / Kleingewerbe 118.468 440,6 120.700 123.900 125.500 

Summe Gewerbe 4.538  100  100  100 

Gesamtsumme 123.006  120.800 124.000 125.600 
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Datenprofil zum AWP Hessen - Lahn-Dill-Kreis

Abfallkonzepte und geplante Maßnahmen 
Abfallvermeidung / Vorbereitung zur Wiederverwendung: Neben den bereits bestehenden Maßnahmen und Angeboten 
(z. B. Identsystem, Öffentlichkeitsarbeit zum Thema Abfallvermeidung etc.) befindet sich die Implementierung der Abfallver-
meidung als Grundsatz im kommunalen Beschaffungswesen in Planung. Speziell im Bereich der Vermeidung von Lebens-
mittelabfällen findet eine intensive Öffentlichkeitsarbeit statt. 

Recycling: Die Ausweitung der bestehenden Sammlung von Bioabfällen über die Biotonne ist abgeschlossen. Eine Vergä-
rung der Bioabfälle aus der Biotonne bzw. von Garten- und Parkabfällen (Teilfraktionen) befindet sich in Planung. Im Hin-
blick auf die weiteren Wertstoffe befindet sich die Ausweitung der Erfassung auf Wertstoffhöfen (z. B. Kunststoffe) in der 
Planung. Die Einführung einer Wertstofftonne ist nicht beabsichtigt. 

Sonstige Verwertung: Der Lahn-Dill-Kreis sieht Ausschreibungen in „3+2 – Jahres-Rhythmen“ vor. Derzeit existieren Ver-
träge zur Behandlung des Hausmülls mit der MA Weidenhausen sowie zur Behandlung des Sperrmülls mit der MA Gießen 
mit einer jeweiligen Laufzeit bis zum 31. Dezember 2022. 

Beseitigung / Verwertung mineralischer Abfälle: DK II-Kapazitäten stehen mit der Deponie in Aßlar zur abschnittsweisen 
Verfüllung ausreichend zur Verfügung. Es wird Bedarf zur regionalen Schaffung von Deponiekapazitäten gesehen (DK 0 
und DK I). 

Abfallbilanz und 
Abfallmengenprognose 

2018 2021 2026 2031
Aufkom-

men 
[t] 

Aufkom-
men 

[kg/Ew*a] 

Aufkom-
men 

[t]

Aufkom-
men 

[t] 

Aufkom-
men 

[t] 

Siedlungsabfälle aus Haushalten und Kleingewerbe Prognosedaten auf 100 gerundet 

Hausmüll 52.158 205,5 46.600 37.400 28.300 

Sperrmüll 6.799 26,8 6.600 6.300 5.900 

Abfälle aus der Biotonne 23.856 94,0 24.500 25.400 26.000 

Garten- und Parkabfälle 5.859 23,1 7.600 10.500 13.000 

Verpackungsabfälle 13.922 54,9 17.200 18.700 19.800 

Grafische Papiere 16.378 64,5 13.900 13.600 13.100 

Sonstige verwertbare Abfälle 5.128 20,2 5.200 5.200 5.200 

Elektroaltgeräte 1.818 7,2 2.000 2.200 2.400 

Siedlungsabfälle aus Gewerbe 

Gewerbeabfälle 32.783 32.300 30.200 29.600 

Bauschutt / Bodenaushub 71.445 Landesweite Betrachtung 

Summe Haushalte / Kleingewerbe 125.918 496,2 123.600 119.300 113.700 

Summe Gewerbe 104.228 32.300 30.200 29.600 

Gesamtsumme 230.146  155.900 149.500 143.300 
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Datenprofil zum AWP Hessen - Landkreis Limburg-Weilburg

Abfallkonzepte und geplante Maßnahmen 
Abfallvermeidung / Vorbereitung zur Wiederverwendung: Neben den bereits bestehenden Maßnahmen und Angeboten 
(z. B. Öffentlichkeitsarbeit zum Thema Abfallvermeidung, Initiativen zur schulischen Bildung hinsichtlich Abfallvermeidung) 
werden momentan keine weiteren Schritte verfolgt. 

Recycling: Die Ausweitung der Grüngutsammlung mittels Schaffung neuer Annahme-/Sammelstellen befindet sich in der 
Planung. Eine Vergärung der Bioabfälle aus der Biotonne bzw. von Garten- und Parkabfällen (Teilfraktionen) ist nicht beab-
sichtigt, von der Einführung einer Wertstofftonne wurde abgesehen. 

Sonstige Verwertung: Der Hausmüll wird momentan der MA Weidenhausen angedient. Vertragspartner der Sperrmüllent-
sorgung ist die Knettenbrech & Gurdulic Service GmbH. Es bestehen jeweils Vertragsverlängerungsoptionen. 

Beseitigung / Verwertung mineralischer Abfälle: Dem Landkreis Limburg-Weilburg steht die Kreisabfalldeponie Beselich 
zur Verfügung. Es besteht eine Ausbauplanung von 0,5 Mio. m³ für ablagerungsbedürftige Abfälle, welche im Rahmen der 
Restabfallbehandlung anfallen. Die Entsorgung von DK 0- und DK I-Abfällen ist rein privatwirtschaftlich organisiert. 

Abfallbilanz und 
Abfallmengenprognose 

2018 2021 20262 20312

Aufkom-
men 

[t] 

Aufkom-
men 

[kg/Ew*a] 

Aufkom-
men 

[t]

Aufkom-
men 

[t] 

Aufkom-
men 

[t] 

Siedlungsabfälle aus Haushalten und Kleingewerbe Prognosedaten auf 100 gerundet 

Hausmüll 33.331 193,7 30.100 24.700 19.300 

Sperrmüll 5.834 33,9 5.400 4.700 4.000 

Abfälle aus der Biotonne 18.987 110,3 18.800 18.400 17.700 

Garten- und Parkabfälle 4.073 23,7 5.300 7.100 8.800 

Verpackungsabfälle 9.675 56,2 11.800 12.800 13.500 

Grafische Papiere 11.027 64,1 9.400 9.200 8.800 

Sonstige verwertbare Abfälle 1.304 7,6 1.900 2.700 3.500 

Elektroaltgeräte 1.542 9,0 1.600 1.600 1.600 

Siedlungsabfälle aus Gewerbe 

Gewerbeabfälle 5.079 5.000 4.700 4.600 

Bauschutt / Bodenaushub 2.120 Landesweite Betrachtung 

Summe Haushalte / Kleingewerbe 85.773 498,5 84.300 81.200 77.200 

Summe Gewerbe 7.199 5.000 4.700 4.600 

Gesamtsumme 92.972  89.300 85.900 81.800 
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Datenprofil zum AWP Hessen - Landkreis Marburg-Biedenkopf

Abfallkonzepte und geplante Maßnahmen 
Abfallvermeidung / Vorbereitung zur Wiederverwendung: Neben den bereits bestehenden Maßnahmen und Angeboten 
(z. B. Öffentlichkeitsarbeit zum Thema Abfallvermeidung), welche zum großen Teil durch Städte und Gemeinden, private 
Initiativen und andere Organisationseinheiten des Landkreises umgesetzt werden, wird eine Intensivierung und Ausweitung 
der Öffentlichkeitsarbeit angestrebt. 

Recycling: Die Schaffung neuer Annahme-/Sammelstellen zur Ausweitung der Sammlung der Garten-/Parkabfälle wird der-
zeit umgesetzt. In Umsetzung befindet sich ebenso die Ausweitung der bestehenden Bioabfallgetrenntsammlung. Die Ent-
scheidungsbefugnis geplanter Maßnahmen in Bezug auf die Bioabfälle sowie weiterer Wertstoffe liegt weitestgehend bei 
den Städten und Gemeinden. Von einer Einführung einer Wertstofftonne wurde abgesehen. In Umsetzung befindet sich eine 
Ausweitung der Wertstofferfassung auf Recyclinghöfen. 

Sonstige Verwertung: Die Haus- und Sperrmüllmengen werden dem MHKW Kassel angedient. Die Laufzeit der Verträge 
endet am 31.12.2025. Danach soll der Hausmüll weiter in einer Verbrennungsanlage energetisch verwertet oder als Ersatz-
brennstoff aufbereitet werden. 

Beseitigung / Verwertung mineralischer Abfälle: Die Entsorgung von unbelasteten mineralischen Abfällen erfolgt im 
Landkreis Marburg-Biedenkopf weitgehend ohne Einbeziehung der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger über private 
Unternehmen. Die Entsorgung der asbesthaltigen Abfälle sowie von künstlichen Mineralfasern erfolgt auf der Deponie Wa-
bern. Mit der Erweiterung um 0,61 Mio. m³ DK II-Volumens im Jahr 2021 besteht langfristige Entsorgungssicherheit (> 20 
Jahre). Es wird Bedarf zur Schaffung regionaler DK 0-Kapazitäten gesehen. 

Abfallbilanz und 
Abfallmengenprognose 

2018 2021 2026 2031
Aufkom-

men 
[t] 

Aufkom-
men 

[kg/Ew*a] 

Aufkom-
men 

[t]

Aufkom-
men 

[t] 

Aufkom-
men 

[t] 

Siedlungsabfälle aus Haushalten und Kleingewerbe Prognosedaten auf 100 gerundet 

Hausmüll 28.011 113,6 28.100 28.300 28.300 

Sperrmüll 8.209 33,3 7.800 7.000 6.200 

Abfälle aus der Biotonne 33.976 137,8 34.100 34.300 34.300 

Garten- und Parkabfälle 7.320 29,7 8.800 11.300 13.700 

Verpackungsabfälle 16.551 67,1 19.300 20.200 20.900 

Grafische Papiere 13.120 53,2 11.300 11.900 12.500 

Sonstige verwertbare Abfälle 0 0,0 1.300 3.400 5.500 

Elektroaltgeräte 2.204 8,9 2.300 2.400 2.500 

Siedlungsabfälle aus Gewerbe 

Gewerbeabfälle 2.362 2.300 2.200 2.100 

Bauschutt / Bodenaushub 2.605 Landesweite Betrachtung 

Summe Haushalte / Kleingewerbe 109.391 443,6 113.000 118.800 123.900 

Summe Gewerbe 4.967 2.300 2.200 2.100 

Gesamtsumme 114.358  115.300 121.000 126.000 
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Datenprofil zum AWP Hessen - Vogelsbergkreis

Abfallkonzepte und geplante Maßnahmen 
Abfallvermeidung / Vorbereitung zur Wiederverwendung: Neben den bereits bestehenden Maßnahmen und Angeboten 
(z. B. Identsystem, Unternehmensberatung hinsichtlich Abfallvermeidung etc.), welche zum großen Teil durch Städte und 
Gemeinden, private Initiativen und andere Organisationseinheiten des Landkreises umgesetzt werden, sollen zukünftig Initi-
ativen zur schulischen Bildung hinsichtlich Abfallvermeidung unterstützt werden. 

Recycling: Die Einführung der flächendeckenden Getrenntsammlung von Bioabfällen ist abgeschlossen. In Umsetzung be-
findet sich die Ausweitung der Grüngutsammlung, dafür werden neue Annahme-/Sammelstellen geschaffen. Im Hinblick auf 
die weiteren Wertstoffe ist die Einführung einer Wertstofftonne nicht beabsichtigt. 

Sonstige Verwertung: Der Hausmüll wird bis zum 31. Dezember 2025 in der MA Weidenhausen behandelt und anschlie-
ßend einer energetischen Verwertung im EBS-Kraftwerk Witzenhausen zugeführt. Zukünftig ist die Fortführung des bisheri-
gen Systems vorgesehen. 

Beseitigung / Verwertung mineralischer Abfälle: Im Vogelsbergkreis steht die DK II Deponie Bastwald mit noch 19.500 
m³ Verfüllvolumen für beseitigungsbedürftige Abfälle zur Verfügung. 

Abfallbilanz und 
Abfallmengenprognose 

2018 2021 2026 2031
Aufkom-

men 
[t] 

Aufkom-
men 

[kg/Ew*a] 

Aufkom-
men 

[t]

Aufkom-
men 

[t] 

Aufkom-
men 

[t] 

Siedlungsabfälle aus Haushalten und Kleingewerbe Prognosedaten auf 100 gerundet 

Hausmüll 11.132 105,1 10.800 10.300 9.700 

Sperrmüll 3.900 36,8 3.500 2.900 2.300 

Abfälle aus der Biotonne 8.026 75,8 8.600 9.500 10.200 

Garten- und Parkabfälle 10.566 99,8 10.300 9.800 9.200 

Verpackungsabfälle 8.214 77,6 8.900 8.500 8.000 

Grafische Papiere 6.636 62,7 5.500 5.300 5.000 

Sonstige verwertbare Abfälle 349 3,3 600 1.000 1.400 

Elektroaltgeräte 710 6,7 800 900 900 

Siedlungsabfälle aus Gewerbe 

Gewerbeabfälle 2.337 2.300 2.200 2.100 

Bauschutt / Bodenaushub 931 Landesweite Betrachtung 

Summe Haushalte / Kleingewerbe 49.533 467,8 49.000 48.200 46.700 

Summe Gewerbe 3.268 2.300 2.200 2.100 

Gesamtsumme 52.801  51.300 50.400 48.800 
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Datenprofil zum AWP Hessen - Stadt Kassel

Abfallkonzepte und geplante Maßnahmen 
Abfallvermeidung / Vorbereitung zur Wiederverwendung: Neben den bereits bestehenden Maßnahmen und Angeboten 
(z. B. Abfallvermeidung im kommunalen Beschaffungswesen, Abfallvermeidungsberatung für Unternehmen etc.) wird ein 
umfangreiches Angebot zur Abfallpädagogik/-bildung, abgestimmt auf Kindergärten, Schulen und Erwachsene angeboten. 
Geplante Schwerpunktthemen sind dabei die Kunststoffproblematik, Elektrorecycling sowie Abfallvermeidung und -trennung. 

Recycling: In Planung befindet sich die Vergärung der über die Biotonne erfassten Bioabfälle. Ebenfalls im Planungszu-
stand befindet sich die Vergärung von Teilfraktionen der Garten- und Parkabfälle. In den Herbstmonaten werden in verschie-
denen Stadtteilen separate Termine zur Laubannahme an festgelegten Standorten angeboten. Im Bereich der weiteren 
Wertstoffe ist die Einführung einer Wertstofftonne nicht beabsichtigt. Zu jährlich festgelegten Terminen werden über ein 
Wertstoffmobil an verschiedenen Standorten innerhalb des Stadtgebietes verwertbare Materialien angenommen, darunter 
Metalle, Kunststoffe, Möbel, Elektrogeräte, Batterien, CDs u.v.m. 

Sonstige Verwertung: Zur Entsorgung in Form einer energetischen Verwertung steht das MHKW Kassel zur Verfügung. 
Die Laufzeit der Verträge für Haus- und Sperrmüll endet zum 31.12.2024. 

Beseitigung / Verwertung mineralischer Abfälle: Die Stadt Kassel bzw. die Stadtreiniger Kassel betreiben keine Deponie. 
Hinsichtlich der Ablagerung zu beseitigender Abfälle gibt es Kooperationen mit dem Landkreis Kassel (Deponie Kirschen-
plantage) und der Abfallwirtschaft Lahn-Fulda (ALF / Deponie Wabern). 

Abfallbilanz und 
Abfallmengenprognose 

2018 2021 2026 2031
Aufkom-

men 
[t] 

Aufkom-
men 

[kg/Ew*a] 

Aufkom-
men 

[t]

Aufkom-
men 

[t] 

Aufkom-
men 

[t] 

Siedlungsabfälle aus Haushalten und Kleingewerbe Prognosedaten auf 100 gerundet 

Hausmüll 34.735 172,3 34.200 33.100 31.700 

Sperrmüll 6.446 32,0 6.200 5.800 5.300 

Abfälle aus der Biotonne 10.587 52,5 12.500 15.800 19.000 

Garten- und Parkabfälle 11.250 55,8 11.400 11.600 11.800 

Verpackungsabfälle 15.784 78,3 17.800 18.200 18.500 

Grafische Papiere 9.430 46,8 8.200 9.100 9.900 

Sonstige verwertbare Abfälle 7.618 37,8 7.700 7.900 8.000 

Elektroaltgeräte 1.747 8,7 1.800 2.000 2.100 

Siedlungsabfälle aus Gewerbe 

Gewerbeabfälle 62.562 61.600 57.600 56.500 

Bauschutt / Bodenaushub 2.781 Landesweite Betrachtung 

Summe Haushalte / Kleingewerbe 97.597 484,2 99.800 103.500 106.300 

Summe Gewerbe 65.343 61.600 57.600 56.500 

Gesamtsumme 162.940  161.400 161.100 162.800 
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Datenprofil zum AWP Hessen - Landkreis Fulda

Abfallkonzepte und geplante Maßnahmen 
Abfallvermeidung / Vorbereitung zur Wiederverwendung: Neben den bereits bestehenden Maßnahmen und Angeboten 
(z. B. Verknappung des Restabfallbehälter-Mindestvolumens sowie Einführung eines Identsystems etc.) befindet sich die 
Implementierung der Abfallvermeidung als wichtiges Kriterium im kommunalen Beschaffungswesen momentan in der Um-
setzung. Des Weiteren finden Maßnahmen wie die Aktion „zu gut für die Tonne“ statt, welche die Vermeidung von Lebens-
mittelabfällen als Ziel hat. 

Recycling: Eine Vergärung der Bioabfälle aus der Biotonne bzw. von Garten- und Parkabfällen (Teilfraktionen) erfolgt be-
reits. Es bestehen bereits in allen Städten und Gemeinden ganzjährig Sammel- und Abgabemöglichkeiten für Garten- und 
Parkabfälle. Die Abtrennung einer holzigen Brennstofffraktion aus den Garten- und Parkabfällen soll noch weiter intensiviert 
werden. Für die Einführung einer Wertstofftonne gibt es derzeit keine konkreten Planungen. 

Sonstige Verwertung: Der Haus- und Sperrmüll wird bis zum 31. Mai 2027 (mit Verlängerungsoptionen bis Juni 2031) in 
der MA Weidenhausen behandelt und anschließend einer energetischen Verwertung im EBS-Kraftwerk Witzenhausen zuge-
führt. 

Beseitigung / Verwertung mineralischer Abfälle: Im Rahmen des Abschlusses einzelner Deponieabschnitte und Rekulti-
vierungsmaßnahmen am Standort des AWZ Kalbach werden unbelasteter Bodenaushub gemäß Anforderungen des Bun-
desbodenschutzgesetzes sowie DK I-Abfälle als Deponieersatzbaustoffe verwertet. 

Abfallbilanz und 
Abfallmengenprognose 

2018 2021 2026 2031
Aufkom-

men 
[t] 

Aufkom-
men 

[kg/Ew*a] 

Aufkom-
men 

[t]

Aufkom-
men 

[t] 

Aufkom-
men 

[t] 

Siedlungsabfälle aus Haushalten und Kleingewerbe Prognosedaten auf 100 gerundet 

Hausmüll 33.015 148,3 31.500 29.000 26.400 

Sperrmüll 1.753 7,9 1.800 1.700 1.700 

Abfälle aus der Biotonne 20.992 94,3 21.800 23.000 24.200 

Garten- und Parkabfälle 21.646 97,2 21.600 21.600 21.400 

Verpackungsabfälle 14.831 66,6 17.200 17.900 18.500 

Grafische Papiere 13.760 61,8 11.700 11.700 11.600 

Sonstige verwertbare Abfälle 3.791 17,0 3.800 3.800 3.700 

Elektroaltgeräte 1.885 8,5 2.000 2.100 2.200 

Siedlungsabfälle aus Gewerbe 

Gewerbeabfälle 8.160 8.000 7.500 7.400 

Bauschutt / Bodenaushub 29.069 Landesweite Betrachtung 

Summe Haushalte / Kleingewerbe 111.673 501,6 111.400 110.800 109.700 

Summe Gewerbe 37.229 8.000 7.500 7.400 

Gesamtsumme 148.902  119.400 118.300 117.100 

2
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Datenprofil zum AWP Hessen - Landkreis Hersfeld-Rotenburg

Abfallkonzepte und geplante Maßnahmen 
Abfallvermeidung / Vorbereitung zur Wiederverwendung: Neben den schon bestehenden Angeboten und Maßnahmen 
(z. B. Identsystem, Abfallvermeidungsberatung für Unternehmen etc.) ist eine Intensivierung der Öffentlichkeitsarbeit ge-
plant. Diese umfasst Umwelterziehung in Schulen, Vorträge, Führungen im Entsorgungszentrum sowie allgemeine Maßnah-
men im Bereich Abfallvermeidung. 

Recycling: Neben den bereits eingeführten Maßnahmen wird momentan von einer Vergärung der Bioabfälle aus der Bio-
tonne bzw. von Garten- und Parkabfällen (Teilfraktionen) abgesehen. Die Einführung einer Wertstofftonne ist nicht beabsich-
tigt. 

Sonstige Verwertung: Der Hausmüll wird momentan in der MA Weidenhausen behandelt. Vertragspartner der Sperr-
müllentsorgung ist die Knettenbrech & Gurdulic Service GmbH. Es bestehen jeweils Vertragsverlängerungsoptionen. 

Beseitigung / Verwertung mineralischer Abfälle: Der Landkreis Hersfeld-Rotenburg nutzt die Hausmülldeponie „Am Mit-
telrück“ (DK II). Das Verfüllvolumen soll um 1,2 Mio. m³ DK II-Kapazität erweitert werden, die geplante Inbetriebnahme ist 
Ende 2023. Es wird für alle Deponieklassen (0–II) ein Bedarf zur Schaffung von weiteren regionalen Kapazitäten gesehen. 

Abfallbilanz und 
Abfallmengenprognose 

2018 2021 2026 2031
Aufkom-

men 
[t] 

Aufkom-
men 

[kg/Ew*a] 

Aufkom-
men 

[t]

Aufkom-
men 

[t] 

Aufkom-
men 

[t] 

Siedlungsabfälle aus Haushalten und Kleingewerbe Prognosedaten auf 100 gerundet 

Hausmüll 12.089 100,1 12.000 11.700 11.500 

Sperrmüll 4.200 34,8 3.900 3.400 2.900 

Abfälle aus der Biotonne 10.797 89,4 11.300 12.000 12.600 

Garten- und Parkabfälle 6.020 49,8 6.400 6.900 7.500 

Verpackungsabfälle 8.844 73,2 9.900 9.800 9.700 

Grafische Papiere 7.673 63,5 6.500 6.400 6.300 

Sonstige verwertbare Abfälle 21 0,2 400 1.100 1.700 

Elektroaltgeräte 1.165 9,6 1.200 1.200 1.100 

Siedlungsabfälle aus Gewerbe 

Gewerbeabfälle 8.934 8.800 8.200 8.100 

Bauschutt / Bodenaushub 69.589 Landesweite Betrachtung 

Summe Haushalte / Kleingewerbe 50.809 420,6 51.600 52.500 53.300 

Summe Gewerbe 78.523 8.800 8.200 8.100 

Gesamtsumme 129.332  60.400 60.700 61.400 
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Datenprofil zum AWP Hessen - Landkreis Kassel

Abfallkonzepte und geplante Maßnahmen 
Abfallvermeidung / Vorbereitung zur Wiederverwendung: Neben den schon bestehenden Angeboten und Maßnahmen 
(Abfallvermeidungsberatung für Unternehmen, Mehrweggebote für Veranstaltungen auf öffentlichem Grund etc.) wird mo-
mentan an einer Ausweitung der schulischen Bildung gearbeitet. In Form von Thementagen auf Recyclinghöfen soll das 
Thema Abfallvermeidung in den nächsten Jahren vermehrt in den Fokus rücken. 

Recycling: Die Vergärung der Bioabfälle aus der Biotonne wird schon praktiziert, wobei auch Teilfraktionen der Garten- und 
Parkabfälle der Vergärung zugeführt werden. Die qualitative Verbesserung der bestehenden Getrenntsammlung von Abfäl-
len aus der Biotonne befindet sich in der Umsetzung. Im Hinblick auf die weiteren Wertstoffe wurde die Erfassung/Auswei-
tung der haushaltsnahen Sammlung von Wertstoffen (SGNV) sowie die Ausweitung der Erfassung auf Wertstoffhöfen umge-
setzt. Die Einführung einer Wertstofftonne ist nicht beabsichtigt. 

Sonstige Verwertung: Der Hausmüll wird bis zum 30. Juni 2027 in der MA Weidenhausen behandelt und anschließend 
einer energetischen Verwertung im EBS-Kraftwerk Witzenhausen zugeführt. Es existiert eine Kooperation mit dem Zweck-
verband Abfallwirtschaft des Werra-Meißner-Kreises, bei der die Bio- und Grünabfälle aus dem Werra-Meißner-Kreis zur 
Kompostierungs-/Vergärungsanlage Lohfelden-Vollmarshausen verbracht werden. Siebreste aus der Kompostierung werden 
energetisch verwertet. Sperrmüll wird im MHKW Kassel sortiert, das anfallende Holz in einem Biomassekraftwerk und die 
Sperrmüllreste im MHKW Kassel energetisch verwertet. Die Restabfallbehandlung und -verwertung muss unter Einhaltung 
der Recyclingquoten energieeffizient erfolgen. 

Beseitigung / Verwertung mineralischer Abfälle: Mit der Deponie Kirschenplantage stehen nach der um 0,546 Mio. m³ 
Erweiterung (Inbetriebnahme Dezember 2020) langfristig DK II-Kapazitäten zur Verfügung. Es wird Bedarf für die regionale 
Schaffung weiterer DK 0- und DK I-Kapazitäten gesehen. 

Abfallbilanz und 
Abfallmengenprognose 

2018 2021 2026 2031
Aufkom-

men 
[t] 

Aufkom-
men 

[kg/Ew*a] 

Aufkom-
men 

[t]

Aufkom-
men 

[t] 

Aufkom-
men 

[t] 

Siedlungsabfälle aus Haushalten und Kleingewerbe Prognosedaten auf 100 gerundet 

Hausmüll 37.337 157,8 35.100 31.300 27.500 

Sperrmüll 6.942 29,3 6.700 6.200 5.700 

Abfälle aus der Biotonne 35.527 150,1 35.300 35.000 34.400 

Garten- und Parkabfälle 8.250 34,9 9.800 12.400 14.900 

Verpackungsabfälle 15.378 65,0 18.000 18.700 19.200 

Grafische Papiere 15.794 66,7 13.600 13.500 13.200 

Sonstige verwertbare Abfälle 6.544 27,7 6.500 6.400 6.300 

Elektroaltgeräte 1.845 7,8 2.000 2.100 2.300 

Siedlungsabfälle aus Gewerbe 

Gewerbeabfälle 8.490 8.400 7.800 7.700 

Bauschutt / Bodenaushub 6.136 Landesweite Betrachtung 

Summe Haushalte / Kleingewerbe 127.617 539,3 127.000 125.600 123.500 

Summe Gewerbe 14.626 8.400 7.800 7.700 

Gesamtsumme 142.243  135.400 133.400 131.200 
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Datenprofil zum AWP Hessen - Schwalm-Eder-Kreis

Abfallkonzepte und geplante Maßnahmen 
Abfallvermeidung / Vorbereitung zur Wiederverwendung: Neben den bereits bestehenden Maßnahmen und Angeboten 
(z. B. Öffentlichkeitsarbeit zum Thema Abfallvermeidung, Lebensmittel-Tafeln etc.), welche zum großen Teil durch Städte 
und Gemeinden, private Initiativen und andere Organisationseinheiten des Landkreises umgesetzt werden, soll eine Intensi-
vierung und Ausweitung der Öffentlichkeitsarbeit bzgl. Abfallvermeidung realisiert werden. 

Recycling: Mitte 2021 wird die Biotonne flächendeckend eingeführt. Für Grünabfälle wird eine Annahme- und Lagerstelle 
am Standort des Entsorgungszentrums Schwalm-Eder in Wabern aufgebaut, dort sollen zukünftig holzige Grünanfälle zu 
Brennstoff aufbereitet werden. Von der Einführung einer Wertstofftonne wird abgesehen. 

Sonstige Verwertung: Die Haus- und Sperrmüllmengen werden bis zum 31. Dezember 2025 einer energetischen Verwer-
tung im MHKW Kassel zugeführt. 

Beseitigung / Verwertung mineralischer Abfälle: Die Entsorgung von unbelasteten mineralischen Abfällen erfolgt im 
Schwalm-Eder-Kreis weitgehend ohne Einbeziehung der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger über private Unterneh-
men. Die Entsorgung der asbesthaltigen Abfälle sowie von künstlichen Mineralfasern erfolgt auf der Deponie Wabern. Mit 
der Erweiterung um 0,61 Mio. m³ DK II-Volumens im Jahr 2021 besteht langfristige Entsorgungssicherheit (> 20 Jahre). Es 
wird Bedarf für die regionale Schaffung weiterer DK I- und DK 0-Kapazitäten gesehen. 

Abfallbilanz und 
Abfallmengenprognose 

2018 2021 2026 2031
Aufkom-

men 
[t] 

Aufkom-
men 

[kg/Ew*a] 

Aufkom-
men 

[t]

Aufkom-
men 

[t] 

Aufkom-
men 

[t] 

Siedlungsabfälle aus Haushalten und Kleingewerbe Prognosedaten auf 100 gerundet 

Hausmüll 34.890 193,6 30.100 25.200 20.400 

Sperrmüll 6.348 35,2 5.700 5.000 4.200 

Abfälle aus der Biotonne 92 0,5 6.600 12.800 18.700 

Garten- und Parkabfälle 17.981 99,8 17.800 17.400 17.000 

Verpackungsabfälle 11.282 62,6 13.500 13.900 14.300 

Grafische Papiere 11.291 62,7 9.600 9.400 9.100 

Sonstige verwertbare Abfälle 0 0,0 900 1.700 2.500 

Elektroaltgeräte 1.936 10,7 1.900 1.800 1.700 

Siedlungsabfälle aus Gewerbe 

Gewerbeabfälle 4.164 4.100 3.800 3.800 

Bauschutt / Bodenaushub 3.547 Landesweite Betrachtung 

Summe Haushalte / Kleingewerbe 83.820 465,1 86.100 87.200 87.900 

Summe Gewerbe 7.711 4.100 3.800 3.800 

Gesamtsumme 91.531  90.200 91.000 91.700 
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Datenprofil zum AWP Hessen - Landkreis Waldeck-Frankenberg

*ohne Berücksichtigung von ca. 5.000 t Garten- und Parkabfälle als Landschaftspflegematerial beim Aufkommen 2018 sowie der Prognose 

Abfallkonzepte und geplante Maßnahmen 
Abfallvermeidung / Vorbereitung zur Wiederverwendung: Neben den bereits bestehenden Maßnahmen und Angeboten 
(z. B. Öffentlichkeitsarbeit zum Thema Abfallvermeidung, Initiativen zur schulischen Bildung hinsichtlich Abfallvermeidung 
etc.) werden momentan keine weiteren Maßnahmen und Strategien zur Abfallvermeidung verfolgt. 

Recycling: Eine Ausdehnung der Bioabfallbehandlung im Hinblick auf eine Vergärung von Bioabfällen (Biotonne) sowie von 
Garten- und Parkabfällen (Teilströme) ist nicht beabsichtigt. Von der Einführung einer Wertstofftonne wird abgesehen. 

Sonstige Verwertung: Die Haus- und Sperrmüllmengen werden ab dem 01.06.2020 einer energetischen Verwertung im 
MHKW Heringen zugeführt. 

Beseitigung / Verwertung mineralischer Abfälle: Auf der Deponie Diemelsee-Flechtdorf steht ausreichend Verfüllvolumen 
zur Verfügung. Inwieweit und für welche Deponieklassen ein zukünftiger Ausbau erfolgen wird, ist abhängig von den zukünf-
tigen wirtschaftlichen und technischen Gegebenheiten, sodass derzeit Planungen nicht weiterverfolgt werden. In Bezug auf 
DK II-Kapazitäten, die derzeit noch in ausreichender Größenordnung zur Verfügung stehen, wird Bedarf für die regionale 
Schaffung neuer Ablagerungskapazitäten gesehen. 

Abfallbilanz und 
Abfallmengenprognose 

2018 2021 2026 2031
Aufkom-

men 
[t] 

Aufkom-
men 

[kg/Ew*a] 

Aufkom-
men 

[t]

Aufkom-
men 

[t] 

Aufkom-
men 

[t] 

Siedlungsabfälle aus Haushalten und Kleingewerbe Prognosedaten auf 100 gerundet 

Hausmüll 22.349 142,4 21.300 19.600 17.800 

Sperrmüll 5.161 32,9 4.800 4.300 3.700 

Abfälle aus der Biotonne 23.241 148,1 23.000 22.500 22.000 

Garten- und Parkabfälle* 2.806 17,9 4.500 7.100 9.700 

Verpackungsabfälle 11.598 73,9 12.900 12.700 12.500 

Grafische Papiere 7.993 50,9 6.800 7.100 7.400 

Sonstige verwertbare Abfälle 440 2,8 900 1.600 2.200 

Elektroaltgeräte 1.231 7,8 1.300 1.400 1.500 

Siedlungsabfälle aus Gewerbe 

Gewerbeabfälle 1.986 2.000 1.800 1.800 

Bauschutt / Bodenaushub 1.940 Landesweite Betrachtung 

Summe Haushalte / Kleingewerbe 74.819 476,7 75.500 76.300 76.800 

Summe Gewerbe 3.926 2.000 1.800 1.800 

Gesamtsumme 78.745  77.500 78.100 78.600 
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Datenprofil zum AWP Hessen - Werra-Meißner-Kreis

* Bei den Graphischen Papieren fehlen die Mengen der Stadt Witzenhausen mit etwas mehr als 15.000 Einwohnern und der dort durchgeführten gemeinnützigen Sammlung ohne Mengenerfassung 

Abfallkonzepte und geplante Maßnahmen 
Abfallvermeidung / Vorbereitung zur Wiederverwendung: Zukünftiger Schwerpunkt zur Förderung der Abfallvermeidung 
soll die schulische Bildung darstellen. Neben der schon bestehenden intensiven Öffentlichkeitsarbeit sollen vermehrt Work-
shops und Vorträge zu diesem Thema angeboten werden. Des Weiteren werden Aktionen wie „Mehr Kompost für weniger 
Osterfeuer“ oder der „Werra-Meißner-Becher“ als Alternative für Einwegprodukte weiterhin unterstützt. 

Recycling: Neben der geplanten Ausweitung der bestehenden Biotonnengetrenntsammlung befinden sich die Ausweitung 
der Grüngutsammlung über die Schaffung neuer Annahme-/Sammelstellen sowie die Abtrennung einer holzigen Brenn-
stofffraktion aus dem Grüngut momentan in der Umsetzung. Maßnahmen im Hinblick auf die weiteren Wertstoffe befinden 
sich nicht in Planung. 

Sonstige Verwertung: Der Haus- und Sperrmüll wird bis zum 31. Dezember 2020 in der MA Weidenhausen behandelt und 
anschließend einer energetischen Verwertung im EBS-Kraftwerk Witzenhausen zugeführt. Die Sperrmüllbehandlung wurde 
mittlerweile für den Zeitraum von 2021 bis 2025 in einem EU-weiten offenen Verfahren ausgeschrieben. 

Beseitigung / Verwertung mineralischer Abfälle: Die ehemalige Deponie Am Breitenberg befindet sich in der Rekultivie-
rungsphase. Eine Erweiterung der Deponie ist nicht beabsichtigt. Bedarf für die Schaffung neuer regionaler Deponiekapazi-
täten wird für alle Deponieklassen gesehen. 

Abfallbilanz und 
Abfallmengenprognose 

2018 2021 2026 2031
Aufkom-

men 
[t] 

Aufkom-
men 

[kg/Ew*a] 

Aufkom-
men 

[t]

Aufkom-
men 

[t] 

Aufkom-
men 

[t] 

Siedlungsabfälle aus Haushalten und Kleingewerbe Prognosedaten auf 100 gerundet 

Hausmüll 8.757 86,7 8.600 8.500 8.200 

Sperrmüll 4.167 41,3 3.700 3.000 2.400 

Abfälle aus der Biotonne 9.742 96,4 9.900 10.200 10.400 

Garten- und Parkabfälle (wurden statistisch nicht erfasst) 0,0 1.500 3.900 6.200 

Verpackungsabfälle 7.797 77,2 8.600 8.400 8.200 

Grafische Papiere* 5.040 49,9 4.300 4.500 4.700 

Sonstige verwertbare Abfälle 0 0,0 300 900 1.400 

Elektroaltgeräte 817 8,1 900 900 900 

Siedlungsabfälle aus Gewerbe 

Gewerbeabfälle 447 400 400 400 

Bauschutt / Bodenaushub 0 Landesweite Betrachtung 

Summe Haushalte / Kleingewerbe 36.320 359,6 37.800 40.300 42.400 

Summe Gewerbe  447  400  400  400 

Gesamtsumme 36.767  38.200 40.700 42.800 
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Zusammenstellung der Rechtsquellen, technischen Vorschriften und  
sonstigen Veröffentlichungen 

Europäische Gemeinschaft 

Richtlinie (EU) 

2019/904 

Richtlinie (EU) 2019/904 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. 

Juni 2019 über die Verringerung der Auswirkungen bestimmter Kunststoffprodukte 

auf die Umwelt (ABl. L 155 vom 12.6.2019, S. 1–19) 

Richtlinie 

2008/56/EG 

Richtlinie 2008/56/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Juni 

2008 zur Schaffung eines Ordnungsrahmens für Maßnahmen der Gemeinschaft 

im Bereich der Meeresumwelt (Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie) (ABl. L 164 vom 

25.6.2008, S. 19–40), zuletzt geändert durch Richtlinie (EU) 2017/845 der Kom-

mission vom 17. Mai 2017 zur Änderung der Richtlinie 2008/56/EG des Europäi-

schen Parlaments und des Rates bezüglich der indikativen Listen von Elementen, 

die bei der Erarbeitung von Meeresstrategien zu berücksichtigen sind (ABl. L 125 

vom 18.5.2017, S. 27–33) 

Richtlinie 

2000/60/EG 

Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom  

23. Oktober 2000 zur Schaffung eines Ordnungsrahmens für Maßnahmen der Ge-

meinschaft im Bereich der Wasserpolitik (Amtsblatt Nr. L 327 vom 22/12/2000 S. 

0001 – 0073), zuletzt geändert durch Richtlinie 2014/101/EU der Kommission vom 

30. Oktober 2014 (ABl. L 311 vom 31.10.2014, S. 32–35) 

Richtlinie 

2008/98/EG 

Richtlinie 2008/98/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom  

19. November 2008 über Abfälle und zur Aufhebung bestimmter Richtlinien  

(ABl. L 312 vom 22. November 2008, S. 3, L 127 vom 26. Mai 2009, S. 24), zuletzt 

geändert durch Richtlinie 2018/851/EU vom 30. Mai 2018 (ABl. L150 S. 109) 

Richtlinie (EU) 

2018/85 

Richtlinie (EU) 2018/851) des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. 

Mai 2018 zur Änderung der Richtlinie 2008/98/EG über Abfälle, ABl. L 150 vom 

14.6.2018, S. 109–140 

Richtlinie 

1999/31/EG  

Richtlinie 1999/31/EG des Rates vom 26. April 1999 über Abfalldeponien  

(ABl. L 182 S. 1 vom 16.07.1999), zuletzt geändert durch Richtlinie 2018/850/EU 

vom 30. Mai 2018 (ABl. L 100 S. 49) 

Richtlinie 

2010/75/EU 

Richtlinie 2010/75/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. No-

vember 2010 über Industrieemissionen (integrierte Vermeidung und Verminderung 

der Umweltverschmutzung) (2010/75/EU) vom 24. November 2010 (ABl. L 334 

vom 17. Dezember 2010 S. 17), ber. 19. Juni 2012 (ABl. L 158 S. 25) 

Richtlinie 

94/62/EG 

Richtlinie 94/62/EG des europäischen Parlaments und des Rates vom  

20. Dezember 1994 über Verpackungen und Verpackungsabfälle (ABl. L 365  

S. 10), zuletzt geändert durch Richtlinie 2018/852/EU vom 30. Mai 2018 (ABl.  

L 150 S. 141), ber. 30. November 2018 (ABI. L 306 S. 72) 

Richtlinie 

2012/19/EU 

Richtlinie 2012/19/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. Juli 

2012 über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (ABl. L 197/38), zuletzt geändert 

durch Richtlinie 2018/849/EU vom 30. Mai 2018 (ABl. L 150 S. 93) 
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Richtlinie 

2012/27/EU 

Richtlinie 2012/27/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom  

25. Oktober 2012 zur Energieeffizienz, zur Änderung der Richtlinien 2009/125/EG 

und 2010/30/EU und zur Aufhebung der Richtlinien 2004/8/EG und 2006/32/EG 

(ABl. L 315 S. 1), zuletzt geändert durch Richtlinie 2019/944/EU vom 05. Juni 

2019 (ABl. L 158 S. 125) 

VO (EG) Nr. 

1013/2006 

Verordnung (EG) Nr. 1013/2006/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 14. Juni 2006 über die Verbringung von Abfällen (VO (EG) Nr. 1013/2006) 

vom 14. Juni 2006, ABl. EG. L 190 S. 1, zuletzt geändert durch Verordnung (EU) 

2015/2002 der Kommission vom 10. November 2015, ABl. EG L 294 S. 1 

VO (EG) Nr. 

1272/2008 

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 16. Dezember 2008 über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung 

von Stoffen und Gemischen, zur Änderung und Aufhebung der Richtlinien 

67/548/EWG und 1999/45/EG und zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 

1907/2006 (ABl. L 353 S. 1) 

DELEGIERTE 

VERORDNUNG 

(EU) 2020/217 

DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2020/217 DER KOMMISSION vom 4. Okto-

ber 2019 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des Europäischen 

Parlaments und des Rates über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung 

von Stoffen und Gemischen zwecks Anpassung an den technischen und wissen-

schaftlichen Fortschritt und zur Berichtigung der Verordnung; 18.02.2020 (ABl. L 

44/1) 

Berichtigung der Delegierten Verordnung (EU) 2020/217 der Kommission vom 4. 

Oktober 2019 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des Europäi-

schen Parlaments und des Rates über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpa-

ckung von Stoffen und Gemischen zwecks Anpassung an den technischen und 

wissenschaftlichen Fortschritt und zur Berichtigung der Verordnung (Amtsblatt der 

Europäischen Union L 44 vom 18. Februar 2020); 25.02.2020 (ABl. L 51/13) 

Bund 

AbfKlärV Verordnung über die Verwertung von Klärschlamm, Klärschlammgemisch und 

Klärschlammkompost (Klärschlammverordnung - AbfKlärV) vom 27. September 

2017 (BGBl. I S. 3465), die zuletzt durch Artikel 137 der Verordnung vom 19. Juni 

2020 (BGBl. I S. 1328) geändert worden ist 

AbfVerbrG Gesetz zur Ausführung der Verordnung (EG) Nr. 1013/2006 des Europäischen 

Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2006 über die Verbringung von Abfällen 

1) und des Basler Übereinkommens vom 22. März 1989 über die Kontrolle der 

grenzüberschreitenden Verbringung gefährlicher Abfälle und ihrer Entsorgung 2) 

(Abfallverbringungsgesetz - AbfVerbrG) vom 19. Juli 2007 (BGBl. I S. 1462), das 

zuletzt durch Artikel 360 Absatz 1 der Verordnung vom 19. Juni 2020 (BGBl. I S. 

1328) geändert worden ist 

AltholzV Verordnung über Anforderungen an die Verwertung und Beseitigung von Altholz 

(Altholzverordnung - AltholzV) vom 15. August 2002 (BGBl. I S. 3302), die zuletzt 

durch Artikel 120 der Verordnung vom 19. Juni 2020 (BGBl. I S. 1328) geändert 

worden ist 

http://bundesrecht.juris.de/bundesrecht/abfkl_rv_1992
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AltölV Altölverordnung (AltölV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. April 2002 

(BGBl. I S. 1368), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 5. Oktober 2020 

(BGBl. I S. 2091) geändert worden ist 

AVV Verordnung über das Europäische Abfallverzeichnis (Abfallverzeichnis-Verord-

nung - AVV) vom 10. Dezember 2001 (BGBl. I S. 3379), die zuletzt durch Artikel 1 

der Verordnung vom 30. Juni 2020 (BGBl. I S. 1533) geändert worden ist 

BattG Gesetz über das Inverkehrbringen, die Rücknahme und die umweltverträgliche 

Entsorgung von Batterien und Akkumulatoren (Batteriegesetz - BattG) vom 25. 

Juni 2009 (BGBl. I S. 1582), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 3. No-

vember 2020 (BGBl. I S. 2280) geändert worden ist 

BioAbfV Verordnung über die Verwertung von Bioabfällen auf landwirtschaftlich, forstwirt-

schaftlich und gärtnerisch genutzten Böden (Bioabfallverordnung - BioAbfV) in der 

Fassung der Bekanntmachung vom 4. April 2013 (BGBl. I S. 658), die zuletzt 

durch Artikel 3 Absatz 2 der Verordnung vom 27. September 2017 (BGBl. I S. 

3465) geändert worden ist 

DepV Verordnung über Deponien und Langzeitlager (Deponieverordnung - DepV) vom 

27. April 2009 (BGBl. I S. 900), zuletzt geändert durch Artikel 3 der Verordnung 

vom 9. Juli 2021 (BGBl. I S. 2598) 

DüV Verordnung über die Anwendung von Düngemitteln, Bodenhilfsstoffen, Kultursub-

straten und Pflanzenhilfsmitteln nach den Grundsätzen der guten fachlichen Pra-

xis beim Düngen (Düngeverordnung - DüV) vom 26. Mai 2017 (BGBl. I S. 1305), 

die durch Artikel 1 der Verordnung vom 28. April 2020 (BGBl. I S. 846) geändert 

worden ist 

ElektroG Gesetz über das Inverkehrbringen, die Rücknahme und die umweltverträgliche 

Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten (Elektro- und Elektronikgerätege-

setz - ElektroG) vom 20. Oktober 2015 (BGBl. I S. 1739), das zuletzt durch Artikel 

2 des Gesetzes vom 3. November 2020 (BGBl. I S. 2280) geändert worden ist 

Gesetz zur Änderung abfallverbringungsrechtlicher Vorschriften vom 01. Novem-

ber 2016 (BGBl. Teil I Nr. 52 S. 2452, 09. November 2016)  

GewAbfV Verordnung über die Bewirtschaftung von gewerblichen Siedlungsabfällen und 

von bestimmten Bau- und Abbruchabfällen (Gewerbeabfallverordnung-GewAbfV) 

vom 18. April 2017 (BGBl. I S. 896), die zuletzt durch Artikel 5 Absatz 2 des Ge-

setzes vom 23. Oktober 2020 (BGBl. I S. 2232) geändert worden ist 

KrWG Gesetz zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträgli-

chen Bewirtschaftung von Abfällen (Kreislaufwirtschaftsgesetz - KrWG) vom 24. 

Februar 2012 (BGBl. I S. 212), das zuletzt durch Artikel 2 Absatz 2 des Gesetzes 

vom 9. Dezember 2020 (BGBl. I S. 2873) geändert worden ist 

NachwV Verordnung über die Nachweisführung bei der Entsorgung von Abfällen (Nach-

weisverordnung-NachwV) vom 20. Oktober 2006 (BGBl. I S. 2298), die zuletzt 

durch Artikel 5 Absatz 5 des Gesetzes vom 23. Oktober 2020 (BGBl. I S. 2232) 

geändert worden ist 

LAGA 

Mitteilung 18 

Vollzugshilfe zur Entsorgung von Abfällen aus Einrichtungen des Gesundheits-

dienstes, Stand Januar 2015 
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LAGA 

Mitteilung 23 

Vollzugshilfe zur Entsorgung asbesthaltiger Abfälle, Stand Juni 2015 

Richtlinie 

RuVA-StB 01 

Richtlinien für die umweltverträgliche Verwertung von Ausbaustoffen mit teer-/ 

pechtypischen Bestandteilen sowie für die Verwertung von Ausbauasphalt im 

Straßenbau (Ausgabe 2001, Fassung 2005) 

UVPG Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in der Fassung der Be-

kanntmachung vom 24. Februar 2010 (BGBl. I S. 94), das zuletzt durch Artikel 4 

des Gesetzes vom 3. Dezember 2020 (BGBl. I S. 2694) geändert worden ist 

VerpackG Gesetz über das Inverkehrbringen, die Rücknahme und die hochwertige Verwer-

tung von Verpackungen (Verpackungsgesetz - VerpackG) vom 5. Juli 2017 (BGBl. 

I S. 2234), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 27. Januar 2021 (BGBl. I 

S. 140) geändert worden ist 

Dieses Gesetz dient der Umsetzung der Richtlinie 94/62/EG des Europäischen 

Parlaments und des Rates vom 20. Dezember 1994 über Verpackungen und Ver-

packungsabfälle (ABl. L 365 vom 31.12.1994, S. 10), die zuletzt durch die Richtli-

nie 2015/720/EU (ABl. L 115 vom 06.05.2015, S. 11) geändert worden ist. 

VersatzV Verordnung über den Versatz von Abfällen unter Tage (Versatzverordnung-Ver-

satzV) vom 24. Juli 2002 (BGBl. I S. 2833), zuletzt geändert durch Art. 5 Absatz 

25 des Gesetzes vom 24. Februar 2012 (BGBl. I S. 212) 

Hessen 

DEKVO Verordnung über die Eigenkontrolle von oberirdischen Deponien (Deponieeigen-

kontrollverordnung – DEKVO) vom 3. März 2010, GVBl. I S. 101, zuletzt geändert 

durch Artikel 2 der Verordnung vom 22. November 2017 (GVBl. S. 383) 

HAKrWG Hessisches Ausführungsgesetz zum Kreislaufwirtschaftsgesetz in der Fassung 

vom 06. März 2013 (GVBl. 2013 S. 80), zuletzt geändert durch Artikel 15 des Ge-

setzes vom 3. Mai 2018 (GVBl. S. 82) 

Hessisches 

Statistisches 

Landesamt 

Bruttoinlandsprodukt 2018 in jeweiligen Preisen (Milliarden Euro), Statistik Hes-

sen, Stand 29.03.2019 

(pm2056_BIP_Hessen_EU_2018_StatistikHessen.pdf) 

Hessisches 

Statistisches 

Landesamt 

Bruttoinlandsprodukt in Hessen in jeweiligen Preisen (Mill. Euro), Statistik Hessen, 

Stand 29.04.2015 

(pm895_BIP_2000bis2013.pdf) 

Hessisches 

Statistisches 

Landesamt 

Abfallentsorgung in Hessen 2006-2018, Statistische Berichte  

HMUKLV Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbrau-

cherschutz, Abfallmengenbilanzen des Landes Hessen für die Jahre 2003 sowie 

2013 bis 2018 

HMUKLV Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbrau-

cherschutz, Abfallwirtschaftsplan Hessen – Siedlungsabfälle und Industrielle Ab-

fälle vom 24. April 2015 

http://www.umwelt-online.de/recht/abfall/krwabfg/kreis.vo/vers.htm
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HMUKLV Leitfaden „Hinweise zur Phosphorrückgewinnung in Hessen“, Juni 2018 

HMUKLV Entsorgung von Bauabfällen, RP Darmstadt, RP Gießen, RP Kassel,  

Stand 01.09.2018 

HMUKLV Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbrau-

cherschutz, Bericht zu den CO2-Emissionen in Hessen-Bilanzjahr 2018, erstellt 

durch das Hessische Statistische Landesamt, Mai 2020 

HMUKLV Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbrau-

cherschutz, Integrierter Klimaschutzplan Hessen 2025, März 2017 

HMUKLV Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbrau-

cherschutz, Ressourcenschutzstrategie Hessen, Stand: 15.05.2018 

HMKUKLV/VÖL Nährstoffrückführung durch Biogut- und Grüngutkomposte in den ökologischen 

Landbau Hessens (Öko-Kompost): Studie im Auftrag des Hessischen Ministeri-

ums für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (HMUKLV) 

unter Beteiligung der Vereinigung Ökologischer Landbau in Hessen (VÖL), Mai 

2019 

Kontrollplan Kontrollplan nach Artikel 50 Abs. 2a der Verordnung über die Verbringung von Ab-

fällen für Hessen, Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirt-

schaft und Verbraucherschutz 31.10.2016  

Richtlinie Richtlinie für die Verwertung von Bodenmaterial, Bauschutt und Straßenaufbruch 

in Tagebauen und im Rahmen sonstiger Abgrabungen vom 17. Februar 2014, 

StAnz. Nr. 10 S. 211; 08.11.2019 S. 1222* 

*Die Geltungsdauer der Richtlinie für die Verwertung von Bodenmaterial, Bau-  

schutt und Straßenaufbruch in Tagebauen und im Rahmen sonstiger Abgrabun-

gen vom 17. Februar 2014, ursprünglich gültig bis zum 31. Dezember 2020, wird 

bis zum 31. Dezember 2022 verlängert. 

Richtlinie Richtlinie des Landes Hessen zur energetischen Förderung im Rahmen des Hes-

sischen Energiegesetzes (HEG vom 21. November 2012 (GVBl. S. 444) in der 

Fassung vom 5. Oktober 2017 (GVBl. S.294)) vom 9. Oktober 2019 veröffentlicht 

im Staatsanzeiger des Landes Hessen Nr. 44/2019, S. 1046 

Sonstige Veröffentlichungen 

BReg Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie, Neuauflage 2016, Herausgeber: Bundesregie-

rung, Kabinettbeschluss vom 11. Januar 2017, Stand: 28. April 2017 

BMU Abfallvermeidungsprogramm des Bundes unter Beteiligung der Länder, Bundes-

ministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU), Juli 2013, Fort-

schreibung 2020 

BMU Richtlinie (EU) 2019/904 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. 

Juni 2019 über die Verringerung der Auswirkungen bestimmter Kunststoffprodukte 

auf die Umwelt 

www.bmu.de/GE883 

http://www.bmu.de/GE883
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BVWP 2030 Bundesverkehrswegeplan 2030, Bundesministerium für Verkehr und digitale Infra-

struktur, August 2016 

bvse Altholzmarkt weiter in Schieflage. bvse Fachverband Ersatzbrennstoffe, Altholz 

und Biogene Abfälle, 19. November 2019  

https://www.bvse.de/verwertung/presse-altholz-ersatzbrennstoffe-bioabfall/5143-

bvse-altholzmarkt-weiter-in-schieflage.html 

bvse Bedarf, Konsum, Wiederverwendung und Verwertung von Bekleidung und Texti-

lien in Deutschland, Textilstudie 2020, Bundesverband Sekundärrohstoffe und 

Entsorgung e. V., 2020 

Hüser, T. Deutsche Industrie verlagert Unternehmensbereiche verstärkt ins Ausland, Ergeb-

nisse einer VDI-Umfrage unter rund 9.000 Mitgliedern der VDI-Gesellschaft Ver-

fahrenstechnik und Chemieingenieurwesen (GVC), Tobias Hüser, 13.09.2018 

ProgRess III Deutsches Ressourceneffizienzprogramm III, 2020–2023, Programm zur nachhal-

tigen Nutzung und zum Schutz der natürlichen Ressourcen, 17.06.2020 

UBA Aufkommen und Verbleib von Kunststoffabfällen in Deutschland 2017. Dessau-

Roßlau: Umweltbundesamt, 2017 

UBA Umweltbundesamt: Die Nutzung natürlicher Ressourcen - Bericht für Deutschland 

2018, November 2018 

UBA Altbatterien, Dessau-Roßlau: Umweltbundesamt, Oktober 2020 

https://www.umweltbundesamt.de/daten/ressourcen-abfall/verwertung-entsor-

gung-ausgewaehlter-abfallarten/altbatterien#die-sammelquote-fur-geratebatterien-

stieg-im-jahr-2019-erstmals-uber-50-prozent 

UBA Vergleichende Analyse von Siedlungsrestabfällen aus repräsentativen Regionen 

in Deutschland zur Bestimmung des Anteils an Problemstoffen und verwertbaren 

Materialien (Texte 113), Bundesweite Hausmüllanalyse. Dr. H.-J. Dornbusch, L. 

Hannes, M. Santjer, C. Böhm, S. Wüst, Dr. B. Zwisele, Dr. M. Kern, H.-J. Siepen-

kothen, M. Kanthak. Dessau-Roßlau: Umweltbundesamt, 2020 

UBA Analyse der Datenerhebungen nach ElektroG und UStatG über das Berichtsjahr 

2018 zur Vorbereitung der EU-Berichtspflichten 2020, (Löhle, S., Schmiedel, U., 

Bartnik, S.), Dessau-Roßlau: Umweltbundesamt, 2020 

UBA Elektro- und Elektronikaltgeräte, 20.07.2020 

https://www.umweltbundesamt.de/daten/ressourcen-abfall/verwertung-entsor-

gung-ausgewaehlter-abfallarten/elektro-elektronikaltgeraete#wo-steht-deutschland 

Thünen-Institut Lebensmittelabfälle in Deutschland – Baseline 2015 –, Schmidt, T., Schneider, F., 

Leverenz, D., Hafner, G, Braunschweig: Johann Heinrich von Thünen-Institut, 79 

p, Thünen Rep 71, 2019 

Verband der  

Unverpackt-Läden 

https://unverpackt-verband.de/ 

https://www.umweltbundesamt.de/daten/ressourcen-abfall/verwertung-entsorgung-ausgewaehlter-abfallarten/altbatterien%23die-sammelquote-fur-geratebatterien-stieg-im-jahr-2019-erstmals-uber-50-prozent
https://www.umweltbundesamt.de/daten/ressourcen-abfall/verwertung-entsorgung-ausgewaehlter-abfallarten/altbatterien%23die-sammelquote-fur-geratebatterien-stieg-im-jahr-2019-erstmals-uber-50-prozent
https://www.umweltbundesamt.de/daten/ressourcen-abfall/verwertung-entsorgung-ausgewaehlter-abfallarten/altbatterien%23die-sammelquote-fur-geratebatterien-stieg-im-jahr-2019-erstmals-uber-50-prozent
https://www.umweltbundesamt.de/daten/ressourcen-abfall/verwertung-entsorgung-ausgewaehlter-abfallarten/elektro-elektronikaltgeraete#wo-steht-deutschland
https://www.umweltbundesamt.de/daten/ressourcen-abfall/verwertung-entsorgung-ausgewaehlter-abfallarten/elektro-elektronikaltgeraete#wo-steht-deutschland
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Abkürzungsverzeichnis 

Abf. Abfälle 

Abs. Absatz 

a. n. g. anderswo nicht genannt 

AVV Abfallverzeichnis-Verordnung 

AWP Abfallwirtschaftsplan 

BAW biologisch abbaubare Werkstoffe 

BMVI Bundesministerium für Verkehr und 
digitale Infrastruktur 

bzgl. bezüglich 

bzw. beziehungsweise 

ca. circa 

d. h. das heißt 

DK Deponieklasse 

Ew/km² Einwohner pro Quadratkilometer 

EBS Ersatzbrennstoff(e) 

EG Europäische Gemeinschaft 

EU Europäische Union 

ggf. gegebenenfalls 

HZVA Herstellung, Zubereitung, Vertrieb 
und Anwendung 

iKsP Integrierter Klimaschutzplan 

i. W. im Wesentlichen 

i.V.m. in Verbindung mit 

inkl. inklusive 

kg/Ew*a Kilogramm pro Einwohner und Jahr 

km² Quadratkilometer 

MA mechanische Aufbereitungsanlage 

MantelV Mantelverordnung 

MBA mechanisch-biologische Aufberei-
tungsanlage 

MBS mechanisch-biologische Stabilisie-
rungsanlage 

MHKW Müllheizkraftwerk 

o. g. oben genannten 

PAK  Polycyclische aromatische Kohlen-
wasserstoffe 

PET Polyethylenterephthalat 

rd. rund 

s. a. siehe auch 

SAV Sonderabfallverbrennung 

SGNV stoffgleiche Nichtverpackungen 

SUP Strategische Umweltprüfung 

t/a Tonne(n) pro Jahr 

TS Trockensubstanz 

u.a. unter anderem 

u. g. unten genannt 

UTD Untertagedeponie 

UVPG Umweltverträglichkeitsprüfungsge-
setz 

zzt. zurzeit 
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